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Präambel
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26160 Bad Zwischenahn
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Homepage: www.g-v-o.de

Diese Präambel dient der Information und gibt einen kurzen Überblick zu den folgenden Versicherungsbedingungen der gewerblichen Inhaltsver-
sicherung.  

Die Verbundene Inhaltsversicherung schützt Sie vor den finanziellen Folgen von Sachschäden an versicherten beweglichen Sachen. Versicher-
bar sind Schäden durch die in diesen Versicherungsbedingungen zusammengefassten (verbundenen) Gefahren. Welche der versicherbaren 
Gefahren (z. B. Feuer, Sturm und Hagel, Leitungswasser) tatsächlich versichert sein sollen, vereinbaren Sie mit uns.

Aufbau des Bedingungswerkes:

Grundlage sind die  Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Verbundene Inhaltsversicherung (VGIB 2014 GVO). Darauf aufbauend wird 
der Versicherungsschutz durch die Besonderen Bedingungen TOP-VIT oder TOP-VIT PlusN erweitert. 

Für die Branchen „Gastgewerbe / Gastronomie“, „Gesundheit, Wellness, Fitness und Kosmetik“ sowie „(Bau-)Handwerk“  können die Besonderen 
Bedingungen „TOP-VIT PlusN“ durch Zusatzbedingungen erweitert werden. 

Allgemeine Informationen: 

Auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichten wir. Personenbezogene Formulierungen sind geschlechts-
neutral zu verstehen. 

Ihrem besseren Verständnis dieser Versicherungsbedingungen dienen folgende rechtlich unverbindliche Begriffserläuterungen: 

Versicherungsnehmer: 
Das sind Sie als unser Vertragspartner und Käufer des Versicherungsschutzes. 

Versicherungsfall: 
Der Versicherungsfall ist das Ereignis, für das wir Entschädigung leisten. 

Ausschlüsse: 
Ein Ausschluss beschreibt eine Gefahr, eine Schadenart oder eine Sache, für die kein Versicherungsschutz besteht. Ausschlüsse dienen der 
Abgrenzung des Leistungsversprechens und gewährleisten, dass der Versicherungsschutz kalkulierbar bleibt. Sie finden sie in den Bedingungen 
entweder als generelle Ausschlüsse (z. B. Krieg) oder in Bestimmungen zu einzelnen Gefahren und Schäden sowie bei der Beschreibung der 
versicherten Sachen. 

Obliegenheiten: 
Das sind Ihre Verhaltenspflichten vor, während und nach dem Versicherungsfall. Zum Beispiel müssen Sie gesetzliche, behördliche sowie im Ver-
sicherungsvertrag vereinbarte Sicherheitsvorschriften einhalten. Wenn Sie Obliegenheiten verletzen, gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz. 
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Kundeninformation

0127 - 27 - 02.2023

Identität und ladungsfähige 
Anschrift des Versicherers

GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG (GVO), GVO-Platz 1, 26160 Bad Zwischenahn
Sitz der Gesellschaft: Oldenburg (Oldb), Registergericht Oldenburg (Oldb), HRB 63,
Rechtsform: Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG)
Vorstand: Gernold Lengert (Vorsitzender), Martin Zimmer
Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
Mail-Adresse: kontakt@g-v-o.de, Homepage: www.g-v-o.de, Tel. 04403 6022-0, Fax 04403 6022-5555
Bankverbindung: DZ Bank Hannover, IBAN DE37 2506 0000 0000 4014 40, BIC GENODEFF250
Die GVO wird vertreten durch den Vorstand unter der o.g. Anschrift.

Hauptgeschäftstätigkeit 
des Versicherers

Die Hauptgeschäftstätigkeit der GVO besteht im Abschluss und in der Verwaltung von Versicherun-
gen.

Aufsichtsbehörde 
des Versicherers

Die Aufsichtsbehörde ist die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

Versicherungsbedingungen/ 
Merkmale der 
Versicherungsleistung

Für Ihren Vertrag gelten das Produktinformationsblatt, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
Besonderen Bedingungen und weiteren Vereinbarungen/Klauseln sowie die Satzung und das Merk-
blatt zur Datenverarbeitung. Prüfen Sie, ob Sie diese Unterlagen vollständig erhalten haben und ob 
Sie rechtzeitig von diesen Kenntnis nehmen konnten. Die Versicherungsleistung ergibt sich aus dem 
Versicherungsschein und den weiter Vertragsbestimmungen.

Gesamtpreis der Versicherung Den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteilen 
entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt, unserem Antrag sowie dem Versicherungsschein.

Zusätzlich anfallende Kosten Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages werden nicht erhoben. Erhoben werden ledig-
lich Kosten für Mahnungen sowie für Kosten bei Nichteinlösung im Lastschriftverfahren.

Prämie
1. Fälligkeit des Beitrages Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufsrechts – unver-

züglich, spätestens nach Ablauf von 14 Tagen, nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

2. § 37 VVG Zahlungsverzug 
bei Erstprämie

(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versicherer, solange die 
Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.
(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpfl ichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

3. § 38 VVG Zahlungsverzug 
bei Folgeprämie

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer 
auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen 
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem 
Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt an-
zugeben.
(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt mit 
der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpfl ichtet.
(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern 
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung 
kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam 
wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der 
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, 
wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; 
Absatz 2 bleibt unberührt.

SEPA-Lastschriftmandat Im Falle einer Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates gilt Folgen des:
Sie ermächtigen uns widerrufl ich, die zu entrichtenden Versicherungs beiträge zu Lasten des von 
Ihnen genannten Kontos mittels Einzie hungsauftrag (Lastschrift) einzuziehen.
Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht sei tens des kontoführenden Kre-
ditinstituts keine Verpfl ichtung zur Einlö sung. Kosten aus dem Widerspruch gegen eine berechtigte 
Abbuchung oder Rücklastschrift mangels ausreichender Kontodeckung gehen zu Ihren Lasten.
Sie können innerhalb von acht Wochen - beginnend mit dem Belas tungsdatum - die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
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Gültigkeitsdauer von Angeboten An unser Angebot halten wir uns einen Monat gebunden, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart ist.

Risikohinweise für 
Finanzdienstleistungen

Bitte beachten Sie bei Produkten mit Finanzdienstleistungen, dass diese wegen der speziellen Risi-
kogestaltung marktüblichen Schwankungen unterliegen, auf die die GVO keinen Einfl uss hat. In der 
Vergangenheit erwirtschaftete Beträge sind daher kein Indikator für künftige Erträge.

Widerrufsbelehrung
Abschnitt 1 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen 
und besondere Hinweise

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Grün-
den in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen
● der Versicherungsschein,
● die Vertragsbestimmungen,
 einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen,  
    diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen,
● diese Belehrung,
● das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,
● und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen
jeweils in Textform zugegangen sind.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Wi-
derruf ist zu richten an:
GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG, GVO-Platz 1, 26160 Bad Zwischenahn
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat 
Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, 
wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist 
beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der 
Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um es sich pro Tag um einen 
Betrag in Höhe von 1 /360 der von Ihnen für ein Jahr zu zahlenden Prämie, sofern die jährliche 
Zahlweise vereinbart ist. Ist die ½ jährliche Zahlweise vereinbart, handelt es sich pro Tag um 
einen Betrag in Höhe von 1/180 der von Ihnen für ein ½ Jahr zu zahlenden Prämie. Ist die ¼ 
jährliche Zahlweise vereinbart, handelt es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe 1/90 der von 
Ihnen für ein ¼ Jahr zu zahlenden Prämie. Ist die monatliche Zahlweise vereinbart, handelt es 
sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1 /30 der von Ihnen für den Monat zu zahlenden Prä-
mie. Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach 
Zugang des Widerrufs, zu erstatten.
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame 
Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzun-
gen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen 
als auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Widerrufsbelehrung
Abschnitt 2
Aufl istung der für den Fristbeginn 
erforderlichen weiteren 
Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspfl ich-
ten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt:

Informationspfl ichten bei allen Versicherungszweigen
Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:
1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlos-
sen werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, 
und die zugehörige Registernummer;
2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbe-
ziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personen-
vereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung 
durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;
3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang 
und Fälligkeit der Leistung des Versicherers;
5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, 
wobei die Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbstän-
dige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden 
kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises 
ermöglichen;
6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prä-
mien;
7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die 
Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versiche-
rung und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den 
Antrag gebunden sein soll;
9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der 
Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu er-
klären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie 
im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen 
die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;
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10.  a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;

11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedin-
gungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Ver-
tragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die 
Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;
12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von 
Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrages zugrunde legt;
13. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwend-
bare Recht oder über das zuständige Gericht;
14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorab-
informationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpfl ichtet, mit 
Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrages zu führen;
15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfs-
verfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf 
hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt;
16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde 
bei dieser Aufsichtsbehörde.

Ende der Widerrufsbelehrung

Zustandekommen des Vertrages Der Versicherungsvertrag kommt durch Übersendung eines Versicherungsscheines mit dem Inhalt 
des Versicherungsscheines nach Antragstellung (Antragsmodell) zustande.
Nach § 7 VVG müssen die Vertragsinformationen rechtzeitig vor Vertragserklärung des Versiche-
rungsnehmers diesem vorliegen, falls der Versicherungsnehmer nicht ausdrücklich darauf verzichtet 
hat. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Versicherungsscheins, d.h. mit recht-
zeitiger Zahlung des ersten Beitrags, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein benannten Ver-
tragsbeginn.
Wird der erste Beitrag erst nach dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt eingefordert, 
beginnt der Versicherungsschutz zu diesem Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den Beitrag 
unverzüglich zahlt.

Laufzeit Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Produktinformationsblatt, dem Antrag und dem Ver-
sicherungsschein.

Vertragsbeendigung Der Vertrag ist zunächst für die dokumentierte Zeit abgeschlossen. Das Versicherungsverhältnis 
verlängert sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf 
der anderen Partei eine Kündigung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zugegangen ist. Bei 
einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Abweichende Regelungen 
können sich aus den Vertragsbedingungen zu den einzelnen Produkten ergeben.

Anwendbares Recht, zuständiges 
Gericht

Es fi ndet deutsches Recht Anwendung.
Für Klagen gegen die GVO sind die Gerichte in Oldenburg zuständig. Für Klagen der GVO gegen 
den Versicherungsnehmer richtet sich die Zuständigkeit der Gerichte nach dem Wohnort bzw. dem 
Aufenthaltsort, bei juristischen Personen nach dem Ort der Niederlassung. Gemäß § 215 Abs. 3 VVG 
kann eine abweichende Vereinbarung getroffen werden.
Die Gerichtsstände für Klagen aus dem Versicherungsvertrag ergeben sich aus den allgemeinen 
Versicherungsbedingungen.

Vertragssprache Vertragssprache ist ausschließlich die deutsche Sprache.

Mitgliedschaft bei der GVO Der Versicherungsnehmer wird mit Abschluss des Vertrages Mitglied der GVO, sofern nicht etwas 
anderes vereinbart wurde.

Beschwerdeverfahren Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. An den Versicherungsom-
budsmann können Sie Beschwerden richten. Dieses Verfahren ist für Sie kostenfrei.
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Beschwerden bei der Aufsichts-
behörde

Beschwerden können Sie zudem an die Aufsichtsbehörde richten. 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Originalunterlagen Die eingereichten Unterlagen archivieren wir elektronisch und vernichten deshalb die Originalbelege 
spätestens 12 Wochen nach Einsendung unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Zur Vorlage beim Finanzamt kann eine Bestätigung erteilt werden, die die Übereinstimmung des 
gespeicherten Dokumentes mit dem vorgelegten Original erklärt.

Wichtige Hinweise zur Erhaltung 
des Versicherungsschutzes

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeige-
pfl icht. Bitte beachten Sie diesen Hinweis, sonst gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.
Obliegenheiten vor Vertragsabschluss - Vorvertragliche Anzeige pfl ichten
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die 
dort gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände 
anzuge ben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler ma chen möchten, sind unverzüglich 
und unmittelbar gegenüber der GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG (GVO), Oster-
straße 15, 26122 Oldenburg, schriftlich nachzuholen.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie falsche oder unvoll-
ständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepfl icht 
können Sie der nachstehenden Information entnehmen.
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Welche vorvertragllchen Anzeigepfl ichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpfl ichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen 
Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. 
Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerhebli-
chen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpfl ichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeige pfl icht verletzt wird?
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepfl icht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, 
wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepfl icht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten.
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des 
Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpfl ichtet, wenn Sie nachweisen, dass der 
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspfl icht ursächlich war. Unsere Leis-
tungspfl icht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepfl icht arglistig verletzt haben.
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rück-
trittserklärung abgelaufenen Vertrags zeit entspricht.

2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragli che Anzeigepfl icht lediglich ein-
fach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen.
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die 
anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepfl icht fahr-
lässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepfl icht schuld los verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10% oder schließen wir die Gefahr-
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zu gang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen.
Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver tragsänderung nur innerhalb 
eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Ver-
letzung der Anzeigepfl icht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. 
Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Zur Be gründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die 
Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht be-
rufen, wenn wir den nicht angezeigten Ge fahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsände rung erlöschen mit Ablauf von 
fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist 
eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepfl icht vorsätz lich oder arglistig 
verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich 
der Anzeigepfl icht, des Rücktritts, der Kün digung, der rückwirkenden Vertragsänderung und der Aus-
schlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stell vertreters als auch 
Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichti gen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepfl icht 
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ih rem Stellvertre-
ter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
Im Übrigen beachten Sie bitte die weiteren Bestimmungen in unseren Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen.

Hinweis- und Informationssystem 
(HIS)

Die GVO meldet an das von der informa IRFP GmbH betriebene Informations- und Hinweis-
system der Versicherungswirtschaft (HIS) erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die z.B. auf 
einen Versicherungsbetrug hindeuten können und damit einer weiteren näheren Prüfung be-
dürfen.
Weitere Informationen zum HIS fi nden Sie unter www.informa-irfp.de.
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Teil A – Allgemeiner Teil 
§ 1 Anzeigepfl ichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss
1. Wahrheitsgemäße und 
vollständige Anzeigepfl icht von 
Gefahrumständen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm 
bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform (z. B. Brief, Fax, 
E-Mail) gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten 
Inhalt zu schließen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpfl ichtet, als nach seiner Vertragserklä-
rung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung 
der Anzeigepfl icht

a) Vertragsänderung
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepfl icht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen ge-
schlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Ver-
tragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pfl ichtverletzung werden die 
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließt der 
Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepfl icht nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepfl icht weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung verpfl ich-
tet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepfl icht sich 
auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspfl icht des Versicherers ursächlich ist. Hat 
der Versicherungsnehmer die Anzeigepfl icht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpfl ichtet.

c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepfl icht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, 
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei 
denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen zu gleichen 
oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe a), zum Rücktritt (siehe b) und zur Kündi-
gung (siehe c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahre-
numstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der 
Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b) oder zur Kündigung 
(siehe Nr. 2 c) muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die 
Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere 
Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben.
Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeige-
pfl icht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begrün-
den.

4. Rechtsfolgenhinweis Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kündigung 
(siehe Nr. 2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepfl icht hingewiesen hat.

5. Vertreter des 
Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der An-
wendung von Nr. 1 und Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis 
und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepfl icht nicht vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des 
Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b) und 
zur Kündigung (siehe Nr. 2 c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt 
nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind.
Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzei-
gepfl icht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.
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§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes; Dauer und Ende des Vertrages
1. Beginn des 
Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung 
oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrages zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt.

2. Dauer Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

3. Stillschweigende Verlängerung Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, 
wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versi-
cherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

4. Kündigung bei mehrjährigen 
Verträgen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder 
jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsneh-
mer gekündigt werden.
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versi-
cherungsjahres zugehen.

5. Vertragsdauer von weniger als 
einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

6. Wegfall des versicherten 
Interesses

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem 
Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

§ 3 Beiträge, 
Versicherungsperiode

1. Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder durch laufende Zahlungen monatlich, viertel-
jährlich, halbjährlich, jährlich oder als Einmalbeitrag im Voraus gezahlt.

2. Entsprechend der Vereinbarung über laufende Zahlungen umfasst die Versicherungsperiode einen 
Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Bei einem Einmalbeitrag ist die Versicherungs-
periode die vereinbarte Vertragsdauer, jedoch höchstens ein Jahr.

§ 4 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung
1. Fälligkeit der Zahlung Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufsrechts – unver-

züglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginns zu zahlen.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder 
einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinba-
rungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versiche-
rungsscheins zu zahlen.

2. Rücktrittsrecht des 
Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt 
gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat.

3. Leistungsfreiheit des 
Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu dem nach Nr. 1 maß-
gebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags einge-
tretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpfl ichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf 
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat.

§ 5 Folgebeitrag
1. Fälligkeit a) Ein Folgebeitrag wird zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig.

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Bei-
tragsrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages in Verzug, ist der Versicherer 
berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3. Leistungsfreiheit und 
Kündigungsrecht nach Mahnung

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebei-
trags auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens 
zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung).
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge des Bei-
trags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfrei-
heit und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrags oder der Zin-
sen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpfl ichtung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fris-
tablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug 
ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.
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4. Zahlung des Beitrags nach 
Kündigung

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der 
Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats 
nach Fristablauf die Zahlung leistet.
Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ 6 Lastschriftverfahren
1. Pfl ichten des 
Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungs-
nehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung des Kontos zu 
sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem 
Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschrift-
vereinbarung in Textform zu kündigen.
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpfl ich-
tet ist, die ausstehenden Beiträge und zukünftigen Beiträge selbst zu übermitteln.
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können 
dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
1. Allgemeiner Grundsatz a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags 

zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versicherer 
der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr 
bei Widerruf, Rücktritt, 
Anfechtung und fehlendem 
versicherten Interesse

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu 
widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufs-
recht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versi-
cherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den für das erste Versiche-
rungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen 
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der Versiche-
rungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform ge-
fragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der einmalige oder 
der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene 
Geschäftsgebühr zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung 
beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpfl ichtet, wenn das versicherte 
Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versiche-
rung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht 
entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht 
in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
1. Obliegenheiten vor Eintritt des 
Versicherungsfalles

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles zu erfüllen hat, sind:
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften (siehe Regelung in § 12 VGIB (Teil B) GVO);
Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die zuständige Behörde in Textform zugestimmt 
hat, beeinträchtigen die Entschädigungspfl icht nicht;
bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor 
Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer 
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos 
kündigen.

c) Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer be-
weist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.
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2. Obliegenheiten bei Eintritt des 
Versicherungsfalles

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – 
gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;
cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung – gegebenenfalls auch münd-
lich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;
dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu 
befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Wei-
sungen, hat der Versicherungsnehmer nach pfl ichtgemäßem Ermessen zu handeln;
ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;
ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhandengekommenen Sachen 
einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten 
Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind 
das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen 
bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;
hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft in Textform zu erteilen, die zur Fest-
stellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspfl icht des Versicherers erforder-
lich ist, sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der 
Entschädigungspfl icht zu gestatten;
ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemu-
tet werden kann;
jj) für zerstörte oder abhandengekommene Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden 
unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbeson-
dere abhandengekommene Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu 
lassen.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die 
Obliegenheiten gemäß a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtli-
chen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei 
Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder Nr. 2 vorsätzlich, so ist der 
Versicherer von der Verpfl ichtung zur Leistung frei.
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung 
verpfl ichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang der Leistungspfl icht des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leis-
tungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 9 Gefahrerhöhung
1. Begriff der Gefahrerhöhung a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsneh-

mers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versiche-
rungsfalles oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des 
Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheb-
licher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.
Eine Änderung eines gefahrerheblichen Umstandes liegt z. B. dann vor, wenn von der dokumentier-
ten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, Neu- oder Erweiterungsbauten durchgeführt werden, 
oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt wird.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder 
nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

2. Pfl ichten des 
Versicherungsnehmers

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustim-
mung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten 
gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Versi-
cherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer 
unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen 
eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr 
Kenntnis erlangt hat.
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3. Kündigung oder
Vertragsanpassung durch den 
Versicherer

a) Kündigungsrecht
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpfl ichtung nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Ver-
trag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpfl ichtung vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhöhten 
Gefahr ausschließen.
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Ver-
sicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungs-
recht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des 
Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn 
diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt 
werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen 
Gefahrerhöhung

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpfl ichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pfl ichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pfl ichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer 
zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) ist der Versicherer für einen Versicherungs-
fall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer 
hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepfl icht 
vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pfl icht grob fahrlässig verletzt, so gilt 
a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspfl icht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die 
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt 
war.

c) Die Leistungspfl icht des Versicherers bleibt bestehen, aa) soweit der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den 
Umfang der Leistungspfl icht war oder
aa) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder
bb) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen 
Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangt.

§ 10 Überversicherung 1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann so-
wohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Über-
versicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des 
Herabsetzungsverlangens ist für die Höhe des Beitrags der Betrag maßgebend, den der Versicherer 
berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden 
wäre.

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht 
der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt.

§ 11 Mehrere Versicherer
1. Anzeigepfl icht Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpfl ichtet, dem 

Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Ver-
sicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung 
der Anzeigepfl icht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepfl icht (siehe Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, 
ist der Versicherer unter den in § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.
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3. Haftung und Entschädigung 
bei Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die 
Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die 
Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung 
zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpfl ichtet, dass jeder für den Betrag 
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt; der Versicherungsnehmer kann 
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen Ent-
schädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag 
in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen der Beitrag errechnet wurde, nur in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung 
zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich da-
durch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlosse-
ne Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der 
Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, 
ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass 
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger 
Minderung des Beitrags auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung 
nicht gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung des 
Beitrags werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstan-
den ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken 
ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der 
Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herab-
setzung der Versicherungssummen und der Beiträge verlangen.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
1. Rechte aus dem Vertrag Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse ei-

nes Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem 
Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den 
Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis 
verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung 
der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung 
sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Ver-
sicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des 
Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die 
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche-
rungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abge-
schlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht 
möglich oder nicht zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den 
Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

§ 13 Übergang von Ersatzansprüchen
1. Übergang von 
Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch 
auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht 
zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch 
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher 
Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat 
den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung 
von Ersatzansprüchen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs 
dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach 
Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung 
insoweit nicht verpfl ichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall 
einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs-
nehmer.
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§ 14 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1. Kündigungsrecht Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsver-

trag kündigen. Die Kündigung ist in Textform zu erklären. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines 
Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.

2. Kündigung durch 
Versicherungsnehmer

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu 
jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Textform zu kündigen.

3. Kündigung durch Versicherer Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer 
wirksam.

§ 15 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
1. Fälligkeit der Entschädigung a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur 

Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlags-
zahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem der 
Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der Entschädigung für Anschauungsmodel-
le, Prototypen, Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr 
benötigte Fertigungsvorrichtungen wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem 
Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung si-
chergestellt hat.

2. Rückzahlung des 
Neuwert- oder Zeitwertanteils

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach Nr. 1 b) oder Nr. 1 c) geleis-
teten Entschädigung verpfl ichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsneh-
mers nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspfl icht 
besteht:

a) die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens geleis-
tet wird, seit Anzeige des Schadens zu verzinsen;

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu 
verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat;

c) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr;

d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. Hemmung Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) und Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berück-
sichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt 
oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung 
von Realgläubigern nicht erfolgte.

§ 16 Sachverständigenverfahren
1. Feststellung der Schadenhöhe Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des 

Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch ge-
meinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versiche-
rungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachver-
ständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in 
Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen.
Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung 
benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht 
ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese 
Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versi-
cherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die 
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis 
steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sach-
verständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obman-
nes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf 
Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.
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4. Feststellung Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a) ein Verzeichnis der abhandengekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sachen so-
wie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten;

e) bei Ertragsausfallschäden
aa) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Geschäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsun-
terbrechung oder -beeinträchtigung und für das vorausgegangene Geschäftsjahr;
bb) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kos-
ten während des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit ohne die 
versicherte Unterbrechung oder Beeinträchtigung des Betriebes entwickelt hätten;
cc) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kos-
ten während des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit infolge der 
versicherten Unterbrechung oder Beeinträchtigung gestaltet haben;
dd) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den versicherten Ertragsausfallschaden 
beeinfl ussen.
Die Sachverständigen haben in den Gewinn- und Verlustrechnungen die Bestimmungen zum Er-
tragsausfallschaden zu berücksichtigen. Alle Arten von Kosten sind gesondert auszuweisen; die fort-
laufenden Kosten sind zu kennzeichnen.

f) bei Mietausfallschäden
aa) den versicherten Mietausfall;
bb) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den versicherten Mietausfallschaden be-
einfl ussen.

5. Verfahren nach Feststellung Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die 
Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich 
dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Fest-
stellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden 
Parteien gleichzeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbind-
lich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abwei-
chen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt 
auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzö-
gern.

6. Kosten Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die 
Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht 
berührt.

§ 17 Keine Leistungspfl icht aus besonderen Gründen
1. Vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Herbeiführung des 
Versicherungsfalles

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer 
von der Entschädigungspfl icht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person 
des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als be-
wiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen.

c) Soweit dies vereinbart und im Versicherungsschein genannt ist, gilt abweichend von b)
aa) Der Versicherer wird sich bei einem Versicherungsfall eines ansonsten ersatzpfl ichtigen Scha-
dens nicht auf die Einrede der grob fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalles berufen, 
sofern der Schaden den vereinbarten Betrag nicht übersteigt. Bei der Feststellung der Schadenhöhe 
werden die versicherten Kosten mit eingerechnet.
bb) Für den Teil des ersatzpfl ichtigen Schadens, der den vereinbarten Betrag übersteigt, ist der Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

cc) Der Einredeverzicht gilt nicht für Obliegenheitsverletzungen sowie Verstöße gegen Sicherheits-
vorschriften gemäß §§ 8 und 9 VGIB (Teil A) GVO sowie § 12 VGIB (Teil B) GVO durch den Versiche-
rungsnehmer oder seiner Repräsentanten.

2. Arglistige Täuschung nach 
Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschädigungspfl icht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versiche-
rer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, 
täuscht oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versiche-
rungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen 
des Satzes 1 als bewiesen.
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§ 18 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
1. Form Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes 

bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versi-
cherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform 
abzugeben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versi-
cherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die 
gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer 
Anschriften- bzw. 
Namensänderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, ge-
nügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entspre-
chendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei 
Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abge-
schlossen, fi nden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 
2 entsprechend Anwendung.

§ 19 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1. Erklärungen des 
Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärun-
gen entgegenzunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung;

c) Anzeige- und Informationspfl ichten vor Abschluss des Vertrages und während des Versicherungs-
verhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungs-
scheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 

3. Zahlungen an den 
Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zu-
sammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrages an ihn leistet, 
anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich 
gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober 
Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 20 Repräsentanten Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurech-
nen lassen.

§ 21 Verjährung Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der 
Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei 
der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten 
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ 22 Zuständiges Gericht
1. Klagen gegen den Versicherer 
oder Versicherungsvermittler

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Ge-
richtsständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versi-
cherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungs-
nehmer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes 
zuständigen Gericht geltend machen.

2. Klagen gegen 
Versicherungsnehmer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versiche-
rungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungs-
nehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer sei-
ne Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen 
Gericht geltend machen.

§ 23 Anzuwendendes Recht Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 24 Sanktionsklausel Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit 
und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen.
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Verei-
nigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische 
oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.
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Teil B – Inhaltsversicherung
§ 1 Versicherte Sachen, Daten 
und Programme

Sachen, Daten und Programme nach Nr. 1 bis Nr. 3 sind summarisch, d. h. in einer Position versi-
chert.

1. Versicherte bewegliche Sachen Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten beweglichen Sachen.
Bewegliche Sachen sind die

a) kaufmännische Betriebseinrichtung;

b) technische Betriebseinrichtung (einschließlich dazugehöriger Fundamente und Einmauerungen);

c) betriebsübliche Waren und Vorräte;
Soweit dies vereinbart und im Versicherungsschein genannt ist, gelten nicht betriebsübliche, höher-
wertige Waren und Vorräte, die der Versicherungsnehmer zum Verkauf anbietet, bis zu der vereinbar-
ten Entschädigungsgrenze mitversichert.

d) Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehörigen, soweit diese sich üblicherweise oder auf Ver-
langen des Arbeitgebers innerhalb des Versicherungsortes befi nden. 
Es wird keine Entschädigung geleistet, soweit dafür aus einem anderen Versicherungsvertrag Ent-
schädigung verlangt werden kann;

e) in das Gebäude eingefügte Sachen, die der Versicherungsnehmer als Mieter oder Pächter auf 
seine Kosten beschafft oder übernommen hat und für die er die Gefahr trägt;
Ausgeschlossen von dieser Regelung bleiben Wertsachen nach Nr. 4 a);

f) sofern vereinbart ausgestellte Kunstgegenstände (z. B. Bilder, Skulpturen, Krippen, Collagen, 
Lichtobjekte). Ausgenommen sind echte Schmuckwaren und Sachen aus Gold, Silber und Platin mit 
verarbeiteten Edelsteinen und Perlen, Münzen, Leder- und Pelzwaren. Die Entschädigung ist, sofern 
kein anderer Betrag vereinbart wurde, auf 2.000 Euro je Einzelstück begrenzt. 
Ein Verzeichnis der ausgestellten Kunstgegenstände mit Einzelwertangabe ist zu führen.

2. Versicherte Daten und 
Programme

Daten und Programme sind keine Sachen. Versichert sind jedoch

a) im Rahmen der Betriebseinrichtung die für die Grundfunktion der versicherten Betriebseinrichtung 
notwendigen Daten und Programme, sowie serienmäßig hergestellte Programme. Dies sind System-
Programmdaten aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende Daten.

b) im Rahmen der Waren und Vorräte die auf einem versicherten und zum Verkauf bestimmten Da-
tenträger gespeicherten Daten und Programme.

c) im Rahmen der Wiederherstellungskosten für Geschäftsunterlagen nach § 2 Nr. 4 cc) sonstige 
Daten und Programme.

Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Programme, individuelle Programme 
und individuelle Daten, sofern diese Daten und Programme weder für die Grundfunktion einer ver-
sicherten Sache notwendig noch auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeichert sind.

3. Eigentumsverhältnisse; 
versicherte Interessen

a) Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer
aa) Eigentümer ist;
bb) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die zum Schadenzeit-
punkt noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;
cc) sie sicherungshalber übereignet hat.

b) Über a) bb) und cc) hinaus ist fremdes Eigentum nur versichert, soweit es seiner Art nach zu den 
versicherten Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, Verwah-
rung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer nach-
weislich, insbesondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den 
Versicherungsnehmer nicht versichert zu werden brauchen.

c) Die Versicherung gemäß a) bb), cc) und b) gilt für Rechnung des Eigentümers und des Versiche-
rungsnehmers.

In den Fällen gemäß b) ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes nur das Interesse des Ei-
gentümers maßgebend.

4. Nicht versicherte Sachen, 
Daten und Programme

Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:

a) Bargeld und nicht zu den Waren oder Vorräten gehörende Wertsachen; Wertsachen sind Urkun-
den (z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, Münzen und Medaillen, Schmucksa-
chen, Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sa-
chen aus Edelmetallen, soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder Teile von Werkzeugen sind;

b) Geschäftsunterlagen;

c) Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht 
betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befi n-
den.
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, leistet der Versicherer ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Umstände keine Entschädigung für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten 
oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Ko-
pierschutzstecker oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen 
Lizenzerwerb).

d) Zulassungspfl ichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen;

e) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt Inhalt sowie Geldausgabeautoma-
ten, es sei denn, die Automaten gehören zu den Waren oder Vorräten;
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f) Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für die laufen-
de Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen;

g) Baubuden, Zelte, Traglufthallen.

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Kosten
1. Aufwendungen zur Abwendung 
und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Versiche-
rungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer 
Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung 
der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des Ver-
sicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz 
nach a) und b) entsprechend kürzen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen höchstens 
die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf 
Weisung des Versicherers entstanden sind.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des 
Versicherungsnehmers vorzuschießen.

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, 
wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen sind.

2. Kosten der Ermittlung und 
Feststellung des Schadens

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststellung 
eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese Kos-
ten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpfl ichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert 
wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach a) 
entsprechend kürzen.

3. Weitere versicherte Kosten a) Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die infolge eines 
Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen Aufwendungen für notwendige
aa) Aufräumungs- und Abbruchkosten; 
bb) Bewegungs- und Schutzkosten;
cc) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen; 
dd) Feuerlöschkosten;
ee) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen;
ff) Mehrkosten durch Preissteigerungen; 
gg) Absperrkosten;
hh) Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen;
ii) Sachverständigenkosten;
jj) Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Urkunden;
kk) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich für die Gefahr Feuer;
ll) Schlossänderungskosten für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch 
sowie Raub;
mm) Erweiterte Schlossänderungskosten für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem 
Einbruch sowie Raub;
nn) Beseitigung von Gebäudeschäden für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem 
Einbruch sowie Raub;
oo) Kosten für provisorische Sicherungsmaßnahmen für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus 
nach einem Einbruch sowie Raub.

Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 wird nicht für die Feststellung einer Unterver-
sicherung herangezogen. Sofern eine Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position 
besteht, für welche die Mehrkosten gemäß f) und g) versichert sind, werden diese Mehrkosten nur im 
Verhältnis der Versicherungssumme der vom Schaden betroffenen Position zum Versicherungswert 
der vom Schaden betroffenen Position ersetzt.

b) Aufräumungs- und Abbruchkosten
Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für das Aufräumen der Schadenstätte ein-
schließlich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von Schutt und sonstigen Res-
ten zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten.

c) Bewegungs- und Schutzkosten
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass zum Zweck der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen, andere Sachen bewegt, ver-
ändert oder geschützt werden müssen.
Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Remontage von Ma-
schinen, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von 
Öffnungen.
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d) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwendungen, die innerhalb von zwei 
Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von 
Geschäftsunterlagen, serienmäßig hergestellten Programmen, individuellen Daten und individuellen 
Programmen anfallen.

e) Feuerlöschkosten
Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Brandbekämpfung für ge-
boten halten durfte, einschließlich der Kosten für Leistungen der Feuerwehr oder anderer im öffentli-
chen Interesse zur Hilfeleistung verpfl ichteter Institutionen, soweit diese nicht nach den Bestimmun-
gen über die Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens zu ersetzen sind.
Nicht versichert sind jedoch Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, 
wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen sind.
Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, die sich bei der Brandbekämp-
fung eingesetzt haben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer vorher zugestimmt hatte.

f) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
aa) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen sind Aufwendungen, die da-
durch entstehen, dass die versicherte und vom Schaden betroffene Sache aufgrund öffentlich-recht-
licher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden 
darf.
bb) Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, sind die da-
durch entstehenden Mehrkosten nicht versichert.
War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles ganz oder teilweise untersagt, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht ver-
sichert.
cc) Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache aufgrund 
behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, werden die 
Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle 
entstanden wären.
dd) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, dass sich die Wiederherstellung 
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen verzögert, werden gemäß g) ersetzt.
ee) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeit-
wertes zum Neuwert ersetzt.

ff) Sofern eine Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position besteht, für welche die 
Mehrkosten versichert sind, werden diese Mehrkosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme 
der vom Schaden betroffenen Position zum Versicherungswert der vom Schaden betroffenen Posi-
tion ersetzt.

g) Mehrkosten durch Preissteigerungen
aa) Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendungen für Preissteigerungen versicherter und 
vom Schaden betroffener Sachen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung.
bb) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung nicht unverzüg-
lich veranlasst, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unverzügli-
cher Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung entstanden wären.
cc) Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behördlichen Wiederherstellungs- oder 
Betriebsbeschränkungen oder Kapitalmangel sind nicht versichert.
Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen die Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sachen verzögern, werden die dadurch entstan-
denen Preissteigerungen jedoch ersetzt.
dd) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeit-
werts zum Neuwert ersetzt.
ee) Sofern eine Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position besteht, für welche die 
Mehrkosten versichert sind, werden diese Mehrkosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme 
der vom Schaden betroffenen Position zum Versicherungswert der vom Schaden betroffenen Posi-
tion ersetzt.

h) Absperrkosten
Absperrkosten sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Aufwendungen für das Ab-
sperren von Straßen, Wegen und Grundstücken.

j) Sachverständigenkosten
Übersteigt der entschädigungspfl ichtige Schaden den vereinbarten Betrag, so ersetzt der Versiche-
rer von den durch den Versicherungsnehmer nach § 16 VGIB (Teil A) GVO zu tragenden Kosten des 
Sachverständigenverfahrens den vereinbarten Anteil.

k) Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Urkunden
aa) Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Urkunden sind die Kosten des Aufgebotsverfah-
rens und der Wiederherstellung von Wertpapieren und sonstigen Urkunden einschließlich anderer 
Auslagen für die Wiedererlangung, die der Versicherungsnehmer den Umständen nach für geboten 
halten durfte.
bb) Versichert ist auch der Zinsverlust, der dem Versicherungsnehmer durch Verzögerung fälliger 
Leistungen aus den Wertpapieren entstanden ist.
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l) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich für die Gefahr Feuer
aa) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich sind die Kosten, die der Versicherungs-
nehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge einer Kontamination durch einen Versicherungs-
fall infolge der Gefahr Feuer nach § 4 aufwenden muss, um
- innerhalb der Bundesrepublik Deutschland Erdreich von eigenen, gemieteten oder gepachteten 
Grundstücken, auf denen Versicherungsorte liegen, zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontami-
nieren oder auszutauschen;
- den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie zu transportieren und dort abzulagern oder 
zu vernichten;
- insoweit den Zustand des Grundstückes, auf dem der Versicherungsort liegt, vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles wiederherzustellen.
bb) Die Aufwendungen gemäß aa) werden nur ersetzt, sofern die behördlichen Anordnungen
- aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles 
erlassen wurden;
- eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungsfalles entstanden ist;
- innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles ergangen sind. Der Versicherungs-
nehmer ist verpfl ichtet, dem Versicherer den Zugang einer behördlichen Anordnung ohne Rücksicht 
auf Rechtsmittelfristen unverzüglich zu melden. Die Rechtsfolgen bei Verletzung dieser Obliegenheit 
ergeben sich aus § 8 VGIB (Teil A) GVO.
cc) Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erdreichs erhöht, so wer-
den nur Aufwendungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erfor-
derlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den 
Versicherungsfall aufgewendet worden wäre.
Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt.
dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpfl ich-
tungen des Versicherungsnehmers einschließlich der so genannten Einliefererhaftung werden nicht 
ersetzt.
ee) Kosten gemäß aa) gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß a) aa).
ff) Für Aufwendungen gemäß aa) durch Versicherungsfälle, die innerhalb eines Versicherungsjahres 
eintreten, ist die Versicherungssumme die Jahreshöchstentschädigung.
gg) Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer nicht aus einem anderen 
Versicherungsvertrag Ersatz erlangen kann.

m) Schlossänderungskosten für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch 
sowie Raub
Schlossänderungskosten sind Aufwendungen für Schlossänderungen an den Türen der als Versi-
cherungsort vereinbarten Räume, wenn Schlüssel zu diesen Türen durch einen Versicherungsfall 
nach § 5 oder durch einen außerhalb des Versicherungsortes begangenen Einbruchdiebstahl oder 
Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks oder Raub auf Transportwegen abhandengekom-
men sind; dies gilt nicht bei Türen von Tresorräumen.

n) Erweiterte Schlossänderungskosten für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem 
Einbruch sowie Raub
Erweiterte Schlossänderungskosten sind Aufwendungen nach Verlust eines Schlüssels für
aa) Änderung der Schlösser,
bb) Anfertigung neuer Schlüssel,
cc) unvermeidbares gewaltsames Öffnen, 
dd) Wiederherstellung
von Tresorräumen oder Behältnissen gemäß § 11 Nr. 4, die sich innerhalb der als Versicherungsort 
vereinbarten Räume befi nden.

o) Beseitigung von Gebäudeschäden für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem 
Einbruch sowie Raub
Beseitigungskosten für Gebäudeschäden sind Aufwendungen für Schäden an Dächern, Decken, 
Wänden, Fußböden, Türen, Schlössern, Fenstern (ausgenommen Schaufensterverglasungen), Roll-
läden und Schutzgittern der als Versicherungsort vereinbarten Räume durch Einbruchdiebstahl, Van-
dalismus nach einem Einbruch oder Raub oder dem Versuch einer solchen Tat.

Hierzu zählen auch Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden an Schaukästen und Vitrinen 
(ausgenommen Verglasungen) außerhalb des Versicherungsortes, aber innerhalb des Grundstücks, 
auf dem der Versicherungsort liegt und in dessen unmittelbarer Umgebung.

p) Kosten für provisorische Sicherungsmaßnahmen für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus 
nach einem Einbruch sowie Raub
Kosten für provisorische Sicherungsmaßnahmen sind Aufwendungen zum Schutz versicherter Sa-
chen sowie für die notwendige Bewachung zur Vermeidung von Folgeereignissen, die durch einen 
Versicherungsfall oder den Versuch einer Tat nach § 5 entstehen.
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4. Versicherte Kosten a) Der Versicherer ersetzt, soweit dies vereinbart ist, bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungs-
summe die infolge eines Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen Aufwendungen für notwen-
dige
aa) freiwillige Zuwendungen an Personen, die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt haben;
bb) Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen; 
cc) Kosten durch Medien- und Gasverlust;
dd) Rückreisekosten eines Geschäftsführers oder Inhabers;
ee) Kosten durch täterverursachten Telefon- und Datenleitungsmissbrauch;
ff) Vertragsstrafen;
gg) zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwendungen;
hh) Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen;
ii) Kosten für Erd-, Pfl aster-, Maurer- und Stemmarbeiten, Gerüstgestellung, Bergungsarbeiten, Be-
reitstellung eines Provisoriums, Luftfracht;
jj) Kosten für Bergung, Beseitigung und Transport.
Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 wird nicht für die Feststellung einer Unterversi-
cherung herangezogen.

b) Freiwillige Zuwendungen an Personen, die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt haben
Der Versicherer ersetzt infolge eines ersatzpfl ichtigen Schadens auch freiwillige Zuwendungen des 
Versicherungsnehmers an Personen, die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt haben.

c) Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen
Entsteht durch Eintritt eines Versicherungsfalles eine Gefahr innerhalb oder außerhalb des Versi-
cherungsortes, zu deren Beseitigung der Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Vorschriften 
verpfl ichtet ist, so ersetzt der Versicherer die hierfür erforderlichen Aufwendungen bis zum verein-
barten Betrag.

d) Kosten durch Medien- und Gasverlust
Der Versicherer ersetzt den Mehrverbrauch von Frischwasser, Gas und sonstigen Flüssigkeiten, der 
infolge eines Versicherungsfalles nach § 6 innerhalb des Versicherungsortes entsteht und den das 
Versorgungsunternehmen dem Versicherungsnehmer in Rechnung stellt.

e) Rückreisekosten eines Geschäftsführers oder Inhabers
Versichert sind die notwendigen Mehrkosten für den vorzeitigen Abbruch einer vom Versicherungs-
nehmer getätigten Reise, die mindestens der vereinbarten Dauer entspricht, sofern der ersatzpfl ich-
tige Schaden voraussichtlich den vereinbarten Betrag übersteigt. Die Kosten werden dem Versiche-
rungsnehmer bis zur vereinbarten Höhe erstattet.

f) Kosten durch täterverursachten Telefon- und Datenleitungsmissbrauch
aa) Wird infolge eines Versicherungsfalles durch Einbruchdiebstahl (siehe § 5 Nr. 1 b) in die als 
Versicherungsort vereinbarten Räume das Telefon oder sonstige Anlagen und Geräte der Kommuni-
kationstechnik vom Täter benutzt, ersetzt der Versicherer die dadurch entstandenen Mehrkosten bis 
zum vereinbarten und im Versicherungsschein genannten Betrag.

bb) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer auf dessen Verlangen einen Einzelgesprächs-
nachweis des Telekommunikationsunternehmens für den Tatzeitraum einzureichen.
cc) Obliegenheiten nach § 8 Nr. 3 VGIB (Teil A) GVO gelten entsprechend.

§ 3 Versicherte Gefahren und Schäden, generelle Ausschlüsse
1. Versicherte Gefahren und 
Schäden

Jede der folgenden Gefahren ist nur versichert, wenn dies vereinbart ist:
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen gemäß § 1, die durch

a) Feuer (siehe § 4),

b) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub (siehe § 5)
aa) Einbruchdiebstahl,
bb) Vandalismus nach einem Einbruch,
cc) Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks, dd) Raub auf Transportwegen,
ee) Sachen in Schaukästen oder Vitrinen, oder durch den Versuch einer solchen Tat,

c) Leitungswasser (siehe § 6),

d) Sturm, Hagel (siehe § 7),

e) Weitere Elementargefahren (siehe § 8) 
aa) Überschwemmung, Rückstau, 
bb) Erdbeben,
cc) Erdsenkung, Erdrutsch, 
dd) Schneedruck, Lawinen, 
ee) Vulkanausbruch,

f) Extended Coverage (EC) Gruppe A: Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussper-
rung (siehe § 9),

g) Extended Coverage (EC) Gruppe B: Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (siehe § 10),

zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen.
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2. Daten und Programme Entschädigung für Daten und Programme gemäß § 1 Nr. 2 und § 3 Nr. 4 a) cc) wird nur geleistet, wenn 
der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Programme durch einen dem 
Grunde nach versicherten Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Infor-
mationen), auf dem die Daten und Programme gespeichert waren, verursacht wurde.

3. Ausschlüsse Krieg, Innere 
Unruhen und Kernenergie

a) Ausschluss Krieg
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand oder Verfügung 
von hoher Hand.

b) Ausschluss Innere Unruhen
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Innere Unruhen, soweit nicht nach § 9 Nr. 1 versichert.

c) Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.
Eingeschlossen sind jedoch Schäden an versicherten Sachen, die als Folge einer versicherten Ge-
fahr nach Nr. 1 durch auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, betriebsbedingt vor-
handene oder verwendete radioaktive Isotope entstehen, insbesondere Schäden durch Kontaminati-
on und Aktivierung. Dies gilt nicht für radioaktive Isotope von Kernreaktoren.

4. Schäden durch Terrorakte a) Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet etwaiger abweichender Bestimmungen 
gelten Schäden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen, die direkt oder indirekt durch einen Terrorakt 
verursacht oder mit verursacht worden sind, als ausgeschlossen.

b) Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung poli-
tischer, religiöser, ethnischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in 
der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder 
staatliche Einrichtungen Einfl uss zu nehmen.

5. Schäden durch Kriegsmunition 
(Blindgänger)

a) Soweit dies vereinbart und im Versicherungsschein genannt ist, leistet der Versicherer abweichend 
von Nr. 3 a) Entschädigung für versicherte Sachen, die
aa) im Zuge von Räumungs- bzw. Entschärfungsmaßnahmen an unentdeckter Kriegsmunition (Blind-
gänger) bzw.
bb) durch spontane Explosion unentdeckter Kriegsmunition beendeter Kriege zerstört oder beschä-
digt werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhandenkommen.

b) Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die Räumungs- und Entschärfungsmaßnahmen 
vom Kampfmittelräumdienst bzw. im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften von einem Munitions-
fachkundigen durchgeführt und die sprengtechnisch gebotenen Sicherheitsvorkehrungen getroffen 
worden sind.

c) Weitere Voraussetzung für eine Entschädigung ist der vorausgegangene Explosionsschaden. Aus-
fallschäden, die durch die im Vorfeld getroffenen Maßnahmen entstehen, gelten nicht versichert.

d) Der Versicherungsschutz ist auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt.

§ 4 Feuer
1. Brand Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen 

hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

2. Blitzschlag Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.
Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten 
sind nur versichert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, durch 
Blitzschlag Schäden anderer Art entstanden sind.
Spuren eines direkten Blitzschlags an diesem Grundstück, an dort befi ndlichen Antennen oder ande-
ren Sachen als elektrischen Einrichtungen und Geräten stehen Schäden anderer Art gleich.

3. Explosion Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich 
verlaufende Kraftäußerung.
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in ei-
nem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb 
und außerhalb des Behälters stattfi ndet.
Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein 
Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.

4. Implosion Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren 
Überdruck infolge eines inneren Unterdruckes.

5. Absturz eines Luftfahrzeuges Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges ist das Anprallen oder Abstürzen eines Luftfahrzeuges, 
seiner Teile oder seiner Ladung.

6. Nicht versicherte Schäden Nicht versichert sind

a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben;

b) Sengschäden; außer wenn diese dadurch verursacht wurden, dass sich eine versicherte Gefahr 
gemäß Nr. 1 bis Nr. 5 verwirklicht hat;

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden Ex-
plosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auf-
tretenden Gasdruck entstehen.
Die Ausschlüsse gemäß c) gelten nicht für Schäden, die dadurch verursacht wurden, dass sich an 
anderen Sachen eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 bis Nr. 5 verwirklicht hat.
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Nicht versichert sind Schäden an versicherten Sachen, soweit Gebäude oder Gebäudebestandteile, 
in denen sich die versicherten Sachen befi nden, nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für 
ihren Zweck nicht benutzbar sind.

§ 5 Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub
1. Einbruchdiebstahl Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb

a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels eines Schlüssels, dessen Anfer-
tigung für das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt worden ist 
(falscher Schlüssel) oder mittels anderer Werkzeuge eindringt; der Gebrauch eines falschen Schlüs-
sels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhandengekommen 
sind;

b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder falsche Schlüssel (siehe a) oder an-
dere Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen; der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon 
dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhandengekommen sind;

c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen entwendet, nachdem er sich in das 
Gebäude eingeschlichen oder dort verborgen gehalten hatte;

d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf frischer Tat angetroffen wird und eines 
der Mittel gemäß Nr. 3 b) aa) oder Nr. 3 b) bb) anwendet, um sich den Besitz des gestohlenen Gutes 
zu erhalten;

e) mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes durch Ein-
bruchdiebstahl oder außerhalb des Versicherungsortes durch Raub gemäß Nr. 3 an sich gebracht 
hatte, in einen Raum eines Gebäudes eindringt oder dort ein Behältnis öffnet; werden jedoch Sachen 
entwendet, die gegen Einbruchdiebstahl nur unter vereinbarten zusätzlichen Voraussetzungen eines 
besonderen Verschlusses versichert sind, so gilt dies als Einbruchdiebstahl nur, wenn der Dieb die 
richtigen Schlüssel des Behältnisses erlangt hat durch
aa) Einbruchdiebstahl gemäß b) aus einem Behältnis, das mindestens die gleiche Sicherheit wie die 
Behältnisse bietet, in denen die Sachen versichert sind;
bb) Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in denen die Sachen versichert sind, zwei Schlös-
ser besitzen und alle zugehörigen Schlüssel außerhalb des Versicherungsortes verwahrt werden; 
Schlüssel zu verschiedenen Schlössern müssen außerhalb des Versicherungsortes voneinander 
getrennt verwahrt werden;
cc) Raub außerhalb des Versicherungsortes; bei Türen von Behältnissen oder Tresorräumen, die 
mit einem Schlüsselschloss und einem Kombinationsschloss oder mit zwei Kombinationsschlössern 
versehen sind, steht es dem Raub des Schlüssels gleich, wenn der Täter gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer eines der Mittel gemäß Nr. 3 b) aa) oder Nr. 3 b) bb) 
anwendet, um sich die Öffnung des Kombinationsschlosses zu ermöglichen;

f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüssel eindringt, den er – innerhalb oder auch 
außerhalb des Versicherungsortes – durch Diebstahl an sich gebracht hatte, vorausgesetzt, dass 
weder der Versicherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl der Schlüssel durch 
fahrlässiges Verhalten ermöglicht hatte.

Versichert ist auch die Wegnahme des Schaufensterinhaltes, wenn der Täter zu diesem Zweck das 
Schaufenster zerstört und den Versicherungsort nicht betritt.
Die Entschädigung ist auf 10.000 Euro begrenzt.

2. Vandalismus nach einem 
Einbruch

Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter auf eine der in Nr. 1 a), Nr. 1 e) oder Nr. 1 
f) bezeichneten Arten in den Versicherungsort eindringt und versicherte Sachen vorsätzlich zerstört 
oder beschädigt.

3. Raub a) Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks umfasst den Verlust von
aa) versicherten Sachen (siehe § 1 Nr. 1 bis Nr. 3) und bb) sonstigen beweglichen Sachen, soweit 
deren Mitversicherung vereinbart ist, innerhalb des Versicherungsortes (siehe § 12 Nr. 2 c).
Die Entschädigung ist auf 30.000 Euro begrenzt. 

b) Raub liegt vor, wenn
aa) gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Arbeitnehmer Gewalt angewendet wird, um 
dessen Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten. Gewalt liegt nicht 
vor, wenn versicherte Sachen ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes entwendet werden 
(einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl);
bb) der Versicherungsnehmer oder einer seiner Arbeitnehmer versicherte Sachen herausgibt oder 
sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, die in-
nerhalb des Versicherungsortes – bei mehreren Versicherungsorten innerhalb desjenigen Versiche-
rungsortes, an dem auch die Drohung ausgesprochen wird – verübt werden soll;
cc) dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer versicherte Sachen weggenommen 
werden, weil sein körperlicher Zustand unmittelbar vor der Wegnahme infolge eines Unfalls oder 
infolge einer nicht verschuldeten sonstigen Ursache wie beispielsweise Ohnmacht oder Herzinfarkt 
beeinträchtigt und dadurch seine Widerstandskraft ausgeschaltet ist.

c) Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete volljährige Personen gleich, denen er die Obhut über 
die versicherten Sachen vorübergehend überlassen hat.
Das Gleiche gilt für geeignete volljährige Personen, die durch den Versicherungsnehmer mit der 
Bewachung der als Versicherungsort vereinbarten Räume beauftragt sind.
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4. Raub auf Transportwegen a) Raub auf Transportwegen umfasst den Verlust von
aa) versicherten Sachen (siehe § 1 Nr. 1 bis Nr. 3) und bb) sonstigen beweglichen Sachen, soweit 
deren Mitversicherung vereinbart ist durch Personen, die nicht mit dem Transport beauftragt sind.
Der Transportweg beginnt mit der Übernahme der versicherten Sachen für einen unmittelbar an-
schließenden Transport und endet an der Ablieferungsstelle mit der Übergabe.
Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

b) In Ergänzung zu Nr. 3 gilt für Raub auf Transportwegen: 
aa) Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Personen gleich, die in seinem Auftrag den Trans-
port durchführen.
Dies gilt jedoch nicht, wenn der Transportauftrag durch ein Unternehmen durchgeführt wird, das sich 
gewerbsmäßig mit Geldtransporten befasst.

bb) Die den Transport durchführenden Personen, gegebenenfalls auch der Versicherungsnehmer 
selbst, müssen für diese Tätigkeit geeignet und volljährig sein.
cc) In den Fällen von Nr. 3 b) bb) liegt Raub nur vor, wenn die angedrohte Gewalttat an Ort und Stelle 
verübt werden soll.

c) Wenn der Versicherungsnehmer bei der Durchführung des Transports nicht persönlich mitwirkt, so 
leistet der Versicherer Entschädigung bis zu der je Versicherungsfall vereinbarten Summe auch für 
Schäden, die ohne Verschulden einer der den Transport ausführenden Personen entstehen
aa) durch Erpressung gemäß § 253 StGB, begangen an diesen Personen;
bb) durch Betrug gemäß § 263 StGB, begangen an diesen Personen;
cc) durch Diebstahl von Sachen, die sich in unmittelbarer körperlicher Obhut dieser Person befi nden;
dd) dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der Lage sind, die ihnen anvertrauten Sachen zu 
betreuen.

d) Für Schäden durch Raub auf Transportwegen leistet, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, der 
Versicherer Entschädigung
aa) über 25.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens zwei Personen durchgeführt wurde;
bb) über 50.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens zwei Personen und mit Kraftwagen 
durchgeführt wurde;
cc) über 125.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens drei Personen und mit Kraftwagen 
durchgeführt wurde;
dd) über 250.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens drei Personen mit Kraftwagen und 
außerdem unter polizeilichem Schutz oder unter besonderen, mit dem Versicherer vorher für den Ein-
zelfall oder für mehrere Fälle in Textform vereinbarten Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt wurde.

e) Soweit d) Transport durch mehrere Personen voraussetzt, muss gemeinschaftlicher Gewahrsam 
dieser Personen an den versicherten Sachen bestehen.

Gewahrsam haben nur Personen, die sich unmittelbar bei den Sachen befi nden.
Soweit d) Transport mit Kraftwagen voraussetzt, zählt der Fahrer nicht als eine den Transport durch-
führende Person. Jedoch muss er als Fahrer von Geldtransporten geeignet sein.
Gewahrsam an Sachen in Kraftwagen haben nur die Personen, die sich in oder unmittelbar bei dem 
Kraftwagen befi nden.

5. Sachen in Schaukästen und 
Vitrinen

Versicherungsschutz besteht, wenn der Dieb Schaukästen oder Vitrinen außerhalb eines Gebäudes 
auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, oder in dessen unmittelbarer Umgebung 
aufbricht oder mittels falscher Schlüssel (siehe Nr. 1 a) oder anderer Werkzeuge öffnet.
Die Entschädigung ist auf 2.500 Euro begrenzt. 

6. Nicht versicherte Schäden Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch

a) Raub auf Transportwegen, wenn und solange eine größere als die vereinbarte Zahl von Transpor-
ten gleichzeitig unterwegs ist;

b) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung oder bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser; für Schäden gemäß Nr. 
4 c) dd) gilt dieser Ausschluss nicht;

c) Erdbeben;

d) Überschwemmung.

§ 6 Leitungswasser
1. Bruchschäden innerhalb von 
Gebäuden

Innerhalb von Gebäuden, in denen sich die als Versicherungsort vereinbarten Räume befi nden, sind 
versichert

a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an versicherten Rohren
aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und den damit verbundenen Schläuchen,
bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanla-
gen,
cc) von ortsfesten Wasserlöschanlagen (siehe Nr. 3), sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heiz-
kesseln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind,
dd) Regenableitungsrohren
ee) Rohren von Regenauffangbehälteranlagen (Zisternenanlagen), sofern diese Rohre nicht Be-
standteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind.
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b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten versicherten Installationen:
aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, 
Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren Anschlussschläuche,
bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfhei-
zungs-, Klima-, Wärmepumpenoder Solarheizungsanlagen,
cc) ortsfeste Wasserlöschanlagen (siehe Nr. 3).
Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Bodenplatte.
Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes.
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte 
(tragend oder nicht tragend) nicht versichert.

2. Nässeschäden Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist aus

a) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen,

b) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren 
wasserführenden Teilen,

c) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampf- und Fußbodenheizung,

d) Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,

e) ortsfesten Wasserlöschanlagen (Wasserlöschanlagenleckage; siehe Nr. 3),

f) Wasserbetten, Aquarien oder Terrarien.

Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Was-
serdampf stehen Leitungswasser gleich.

g) innerhalb des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befi nden, verlaufenden Regenfall-
rohren,

h) Zisternen (Behälter für Regenwasser).

3. Wasserlöschanlagen Zu Wasserlöschanlagen gehören Sprinkler, Wasserbehälter, Verteilerleitungen, Ventile, Alarmanla-
gen, Pumpenanlagen, sonstige Armaturen und Zuleitungsrohre, die ausschließlich dem Betrieb der 
Wasserlöschanlage dienen.
Der Versicherungsschutz nach Nr. 1 a) cc), Nr. 1 b) cc) und Nr. 2 e) erstreckt sich nur auf ortsfeste 
Wasserlöschanlagen, die von der Technischen Prüfstelle der VdS Schadenverhütung GmbH oder 
von einer gleichermaßen qualifi zierten Prüfstelle abgenommen sind.

4. Nicht versicherte Schäden a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
aa) Regenwasser aus Fallrohren;
bb) Plansch- oder Reinigungswasser; 
cc) Schwamm;
dd) Grundwasser, stehendes oder fl ießendes Gewässer, Überschwemmung oder Witterungsnieder-
schläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau;
ee) Erdbeben;
ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Nr. 2 die Erdsenkung oder 
den Erdrutsch verursacht hat;
gg) Druckproben, Umbauten oder Reparaturarbeiten an der Wasserlöschanlage;
hh) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung;
ii) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder ähnlichen mobilen Behältnissen.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
aa) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befi nden, die nicht bezugsfertig sind;
bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

c) Die Ausschlüsse nach bb), cc), und dd) gelten nicht für Bruchschäden an Rohren nach Ziffer 1 
und ferner nicht für Schäden Nässeschäden nach Ziffer 1, die Folge eines solchen Rohrbruchs sind.

§ 7 Sturm, Hagel
1. Versicherte Schäden Versichert sind Schäden, die entstehen

a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf Ge-
bäude, in denen sich versicherte Sachen befi nden;

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf versi-
cherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befi nden, wirft;

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen;

d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder Hagels auf Gebäude, die mit Gebäuden, in 
denen sich versicherte Sachen befi nden, baulich verbunden sind;

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf Ge-
bäude wirft, die mit Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befi nden, baulich verbunden sind.
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2. Sturm Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Windge-
schwindigkeit mindestens 62 km/Stunde).
Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass

a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden in einwand-
freiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder dass

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des Gebäudes, in dem sich die versicherten 
Sachen befunden haben, oder mit diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden nur durch Sturm 
entstanden sein kann.

3. Hagel Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

4. Nicht versicherte Schäden a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
aa) Sturmfl ut;
bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene 
Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder 
Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen;
cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung;
dd) Lawinen; 
ee) Erdbeben;
ff) Leitungswasser.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
aa) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befi nden, die nicht bezugsfertig sind;
bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

§ 8 Weitere Elementargefahren
1. Überschwemmung, Rückstau a) Überschwemmung

Überschwemmung ist die Überfl utung des Grund und Bodens des Grundstücks, auf dem der Versi-
cherungsort liegt, mit erheblichen Mengen von Oberfl ächenwasser durch
aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fl ießenden) Gewässern,
bb) Witterungsniederschläge,
cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfl äche infolge von aa) oder bb).

b) Rückstau
Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fl ießenden) 
Gewässern oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig aus gebäudeeigenen Ablei-
tungsrohren oder damit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt.

c) Nicht versicherte Schäden
aa) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
- Erdbeben;
- Sturmfl ut;
- Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfl äche gedrungen (siehe a);
- Vulkanausbruch;
- Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung.
bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
- Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befi nden, die nicht bezugsfertig sind;
- Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

2. Erdbeben a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Vor-
gänge im Erdinnern ausgelöst wird.

b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks 
Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sa-
chen angerichtet hat, oder
bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sachen nur durch ein Erdbe-
ben entstanden sein kann.

c) Nicht versicherte Schäden
Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
aa) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befi nden, die nicht bezugsfertig sind;
bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).
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3. Erdsenkung, Erdrutsch a) Erdsenkung
Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über naturbedingten Hohlräumen.

b) Erdrutsch
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder Gesteinsmassen.

c) Nicht versicherte Schäden
aa) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
- Trockenheit oder Austrocknung;
- Vulkanausbruch;
- Überschwemmung;
- Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung.
bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
- Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befi nden, die nicht bezugsfertig sind;
- Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

4. Schneedruck, Lawinen a) Schneedruck
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.

b) Lawinen
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen.

c) Nicht versicherte Schäden
aa) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
- Überschwemmung;
- Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung.
bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
- Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befi nden, die nicht bezugsfertig sind;
- Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

5. Vulkanausbruch a) Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit 
Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Materialien und Gasen.

b) Nicht versicherte Schäden
Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
- Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befi nden, die nicht bezugsfertig sind;
- Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

6. Wartezeit a) Der Versicherungsschutz beginnt frühestens mit dem Ablauf von 1 Monat ab Antragsstellung (War-
tezeit).

b) Diese Regelung entfällt, sofern Versicherungsschutz gegen die jeweilige Gefahr nach Nr. 1 bis Nr. 
5 über einen anderen Vertrag bestanden hat und der Versicherungsschutz ohne zeitliche Unterbre-
chung durch den vorliegenden Vertrag fortgesetzt wird.

7. Besonderes Kündigungsrecht a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten die Wei-
teren Elementargefahren (siehe § 3 Nr. 1 e) in Textform kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, 
so kann er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres 
wirksam wird.

b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

§ 9 Extended Coverage Gruppe A: Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung
1. Innere Unruhen Versichert sind Schäden, die entstehen durch

a) Zerstörung oder Beschädigung unmittelbar durch Gewalthandlungen im Zusammenhang mit In-
neren Unruhen oder

b) Abhandenkommen in unmittelbarem Zusammenhang mit Inneren Unruhen.
Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer 
die öffentliche Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalt gegen Perso-
nen oder Sachen verüben.

2. Böswillige Beschädigung Böswillige Beschädigung ist jede vorsätzliche, unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung von ver-
sicherten Sachen durch betriebsfremde Personen.
Betriebsfremde Personen sind alle Personen, die nicht im Betrieb tätig sind.
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden

a) durch Abhandenkommen versicherter Sachen;

b) die im Zusammenhang mit Einbruchdiebstahl entstehen;

c) durch biologische oder chemische Substanzen verursachte Kontaminationen.
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3. Streik, Aussperrung Versichert sind Schäden, die entstehen durch

a) Zerstörung oder Beschädigung unmittelbar durch Streik oder Aussperrung oder

b) Abhandenkommen in unmittelbarem Zusammenhang mit Streik oder Aussperrung.

Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstel-
lung einer verhältnismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern.
Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete planmäßige Ausschließung einer verhältnis-
mäßig großen Zahl von Arbeitnehmern.

4. Nicht versicherte Schäden a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
aa) Brand, Explosion oder Implosion, es sei denn, der Brand, die Explosion oder die Implosion ist 
durch Innere Unruhen entstanden;
bb) Erdbeben;
cc) Verfügung von hoher Hand.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
aa) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befi nden, die nicht bezugsfertig sind;
bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte); es sei denn, sie entstehen durch Brand, Explo-
sion oder Implosion infolge von Inneren Unruhen (siehe Nr. 1).

5. Öffentlich-rechtliche 
Entschädigungsansprüche

Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als Schadenersatz aufgrund öffentlich-recht-
lichen Entschädigungsrechts beansprucht werden kann.

6. Besonderes Kündigungsrecht a) Versicherungsnehmer und Versicherer können die Gefahr Innere Unruhen, Böswillige Beschädi-
gung, Streik oder Aussperrung (siehe § 3 Nr. 1 f) jederzeit in Textform kündigen. Die Kündigung wird 
eine Woche nach Zugang wirksam.

b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

§ 10 Extended Coverage Gruppe B: Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen
1. Fahrzeuganprall Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung versicherter Sachen oder Gebäude, in denen sich 

versicherte Sachen befi nden, durch fahrende Arbeitsmaschinen sowie durch fahrende Schienen-, 
Straßen- oder Wasserfahrzeuge oder deren Ladung, die nicht vom Versicherungsnehmer, dem Be-
nutzer der Gebäude oder deren Arbeitnehmer betrieben werden.

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Verschleiß.

b) Nicht versichert sind Schäden an Fahrzeugen sowie Schäden an Zäunen, Straßen und Wegen. 

2. Rauch Ein Schaden durch Rauch liegt vor, wenn Rauch plötzlich bestimmungswidrig aus den auf dem 
Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, befi ndlichen Feuerungs-, Heizungs-, Kochoder Tro-
ckenanlagen ausgetreten ist und unmittelbar auf versicherte Sachen einwirkt.
Nicht versichert sind Schäden, die durch die dauernde Einwirkung des Rauches entstehen.

3. Überschalldruckwellen Ein Schaden durch eine Überschalldruckwelle liegt vor, wenn sie durch ein Luftfahrzeug ausgelöst 
wurde, das die Schallgrenze durchfl ogen hat, und diese Druckwelle unmittelbar auf versicherte Sa-
chen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befi nden, einwirkt.

4. Nicht versicherte Schäden a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges seiner Teile 
oder seiner Ladung;
bb) Erdbeben.

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
aa) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befi nden, die nicht bezugsfertig sind;
bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

§ 11 Versicherungsort
1. Örtlicher Geltungsbereich a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes.

b) Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetretenen oder unmittelbar bevor-
stehenden Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem 
Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder abhandenkommen.

c) Bei der Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub müssen alle Voraus-
setzungen eines Einbruchdiebstahls (siehe § 5 Nr. 1), von Vandalismus nach einem Einbruch (siehe 
§ 5 Nr. 2) oder eines Raubes (siehe § 5 Nr. 3) innerhalb des Versicherungsortes verwirklicht worden 
sein. Bei mehreren Versicherungsorten müssen alle Voraussetzungen innerhalb desselben Versi-
cherungsortes verwirklicht worden sein.

Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe oder Wegnahme erst auf Verlangen des 
Täters herangeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen erfolgt nur innerhalb des Versiche-
rungsortes, an dem die Tathandlungen nach § 5 Nr. 3 b) aa) bis cc) verübt wurden.
Bei Raub auf Transportwegen sind nur die Sachen versichert, die sich bei Beginn der Tat an dem Ort 
befunden haben, an dem die Gewalt ausgeübt oder die Drohung mit Gewalt verübt wurde.
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2. Bezeichnung des 
Versicherungsortes

a) Versicherungsort sind die Gebäude oder Räume von Gebäuden, die im Versicherungsvertrag be-
zeichnet sind oder die sich auf den im Versicherungsvertrag bezeichnetem Grundstück befi nden 
sowie Schaukästen und Vitrinen innerhalb des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort liegt, und 
in dessen unmittelbarer Umgebung.

b) Für Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen besteht in den Wohnräumen der Betriebs-
angehörigen kein Versicherungsschutz.

c) Versicherungsort für Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks (siehe § 5 Nr. 3) ist das ge-
samte Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, wenn das Grundstück allseitig umfriedet ist.

d) Versicherungsort für Raub auf Transportwegen (siehe § 5 Nr. 4) ist, soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist, die Bundesrepublik Deutschland.

e) Soweit dies vereinbart ist, sind Sachen nach § 1 Nr. 1 bis Nr. 3 auch innerhalb des Grundstücks 
auf dem der Versicherungsort liegt versichert (Sachen im Freien auf dem Grundstück, auf dem der 
Versicherungsort liegt).

f) Versicherungsort für Sicherungsdaten/-träger ist auch das Gebäude, in das diese ausgelagert sind.

3. Abhängige Außenversicherung Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, besteht Versicherungsschutz auch für versicherte Sachen 
(siehe § 1 Nr. 1 bis Nr. 3), die sich vorübergehend außerhalb des Versicherungsortes innerhalb der 
Europäischen Union sowie der Schweiz, Liechtenstein und Norwegen befi nden. Zeiträume von mehr 
als 6 Monaten gelten nicht als vorübergehend. Sachen, die auf Baustellen, in Containern oder Buden 
gelagert werden, sind nicht versichert.
Für die Gefahren Einbruchdiebstahl (siehe § 3 Nr. 1 b), Sturm und Hagel (siehe § 3 Nr. 1 d) sowie 
Weitere Elementargefahren (siehe § 3 Nr. 1 e) ist Voraussetzung, dass sich die Sachen in Gebäuden 
befi nden.
Für die Gefahr Einbruchdiebstahl ist Voraussetzung, dass mindestens die gleichen Sicherungen vor-
handen sind und betätigt werden, wie sie für die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude 
oder Räume von Gebäuden vereinbart sind.
Die Entschädigung ist für die Gefahren Einbruchdiebstahl sowie Weitere Elementargefahren auf 
15.000 Euro begrenzt. (Entschädigungsgrenze).
Die Entschädigung ist für die Gefahr Sturm und Hagel auf 100.000 Euro begrenzt.

4. Bargeld und Wertsachen Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht Versicherungsschutz nur in verschlossenen 
Räumen oder Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art.
Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Geschäftszeit oder sonstiger vereinbarter Zeit-
räume auch ohne Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze versichert.
Satz 1 gilt nicht für Schäden durch Raub und bei Handelsbetrieben nicht für deren betriebstypische 
Waren und Vorräte.

5. Registrierkassen Registrierkassen sowie elektrische und elektronische Kassen, Rückgeldgeber und Automaten mit 
Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) gelten nicht als Behältnis im Sinne von Nr. 4.
Jedoch ist Bargeld auch in Registrierkassen sowie elektrischen und elektronischen Kassen versi-
chert, solange diese geöffnet sind.
Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

§ 12 Besondere Gefahrerhöhungen und vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften
1. Besondere Gefahrerhöhungen a) Eine anzeigepfl ichtige Gefahrerhöhung (siehe § 9 VGIB (Teil A) GVO) liegt für die Gefahr Ein-

bruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub insbesondere vor, wenn Räumlichkeiten, 
die oben, unten oder seitlich an den Versicherungsort angrenzen, dauernd oder vorübergehend nicht 
mehr benutzt werden;
b) an dem Gebäude, in dem der Versicherungsort liegt, oder an einem angrenzenden Gebäude Bau-
arbeiten durchgeführt, Gerüste errichtet oder Seil- oder andere Aufzüge angebracht werden.

2. Sicherheitsvorschriften Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer

a) die versicherten Räume genügend häufi g zu kontrollieren; dies gilt auch während einer vorüberge-
henden Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien);

b) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu erstellen, sofern nicht in der 
Branche des Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so 
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen 
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen können;

c) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige Sachen, für die 
dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im Ver-
sicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört oder beschädigt 
werden oder abhandenkommen können.
Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser 
Sachen insgesamt 2.500 Euro nicht übersteigt.
Dies gilt ferner nicht für Briefmarken;
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d) für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub
aa) alle Öffnungen (z. B. Fenster und Türen) in dem Betrieb oder in Teilen des Betriebes verschlossen 
zu halten, solange die Arbeit, von Nebenarbeiten abgesehen, in diesen Betriebsteilen ruht;
bb) alle bei der Antragstellung vorhandenen und alle zusätzlich vereinbarten Sicherungen (Siche-
rungen sind z. B. Schlösser von Türen oder Behältnissen, Riegel, Einbruchmeldeanlagen) unein-
geschränkt gebrauchsfähig zu erhalten und zu betätigen, solange die Arbeit, von Nebenarbeiten 
abgesehen, in diesen Betriebsteilen ruht;
cc) nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang zum Versicherungsort oder für ein Behältnis das 
Schloss unverzüglich durch ein gleichwertiges zu ersetzen;
dd) Registrierkassen, elektrische und elektronische Kassen sowie Rückgeldgeber nach Geschäfts-
schluss zu entleeren und offen zu lassen;

e) für die Gefahr Leitungswasser
aa) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte Sachen mindestens 12 cm über dem Fuß-
boden zu lagern; sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein genannt ist, gelten Sachen unter 
Erdgleiche unterhalb dieser Mindestlagerhöhe bis zu dem vereinbarten Betrag mitversichert;
bb) die versicherten wasserführenden Anlagen und Einrichtungen stets im ordnungsgemäßen Zu-
stand zu erhalten und Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich nach den anerkannten Regeln 
der Technik beseitigen zu lassen;
cc) nicht genutzte wasserführende Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und ent-
leert zu halten;
dd) während der kalten Jahreszeit alle Räume genügend zu beheizen und dies genügend häufi g zu 
kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren 
und entleert zu halten;
ee) ortsfeste Wasserlöschanlagen mindestens einmal in jedem Kalenderhalbjahr durch die Techni-
sche Prüfstelle der VdS Schadenverhütung GmbH oder durch eine gleichermaßen qualifi zierte Prüf-
stelle prüfen und etwaige Mängel unverzüglich abzustellen oder beseitigen zu lassen; die Erfüllung 
dieser Obliegenheiten ist dem Versicherer durch ein Prüfzeugnis nachzuweisen;

f) für die Gefahr Sturm und Hagel die Gebäude, in denen sich die versicherten Sachen befi nden, 
insbesondere Dächer und außen an den Gebäuden angebrachte Sachen stets im ordnungsgemäßen 
Zustand zu erhalten und Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich nach den anerkannten Re-
geln der Technik beseitigen zu lassen;

g) für die Weiteren Elementargefahren Überschwemmung und Rückstau
aa) Abfl ussleitungen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, freizuhalten und vor-
handene Rückstausicherungen stets funktionsbereit zu halten;
bb) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte Sachen mindestens 12 cm über dem Fuß-
boden zu lagern; sofern dies vereinbart und im Versicherungsschein genannt ist, gelten Sachen unter 
Erdgleiche unterhalb dieser Mindestlagerhöhe bis zu dem vereinbarten Betrag mitversichert;

3. Folgen der 
Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 2 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer 
unter den in § 8 VGIB (Teil A) GVO beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

§ 13 Versicherungswert; Versicherungssumme
1. Betriebseinrichtung Der Versicherungswert der Betriebseinrichtung (siehe § 1 Nr. 1) ist

a) der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in 
neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen, maßgebend ist der niedrigere 
Betrag.
Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung der Sachen in derselben Art und Güte infolge Technologie-
fortschritts entweder nicht möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. Die 
Ersatzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sachen möglichst nahe kommen.
Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen, die dadurch entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlichrechtlicher Vorschriften nicht in der-
selben Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden dürfen, es sei denn, dass diese 
Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß Absatz 2 zu berücksichtigen sind. Versicherungs-
schutz für Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen besteht gemäß den 
Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.
Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung sind ebenfalls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versiche-
rungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten;

b) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der 
Versicherung zum Neuwert weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt).
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Betriebseinrichtung durch einen Abzug entsprechend 
ihrem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

c) der gemeine Wert soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder im Betrieb des Versicherungs-
nehmers nicht mehr zu verwenden ist. Gemeiner Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für die Sache 
oder für das Altmaterial.
Soweit Versicherungsschutz für außen an dem Gebäude angebrachte Sachen oder für Sachen auf 
dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, außerhalb von Gebäuden vereinbart ist, erfolgt 
die Berechnung des Versicherungswerts nach a) bis c).
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2. Waren und Vorräte Der Versicherungswert von Waren und Vorräten ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen 
gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere 
Betrag.
Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung der Vorräte sind nicht zu berücksichtigen. Versicherungs-
schutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei nicht fertig gestellten 
eigenen Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse.

3. Wertpapiere Der Versicherungswert von Wertpapieren ist

a) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung 
aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland;

b) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;

c) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

4. Sonstige Sachen a) Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherungswert
aa) von Mustern, Anschauungsmodellen, Prototypen und Ausstellungsstücken, ferner von typenge-
bundenen, für die laufende Produktion nicht mehr benötigten Fertigungsvorrichtungen,
bb) von ohne Kaufoption geleasten Sachen oder geleasten Sachen, bei denen die Kaufoption bei 
Schadeneintritt abgelaufen war, sowie
cc) für alle sonstigen in Nr. 1 bis Nr. 3 nicht genannten beweglichen Sachen 
entweder der Zeitwert gemäß Nr. 1 b) oder unter den dort genannten Voraussetzungen der gemeine 
Wert gemäß Nr. 1 c).

b) Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist Versicherungswert von ausgestellten Kunstge-
genständen nach § 1 Nr. 1 d) der Preis für das Anfertigen einer qualifi zierten Kopie.

5. Umsatzsteuer Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzu-
beziehen.

6. Versicherungssumme a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen 
vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert nach Nr. 1 bis Nr. 6 entsprechen soll.

b) Ist Versicherung zum Neuwert, Zeitwert oder gemeinen Wert vereinbart worden, soll der Versiche-
rungsnehmer die Versicherungssumme für die versicherte Sache für die Dauer des Versicherungs-
verhältnisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen.

c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht dem Versiche-
rungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen (siehe § 14 Nr. 4).

§ 14 Umfang der Entschädigung
1. Entschädigungsberechnung a) Der Versicherer ersetzt

aa) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhandengekommenen Sachen den Versi-
cherungswert (siehe § 15) unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles;
bb) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles zuzüglich einer durch den Versicherungsfall entstandenen und durch die Reparatur nicht 
auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt 
des Versicherungsfalles.
Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der Versicherungswert der Sache 
gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht wird.

b) Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch vorhandene und technisch brauchbare 
Sachsubstanz der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache für die Wiederherstellung nicht 
wieder verwendet werden darf, werden bei der Entschädigungsberechnung gemäß a) berücksichtigt, 
soweit
aa) es sich nicht um behördliche Anordnungen handelt, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt 
wurden, oder
bb) nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles ganz oder teilweise untersagt war.
cc) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, dass 
die versicherte und vom Schaden betroffene Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht 
in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden darf, werden im Rahmen 
der Entschädigungsberechnung gemäß a) nicht ersetzt, es sei denn, dass diese Mehrkosten als 
Technologiefortschritt im Versicherungswert zu berücksichtigen sind.

c) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädigungsberechnung gemäß a) und 
b) angerechnet.

d) Versicherungsschutz für Kosten besteht gemäß den Vereinbarungen nach § 2.

2. Neuwertanteil Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der 
Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), einen Anspruch nur, soweit und 
sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er 
die Entschädigung verwenden wird, um

a) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhandengekommen sind, in gleicher Art und Güte 
und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers 
genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Maschinen und Geräten können Ma-
schinen und Geräte beliebiger Art beschafft werden, wenn deren Betriebszweck derselbe ist;

b) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen.
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3. Zeitwertschaden a) Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhandengekommenen Sachen gemäß den Bestim-
mungen über den Versicherungswert festgestellt.
Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den Betrag gekürzt, um den durch 
die Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erhöht würde.

b) Für sonstige Sachen nach § 13 Nr. 4 erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschä-
digung, der den gemeinen Wert (siehe § 13 Nr. 1 c) übersteigt, einen Anspruch nur, soweit für die 
Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 2 erfüllt sind und die Wiederher-
stellung notwendig ist.

4. Unterversicherung a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles, so besteht Unterversicherung. Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung 
nach Nr. 1 und Nr. 2 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach fol-
gender Berechnungsformel gekürzt:
Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den Ver-
sicherungswert.
Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versicherten Sachen auf bestimmte Be-
träge begrenzt, so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes der davon betroffenen Sachen 
höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versicherungswert eine 
Unterversicherung, so wird die Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position gesondert festzustellen.

c) Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Nr. 7 und Entschädigungsgrenzen nach Nr. 8 sind 
im Anschluss an a) und b) anzuwenden.

d) Bei Berechnung einer Unterversicherung sind auch die nach § 11 Nr. 3 außerhalb des Versiche-
rungsortes versicherten Sachen (abhängige Außenversicherung) zu berücksichtigen.

5. Unterversicherungsverzicht a) Eine Unterversicherung nach Ziffer § 14 Nr. 4 wird nicht berücksichtigt, wenn der Schaden nicht 
mehr als 50.000 Euro beträgt. Bei Schäden über 50.000 Euro wird eine Unterversicherung nach Zif-
fer § 14 Nr. 4 nicht berücksichtigt, wenn der Schaden 20 Prozent des Betrags, aus dem der Bruchteil 
berechnet wurde, nicht übersteigt und nicht mehr als 200.000 Euro beträgt. 

b) Der Unterversicherungsverzicht gilt nicht für Waren und Vorräte, für die Stichtagsversicherung 
vereinbart ist.

c) Bei Feststellung des Gesamtbetrages der Versicherungssummen nach a) werden nicht berücksich-
tigt Versicherungssummen
aa) auf Erstes Risiko,
bb) für Waren und Vorräte, für die Stichtagsversicherung vereinbart ist.

6. Versicherung auf Erstes Risiko Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung 
bei diesen Positionen nicht berücksichtigt.

7. Selbstbehalt Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 8 sind im Anschluss an diese Kürzung 
anzuwenden.

8. Entschädigungsgrenzen Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;

c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung.
Alle Schäden des vorliegenden Versicherungsvertrages, die im laufenden Versicherungsjahr begin-
nen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. 

Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

9. Umsatzsteuer Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist.
Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anlässlich der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.

10. Ereignisdefi nition Unter einem Versicherungsfall sind alle Schäden zu verstehen, die aus ein und derselben Ursache 
innerhalb von 72 Stunden anfallen.
Dies gilt nicht für die Gefahren Feuer (siehe § 3 Nr. 1 a) und Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach 
einem Einbruch, Raub (siehe § 3 Nr. 1 b).

§ 15 Wiederherbeigeschaffte Sachen
1. Anzeigepfl icht Wird der Verbleib abhandengekommener Sachen ermittelt, hat der Versicherungsnehmer oder der 

Versicherer dies nach Kenntniserlangung unverzüglich dem Vertragspartner in Textform anzuzeigen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der 
Entschädigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekommenen Sache zurückerlangt, be-
vor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die 
Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt.
Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurückzugeben.
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3. Wiedererhalt nach Zahlung der 
Entschädigung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekommenen Sache zurückerlangt, 
nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt wor-
den ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem 
Versicherer zur Verfügung zu stellen.
Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer 
schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht 
das Wahlrecht auf den Versicherer über.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekommenen Sache zurückerlangt, 
nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer als 
der Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss sodann 
die Entschädigung zurückzahlen.
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung 
des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem 
Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen.
Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm 
geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

4. Beschädigte Sachen Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer die bedin-
gungsgemäße Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen oder behalten, 
wenn die Sachen in den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5. Gleichstellung Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Mög-
lichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen.

6. Übertragung der Rechte Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so 
hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm 
mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

7. Rückabwicklung bei kraftlos 
erklärten Wertpapieren

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, so hat der Versicherungs-
nehmer die gleichen Rechte und Pfl ichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch 
kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung fälliger 
Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist.

§ 16 Veräußerung der versicherten Sachen
1. Rechtsverhältnisse nach 
Eigentumsübergang

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Ei-
gentumsübergangs an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus 
dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pfl ichten des Versicherungsnehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, die auf die zur Zeit des Eintrittes des 
Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon 
Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. Dieses Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der 
Veräußerung ausgeübt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem 
späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) zu kündigen. 
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender 
Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der 
Kenntnis, ausgeübt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrages.

3. Anzeigepfl ichten a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform  
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) anzuzeigen.

b) Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepfl icht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige hätte zuge-
hen müssen. Der Versicherer muss hierzu nachweisen, dass er den mit dem Veräußerer bestehen-
den Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpfl ichtet, wenn ihm die Veräußerung zu 
dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des 
Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und 
er nicht gekündigt hat.

34



1 2720 - 2 - 02.2023

In teilweiser Abänderung und Erweiterung zu den Allgemeinen Bedingungen für die verbundene Sach- Gewerbeversicherung (VGIB 2014 
GVO, im Folgenden VGIB GVO genannt) gelten die folgenden Klauseln als vereinbart:

I. Allgemeine Bestimmungen Soweit die Versicherung gegen eine oder mehrere Gefahren gemäß § 1 VGIB (Teil B) GVO nicht 
beantragt und im Versicherungsschein nicht genannt ist, entfallen die betreffenden Bestimmungen 
für diese Gefahren.

II. Versicherte Sachen, Daten und Programme 
1. In Abänderung zu § 1 Nr. 4 a) 
VGIB (Teil B) GVO gelten

Bargeld, Urkunden (z.B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere), elektronische Zahlungsmittel (z.B. 
Telefonkarten); außerdem - sofern es sich nicht um Vorräte handelt - Briefmarken, Münzen und Me-
daillen sowie Sachen aus Edelmetall, die nicht dem Raumschmuck dienen 
a) in verschlossenen Panzergeldschränken, gepanzerten Geldschränken der Sicherheitsstufe C oder 
mehrwandigen Stahlschränken mit einem Mindestgewicht von 300 kg eingemauerten Stahlwand-
schränken mit mehrwandiger Tür, Wertschutzschränken der Euro-VdS-Klasse I bis IV bis 10.000 € 
mitversichert.
b) unter anderem Verschluss in Behältnissen, die erhöhte Sicherheit gewähren, und zwar auch gegen 
die Wegnahme der Behältnisse selbst bis 1.500 € mitversichert. 

2. Nicht betriebsübliche Waren 
und Vorräte

In Erweiterung zu § 1 Nr. 1c) VGIB (Teil B) GVO gelten nicht betriebsübliche, höherwertige Waren und 
Vorräte, die der Versicherungsnehmer zum Verkauf anbietet, soweit diese im Versicherungsschein 
genannt werden, als mitversichert. 

3. Ausgestellte 
Kunstgegenstände 

1. In Erweiterung zu § 1 Nr. 1 VGIB (Teil B) GVO gelten ausgestellte Kunstgegenstände (z.B. Bilder, 
Skulpturen, Krippen, Collagen, Lichtobjekte) als mitversichert.

2. Ausgenommen sind echte Schmucksachen und Sachen aus Gold, Silber und Platin mit verarbeite-
ten Edelsteinen und Perlen sowie Münzen, Leder und Pelzwaren.

3. Die Entschädigung ist auf 2.000 € je Einzelstück begrenzt. Eine andere Entschädigungsgrenze 
kann vereinbart werden.

III. Versicherte Kosten
1. Freiwillige Zuwendung an Per-
sonen, die sich bei der Brandbe-
kämpfung eingesetzt haben

Der Versicherer ersetzt infolge eines ersatzpfl ichtigen Schadens auch freiwillige Zuwendungen des 
Versicherungsnehmers an Personen, die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt haben.

2. Kosten für 
Verkehrssicherungsmaßnahmen 

Entsteht durch Eintritt eines Versicherungsfalles eine Gefahr innerhalb oder außerhalb des Versi-
cherungsortes, zu deren Beseitigung der Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Vorschriften 
verpfl ichtet ist, so ersetzt der Versicherer die hierfür erforderlichen Aufwendungen bis zum verein-
barten Betrag.

3. Kosten durch Medien- und 
Gasverlust 

Der Versicherer ersetzt den Mehrverbrauch von Frischwasser, Gas und sonstigen Flüssigkeiten, der 
infolge eines Versicherungsfalles nach § 6 innerhalb des Versicherungsortes entsteht und den das 
Versorgungsunternehmen dem Versicherungsnehmer in Rechnung stellt.

4. Rückreisekosten eines 
Geschäftsführers oder Inhabers 

Versichert sind die notwendigen Mehrkosten für den vorzeitigen Abbruch einer vom Versicherungs-
nehmer getätigten Reise, die mindestens der vereinbarten Dauer entspricht, sofern der ersatzpfl ich-
tige Schaden voraussichtlich den vereinbarten Betrag übersteigt. Die Kosten werden dem Versiche-
rungsnehmer bis zur vereinbarten Höhe erstattet.

5. Kosten durch täterverursach-
ten Telefon- und Datenleitungs-
missbrauch 

1. Wird infolge eines Versicherungsfalles durch Einbruchdiebstahl (siehe § 5 Nr. 1 b) in die als Versi-
cherungsort vereinbarten Räume das Telefon oder sonstige Anlagen und Geräte der Kommunikati-
onstechnik vom Täter benutzt, ersetzt der Versicherer die dadurch entstandenen Mehrkosten bis zum 
vereinbarten und im Versicherungsschein genannten Betrag.

2. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer auf dessen Verlangen einen Einzelgesprächs-
nachweis des Telekommunikationsunternehmens für den Tatzeitraum einzureichen.

3. Obliegenheiten nach § 8 Nr. 3 VGIB (Teil A) gelten entsprechend.

Besondere Bedingungen zur Inhaltsversicherung TOP-VIT 
- Stand: 01.03.2023 -

GVO-Platz 1
26160 Bad Zwischenahn

Telefon: 04403 6022-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de
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IV. Versicherte Gefahren und Schäden
Gefahr Feuer
1. Überspannungsschäden durch 
Blitzschlag und sonstige atmo-
sphärisch bedingte Elektrizität

1. In Erweiterung zu § 4 Nr. 2 VGIB (Teil B) GVO gelten Überspannungs-, Überstrom- und Kurz-
schlussschäden an versicherten elektrischen Einrichtungen und Geräten durch Blitzschlag oder 
sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität als mitversichert, wenn auf dem Grundstück, auf dem 
der Versicherungsort liegt, keine Schäden anderer Art durch Blitzschlag nachgewiesen werden kön-
nen.

2. Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer nicht aus einem anderen Ver-
sicherungsvertrag Ersatz erlangen kann.

3. Sengschäden 1. In Erweiterung zu § 4 Nr. 6b) VGIB (Teil B) GVO gelten Sengschäden als mitversichert.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 € begrenzt.

4. Nicht versicherte Schäden Nicht versichert sind Schäden an versicherten Sachen, soweit Gebäude oder Gebäudebestandteile, 
in denen sich die versicherten Sachen befi nden, nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für 
ihren Zweck nicht benutzbar sind.  

Gefahr Einbruchdiebstahl
1. Sachen in Schaukästen und 
Vitrinen 

In Abänderung zu § 5 Nr. 5 VGIB (Teil B) GVO ist die Entschädigung begrenzt auf 5.000 €.

2. Firmenschilder 1. Versichert sind Schäden durch einfachen Diebstahl und vorsätzliche Beschädigung an Firmen- 
und Praxisschildern auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, oder dessen unmittel-
bare Umgebung. Nicht versichert sind Leichtreklamen.

2. Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle an-
zuzeigen und dem Versicherer einen Nachweis dafür zu erbringen, dass das Firmenschild nicht in-
nerhalb von drei Wochen seit Anzeige des Diebstahls wieder herbeigeschafft wurde.

3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in b) genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer 
unter den in § 8 VGIB (Teil A) GVO beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000 € begrenzt.

3. Geschäftsfahrräder 1. Versichert ist der Diebstahl von Geschäftsfahrrädern.

2. Für die mit dem Geschäftsfahrrad lose verbundenen und regelmäßig seinem Gebrauch dienenden 
Sachen besteht Versicherungsschutz, wenn sie zusammen mit dem Geschäftsfahrrad weggenom-
men worden sind.

3. Die Entschädigung ist, auch wenn mehrere Fahrräder abhandengekommen sind, je Versiche-
rungsfall auf 1.000 Euro begrenzt.

4. Der Versicherungsnehmer hat
a) das Geschäftsfahrrad während eines Unterbrechungszeitraums einer Fahrt (Abstellen) in ver-
kehrsüblicherweise durch ein Schloss zu sichern und
b) Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die Rahmennummer der versicherten Geschäfts-
fahrräder zu beschaffen und aufzubewahren.

5. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in e) genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer 
unter den in § 8 VGIB (Teil A) GVO beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

6. Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch zu einer Gefahrerhöhung, so gilt zusätzlich § 9 
VGIB (Teil A) GVO.

Gefahr Leitungswasser
1. Nässeschäden In Erweiterung zu § 6 Nr. 2 VGIB (Teil B) GVO wird der Versicherungsschutz erweitert, wenn Lei-

tungswasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist aus innerhalb des Gebäudes, in dem sich die 
versicherten Sachen befi nden, verlaufende Regenfallrohre, sowie Zisternen (Behälter für Regenwas-
ser).

(Sofern vereinbart) Gefahr Unbenannte Gefahren 
1. Begriff a) Unbenannte Gefahren sind die plötzliche und unvorhergesehene Zerstörung oder die Beschädi-

gung versicherter Sachen.

b) Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten weder 
rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen 
Fachwissen hätten vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Ver-
sicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. 

c) Als Zerstörung oder Beschädigung gilt eine nachteilige Veränderung der Sachsubstanz. Eine Zer-
störung oder Beschädigung liegt nicht vor, soweit ein vorhandener Mangel offenkundig wird oder es 
sich um reine Fehlfunktionen von Datenverarbeitungsanlagen, von Software oder von eingebauten 
Mikroprozessoren handelt. Eine Fehlfunktion liegt insbesondere dann vor, wenn die betroffenen An-
lagen nicht funktionieren, falscher Ergebnisse produzieren oder Daten nicht zur Verfügung stehen. 
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2. Nicht versicherte Schäden a) Nicht versicherte Schäden sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden 
- die nach § 3 Nr.1 a) bis g) VGIB (Teil B) GVO – Feuer, Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem 
Einbruch, Raub, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Weitere Elementargefahren, Innere Unruhen, Böswillige 
Beschädigung, Streik oder Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen sowie über Be-
sondere Bedingungen, Zusatzbedingungen oder Klauseln versicherbar oder dort ausgeschlossen sind.
- an Maschinen, maschinellen, elektrotechnischen oder elektronischen Einrichtungen und Anlagen, die 
im Zusammenhang mit dem Betrieb, dem Einsatz, der Nutzung, der Instandhaltung sowie der Instandset-
zung stehen (z. B. Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel, Versa-
gen von Mess-, Steuer-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen); 
- durch Glasbruch gemäß den Allgemeinen und Besonderen Bedingungen der Gewerblichen Glasversi-
cherung TOP VIT GVO;
- durch Abfuhr, Plünderung, Sabotage;
- durch natürliche Beschaffenheit von Sachen;
- durch Abnutzung, Verschleiß, Alterung; dauernde Einwirkung von Gasen, Dämpfen oder Staub; korrosi-
ve Angriffe oder Abzehrungen, Rost, übermäßigen Ansatz von Kesselstein; Schlamm oder Ablagerungen;
- die durch die Wirkung des elektrischen Stromes an elektrischen Einrichtungen mit oder ohne Feue-
rerscheinung entstehen (z. B.) durch Überstrom, Überspannung, Isolationsfehler, wie Kurz-, Windungs-, 
Körper- oder Erdschluss, unzureichende Kontaktgabe, Versagen von Mess-, Regel-, oder Sicherheits-
einrichtungen;
- durch böswillige Beschädigung, verursacht durch Personen, die zur rechtmäßigen Nutzung der versi-
cherten Sachen befugt sind (z. B. Mieter); 
- durch normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche Temperaturschwankungen sowie normale Witterungs-
einfl üsse, mit denen wegen der Jahreszeit oder der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss;
- durch Kontamination, Vergiftung, Verseuchung mit Krankheitserregern (Bakterien, Viren), es sei denn, 
diese treten als Folge eines versicherten Ereignisses ein;
- durch Ablagerung, Verrußung, Verstaubung, Beaufschlagung, es sei denn, diese treten als Folge eines 
versicherten Ereignisses ein;
- durch Zufuhr oder Ausbleiben von Wasser, Gas, Elektrizität oder sonstiger Energie oder Treibstoffver-
sorgung;
- durch Versagen oder mangelnde Funktion von Klima-, Heiz- oder Kühlsystemen;
- durch Erdsenkung über nicht naturbedingten Hohlräumen wie Tunnel, Bergwerkstollen;
- durch Planungs-, Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 
- durch Tiere, Pfl anzen, Pilze, oder Schwamm, inneren Verderb, Mikroorganismen;
- durch Löschen oder Ändern von Daten, insbesondere durch Computerviren, ohne gleichzeitige Zerstö-
rung oder Beschädigung des Datenträgers, auf dem die Daten gespeichert waren oder der Anlage, durch 
die sie verarbeitet wurden;
- durch Ver- oder Bearbeitung oder Reparatur, Wartung
- durch nicht geschlossene Fenster oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch 
versicherte Gefahren entstanden sind;
- durch Rückstau von Wasser aus Rohren der öffentlichen Abwasserkanalisation, es sei denn, es 
handelt sich um einen Folgeschaden eines versicherten Ereignisses;
- durch Überschwemmung durch andere als die in § 8 Nr.1 VGIB (Teil B) GVO versicherbaren Sach-
verhalte;
- durch Genmanipulation, Genmutation der andere Genveränderungen;
- durch Glas- oder Metallschmelzmassen;
- durch Trockenheit oder Austrocknung;
- durch Grundwasser;
- durch Meteoriteneinschlag; 
- durch Beschlagnahme, Entziehung und sonstige Verfügungen von hoher Hand;

b) Es wird keine Entschädigung geleistet für Schäden an
- Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befi nden, die nicht bezugsfertig sind;
- Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte); 
- Sachen während des Transportes, sowie beim Be- oder Entladen der den Transport durchführenden 
Transportmittel;
- Lebenden Tieren und Pfl anzen;
- Gewässern, Grund und Boden.

V. Versicherungsort
1. Abhängige Außenversicherung 1. In Erweiterung zu § 14 Nr. 3 VGIB GVO besteht Versicherungsschutz auch für versicherte Sachen, 

die sich vorübergehend außerhalb des Versicherungsortes in der Schweiz, Liechtenstein und Nor-
wegen befi nden.

2. Ebenfalls erstreckt sich die Abhängige Außenversicherung auf Schäden durch weitere Elementar-
gefahren. Die Entschädigung ist auf 15.000 € je Versicherungsfall begrenzt. 
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2. Zur Verfügung gestellte 
Arbeitsgeräte und Büroinventar 

1. In Erweiterung zu § 11 Nr. 2 VGIB (Teil B) GVO gelten dem Arbeitnehmer zur Verfügung gestellten 
Arbeitsgeräte sowie zur Verfügung gestelltes Büroinventar in den Wohnräumen des jeweiligen Arbeit-
nehmers für die vereinbarten Gefahren mitversichert.

2. Bei der Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch und Raub müssen alle Vor-
aussetzungen eines Einbruchdiebstahls (§ 6 Nr. 1), von Vandalismus nach einem Einbruch (§ 6 Nr. 2) 
oder eines Raubes (§ 6 Nr. 3) innerhalb des Versicherungsortes verwirklicht worden sein. Bei meh-
reren Versicherungsorten müssen alle Voraussetzungen innerhalb desselben Versicherungsortes 
verwirklicht worden sein.
Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe oder Wegnahme erst auf Verlangen des 
Täters herangeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen erfolgt nur innerhalb des Versiche-
rungsortes, an dem die Tathandlung nach § 6 Nr. 3 b) aa) bis cc) verübt wurden.
Bei Raub auf Transportwegen sind nur die Sachen versichert, die sich bei Beginn der Tat an dem Ort 
befunden haben, an dem die Gewalt ausgeübt oder die Drohung mit Gewalt verübt wurde.

3. Die Mitversicherung der zur Verfügung gestellten Arbeitsgeräte sowie des zur Verfügung gestell-
ten Büroinventars gilt nur, soweit kein anderer Versicherungsschutz besteht oder ein etwaiger ande-
rer Versicherungsschutz nicht ausreichend ist (Subsidiärdeckung).

4. Die Entschädigung ist auf 1.000 € je Schadenereignis begrenzt.

3. Neu hinzukommende 
Betriebsgrundstücke

1. Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke sowie neu hinzukommende Unternehmen innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland gelten bis zu drei Monate nach ihrem Hinzukommen auch als Ver-
sicherungsort. Dies gilt für die Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm/ Hagel, 
Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung sowie Fahrzeuganprall, Rauch und 
Überschalldruckwellen sofern diese Gefahren versichert sind, bis zur vereinbarten Entschädigungs-
grenze, jedoch maximal bis zu einer Entschädigungsgrenze von 200.000 € versichert.

2. Die Bestimmungen über Unterversicherung nach § 14 Nr. 4 sind anzuwenden.

4. Betriebsverlegung 1. Soweit dies vereinbart und im Versicherungsschein genannt ist, gilt im Fall einer Betriebsverlegung 
auf der Grundlage des bisherigen Vertrages auch die neue Betriebsstätte als Versicherungsort, so-
weit diese innerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt.

2. Während der Betriebsverlegung besteht Versicherungsschutz in beiden Betriebsstätten. Der Ver-
sicherungsschutz in der bisherigen Betriebsstätte erlischt jedoch spätestens einen Monat nach Um-
zugsbeginn. 

3. Für die Gefahr Einbruchdiebstahl ist Voraussetzung, dass in der neuen Betriebstätte mindestens 
die gleichen Sicherungen vorhanden sind und betätigt werden, wie die im Versicherungsvertrag be-
zeichneten Sicherungen.

4. Eine Betriebsverlegung ist dem Versicherer zum Zwecke der Vereinbarung neuer Beiträge und 
Bedingungen unverzüglich anzuzeigen. Kommt eine Einigung über Beiträge und Bedingungen nicht 
zustande, erlischt die vorläufi ge Deckung mit Beendigung der Vertragsverhandlung, spätestens je-
doch zwei Monate nach Umzugsbeginn. Der Versicherer kann in diesem Fall den Beitrag nach dem 
bisherigen Vertragsstand nur zeitanteilig beanspruchen.

VI. Besondere Gefahrerhöhungen und vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften
1. Besondere Gefahrerhöhungen Eine anzeigepfl ichtige Gefahrerhöhung liegt für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach ei-

nem Einbruch, Raub insbesondere vor, an dem Gebäude, in dem der Versicherungsort liegt, oder an 
einem angrenzenden Gebäude Bauarbeiten durchgeführt, Gerüste errichtet oder Seil- oder andere 
Aufzüge angebracht werden.

VII. Deckungserweiterungen
1. Abweichung gegenüber
 GDV-Musterbedingungen

Der Versicherer garantiert, dass die vorliegenden Bedingungen zur gewerblichen Inhaltsversiche-
rung ausschließlich zum Vorteil von den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft 
(GDV) empfohlenen Bedingungen sowie den Mindeststandard des Arbeitskreises Vermittlerrichtlinie 
abweichen.

2. Innovationsklausel Sind die bei Vertragsabschluss gültigen Besonderen Bedingungen ausschließlich zum Vorteil und 
ohne Mehrbeitrag im Laufe der Vertragslaufzeit geändert worden, so gelten die neuen Bedingungen 
mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.
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2. Zur Verfügung gestellte 
Arbeitsgeräte und Büroinventar 

1. In Erweiterung zu § 11 Nr. 2 VGIB (Teil B) GVO gelten dem Arbeitnehmer zur Verfügung gestellten 
Arbeitsgeräte sowie zur Verfügung gestelltes Büroinventar in den Wohnräumen des jeweiligen Arbeit-
nehmers für die vereinbarten Gefahren mitversichert.

2. Bei der Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch und Raub müssen alle Vor-
aussetzungen eines Einbruchdiebstahls (§ 6 Nr. 1), von Vandalismus nach einem Einbruch (§ 6 Nr. 2) 
oder eines Raubes (§ 6 Nr. 3) innerhalb des Versicherungsortes verwirklicht worden sein. Bei meh-
reren Versicherungsorten müssen alle Voraussetzungen innerhalb desselben Versicherungsortes 
verwirklicht worden sein.
Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe oder Wegnahme erst auf Verlangen des 
Täters herangeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen erfolgt nur innerhalb des Versiche-
rungsortes, an dem die Tathandlung nach § 6 Nr. 3 b) aa) bis cc) verübt wurden.
Bei Raub auf Transportwegen sind nur die Sachen versichert, die sich bei Beginn der Tat an dem Ort 
befunden haben, an dem die Gewalt ausgeübt oder die Drohung mit Gewalt verübt wurde.

3. Die Mitversicherung der zur Verfügung gestellten Arbeitsgeräte sowie des zur Verfügung gestell-
ten Büroinventars gilt nur, soweit kein anderer Versicherungsschutz besteht oder ein etwaiger ande-
rer Versicherungsschutz nicht ausreichend ist (Subsidiärdeckung).

4. Die Entschädigung ist auf 1.000 € je Schadenereignis begrenzt.

3. Neu hinzukommende 
Betriebsgrundstücke

1. Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke sowie neu hinzukommende Unternehmen innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland gelten bis zu drei Monate nach ihrem Hinzukommen auch als Ver-
sicherungsort. Dies gilt für die Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm/ Hagel, 
Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung sowie Fahrzeuganprall, Rauch und 
Überschalldruckwellen sofern diese Gefahren versichert sind, bis zur vereinbarten Entschädigungs-
grenze, jedoch maximal bis zu einer Entschädigungsgrenze von 200.000 € versichert.

2. Die Bestimmungen über Unterversicherung nach § 14 Nr. 4 sind anzuwenden.

4. Betriebsverlegung 1. Soweit dies vereinbart und im Versicherungsschein genannt ist, gilt im Fall einer Betriebsverlegung 
auf der Grundlage des bisherigen Vertrages auch die neue Betriebsstätte als Versicherungsort, so-
weit diese innerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt.

2. Während der Betriebsverlegung besteht Versicherungsschutz in beiden Betriebsstätten. Der Ver-
sicherungsschutz in der bisherigen Betriebsstätte erlischt jedoch spätestens einen Monat nach Um-
zugsbeginn. 

3. Für die Gefahr Einbruchdiebstahl ist Voraussetzung, dass in der neuen Betriebstätte mindestens 
die gleichen Sicherungen vorhanden sind und betätigt werden, wie die im Versicherungsvertrag be-
zeichneten Sicherungen.

4. Eine Betriebsverlegung ist dem Versicherer zum Zwecke der Vereinbarung neuer Beiträge und 
Bedingungen unverzüglich anzuzeigen. Kommt eine Einigung über Beiträge und Bedingungen nicht 
zustande, erlischt die vorläufi ge Deckung mit Beendigung der Vertragsverhandlung, spätestens je-
doch zwei Monate nach Umzugsbeginn. Der Versicherer kann in diesem Fall den Beitrag nach dem 
bisherigen Vertragsstand nur zeitanteilig beanspruchen.

VI. Besondere Gefahrerhöhungen und vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften
1. Besondere Gefahrerhöhungen Eine anzeigepfl ichtige Gefahrerhöhung liegt für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach ei-

nem Einbruch, Raub insbesondere vor, an dem Gebäude, in dem der Versicherungsort liegt, oder an 
einem angrenzenden Gebäude Bauarbeiten durchgeführt, Gerüste errichtet oder Seil- oder andere 
Aufzüge angebracht werden.

VII. Deckungserweiterungen
1. Abweichung gegenüber
 GDV-Musterbedingungen

Der Versicherer garantiert, dass die vorliegenden Bedingungen zur gewerblichen Inhaltsversiche-
rung ausschließlich zum Vorteil von den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft 
(GDV) empfohlenen Bedingungen sowie den Mindeststandard des Arbeitskreises Vermittlerrichtlinie 
abweichen.

2. Innovationsklausel Sind die bei Vertragsabschluss gültigen Besonderen Bedingungen ausschließlich zum Vorteil und 
ohne Mehrbeitrag im Laufe der Vertragslaufzeit geändert worden, so gelten die neuen Bedingungen 
mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.
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3. Summen- und 
Bedingungsdifferenzdeckung

1. Beantragen Sie Anschlussversicherungsschutz für die gewerbliche Inhaltsversicherung und be-
steht zu diesem Zeitpunkt noch eine anderweitig gültige auslaufende Inhaltsversicherungsvertrag, 
so besteht eine Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung unter folgenden Voraussetzungen und 
Bedingungen:
Soweit der beantragte Versicherungsschutz des künftigen Vertrages über die des noch bestehenden 
Inhaltsversicherungsvertrages hinausgeht, gewähren wir Ihnen Differenzdeckung für solche Ereig-
nisse, die zukünftig über den Anschlussversicherungsschutz gedeckt wären.
a) Eine Leistung aus der Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung erfolgt im Anschluss an die 
anderweitig bestehende Inhaltsversicherung.
b) Deckung aus bestehenden Inhaltsversicherungen geht ausnahmslos diesem Vertrag vor.
c) Dabei bilden die in dem Differenzvertrag vereinbarten Selbstbeteiligungen und die hier genannten 
Bedingungen den Rahmen für gleichartige Leistungen aus allen Versicherungsverträgen zusammen.
d) Leisten der Versicherer aus einer anderen Inhaltsversicherung nicht, weil Sie mit der Zahlung des 
Beitrages im Verzug waren oder eine Obliegenheit verletzt wurde, so wird dadurch der Umfang der 
Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung nicht vergrößert. Der Versicherungsschutz für die Sum-
men- und Bedingungsdifferenzdeckung gilt längstens für 12 Monate ab Antragseingang und endet 
automatisch mit dem Beginn des endgültigen Versicherungsvertrages.
Er entfällt rückwirkend ab Beginn, wenn der endgültige Vertrag nicht zustande kommt oder aufgrund 
Nichtzahlung der Erstprämie aufgehoben wird.
Sollte der Anschlussversicherungsschutz nicht zustande kommen, so kann der Differenzbeitrag für 
den Zeitraum des Differenzversicherungsschutzes p.r.t. auf Basis des nicht zustande gekommenen 
Anschlussvertrages erhoben werden.
Beide Vertragsparteien haben das Recht die Bedingungsdifferenzdeckung während der Laufzeit mit 
Monatsfrist zu kündigen.

2. Bei Eintritt eines Versicherungsfalles haben Sie unverzüglich
a) uns den Versicherungsfall anzuzeigen, sofern für Sie bereits erkennbar ist, dass der anderweitige 
Versicherer nicht oder nur teilweise leistet,
b) uns den Versicherungsfall spätestens dann anzuzeigen, wenn der anderweitige Versicherer den 
Versicherungsschutz ganz oder teilweise versagt hat.
Sie haben im Übrigen jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über 
den Umfang der Entschädigungspfl icht zu gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft und Vollmacht zu 
erteilen oder erteilen zu lassen und Belege beizubringen. Das gilt auch und insbesondere für Nach-
weise und Leistungen anderer Versicherer.

4. Versicherungswechsel Ist zum Zeitpunkt der Schadenmeldung unklar, ob ein Sachschaden während der Gültigkeit dieser 
Versicherung eingetreten ist oder in die Zuständigkeit der bis zu diesem Zeitpunkt bestehenden Vor-
versicherung fällt, werden wir die Schadenbearbeitung nicht wegen der fehlenden Nachweise der 
Zuständigkeit ablehnen.
Können wir uns mit dem Vorversicherer nicht einigen, welche Gesellschaft für den Schaden zustän-
dig ist, treten wir im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes in Vorleistung, sofern die 
Leistung auch im Falle einer unverändert fortgeführten Vorversicherung erbracht worden wäre. Dies 
setzt voraus, dass Sie uns soweit wie möglich bei der Klärung des Sachverhalts unterstützen und die 
Ansprüche gegen den Vorversicherer an uns abtreten. Sollte sich im Rahmen der Geltendmachung 
der abgetretenen Ansprüche herausstellen, dass der Schaden tatsächlich nicht in unsere Zuständig-
keit fällt und der Vorversicherer ebenfalls nicht oder nur eingeschränkt zur Leistung verpfl ichtet war, 
können wir die zu viel erbrachte Leistung zurückverlangen.
Bleibt hingegen unklar, welche Gesellschaft für den Schaden zuständig ist, erbringen wir auch eine 
sich gegenüber der Vorversicherung ergebende Mehrleistung, sofern festgestellt werden kann, dass 
es zum Zeitpunkt des Abschlusses bei uns noch keine Anzeichen für einen bereits eingetretenen 
Schaden gab.

5. Goldene Regel Abweichend von § 14 Nr. 1 b) VGIB (Teil B) GVO gelten ständig bestimmungsgemäß im Gebrauch 
befi ndliche und ordnungsgemäß instand gehaltene Sachen auch dann zum Neuwert versichert, wenn 
der Zeitwert weniger als 40 % des Neuwertes beträgt. Dies gilt nicht, sofern Versicherung nur zum 
Zeitwert vereinbart ist.
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In teilweiser Abänderung und Erweiterung zu den Allgemeinen Bedingungen für die verbundene Sach- Gewerbeversicherung (VGIB 2014 
GVO, im Folgenden VGIB GVO genannt) gelten die folgenden Klauseln als vereinbart:

I. Allgemeine Bestimmungen Soweit die Versicherung gegen eine oder mehrere Gefahren gemäß § 1 VGIB (Teil B) GVO nicht 
beantragt und im Versicherungsschein nicht genannt ist, entfallen die betreffenden Bestimmungen 
für diese Gefahren.

II. Versicherte Sachen, Daten und Programme 
1. In Abänderung zu § 1 Nr. 4 a) 
VGIB (Teil B) GVO gelten

Bargeld, Urkunden (z.B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere), elektronische Zahlungsmittel (z.B. 
Telefonkarten); außerdem - sofern es sich nicht um Vorräte handelt - Briefmarken, Münzen und Me-
daillen sowie Sachen aus Edelmetall, die nicht dem Raumschmuck dienen 
a) in verschlossenen Panzergeldschränken, gepanzerten Geldschränken der Sicherheitsstufe C oder 
mehrwandigen Stahlschränken mit einem Mindestgewicht von 300 kg eingemauerten Stahlwand-
schränken mit mehrwandiger Tür, Wertschutzschränken der Euro-VdS-Klasse I bis IV bis 10.000 € 
mitversichert.
b) unter anderem Verschluss in Behältnissen, die erhöhte Sicherheit gewähren, und zwar auch gegen 
die Wegnahme der Behältnisse selbst bis 1.500 € mitversichert.

2. Nicht betriebsübliche Waren 
und Vorräte

In Erweiterung zu § 1 Nr. 1c) VGIB (Teil B) GVO gelten nicht betriebsübliche, höherwertige Waren und 
Vorräte, die der Versicherungsnehmer zum Verkauf anbietet, soweit diese im Versicherungsschein 
genannt werden, als mitversichert. 

3. Ausgestellte 
Kunstgegenstände 

1. In Erweiterung zu § 1 Nr. 1 VGIB (Teil B) GVO gelten ausgestellte Kunstgegenstände (z.B. Bilder, 
Skulpturen, Krippen, Collagen, Lichtobjekte) als mitversichert.

2. Ausgenommen sind echte Schmucksachen und Sachen aus Gold, Silber und Platin mit verarbeite-
ten Edelsteinen und Perlen sowie Münzen, Leder und Pelzwaren.

3. Die Entschädigung ist auf 2.000 € je Einzelstück begrenzt. Eine andere Entschädigungsgrenze 
kann vereinbart werden.

4. Automaten in Gebäuden 1. In Erweiterung zu § 1 Nr. 5 e) VGIB GVO sind Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geld-
wechsler) und Geldautomaten, die sich in Gebäuden innerhalb des Versicherungsortes befi nden, 
samt deren Inhalt an Vorräten versichert. 

2. Der Geldinhalt dieser Automaten ist nur im Rahmen eine für Bargeld vereinbarte Entschädigungs-
grenze mitversichert.

3. Die Entschädigung ist für die Automaten einschließlich Geldinhalt je Versicherungsfall auf 500 € 
begrenzt. 

III. Versicherte Kosten
1. Freiwillige Zuwendung an 
Personen, die sich bei der Brand-
bekämpfung eingesetzt haben

Der Versicherer ersetzt infolge eines ersatzpfl ichtigen Schadens auch freiwillige Zuwendungen des 
Versicherungsnehmers an Personen, die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt haben.

2. Kosten für 
Verkehrssicherungsmaßnahmen

Entsteht durch Eintritt eines Versicherungsfalles eine Gefahr innerhalb oder außerhalb des Versi-
cherungsortes, zu deren Beseitigung der Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Vorschriften 
verpfl ichtet ist, so ersetzt der Versicherer die hierfür erforderlichen Aufwendungen bis zum verein-
barten Betrag.

3. Kosten durch Medien- und Der Versicherer ersetzt den Mehrverbrauch von Frischwasser, Gas und sonstigen Flüssigkeiten, der 
infolge eines Versicherungsfalles nach § 6 innerhalb des Versicherungsortes entsteht und den das 
Versorgungsunternehmen dem Versicherungsnehmer in Rechnung stellt.

4. Rückreisekosten eines 
Geschäftsführers oder Inhabers

Versichert sind die notwendigen Mehrkosten für den vorzeitigen Abbruch einer vom Versicherungs-
nehmer getätigten Reise, die mindestens der vereinbarten Dauer entspricht, sofern der ersatzpfl ich-
tige Schaden voraussichtlich den vereinbarten Betrag übersteigt. Die Kosten werden dem Versiche-
rungsnehmer bis zur vereinbarten Höhe erstattet.

5. Kosten durch täterverursach-
ten Telefon- und Datenleitungs-
missbrauch

1. Wird infolge eines Versicherungsfalles durch Einbruchdiebstahl (siehe § 5 Nr. 1 b) in die als Versi-
cherungsort vereinbarten Räume das Telefon oder sonstige Anlagen und Geräte der Kommunikati-
onstechnik vom Täter benutzt, ersetzt der Versicherer die dadurch entstandenen Mehrkosten bis zum 
vereinbarten und im Versicherungsschein genannten Betrag.

2. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer auf dessen Verlangen einen Einzelgesprächs-
nachweis des Telekommunikationsunternehmens für den Tatzeitraum einzureichen.

3. Obliegenheiten nach § 8 Nr. 3 VGIB (Teil A) GVO gelten entsprechend.

Besondere Bedingungen zur Inhaltsversicherung TOP-VIT PlusN

- Stand: 01.03.2023 -

GVO-Platz 1
26160 Bad Zwischenahn

Telefon: 04403 6022-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de
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6. Mehrkosten für 
umweltschonende 
Hauswirtschaftsgeräte

1. Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen Mehrkosten 
für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von technischen Hauswirtschaftsgeräten, wenn 
diese durch umweltschonende Geräte (Geräte, die nach Angaben des Herstellers und der Verkehrs-
anschauung mit einem Prädikat wie „umweltschonend“, „energie- und wasserschonend“ bezeichnet 
sind) ersetzt werden.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 € begrenzt.

7. Schlossänderungskosten für 
Betriebsfahrzeuge 

1. Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Einbruchdiebstahl versichert ist, die notwendigen Kos-
ten für Schlossänderungen an Betriebsfahrzeugen, wenn der Schlüssel durch einen Versicherungs-
fall nach § 5 VGIB (Teil B) GVO abhandengekommen ist.

2. Voraussetzung ist, dass sich die Schlüssel der Betriebsfahrzeuge in Behältnissen, die erhöhte 
Sicherheit auch gegen Wegnahme des Behältnisses gewähren, befunden haben.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000 € begrenzt.

IV. Versicherte Gefahren und Schäden
Gefahr Feuer
1. Überspannungsschäden 
durch Blitzschlag und sonstige 
atmosphärisch bedingte 
Elektrizität

1. In Erweiterung zu § 4 Nr. 2 VGIB (Teil B) GVO gelten Überspannungs-, Überstrom- und Kurz-
schlussschäden an versicherten elektrischen Einrichtungen und Geräten durch Blitzschlag oder 
sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität als mitversichert, wenn auf dem Grundstück, auf dem 
der Versicherungsort liegt, keine Schäden anderer Art durch Blitzschlag nachgewiesen werden kön-
nen.

2. Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer nicht aus einem anderen Ver-
sicherungsvertrag Ersatz erlangen kann.

2. Verderb von Lebensmitteln in 
Tiefkühlgeräten und 
Medikamenten in Kühlgeräten

1. Versichert sind Schäden an Lebensmitteln in Gefrier- und Tiefkühlanlagen/ -räumen sowie Me-
dikamente in Kühlgeräten, die durch den Ausfall der Kühleinrichtung infolge eines Stromausfalles 
entstanden sind oder auf den Ausfall der Kühleinrichtung zurückzuführen ist auf
a) das Versagen der maschinellen oder elektrischen Tiefkühleinrichtung durch Material- oder Herstel-
lungsfehler, Kurzschluss, Isolationsfehler, Überspannung;
b) das bestimmungswidrige Austreten von Sole, Ammoniak oder anderen Kältemitteln.

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schä-
den, die durch
a) gewöhnliche Abnutzung oder Verschleiß,
b) angekündigte Stromabschaltungen,
c) eine versicherte Gefahr entstanden sind,
d) Fehler und Mängel, welche vor Beginn des Versicherungsschutzes entstanden sind bzw. vorhan-
den waren, auch wenn diese erst nach Beginn des Versicherungsschutzes in Erscheinung treten,
e) Schwund oder natürlicher Verderb von Waren.

3. Der Versicherungsnehmer hat
a) die Bedienungs- und Wartungsvorschriften zu beachten,
b) die Kühlanlagen regelmäßig abzutauen,
c) die eingelagerten Lebensmittel und Medikamente gemäß den Bedienungsvorschriften der Kühl-
einrichtung zweckentsprechend zu verpacken.

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 € begrenzt.

3. Sengschäden 1. In Erweiterung zu § 4 Nr. 6b) VGIB (Teil B) GVO gelten Sengschäden als mitversichert.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 25.000 € begrenzt.

4. Sachen im Freien Fahrradständer und Werbeschilder im Freien
1. Der Versicherer ersetzt Schäden an Fahrradständern und Werbeschildern im Freien auf dem Ver-
sicherungsgrundstück oder in dessen unmittelbarer Umgebung durch Diebstahl und Sturmschäden.
2. Werbeschilder sind nur während der Öffnungszeiten versichert.
3. Nicht versichert sind Vandalismusschäden.
4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 € begrenzt. 

5. Nicht versicherte Schäden Nicht versichert sind Schäden an versicherten Sachen, soweit Gebäude oder Gebäudebestandteile, 
in denen sich die versicherten Sachen befi nden, nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für 
ihren Zweck nicht benutzbar sind.  

Gefahr Einbruchdiebstahl
1. Sachen in Schaukästen und 
Vitrinen 

In Abänderung zu § 5 Nr. 5 VGIB (Teil B) GVO ist die Entschädigung begrenzt auf 5.000 €.

2. Firmenschilder 1. Versichert sind Schäden durch einfachen Diebstahl und vorsätzliche Beschädigung an Firmen- 
und Praxisschildern auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, oder dessen unmittel-
bare Umgebung. Nicht versichert sind Leichtreklamen.

2. Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle an-
zuzeigen und dem Versicherer einen Nachweis dafür zu erbringen, dass das Firmenschild nicht in-
nerhalb von drei Wochen seit Anzeige des Diebstahls wieder herbeigeschafft wurde.

3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in b) genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer 
unter den in § 8 VGIB (Teil A) GVO beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.000 € begrenzt.
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3. Geschäftsfahrräder 1. Versichert ist der Diebstahl von Geschäftsfahrrädern.

2. Für die mit dem Geschäftsfahrrad lose verbundenen und regelmäßig seinem Gebrauch dienenden 
Sachen besteht Versicherungsschutz, wenn sie zusammen mit dem Geschäftsfahrrad weggenom-
men worden sind.

3. Die Entschädigung ist, auch wenn mehrere Fahrräder abhandengekommen sind, je Versiche-
rungsfall auf 5.000 Euro begrenzt.

4. Der Versicherungsnehmer hat
a) das Geschäftsfahrrad während eines Unterbrechungszeitraums einer Fahrt (Abstellen) in ver-
kehrsüblicherweise durch ein Schloss zu sichern und
b) Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die Rahmennummer der versicherten Geschäfts-
fahrräder zu beschaffen und aufzubewahren.

5. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in e) genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer 
unter den in § 8 VGIB (Teil A) GVO beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

6. Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch zu einer Gefahrerhöhung, so gilt zusätzlich § 9 
VGIB (Teil A) GVO.

Gefahr Leitungswasser
1. Nässeschäden In Erweiterung zu § 6 Nr. 2 VGIB (Teil B) GVO wird der Versicherungsschutz erweitert, wenn Lei-

tungswasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist aus innerhalb des Gebäudes, in dem sich die 
versicherten Sachen befi nden, verlaufende Regenfallrohre, sowie Zisternen (Behälter für Regenwas-
ser).

(Sofern vereinbart) Gefahr Unbenannte Gefahren 
1. Begriff a) Unbenannte Gefahren sind die plötzliche und unvorhergesehene Zerstörung oder die Beschädi-

gung versicherter Sachen.

b) Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten weder 
rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen 
Fachwissen hätten vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Ver-
sicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. 

c) Als Zerstörung oder Beschädigung gilt eine nachteilige Veränderung der Sachsubstanz. Eine Zer-
störung oder Beschädigung liegt nicht vor, soweit ein vorhandener Mangel offenkundig wird oder es 
sich um reine Fehlfunktionen von Datenverarbeitungsanlagen, von Software oder von eingebauten 
Mikroprozessoren handelt. Eine Fehlfunktion liegt insbesondere dann vor, wenn die betroffenen An-
lagen nicht funktionieren, falscher Ergebnisse produzieren oder Daten nicht zur Verfügung stehen. 

2. Nicht versicherte Schäden a) Nicht versicherte Schäden sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden 
- die nach § 3 Nr.1 a) bis g) VGIB (Teil B) GVO – Feuer, Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem 
Einbruch, Raub, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Weitere Elementargefahren, Innere Unruhen, Böswillige 
Beschädigung, Streik oder Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen sowie über Be-
sondere Bedingungen, Zusatzbedingungen oder Klauseln versicherbar oder dort ausgeschlossen sind.
- an Maschinen, maschinellen, elektrotechnischen oder elektronischen Einrichtungen und Anlagen, die 
im Zusammenhang mit dem Betrieb, dem Einsatz, der Nutzung, der Instandhaltung sowie der Instandset-
zung stehen (z. B. Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel, Versa-
gen von Mess-, Steuer-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen); 
- durch Glasbruch gemäß den Allgemeinen und Besonderen Bedingungen der Gewerblichen Glasversi-
cherung TOP VIT GVO;
- durch Abfuhr, Plünderung, Sabotage;
- durch natürliche Beschaffenheit von Sachen;
- durch Abnutzung, Verschleiß, Alterung; dauernde Einwirkung von Gasen, Dämpfen oder Staub; korrosi-
ve Angriffe oder Abzehrungen, Rost, übermäßigen Ansatz von Kesselstein; Schlamm oder Ablagerungen;
- die durch die Wirkung des elektrischen Stromes an elektrischen Einrichtungen mit oder ohne Feue-
rerscheinung entstehen (z. B.) durch Überstrom, Überspannung, Isolationsfehler, wie Kurz-, Windungs-, 
Körper- oder Erdschluss, unzureichende Kontaktgabe, Versagen von Mess-, Regel-, oder Sicherheits-
einrichtungen;
- durch böswillige Beschädigung, verursacht durch Personen, die zur rechtmäßigen Nutzung der versi-
cherten Sachen befugt sind (z. B. Mieter); 
- durch normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche Temperaturschwankungen sowie normale Witterungs-
einfl üsse, mit denen wegen der Jahreszeit oder der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss;
- durch Kontamination, Vergiftung, Verseuchung mit Krankheitserregern (Bakterien, Viren), es sei denn, 
diese treten als Folge eines versicherten Ereignisses ein;
- durch Ablagerung, Verrußung, Verstaubung, Beaufschlagung, es sei denn, diese treten als Folge eines 
versicherten Ereignisses ein;
- durch Zufuhr oder Ausbleiben von Wasser, Gas, Elektrizität oder sonstiger Energie oder Treibstoffver-
sorgung;
- durch Versagen oder mangelnde Funktion von Klima-, Heiz- oder Kühlsystemen;
- durch Erdsenkung über nicht naturbedingten Hohlräumen wie Tunnel, Bergwerkstollen;
- durch Planungs-, Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 
- durch Tiere, Pfl anzen, Pilze, oder Schwamm, inneren Verderb, Mikroorganismen;
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3. Geschäftsfahrräder 1. Versichert ist der Diebstahl von Geschäftsfahrrädern.

2. Für die mit dem Geschäftsfahrrad lose verbundenen und regelmäßig seinem Gebrauch dienenden 
Sachen besteht Versicherungsschutz, wenn sie zusammen mit dem Geschäftsfahrrad weggenom-
men worden sind.

3. Die Entschädigung ist, auch wenn mehrere Fahrräder abhandengekommen sind, je Versiche-
rungsfall auf 5.000 Euro begrenzt.

4. Der Versicherungsnehmer hat
a) das Geschäftsfahrrad während eines Unterbrechungszeitraums einer Fahrt (Abstellen) in ver-
kehrsüblicherweise durch ein Schloss zu sichern und
b) Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die Rahmennummer der versicherten Geschäfts-
fahrräder zu beschaffen und aufzubewahren.

5. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in e) genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer 
unter den in § 8 VGIB (Teil A) GVO beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

6. Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch zu einer Gefahrerhöhung, so gilt zusätzlich § 9 
VGIB (Teil A) GVO.

Gefahr Leitungswasser
1. Nässeschäden In Erweiterung zu § 6 Nr. 2 VGIB (Teil B) GVO wird der Versicherungsschutz erweitert, wenn Lei-

tungswasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist aus innerhalb des Gebäudes, in dem sich die 
versicherten Sachen befi nden, verlaufende Regenfallrohre, sowie Zisternen (Behälter für Regenwas-
ser).

(Sofern vereinbart) Gefahr Unbenannte Gefahren 
1. Begriff a) Unbenannte Gefahren sind die plötzliche und unvorhergesehene Zerstörung oder die Beschädi-

gung versicherter Sachen.

b) Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten weder 
rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen 
Fachwissen hätten vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Ver-
sicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. 

c) Als Zerstörung oder Beschädigung gilt eine nachteilige Veränderung der Sachsubstanz. Eine Zer-
störung oder Beschädigung liegt nicht vor, soweit ein vorhandener Mangel offenkundig wird oder es 
sich um reine Fehlfunktionen von Datenverarbeitungsanlagen, von Software oder von eingebauten 
Mikroprozessoren handelt. Eine Fehlfunktion liegt insbesondere dann vor, wenn die betroffenen An-
lagen nicht funktionieren, falscher Ergebnisse produzieren oder Daten nicht zur Verfügung stehen. 

2. Nicht versicherte Schäden a) Nicht versicherte Schäden sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden 
- die nach § 3 Nr.1 a) bis g) VGIB (Teil B) GVO – Feuer, Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem 
Einbruch, Raub, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Weitere Elementargefahren, Innere Unruhen, Böswillige 
Beschädigung, Streik oder Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen sowie über Be-
sondere Bedingungen, Zusatzbedingungen oder Klauseln versicherbar oder dort ausgeschlossen sind.
- an Maschinen, maschinellen, elektrotechnischen oder elektronischen Einrichtungen und Anlagen, die 
im Zusammenhang mit dem Betrieb, dem Einsatz, der Nutzung, der Instandhaltung sowie der Instandset-
zung stehen (z. B. Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel, Versa-
gen von Mess-, Steuer-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen); 
- durch Glasbruch gemäß den Allgemeinen und Besonderen Bedingungen der Gewerblichen Glasversi-
cherung TOP VIT GVO;
- durch Abfuhr, Plünderung, Sabotage;
- durch natürliche Beschaffenheit von Sachen;
- durch Abnutzung, Verschleiß, Alterung; dauernde Einwirkung von Gasen, Dämpfen oder Staub; korrosi-
ve Angriffe oder Abzehrungen, Rost, übermäßigen Ansatz von Kesselstein; Schlamm oder Ablagerungen;
- die durch die Wirkung des elektrischen Stromes an elektrischen Einrichtungen mit oder ohne Feue-
rerscheinung entstehen (z. B.) durch Überstrom, Überspannung, Isolationsfehler, wie Kurz-, Windungs-, 
Körper- oder Erdschluss, unzureichende Kontaktgabe, Versagen von Mess-, Regel-, oder Sicherheits-
einrichtungen;
- durch böswillige Beschädigung, verursacht durch Personen, die zur rechtmäßigen Nutzung der versi-
cherten Sachen befugt sind (z. B. Mieter); 
- durch normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche Temperaturschwankungen sowie normale Witterungs-
einfl üsse, mit denen wegen der Jahreszeit oder der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss;
- durch Kontamination, Vergiftung, Verseuchung mit Krankheitserregern (Bakterien, Viren), es sei denn, 
diese treten als Folge eines versicherten Ereignisses ein;
- durch Ablagerung, Verrußung, Verstaubung, Beaufschlagung, es sei denn, diese treten als Folge eines 
versicherten Ereignisses ein;
- durch Zufuhr oder Ausbleiben von Wasser, Gas, Elektrizität oder sonstiger Energie oder Treibstoffver-
sorgung;
- durch Versagen oder mangelnde Funktion von Klima-, Heiz- oder Kühlsystemen;
- durch Erdsenkung über nicht naturbedingten Hohlräumen wie Tunnel, Bergwerkstollen;
- durch Planungs-, Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 
- durch Tiere, Pfl anzen, Pilze, oder Schwamm, inneren Verderb, Mikroorganismen;
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- durch Löschen oder Ändern von Daten, insbesondere durch Computerviren, ohne gleichzeitige Zerstö-
rung oder Beschädigung des Datenträgers, auf dem die Daten gespeichert waren oder der Anlage, durch 
die sie verarbeitet wurden;
- durch Ver- oder Bearbeitung oder Reparatur, Wartung
- durch nicht geschlossene Fenster oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch 
versicherte Gefahren entstanden sind;
- durch Rückstau von Wasser aus Rohren der öffentlichen Abwasserkanalisation, es sei denn, es 
handelt sich um einen Folgeschaden eines versicherten Ereignisses;
- durch Überschwemmung durch andere als die in § 8 Nr.1 VGIB (Teil B) GVO versicherbaren Sach-
verhalte;
- durch Genmanipulation, Genmutation der andere Genveränderungen;
- durch Glas- oder Metallschmelzmassen;
- durch Trockenheit oder Austrocknung;
- durch Grundwasser;
- durch Meteoriteneinschlag; 
- durch Beschlagnahme, Entziehung und sonstige Verfügungen von hoher Hand;

b) Es wird keine Entschädigung geleistet für Schäden an
- Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befi nden, die nicht bezugsfertig sind;
- Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte); 
- Sachen während des Transportes, sowie beim Be- oder Entladen der den Transport durchführenden 
Transportmittel;
- Lebenden Tieren und Pfl anzen;
- Gewässern, Grund und Boden.

V. Versicherungsort
1. Abhängige Außenversicherung 1. In Erweiterung zu § 14 Nr. 3 VGIB GVO besteht Versicherungsschutz auch für versicherte Sachen, 

die sich vorübergehend außerhalb des Versicherungsortes in der Schweiz, Liechtenstein und Nor-
wegen befi nden.

2. Ebenfalls erstreckt sich die Abhängige Außenversicherung auf Schäden durch weitere Elementar-
gefahren. Die Entschädigung ist auf 15.000 € je Versicherungsfall begrenzt. 

2. Zur Verfügung gestellte
Arbeitsgeräte und Büroinventar 

1. In Erweiterung zu § 11 Nr. 2 VGIB (Teil B) GVO gelten dem Arbeitnehmer zur Verfügung gestellten 
Arbeitsgeräte sowie zur Verfügung gestelltes Büroinventar in den Wohnräumen des jeweiligen Arbeit-
nehmers für die vereinbarten Gefahren mitversichert.

2. Bei der Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch und Raub müssen alle Vor-
aussetzungen eines Einbruchdiebstahls (§ 5 Nr. 1), von Vandalismus nach einem Einbruch (§ 5 Nr. 2) 
oder eines Raubes (§ 5 Nr. 3) innerhalb des Versicherungsortes verwirklicht worden sein. Bei meh-
reren Versicherungsorten müssen alle Voraussetzungen innerhalb desselben Versicherungsortes 
verwirklicht worden sein.
Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe oder Wegnahme erst auf Verlangen des 
Täters herangeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen erfolgt nur innerhalb des Versiche-
rungsortes, an dem die Tathandlung nach § 5 Nr. 3 b) aa) bis cc) verübt wurden.
Bei Raub auf Transportwegen sind nur die Sachen versichert, die sich bei Beginn der Tat an dem Ort 
befunden haben, an dem die Gewalt ausgeübt oder die Drohung mit Gewalt verübt wurde.

3. Die Mitversicherung der zur Verfügung gestellten Arbeitsgeräte sowie des zur Verfügung gestell-
ten Büroinventars gilt nur, soweit kein anderer Versicherungsschutz besteht oder ein etwaiger ande-
rer Versicherungsschutz nicht ausreichend ist (Subsidiärdeckung).

4. Die Entschädigung ist auf 5.000 € je Schadenereignis begrenzt.

3. Neu hinzukommende 
Betriebsgrundstücke

1. Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke sowie neu hinzukommende Unternehmen innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland gelten bis zu drei Monate nach ihrem Hinzukommen auch als Ver-
sicherungsort. Dies gilt für die Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm/ Hagel, 
Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung sowie Fahrzeuganprall, Rauch und 
Überschalldruckwellen sofern diese Gefahren versichert sind, bis zur vereinbarten Entschädigungs-
grenze, jedoch maximal bis zu einer Entschädigungsgrenze von 200.000 € versichert.

2. Die Bestimmungen über Unterversicherung nach § 14 Nr. 4 sind anzuwenden.

4. Betriebsverlegung 1. Im Fall einer Betriebsverlegung gilt auf der Grundlage des bisherigen Vertrages auch die neue 
Betriebsstätte als Versicherungsort, soweit diese innerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt.

2. Während der Betriebsverlegung besteht Versicherungsschutz in beiden Betriebsstätten. Der Ver-
sicherungsschutz in der bisherigen Betriebsstätte erlischt jedoch spätestens einen Monat nach Um-
zugsbeginn. 

3. Für die Gefahr Einbruchdiebstahl ist Voraussetzung, dass in der neuen Betriebstätte mindestens 
die gleichen Sicherungen vorhanden sind und betätigt werden, wie die im Versicherungsvertrag be-
zeichneten Sicherungen.

4. Eine Betriebsverlegung ist dem Versicherer zum Zwecke der Vereinbarung neuer Beiträge und 
Bedingungen unverzüglich anzuzeigen. Kommt eine Einigung über Beiträge und Bedingungen nicht 
zustande, erlischt die vorläufi ge Deckung mit Beendigung der Vertragsverhandlung, spätestens je-
doch zwei Monate nach Umzugsbeginn. Der Versicherer kann in diesem Fall den Beitrag nach dem 
bisherigen Vertragsstand nur zeitanteilig beanspruchen.
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5. Versicherungsort bei 
gewerblicher und privater 
Nutzung

1. In Erweiterung zu § 11 VGIB (Teil B) GVO liegt unter der Voraussetzung, dass die Gewerberäume 
direkt und unmittelbar an die Privaträume des Versicherungsnehmers angrenzen und beide Verträge 
(sowohl der Inhalts- als auch der Wohnungsversicherungsvertrag) bei einem Versicherer bestehen, 
ein Einbruchdiebstahl im Sinne von § 5 Nr. 1 VGIB (Teil B) GVO auch dann vor, wenn ein Einbruch 
in die bedingungsgemäß verschlossenen angrenzenden Privaträume erfolgt und der oder die Täter 
durch die unverschlossenen Zwischen-/ Verbindungstüren in die angrenzenden Gewerberäume ge-
langen.

2. Diese Erweiterung des Versicherungsschutzes entfällt, sofern sich nicht gleichzeitig der Inhalts- 
(mit der Gefahr Einbruchdiebstahl) und der Wohnungsversicherungsvertrag bei der GVO befi nden 
und wenn entweder die Gewerbe- oder Wohneinheit durch eine Einbruchmeldeanlage zu schützen 
sind. 

VI. Besondere Gefahrerhöhungen und vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften
1. Besondere Gefahrerhöhungen Eine anzeigepfl ichtige Gefahrerhöhung liegt für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach ei-

nem Einbruch, Raub insbesondere vor, an dem Gebäude, in dem der Versicherungsort liegt, oder an 
einem angrenzenden Gebäude Bauarbeiten durchgeführt, Gerüste errichtet oder Seil- oder andere 
Aufzüge angebracht werden.

VII. Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit
1. Grob fahrlässige Herbeiführung 
des Versicherungsfalles

In Erweiterung zu § 8 (3) VGIB (Teil A) GVO wird der Versicherer bei grob fahrlässiger Herbeiführung 
von Versicherungsfällen
a) Bis zu einer Schadenhöhe von 25.000 € auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit verzichten, 
demzufolge wird der Versicherer in diesen Fällen die Entschädigungsleistung nicht kürzen.
b) Bei einer Schadenhöhe größer 25.000 € bis 300.000 € um maximal 20 % kürzen.
c) Bei einer Schadenhöhe größer 300.000 € die Entschädigungsleistung entsprechend der Schwere 
des Verschuldens kürzen.

2. Grob fahrlässige Verletzung 
von Obliegenheiten 
(einschließlich Gefahrerhöhung)

In Erweiterung zu § 8 Nr. 1 und 2 VGIB (Teil A) GVO sowie § 9 VGIB (Teil A) GVO wird der Versiche-
rer bei grob fahrlässiger Verletzung von Obliegenheiten vor oder bei Eintritt des Versicherungsfalles 
bzw. von Obliegenheiten im Zusammenhang mit einer Gefahrerhöhung
a) Bis zu einer Schadenhöhe von 25.000 € auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit verzichten, 
demzufolge wird der Versicherer in diesen Fällen die Entschädigungsleistung nicht kürzen.
b) Bei einer Schadenhöhe größer 25.000 € bis 300.000 € um maximal 20 % kürzen.
c) Bei einer Schadenhöhe größer 300.000 € die Entschädigungsleistung entsprechend der Schwere 
des Verschuldens kürzen.

VIII. Deckungserweiterungen
1. Ausstellungsversicherung 1. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die während einer Ausstellung, Ge-

werbeschau, Messe, einem Warenmarkt oder ähnlichem (nicht Jahrmarkt, Rummel, Kirmes, Weih-
nachtsmarkt oder dergleichen sowie ständige Ausstellungen in den Versicherungsräumen, auf dem 
Versicherungsgrundstück oder dort unmittelbar angrenzenden Grundstücken) durch Diebstahl oder 
Unterschlagung abhandenkommen oder durch Dritte zerstört oder beschädigt werden. 

2. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind
a) Schäden, die von Familienangehörigen oder (vorübergehenden) Angestellten des Versicherungs-
nehmers verursacht werden,
b) das Abhandenkommen versicherter Sachen, deren Einzelwert 500 € übersteigt,
c) das Abhandenkommen von Sachen, die während der Ausstellung zum Verbrauch bestimmt sind 
(Werbeprospekte, Kataloge, Lebens- und Genussmittel).

3. Der Versicherungsnehmer hat den Schaden der Ausstellung-, Gewerbeschau-, Messe- oder 
Marktleitung zu melden und hierüber einen entsprechenden Nachweis zu erbringen. Die Rechtsfol-
gen von Verletzungen dieser Obliegenheit ergeben sich aus §§ 8 und 9 VGIB (Teil A) GVO.

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 € begrenzt.  

2. Abweichung gegenüber 
GDV-Musterbedingungen

Der Versicherer garantiert, dass die vorliegenden Bedingungen zur gewerblichen Inhaltsversiche-
rung ausschließlich zum Vorteil von den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft 
(GDV) empfohlenen Bedingungen sowie den Mindeststandard des Arbeitskreises Vermittlerrichtlinie 
abweichen.

3. Innovationsklausel Sind die bei Vertragsabschluss gültigen Besonderen Bedingungen ausschließlich zum Vorteil und 
ohne Mehrbeitrag im Laufe der Vertragslaufzeit geändert worden, so gelten die neuen Bedingungen 
mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.
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5. Versicherungsort bei 
gewerblicher und privater 
Nutzung

1. In Erweiterung zu § 11 VGIB (Teil B) GVO liegt unter der Voraussetzung, dass die Gewerberäume 
direkt und unmittelbar an die Privaträume des Versicherungsnehmers angrenzen und beide Verträge 
(sowohl der Inhalts- als auch der Wohnungsversicherungsvertrag) bei einem Versicherer bestehen, 
ein Einbruchdiebstahl im Sinne von § 5 Nr. 1 VGIB (Teil B) GVO auch dann vor, wenn ein Einbruch 
in die bedingungsgemäß verschlossenen angrenzenden Privaträume erfolgt und der oder die Täter 
durch die unverschlossenen Zwischen-/ Verbindungstüren in die angrenzenden Gewerberäume ge-
langen.

2. Diese Erweiterung des Versicherungsschutzes entfällt, sofern sich nicht gleichzeitig der Inhalts- 
(mit der Gefahr Einbruchdiebstahl) und der Wohnungsversicherungsvertrag bei der GVO befi nden 
und wenn entweder die Gewerbe- oder Wohneinheit durch eine Einbruchmeldeanlage zu schützen 
sind. 

VI. Besondere Gefahrerhöhungen und vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften
1. Besondere Gefahrerhöhungen Eine anzeigepfl ichtige Gefahrerhöhung liegt für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach ei-

nem Einbruch, Raub insbesondere vor, an dem Gebäude, in dem der Versicherungsort liegt, oder an 
einem angrenzenden Gebäude Bauarbeiten durchgeführt, Gerüste errichtet oder Seil- oder andere 
Aufzüge angebracht werden.

VII. Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit
1. Grob fahrlässige Herbeiführung 
des Versicherungsfalles

In Erweiterung zu § 8 (3) VGIB (Teil A) GVO wird der Versicherer bei grob fahrlässiger Herbeiführung 
von Versicherungsfällen
a) Bis zu einer Schadenhöhe von 25.000 € auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit verzichten, 
demzufolge wird der Versicherer in diesen Fällen die Entschädigungsleistung nicht kürzen.
b) Bei einer Schadenhöhe größer 25.000 € bis 300.000 € um maximal 20 % kürzen.
c) Bei einer Schadenhöhe größer 300.000 € die Entschädigungsleistung entsprechend der Schwere 
des Verschuldens kürzen.

2. Grob fahrlässige Verletzung 
von Obliegenheiten 
(einschließlich Gefahrerhöhung)

In Erweiterung zu § 8 Nr. 1 und 2 VGIB (Teil A) GVO sowie § 9 VGIB (Teil A) GVO wird der Versiche-
rer bei grob fahrlässiger Verletzung von Obliegenheiten vor oder bei Eintritt des Versicherungsfalles 
bzw. von Obliegenheiten im Zusammenhang mit einer Gefahrerhöhung
a) Bis zu einer Schadenhöhe von 25.000 € auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit verzichten, 
demzufolge wird der Versicherer in diesen Fällen die Entschädigungsleistung nicht kürzen.
b) Bei einer Schadenhöhe größer 25.000 € bis 300.000 € um maximal 20 % kürzen.
c) Bei einer Schadenhöhe größer 300.000 € die Entschädigungsleistung entsprechend der Schwere 
des Verschuldens kürzen.

VIII. Deckungserweiterungen
1. Ausstellungsversicherung 1. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die während einer Ausstellung, Ge-

werbeschau, Messe, einem Warenmarkt oder ähnlichem (nicht Jahrmarkt, Rummel, Kirmes, Weih-
nachtsmarkt oder dergleichen sowie ständige Ausstellungen in den Versicherungsräumen, auf dem 
Versicherungsgrundstück oder dort unmittelbar angrenzenden Grundstücken) durch Diebstahl oder 
Unterschlagung abhandenkommen oder durch Dritte zerstört oder beschädigt werden. 

2. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind
a) Schäden, die von Familienangehörigen oder (vorübergehenden) Angestellten des Versicherungs-
nehmers verursacht werden,
b) das Abhandenkommen versicherter Sachen, deren Einzelwert 500 € übersteigt,
c) das Abhandenkommen von Sachen, die während der Ausstellung zum Verbrauch bestimmt sind 
(Werbeprospekte, Kataloge, Lebens- und Genussmittel).

3. Der Versicherungsnehmer hat den Schaden der Ausstellung-, Gewerbeschau-, Messe- oder 
Marktleitung zu melden und hierüber einen entsprechenden Nachweis zu erbringen. Die Rechtsfol-
gen von Verletzungen dieser Obliegenheit ergeben sich aus §§ 8 und 9 VGIB (Teil A) GVO.

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 € begrenzt.  

2. Abweichung gegenüber 
GDV-Musterbedingungen

Der Versicherer garantiert, dass die vorliegenden Bedingungen zur gewerblichen Inhaltsversiche-
rung ausschließlich zum Vorteil von den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft 
(GDV) empfohlenen Bedingungen sowie den Mindeststandard des Arbeitskreises Vermittlerrichtlinie 
abweichen.

3. Innovationsklausel Sind die bei Vertragsabschluss gültigen Besonderen Bedingungen ausschließlich zum Vorteil und 
ohne Mehrbeitrag im Laufe der Vertragslaufzeit geändert worden, so gelten die neuen Bedingungen 
mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.
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4. Summen- und 
Bedingungsdifferenzdeckung

1. Beantragen Sie Anschlussversicherungsschutz für die gewerbliche Inhaltsversicherung und be-
steht zu diesem Zeitpunkt noch eine anderweitig gültige auslaufende Inhaltsversicherungsvertrag, 
so besteht eine Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung unter folgenden Voraussetzungen und 
Bedingungen:
Soweit der beantragte Versicherungsschutz des künftigen Vertrages über die des noch bestehenden 
Inhaltsversicherungsvertrages hinausgeht, gewähren wir Ihnen Differenzdeckung für solche Ereig-
nisse, die zukünftig über den Anschlussversicherungsschutz gedeckt wären.
a) Eine Leistung aus der Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung erfolgt im Anschluss an die 
anderweitig bestehende Inhaltsversicherung.
b) Deckung aus bestehenden Inhaltsversicherungen geht ausnahmslos diesem Vertrag vor.
c) Dabei bilden die in dem Differenzvertrag vereinbarten Selbstbeteiligungen und die hier genannten 
Bedingungen den Rahmen für gleichartige Leistungen aus allen Versicherungsverträgen zusammen.
d) Leisten der Versicherer aus einer anderen Inhaltsversicherung nicht, weil Sie mit der Zahlung 
des Beitrages im Verzug waren oder eine Obliegenheit verletzt wurde, so wird dadurch der Umfang 
der Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung nicht vergrößert. Der Versicherungsschutz für die 
Bedingungsdifferenzdeckung gilt längstens für 12 Monate ab Antragseingang und endet automatisch 
mit dem Beginn des endgültigen Versicherungsvertrages.
Er entfällt rückwirkend ab Beginn, wenn der endgültige Vertrag nicht zustande kommt oder aufgrund 
Nichtzahlung der Erstprämie aufgehoben wird.
Sollte der Anschlussversicherungsschutz nicht zustande kommen, so kann der Differenzbeitrag für 
den Zeitraum des Differenzversicherungsschutzes p.r.t. auf Basis des nicht zustande gekommenen 
Anschlussvertrages erhoben werden.
Beide Vertragsparteien haben das Recht die Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung während 
der Laufzeit mit Monatsfrist zu kündigen.

2. Bei Eintritt eines Versicherungsfalles haben Sie unverzüglich
a) uns den Versicherungsfall anzuzeigen, sofern für Sie bereits erkennbar ist, dass der anderweitige 
Versicherer nicht oder nur teilweise leistet,
b) uns den Versicherungsfall spätestens dann anzuzeigen, wenn der anderweitige Versicherer den 
Versicherungsschutz ganz oder teilweise versagt hat.
Sie haben im Übrigen jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über 
den Umfang der Entschädigungspfl icht zu gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft und Vollmacht zu 
erteilen oder erteilen zu lassen und Belege beizubringen. Das gilt auch und insbesondere für Nach-
weise und Leistungen anderer Versicherer.

5. Besserstellungsklausel/ 
Besitzstandsgarantie

1. Sollte sich im Schadenfall herausstellen, dass Sie durch die Inhaltsversicherungsbedingungen 
des Vorvertrages beim unmittelbar vorherigen Versicherer in Bezug auf den Versicherungsumfang 
bessergestellt gewesen wären, wird nach den Versicherungsbedingungen des direkten Vorvertrages 
reguliert.
Die Besitzstandsgarantie gilt nur insoweit, dass
a) ununterbrochen Versicherungsschutz bestand;
b) die Besserstellung aus dem direkten Vorvertrag resultieren;
c) die im aktuellen Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Versicherungssummen die Höchster-
satzleistung darstellen.
Die Besitzstandsgarantie beschränkt sich auf 3 Jahre nach Erstbeginn der Versicherung.

2. Voraussetzung ist, dass die weitergehenden Leistungen in Form von Versicherungsbedingungen 
in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) nachweisen. Die Begrenzung der Gesamtleistung bleibt 
unberührt.

3. Von der Erweiterung des Versicherungsschutzes ausgeschlossen sind generell
a) Jegliche Assistanceleistungen, wie unter anderem Not- und Handwerkerservice, juristische Hilfe-
leistungen, Betreuungsleistungen,
b) Wegen Vorsatz,
c) Gefahren und Risiken, die die GVO nicht zeichnen darf wie z.B. Transportgefahren,
d) Weitere Elementargefahren und/ oder diesbezügliche Leistungserweiterungen. Weitere Elemen-
targefahren sind: Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch 
und Starkregen,
e) Wegen Kernenergie und Feuerhaftungsrisiken,
f) Wegen Schäden durch Kriegsereignisse jeder Art und der Verwendung von nuklearen Brennstof-
fen oder nuklearen Abfall. 

4. Teil-Kündigungsmöglichkeit
Die Regelung der „Besserstellungsklausel/ Besitzstandsgarantie“ können ohne Aufhebung des Ge-
samtvertrages von beiden Vertragspartnern ohne Angaben von Gründen in Textform unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Der andere Vertragspartner ist in diesem Fall 
berechtigt, die Aufhebung des Hauptvertrages zum selben Zeitpunkt zu veranlassen.
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6. Versicherungswechsel Ist zum Zeitpunkt der Schadenmeldung unklar, ob ein Sachschaden während der Gültigkeit dieser 
Versicherung eingetreten ist oder in die Zuständigkeit der bis zu diesem Zeitpunkt bestehenden Vor-
versicherung fällt, werden wir die Schadenbearbeitung nicht wegen der fehlenden Nachweise der 
Zuständigkeit ablehnen.
Können wir uns mit dem Vorversicherer nicht einigen, welche Gesellschaft für den Schaden zustän-
dig ist, treten wir im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes in Vorleistung, sofern die 
Leistung auch im Falle einer unverändert fortgeführten Vorversicherung erbracht worden wäre. Dies 
setzt voraus, dass Sie uns soweit wie möglich bei der Klärung des Sachverhalts unterstützen und die 
Ansprüche gegen den Vorversicherer an uns abtreten. Sollte sich im Rahmen der Geltendmachung 
der abgetretenen Ansprüche herausstellen, dass der Schaden tatsächlich nicht in unsere Zuständig-
keit fällt und der Vorversicherer ebenfalls nicht oder nur eingeschränkt zur Leistung verpfl ichtet war, 
können wir die zu viel erbrachte Leistung zurückverlangen.
Bleibt hingegen unklar, welche Gesellschaft für den Schaden zuständig ist, erbringen wir auch eine 
sich gegenüber der Vorversicherung ergebende Mehrleistung, sofern festgestellt werden kann, dass 
es zum Zeitpunkt des Abschlusses bei uns noch keine Anzeichen für einen bereits eingetretenen 
Schaden gab.

7. Goldene Regel Abweichend von § 14 Nr. 1 b) VGIB (Teil B) GVO gelten ständig bestimmungsgemäß im Gebrauch 
befi ndliche und ordnungsgemäß instand gehaltene Sachen auch dann zum Neuwert versichert, wenn 
der Zeitwert weniger als 40 % des Neuwertes beträgt. Dies gilt nicht, sofern Versicherung nur zum 
Zeitwert vereinbart ist.

8. Vorsorge für neu 
hinzu kommendes Inventar

a) In Erweiterung von § 13 VGIB (Teil B) bleibt die Anrechnung einer Unterversicherung unberück-
sichtigt, sofern die Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Schadeneinritts höchstens um 10 % vom 
Versicherungswert abweicht.
b) Die Erweiterung gilt nur bis zur nächsten Hauptfälligkeit des Betrages und ist auf 100.000 € je 
Schadenereignis begrenzt.
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In Erweiterung zu den Besonderen Bedingungen TOP-VIT PlusN gelten die Zusatzbedingungen zur Inhaltsversicherung für die Betriebsarten 
im Bereich Gesundheit, Wellness, Fitness und Kosmetik:

1. Nachtdienstkästen 1. Im Rahmen der Einbruchdiebstahlversicherung besteht Versicherungsschutz für Beschädigungen 
an Nachtdienstkästen außerhalb des Versicherungsortes, aber innerhalb des Grundstücks, auf dem 
der Versicherungsort liegt und in dessen unmittelbarer Umgebung.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 € begrenzt.

2. Behandlungstasche und deren 
Inhalt 

1. Während Fahrten und Gängen bei Krankenbesuchen sind Arzttaschen, Notfallkoffer und beweg-
liche, nicht fest installierte Boxen und Container einschließlich deren Inhalt (ohne Bargeld, mobile 
Kommunikationstechnik und andere wesensfremde Gegenstände) gegen Abhandenkommen durch 
Diebstahl versichert.

2. Diebstahl ist Bruch fremden Gewahrsams und Begründung eigenen Gewahrsams in der Absicht 
rechtswidriger Zueignung (Diebstahl) durch Wegnahme des ganzen Transportmittels oder nach Auf-
bruch des Transportmittels. Versicherungsschutz besteht, wenn die Sachen während des Patienten-
besuchs entweder mitgeführt oder im ordnungsgemäß verschlossenen Transportmittel zurückgelas-
sen wurden.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.000 € begrenzt. 

3. Edelmetalle in Zahnarztpraxen 
und Zahnlabors

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für verarbeitete und unverarbeitete Edelmetalle in Zahnarzt-
praxen und Zahnlabors auch dann, wenn sich die Sachen nicht in einem Behältnis befi nden.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 3.000 € begrenzt.  

4. Vertragsärztliche Verordnun-
gen und Abrechnungsunterlagen 
für Krankenkassen unter anderem 
Verschluss

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für vertragsärztliche Verordnungen und Abrechnungsunter-
lagen für Krankenkassen unter anderem Verschluss in Behältnissen (z. B. auch Stahlwandschränken 
mit einwandiger Tür, Möbeltresore) – nicht jedoch in Automaten – die erhöhte Sicherheit bieten, und 
zwar auch gegen die Wegnahme des Behältnisses selbst. 

2. Nr. 1 gilt auch, wenn die Daten nach Nr. 1 auf elektronischen Datenträgern gespeichert sind.

3. Soweit der Versicherungsnehmer die Anzahl und den Abrechnungswert der durch den Versiche-
rungsfall zerstörten oder abhandengekommenen vertragsärztliche Verordnungen und Abrechnungs-
unterlagen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 nicht nachweisen kann, sind die Durchschnittswerte während der 
letzten 24 Monate vor Eintritt des Versicherungsfalles maßgebend.

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 Euro begrenzt.

5. Verderb von Lebensmitteln in
Tiefkühlgeräten und
Medikamenten in Kühlgeräten

1. Versichert sind Schäden an Lebensmitteln in Gefrier- und Tiefkühlanlagen/ -räumen sowie Me-
dikamente in Kühlgeräten, die durch den Ausfall der Kühleinrichtung infolge eines Stromausfalles 
entstanden sind oder auf den Ausfall der Kühleinrichtung zurückzuführen ist auf
a) das Versagen der maschinellen oder elektrischen Tiefkühleinrichtung durch Material- oder Herstel-
lungsfehler, Kurzschluss, Isolationsfehler, Überspannung;
b) das bestimmungswidrige Austreten von Sole, Ammoniak oder anderen Kältemitteln.

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schä-
den, die durch
a) gewöhnliche Abnutzung oder Verschleiß,
b) angekündigte Stromabschaltungen,
c) eine versicherte Gefahr entstanden sind,
d) Fehler und Mängel, welche vor Beginn des Versicherungsschutzes entstanden sind bzw. vorhan-
den waren, auch wenn diese erst nach Beginn des Versicherungsschutzes in Erscheinung treten,
e) Schwund oder natürlicher Verderb von Waren.

3. Der Versicherungsnehmer hat
a) die Bedienungs- und Wartungsvorschriften zu beachten,
b) die Kühlanlagen regelmäßig abzutauen,
c) die eingelagerten Lebensmittel und Medikamente gemäß den Bedienungsvorschriften der Kühlein-
richtung zweckentsprechend zu verpacken.

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 € begrenzt.

Zusatzbedingungen zur Inhaltsversicherung 
Gesundheit, Wellness Fitness und Kosmetik

- Stand: 01.03.2023 -

GVO-Platz 1
26160 Bad Zwischenahn

Telefon: 04403 6022-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de
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In Erweiterung zu den Besonderen Bedingungen TOP-VIT PlusN gelten die Zusatzbedingungen zur Inhaltsversicherung für die Betriebsarten 
im Bereich Gastronomie:

1. Automaten in Gebäuden 1. In Erweiterung zu § 1 Nr. 5 e) VGIB GVO sind Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geld-
wechsler) und Geldautomaten, die sich in Gebäuden innerhalb des Versicherungsortes befi nden, 
samt deren Inhalt an Vorräten versichert. 

2. Der Geldinhalt dieser Automaten ist nur im Rahmen eine für Bargeld vereinbarte Entschädigungs-
grenze mitversichert.

3. Die Entschädigung ist für die Automaten einschließlich Geldinhalt je Versicherungsfall auf 500 € 
begrenzt. 

2. Sachen im Freien
2.1.Bewirtschaftungsmöbel 1. Der Versicherer ersetzt Schäden an Bewirtschaftungsmöbeln im Freien (Tische, Stühle, Theken

möbel, Sonnenschirme, Windschutz und Wärmestrahler) in Biergärten und auf Terrassen auf dem 
Versicherungsgrundstück durch Diebstahl und Sturmschäden.

2. Nicht mitversichert sind Vandalismusschäden.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 € begrenzt. Der Versicherungsnehmer hat je 
Schadenfall eine Selbstbeteiligung von 200 € zu tragen.

2.2.Diebstahl von Leergut 1. Der Versicherer ersetzt Schäden durch Diebstahl von Leergut im Freien auf dem Versicherungs-
grundstück.

2. Nicht versichert sind Vandalismusschäden.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 300 € begrenzt.

2.3.Sturmschäden an Getränke-
Verkaufsständen und deren Inhalt

1. Der Versicherer ersetzt Schäden an Getränke-Verkaufsständen und deren Inhalt im Freien und 
dem Versicherungsgrundstück oder in dessen unmittelbarer Umgebung durch Sturm und Hagel.

2. Nicht mitversichert sind Zelte und mobile Verkaufswagen und deren Inhalt.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.500 € begrenzt. Der Versicherungsnehmer trägt 
je Schadenfall eine Selbstbeteiligung von 200 €.

3. Verderb von Lebensmitteln in
Tiefkühlgeräten und
Medikamenten in Kühlgeräten

1. Versichert sind Schäden an Lebensmitteln in Gefrier- und Tiefkühlanlagen/ -räumen sowie Me-
dikamente in Kühlgeräten, die durch den Ausfall der Kühleinrichtung infolge eines Stromausfalles 
entstanden sind oder auf den Ausfall der Kühleinrichtung zurückzuführen ist auf
a) das Versagen der maschinellen oder elektrischen Tiefkühleinrichtung durch Material- oder Herstel-
lungsfehler, Kurzschluss, Isolationsfehler, Überspannung;
b) das bestimmungswidrige Austreten von Sole, Ammoniak oder anderen Kältemitteln.

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schä-
den, die durch
a) gewöhnliche Abnutzung oder Verschleiß,
b) angekündigte Stromabschaltungen,
c) eine versicherte Gefahr entstanden sind,
d) Fehler und Mängel, welche vor Beginn des Versicherungsschutzes entstanden sind bzw. vorhan-
den waren, auch wenn diese erst nach Beginn des Versicherungsschutzes in Erscheinung treten,
e) Schwund oder natürlicher Verderb von Waren.

3. Der Versicherungsnehmer hat
a) die Bedienungs- und Wartungsvorschriften zu beachten,
b) die Kühlanlagen regelmäßig abzutauen,
c) die eingelagerten Lebensmittel und Medikamente gemäß den Bedienungsvorschriften der Kühlein-
richtung zweckentsprechend zu verpacken.

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 € begrenzt.

Zusatzbedingungen zur Inhaltsversicherung 
Gastronomie
- Stand: 01.03.2023 -

GVO-Platz 1
26160 Bad Zwischenahn

Telefon: 04403 6022-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de
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4. Ertragsausfallschäden durch 
Ausfall von Kühl-, Gefrier- und 
Tiefkühlgeräten/-räumen 
(Lebensmittel)

Sofern die KBU (kleine Betriebsunterbrechung) versichert wurde, gilt

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für den Ertragsausfall infolge Schäden an Lebensmitteln in 
Kühlgeräten/ -räumen oder in Gefrier- und Tiefkühlanlagen/ -räumen, wenn der Ausfall der Kühlein-
richtung zurückzuführen ist auf
a) den Ausfall der öffentlichen Stromversorgung;
b) das Versagen der maschinellen oder elektrischen Kühleinrichtungen durch Material- oder Herstel-
lungsfehler, Kurzschluss, Isolationsfehler, Überspannung;
c) das bestimmungswidrige Austreten von Sole, Ammoniak oder anderen Kältemitteln.

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schä-
den, die entstanden sind durch
a) gewöhnliche Abnutzung oder Verschleiß der Kühlanlage;
b) angekündigte Stromabschaltungen;
c) Fehler und Mängel, welche vor Beginn des Versicherungsschutzes entstanden sind bzw. vorhan-
den waren, auch wenn diese erst nach Beginn des Versicherungsschutzes in Erscheinung treten;
d) Schwund oder natürlicher Verderb der Waren;
e) eine versicherbare Gefahr gemäß § 1 VGIB (Teil B) GVO.

3. Der Versicherungsnehmer hat 
a) die Bedienungs- und Wartungsvorschriften zu beachten;
b) die Kühlanlage regelmäßig abzutauen und
c) die eingelagerten Lebensmittel gemäß den Bedienungsvorschriften der Kühleinrichtung zweckent-
sprechend zu verpacken.

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 € begrenzt.
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In Erweiterung zu den Besonderen Bedingungen TOP-VIT PlusN gelten die Zusatzbedingungen zur Inhaltsversicherung für die Betriebsarten 
im Bereich Gastronomie:

1. Automaten in Gebäuden 1. In Erweiterung zu § 1 Nr. 5 e) VGIB GVO sind Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geld-
wechsler) und Geldautomaten, die sich in Gebäuden innerhalb des Versicherungsortes befi nden, 
samt deren Inhalt an Vorräten versichert. 

2. Der Geldinhalt dieser Automaten ist nur im Rahmen eine für Bargeld vereinbarte Entschädigungs-
grenze mitversichert.

3. Die Entschädigung ist für die Automaten einschließlich Geldinhalt je Versicherungsfall auf 500 € 
begrenzt. 

2. Sachen im Freien
2.1.Bewirtschaftungsmöbel 1. Der Versicherer ersetzt Schäden an Bewirtschaftungsmöbeln im Freien (Tische, Stühle, Theken

möbel, Sonnenschirme, Windschutz und Wärmestrahler) in Biergärten und auf Terrassen auf dem 
Versicherungsgrundstück durch Diebstahl und Sturmschäden.

2. Nicht mitversichert sind Vandalismusschäden.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 € begrenzt. Der Versicherungsnehmer hat je 
Schadenfall eine Selbstbeteiligung von 200 € zu tragen.

2.2.Diebstahl von Leergut 1. Der Versicherer ersetzt Schäden durch Diebstahl von Leergut im Freien auf dem Versicherungs-
grundstück.

2. Nicht versichert sind Vandalismusschäden.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 300 € begrenzt.

2.3.Sturmschäden an Getränke-
Verkaufsständen und deren Inhalt

1. Der Versicherer ersetzt Schäden an Getränke-Verkaufsständen und deren Inhalt im Freien und 
dem Versicherungsgrundstück oder in dessen unmittelbarer Umgebung durch Sturm und Hagel.

2. Nicht mitversichert sind Zelte und mobile Verkaufswagen und deren Inhalt.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.500 € begrenzt. Der Versicherungsnehmer trägt 
je Schadenfall eine Selbstbeteiligung von 200 €.

3. Verderb von Lebensmitteln in
Tiefkühlgeräten und
Medikamenten in Kühlgeräten

1. Versichert sind Schäden an Lebensmitteln in Gefrier- und Tiefkühlanlagen/ -räumen sowie Me-
dikamente in Kühlgeräten, die durch den Ausfall der Kühleinrichtung infolge eines Stromausfalles 
entstanden sind oder auf den Ausfall der Kühleinrichtung zurückzuführen ist auf
a) das Versagen der maschinellen oder elektrischen Tiefkühleinrichtung durch Material- oder Herstel-
lungsfehler, Kurzschluss, Isolationsfehler, Überspannung;
b) das bestimmungswidrige Austreten von Sole, Ammoniak oder anderen Kältemitteln.

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schä-
den, die durch
a) gewöhnliche Abnutzung oder Verschleiß,
b) angekündigte Stromabschaltungen,
c) eine versicherte Gefahr entstanden sind,
d) Fehler und Mängel, welche vor Beginn des Versicherungsschutzes entstanden sind bzw. vorhan-
den waren, auch wenn diese erst nach Beginn des Versicherungsschutzes in Erscheinung treten,
e) Schwund oder natürlicher Verderb von Waren.

3. Der Versicherungsnehmer hat
a) die Bedienungs- und Wartungsvorschriften zu beachten,
b) die Kühlanlagen regelmäßig abzutauen,
c) die eingelagerten Lebensmittel und Medikamente gemäß den Bedienungsvorschriften der Kühlein-
richtung zweckentsprechend zu verpacken.

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 € begrenzt.

Zusatzbedingungen zur Inhaltsversicherung 
Gastronomie
- Stand: 01.03.2023 -

GVO-Platz 1
26160 Bad Zwischenahn

Telefon: 04403 6022-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de
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4. Ertragsausfallschäden durch 
Ausfall von Kühl-, Gefrier- und 
Tiefkühlgeräten/-räumen 
(Lebensmittel)

Sofern die KBU (kleine Betriebsunterbrechung) versichert wurde, gilt

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für den Ertragsausfall infolge Schäden an Lebensmitteln in 
Kühlgeräten/ -räumen oder in Gefrier- und Tiefkühlanlagen/ -räumen, wenn der Ausfall der Kühlein-
richtung zurückzuführen ist auf
a) den Ausfall der öffentlichen Stromversorgung;
b) das Versagen der maschinellen oder elektrischen Kühleinrichtungen durch Material- oder Herstel-
lungsfehler, Kurzschluss, Isolationsfehler, Überspannung;
c) das bestimmungswidrige Austreten von Sole, Ammoniak oder anderen Kältemitteln.

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schä-
den, die entstanden sind durch
a) gewöhnliche Abnutzung oder Verschleiß der Kühlanlage;
b) angekündigte Stromabschaltungen;
c) Fehler und Mängel, welche vor Beginn des Versicherungsschutzes entstanden sind bzw. vorhan-
den waren, auch wenn diese erst nach Beginn des Versicherungsschutzes in Erscheinung treten;
d) Schwund oder natürlicher Verderb der Waren;
e) eine versicherbare Gefahr gemäß § 1 VGIB (Teil B) GVO.

3. Der Versicherungsnehmer hat 
a) die Bedienungs- und Wartungsvorschriften zu beachten;
b) die Kühlanlage regelmäßig abzutauen und
c) die eingelagerten Lebensmittel gemäß den Bedienungsvorschriften der Kühleinrichtung zweckent-
sprechend zu verpacken.

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 € begrenzt.
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In Erweiterung zu den Besonderen Bedingungen TOP-VIT PlusN gelten die Zusatzbedingungen zur Inhaltsversicherung für die Betriebsarten 
im Bereich (Bau-)Handwerk:

1. Abhängige Außenversicherung 
für Sachen auf Baustellen

1. In Erweiterung zu § 11 Nr. 3 Nr. 1 VGIB GVO sind Sachen, die auf Baustellen gelagert werden, bis 
zu der hierfür vereinbarten Entschädigungsgrenze mitversichert. Versicherungsschutz besteht auch 
über den genannten Zeitraum hinaus.

2. Versicherungsschutz besteht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland

3. Für die Gefahr Einbruchdiebstahl gilt als vereinbarte Sicherheitsvorschrift, dass
a) bei Bürocontainern und Baubuden

aa) die Zugangstür geschützt ist
- Mit einem bündigen Zylinderschloss oder
- Mit einem einbruchhemmenden Türschild mit Zylinderschutz oder
- Mit einer Panzerüberfalle und Hangschloss mit gehärteten Stahlbügel;
ab) die Fenster geschützt sind
- Mit von innen verschließbaren Metall-Klappläden oder
- Durch Gitter oder
- Durch von innen feststellbare Metall- oder Holzrollläden;

b) bei allseits geschlossenen Baustellen-Lagercontainern: die Flügel- bzw. Doppelfl ügeltüren ge-
schützt sind

- durch zwei Hangschlösser mit gehärteten Stahlbügel oder
- durch ein spezielles Panzerriegelschloss für Baucontainer;

c) bei Lagerräumen in Rohbauten
ca) sämtliche Öffnungen ordnungsgemäß geschlossen sind;
cb) massive Bautüren ausgestattet sind
- Mit einem bündigen Zylinderschloss oder
- Mit einem einbruchhemmenden Türschild mit Zylinderschutz oder
- Mit einer Panzerüberfalle und Hangschloss mit gehärtetem Stahlbügel.

4. Der Versicherungsnehmer hat je Versicherungsfall eine Selbstbeteiligung von 10 %, mindestens 
250 € selbst zu tragen.

5. Für die Gefahren Feuer § 4 VGIB (Teil B) GVO , Leitungswasser § 6 VGIB (Teil B) GVO, Sturm / 
Hagel § 7 VGIB (Teil B) GVO , Extended Coverage Gruppe A § 9 VGIB (Teil B) GVO sowie Extended 
Coverage Gruppe B § 10 VGIB (Teil B) GVO ist die Entschädigung je Versicherungsfall auf 20.000 € 
begrenzt. 

6. Für die Gefahren Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub (§ 5 VGIB (Teil B) 
GVO und Weitere Elementargefahren § 8 VGIB (Teil B) GVO ist die Entschädigung je Versicherungs-
fall auf 10.000 € begrenzt. 

2. Garagenklausel In Ergänzung zu § 8 VGIB (Teil A)  gilt das 
a) Abstellen von zugelassenen, mängelfreien Kraftfahrzeugen (ohne kennzeichnungspfl ichtige Ge-
fahrgüter nach Gefahrstoffrecht) in anderen Räumen als Garagen nicht als Obliegenheitsverletzung 
nach § 8 VGIB (Teil A) 1 a), wenn sich im Umkreis von drei Metern keine brennbaren und feuergefähr-
lichen Sachen befi nden. Feuergefährliche Arbeiten sowie Tankvorgänge sind zu untersagen.
b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in a) genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer 
unter den in § 8 VGIB (Teil A) Nr. 1 und 3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt 
oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

Zusatzbedingungen zur Inhaltsversicherung 
(Bau-)Handwerk

- Stand: 01.03.2023 -

GVO-Platz 1
26160 Bad Zwischenahn

Telefon: 04403 6022-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de

50



1 2151 - 7 - 02.2023

§ 1 Vertragsgrundlage Für die einfache Betriebsunterbrechungs-Versicherung (Klein-BU-Versicherung) gelten je nach der 
Vereinbarung über die versicherten Gefahren die dem Versicherungsvertrag zugrunde gelegten Ver-
sicherungsbedingungen soweit sich nicht aus den folgenden Bestimmungen etwas anderes ergibt.

§ 2 Gegenstand der Versicherung
1. Gegenstand der Deckung Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers infolge eines Sachschadens unterbrochen oder be-

einträchtigt, der nach den vereinbarten Versicherungsbedingungen aus dem Sach-Versicherungs-
vertrag dem Grunde nach entschädigungspfl ichtig ist, leistet der Versicherer Entschädigung für den 
dadurch entstehenden Ertragsausfallschaden.
Über Satz 1 hinaus wird ein Ertragsausfallschaden auch dann ersetzt, wenn der dem Grunde nach 
entschädigungspfl ichtige Sachschaden am Versicherungsort befi ndliche Gebäude oder bewegliche 
Sachen betrifft, die dem versicherten Betrieb des Versicherungsnehmers dienen, jedoch nicht durch 
den vorliegenden Vertrag versichert sind.

2. Ertragsausfallschaden a) Der Ertragsausfallschaden besteht aus den fortlaufenden Kosten und dem Betriebsgewinn in dem 
versicherten Betrieb, die der Versicherungsnehmer bis zu dem Zeitpunkt, von dem an ein Unterbre-
chungsschaden nicht mehr entsteht, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, infolge der Be-
triebsunterbrechung oder -beeinträchtigung nicht erwirtschaften kann.
b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der Ertragsausfallschaden vergrößert wird durch
aa) außergewöhnliche, während der Unterbrechung oder Beeinträchtigung hinzutretende Ereignisse;
bb) behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen;
cc) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
zerstörter,  beschädigter oder abhanden gekommener Sachen, Daten oder Programme nicht recht-
zeitig genügend Kapital zur Verfügung steht.
c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen, so-
weit es sich nicht um Aufwendungen zur Betriebserhaltung oder um Mindest- und Vorhaltegebühren 
für Energiefremdbezug handelt;
bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;
cc) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangsfrachten;
dd) umsatzabhängige Versicherungsprämien;
ee) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatzabhängige Erfi ndervergütungen;
ff) Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zusammenhängen.

3. Ertragsausfallschäden 
durch Ausfall von Kühl-, Gefrier-, 
Tiefkühlgeräten/ -räumen 
(Lebensmittel)

3.1. Sofern die Zusatzbedingungen VITalis / Gastronomie vereinbart sind gilt:  In Erweiterung zu §§ 2 
und 4 VGIB (Teil B) GVO leistet der Versicherer Entschädigung für den Ertragsausfall infolge Schä-
den an Lebensmitteln in Kühlgeräten/-räumen oder in Gefrier- und Tiefkühlanlagen/-Tiefkühlgeräten/-
räumen (Lebensräumen, wenn der Ausfall der Kühleinrichtungen zurückzuführen ist auf
a) den Ausfall der öffentlichen Stromversorgung;
b) das Versagen der maschinellen oder elektrischen Kühleinrichtungen durch Material- oder Herstel-
lungsfehler, Kurzschluss, Isolationsfehler, Überspannung;
c) das bestimmungswidrige Austreten von Sole, Ammoniak oder anderen Kältemitteln.

3.2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf 
Schäden, die entstanden sind durch
a) gewöhnliche Abnutzung oder Verschleiß der Kühlanlage;
b) angekündigte Stromabschaltungen;
c) Fehler und Mängel, welche vor Beginn des Versicherungsschutzes entstanden sind bzw. vorhan-
den waren, auch wenn diese erst nach Beginn des Versicherungsschutzes in Erscheinung treten;
d) Schwund oder natürlichen Verderb der Waren;
e) eine versicherbare Gefahr (siehe § 3 Nr. 1 VGIB (Teil B) GVO).
f) § 11 Nr. 3 VGIB (Teil B) GVO fi ndet keine Anwendung.

Zusatzbedingungen für die einfache Betriebsunterbrechungs-
Versicherung (Klein-BU-Versicherung ZKBU 2010 GVO)

- Stand: 01.03.2023 -

GVO-Platz 1
26160 Bad Zwischenahn

Telefon: 04403 6022-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de
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3.3. Der Versicherungsnehmer hat
a) die Bedienungs- und Wartungsvorschriften zu beachten,
b) die Kühlanlage regelmäßig abzutauen und
c) die eingelagerten Lebensmittel gemäß den Bedienungsvorschriften der Kühleinrichtung zweckent-
sprechend zu verpacken.

3.4. Im Übrigen gelten § 8 VGIB (Teil A) GVO und § 12 VGIB (Teil B) GVO.

3.5. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 Euro begrenzt.

4. Haftzeit Die Haftzeit legt den Zeitraum fest, für welchen der Versicherer Entschädigung für den Ertragsaus-
fallschaden leistet. 
Die Haftzeit beginnt mit Eintritt des Sachschadens. Die Haftzeit beträgt 12 Monate, soweit nicht et-
was anderes vereinbart ist. 
Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch 
ein Zeitraum von 12 Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles Kalenderjahr.

5. Daten und Programme Ertragsausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit von Daten 
und Programmen werden nur ersetzt, wenn sie als Folge eines Sachschadens nach diesem Vertrag 
am Datenträger, auf dem die Daten und Programme gespeichert waren, entstanden sind. 
Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Ertragsausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung 
oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen, zu deren Nutzung der Versicherungsneh-
mer nicht berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im Arbeits-
speicher der Zentraleinheit befi nden.

§ 3 Versicherungssumme Die im Vertrag für die Betriebseinrichtung und Vorräte (Sach-Versicherungsvertrag) vereinbarte 
Sachversicherungssumme gilt auch als Versicherungssumme für die Klein-BU-Versicherung.
Diese Versicherungssumme für die Klein-BU-Versicherung kann zur Vermeidung einer Unterversi-
cherung erhöht werden, soweit Betriebseinrichtung oder Vorräte, die dem versicherten Betrieb die-
nen, nicht oder nicht mit ihrem vollen Wert durch den Sachversicherungs-Vertrag versichert sind.
Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die für die Klein-BU-Versicherung zugrunde ge-
legte Versicherungssumme nicht dem für den Sach-Versicherungsvertrag maßgebenden Versiche-
rungswert zuzüglich der Sachwerte gemäß Satz 2. kann die Regelung über die Unterversicherung 
zur Anwendung kommen.

§ 4 Umfang der Entschädigung
1. Entschädigungsberechnung a) Der Versicherer leistet Entschädigung für den versicherten Ertragsausfallschaden. 

Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind alle Umstände zu berücksichtigen, die Gang 
und Ergebnis des Betriebes während des Unterbrechungszeitraumes günstig oder ungünstig beein-
fl usst haben würden, wenn die Unterbrechung oder Beeinträchtigung nicht eingetreten wäre.
b) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich als 
Folge der Unterbrechung oder Beeinträchtigung innerhalb der Haftzeit ergeben, sind angemessen 
zu berücksichtigen.
c) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand rechtlich notwendig oder wirtschaftlich be-
gründet ist und soweit sie ohne die Unterbrechung oder Beeinträchtigung erwirtschaftet worden wä-
ren.
d) Gebrauchsbedingte Abschreibungen auf Sachen, die dem Betrieb dienen, sind nicht zu entschädi-
gen, soweit die Sachen infolge des Sachschadens nicht eingesetzt werden.

2. Unterversicherung a) Ist die für die Klein-BU-Versicherung zugrunde gelegte Versicherungssumme niedriger als der un-
mittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles für den Sach-Versicherungsvertrag maßgebende Versi-
cherungswert zuzüglich der Betriebseinrichtung oder Vorräte, die dem versicherten Betrieb dienen, 
aber nicht durch den Sach-Versicherungsvertrag versichert sind, so besteht Unterversicherung. Im 
Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungs-
summe zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:
Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der für die Klein-BU-Versicherung zugrunde ge-
legten Versicherungssumme, dividiert durch den für den Sach-Versicherungsvertrag maßgebenden 
Versicherungswert zuzüglich der Betriebseinrichtung oder Vorräte, die dem versicherten Betrieb die-
nen, aber nicht durch den Sach-Versicherungsvertrag versichert sind. 
b) Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 5 sind im Anschluss von a anzu-
wenden.

3. Versicherung auf Erstes Risiko Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung 
bei diesen Positionen nicht berücksichtigt.

4. Selbstbehalt Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

5. Entschädigungsgrenzen Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens
a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;
c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die in der laufenden Versicherungs-
periode beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. 
Maßgebend ist der niedrigere Betrag.
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§ 5 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
1. Fälligkeit der Entschädigung Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe 

des Anspruchs abgeschlossen sind.
Wenn es nach Ablauf eines Monats seit Beginn der Unterbrechung und nach Ablauf jedes weiteren 
Monats möglich ist, den Betrag festzustellen, den der Versicherer für die verfl ossene Zeit der Unter-
brechung mindestens zu vergüten hat, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass ihm dieser 
Betrag in Anrechnung auf die Gesamtleistung gezahlt wird.

2. Verzinsung Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspfl icht 
besteht:
a) Die Entschädigung ist ab Ende der Haftzeit oder ab dem Zeitpunkt, von dem an ein Unterbre-
chungsschaden nicht mehr entsteht zu verzinsen; maßgebend ist der frühere Zeitpunkt.
b) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent.
c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3. Hemmung Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, 
in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht 
gezahlt werden kann.

4. Aufschiebung der Zahlung Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

§ 6 Sachverständigenverfahren Die Feststellungen der Sachverständigen müssen zusätzlich enthalten:
a) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Geschäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsunter-
brechung und für das vorausgegangene Geschäftsjahr,
b) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten 
während des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, ohne die ver-
sicherte Unterbrechung des Betriebes entwickelt hätten,
c) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten 
während des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit infolge der 
versicherten Unterbrechung gestaltet haben,
d) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den versicherten Ertragsausfallschaden 
beeinfl ussen.
Die Sachverständigen haben in den Gewinn- und Verlustrechnungen die Bestimmungen zum Er-
tragsausfallschaden zu berücksichtigen. Alle Arten von Kosten sind gesondert auszuweisen; die fort-
laufenden Kosten sind zu kennzeichnen.

§ 7 Kündigung der 
Klein-BU-Versicherung

Versicherungsnehmer und Versicherer können die Klein-BU-Versicherung unter Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten kündigen.
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§ 5 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
1. Fälligkeit der Entschädigung Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe 

des Anspruchs abgeschlossen sind.
Wenn es nach Ablauf eines Monats seit Beginn der Unterbrechung und nach Ablauf jedes weiteren 
Monats möglich ist, den Betrag festzustellen, den der Versicherer für die verfl ossene Zeit der Unter-
brechung mindestens zu vergüten hat, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass ihm dieser 
Betrag in Anrechnung auf die Gesamtleistung gezahlt wird.

2. Verzinsung Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspfl icht 
besteht:
a) Die Entschädigung ist ab Ende der Haftzeit oder ab dem Zeitpunkt, von dem an ein Unterbre-
chungsschaden nicht mehr entsteht zu verzinsen; maßgebend ist der frühere Zeitpunkt.
b) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent.
c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3. Hemmung Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, 
in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht 
gezahlt werden kann.

4. Aufschiebung der Zahlung Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

§ 6 Sachverständigenverfahren Die Feststellungen der Sachverständigen müssen zusätzlich enthalten:
a) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Geschäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsunter-
brechung und für das vorausgegangene Geschäftsjahr,
b) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten 
während des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, ohne die ver-
sicherte Unterbrechung des Betriebes entwickelt hätten,
c) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten 
während des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit infolge der 
versicherten Unterbrechung gestaltet haben,
d) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den versicherten Ertragsausfallschaden 
beeinfl ussen.
Die Sachverständigen haben in den Gewinn- und Verlustrechnungen die Bestimmungen zum Er-
tragsausfallschaden zu berücksichtigen. Alle Arten von Kosten sind gesondert auszuweisen; die fort-
laufenden Kosten sind zu kennzeichnen.

§ 7 Kündigung der 
Klein-BU-Versicherung

Versicherungsnehmer und Versicherer können die Klein-BU-Versicherung unter Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten kündigen.
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§ 1 Vertragsgrundlage, 
allgemeine Bestimmungen

Es gelten die vereinbarten Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Verbundene Inhaltsver-
sicherung (VGIB GVO) (Hauptvertrag), soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas 
anderes ergibt.

§ 2 Gegenstand der Deckung
1. Gegenstand der Deckung Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers infolge eines Sachschadens (siehe § 3) am Versiche-

rungsort unterbrochen oder beeinträchtigt, leistet der Versicherer nach den folgenden Bestimmungen 
Entschädigung für die dadurch entstehenden Mehrkosten.

2. Mehrkosten a) Mehrkosten sind Aufwendungen, die im Betrieb des Versicherungsnehmers normalerweise nicht 
entstehen und infolge eines Sachschadens zur Vermeidung oder Verminderung der Betriebsunter-
brechung innerhalb der Haftzeit (Nr. 3) aufgewendet werden müssen. 
Mehrkosten können anfallen für die
aa) Benutzung fremder Grundstücke, Gebäude, Räume, Anlagen oder Einrichtungen;
bb) Inanspruchnahme von Fremddienstleistungen;
cc) zur Information der Kunden erforderlichen Maßnahmen.

b) Bei der Feststellung der versicherten Mehrkosten sind alle Umstände zu berücksichtigen, die Gang 
und Ergebnis des Betriebes günstig oder ungünstig beeinfl usst haben würden, wenn die Unterbre-
chung oder Beeinträchtigung nicht eingetreten wäre.

c) Mehrkosten durch den Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und Pro-
grammen werden nur ersetzt, wenn sie als Folge eines Sachschadens am Versicherungsort (siehe 
§§ 3 und 11 VGIB (Teil B) GVO) am Datenträger, auf dem die Daten und Programme gespeichert 
waren, entstanden sind.
Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Mehrkosten durch den Verlust, die Veränderung oder die 
Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht 
berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher 
der Zentraleinheit befi nden.

d) Die Versicherung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Ersparte Kosten werden angerechnet.

e) Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach dem Unterbrechungszeitraum als Folge der Unterbrechung 
oder Beeinträchtigung ergeben, sind in angemessener Weise zu berücksichtigen.

f) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
aa) Aufwendungen für die Ermittlung, Feststellung und Beseitigung des Sachschadens (einschließ-
lich der Einwirkungen auf Boden, Luft, Wasser, auch Grundwasser);
bb) Aufwendungen zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zerstörter, beschä-
digter, entwerteter oder abhandengekommener Sachen, Daten, Programme oder Informationen;
cc) Aufwendungen infolge von Schäden an nicht versicherten Sachen gemäß § 1 Nr. 5 VGIB (Teil B) 
GVO;
dd) Aufwendungen für Personalabbau (z. B. Abfi ndungen, Umschulungen), Schadenersatzansprü-
che Dritter, Gerichts- und Rechtsanwaltskosten;
ee) Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass dem Versicherungsnehmer zur Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung zerstörter, beschädigter oder abhandengekommener Sachen nicht recht-
zeitig genügend Kapital zur Verfügung steht;
ff) Aufwendungen, die durch außergewöhnliche, während der Unterbrechung oder Beeinträchtigung 
hinzutretende Ereignisse eintreten.

3. Haftzeit Die Haftzeit legt den Zeitraum fest, für welchen der Versicherer Entschädigung für die Mehrkosten 
leistet.
Die Haftzeit beginnt mit Eintritt des Sachschadens. Die Haftzeit beträgt 12 Monate, sofern nicht etwas 
anderes vereinbart ist.
Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 30 Kalendertage als Monat. Ist jedoch ein 
Zeitraum von 12 Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles Kalenderjahr.

§ 3 Versicherte Kosten
1. Aufwendungen zur Abwendung 
und Minderung des Schadens

a) Versichert sind Aufwendungen – auch erfolglose –, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des 
Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

Zusatzbedingungen für die Mehrkostenversicherung
- Stand: 01.03.2023 -
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b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Versiche-
rungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer 
Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung 
der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des Ver-
sicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz 
nach den a) und

b) entsprechend kürzen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen höchstens 
die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf 
Weisung des Versicherers entstanden sind.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des 
Versicherungsnehmers vorzuschießen.

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die 
im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpfl ichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen 
Interesse erbracht werden.

2. Kosten der Ermittlung und 
Feststellung des Schadens 
(Schadenermittlungskosten)

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststellung 
eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.

b) Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese 
Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpfl ichtet ist oder vom Versicherer aufge-
fordert wurde.

c) Die Regelungen gemäß § 16 VGIB (Teil A) GVO bleiben hiervon unberührt.

d) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach a) 
entsprechend kürzen.

§ 4 Sachschaden, versicherte Gefahren und Schäden, generelle Ausschlüsse
1. Versicherte Gefahren und 
Schäden

Jede der folgenden Gefahren ist nur versichert, wenn dies vereinbart ist: Ein Sachschaden im Sinne 
von § 2 liegt vor, wenn versicherte Sachen gemäß § 1 VGIB (Teil B) GVO durch

a) Feuer (siehe § 4 VGIB (Teil B) GVO),

b) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub (siehe § 5 VGIB (Teil B) GVO):
aa) Einbruchdiebstahl,
bb) Vandalismus nach einem Einbruch,
cc) Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks,
dd) Raub auf Transportwegen bis 20.000 Euro,
ee) Sachen in Schaukästen oder Vitrinen bis 10.000 Euro,
ff) oder durch den Versuch einer solchen Tat,

c) Leitungswasser (siehe § 6 VGIB (Teil B) GVO),

d) Sturm, Hagel (siehe § 7 VGIB (Teil B) GVO),

e) Weitere Elementargefahren (siehe § 8 VGIB (Teil B) GVO):
aa) Überschwemmung, Rü ckstau,
bb) Erdbeben,
cc) Erdsenkung, Erdrutsch,
dd) Schneedruck, Lawinen,
ee) Vulkanausbruch.

Sofern vereinbart:
f) Extended Coverage (EC) Gruppe A: Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussper-
rung (siehe § 9 VGIB (Teil B) GVO).

Sofern vereinbart:
g) Extended Coverage (EC) Gruppe B: Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (siehe § 10 
VGIB (Teil B) GVO) zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen.

2. Generelle Ausschlüsse Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Krieg, Innere Unru-
hen – soweit nicht nach § 9 Nr. 1 VGIB (Teil B) GVO versichert – und Kernenergie (siehe § 3 Nr. 3 
VGIB (Teil B) GVO).

§ 5 Versicherungsort
1. Versicherungsschutz besteht nur, wenn die versicherte Gefahr auf dem Grundstück, auf dem der 
Versicherungsort liegt, oder einem Nachbargrundstück eingetreten ist (Ereignisort). Dies gilt nicht 
für die Gefahren Feuer (§ 4 VGIB (Teil B) GVO) und Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem 
Einbruch, Raub (§ 5 VGIB (Teil B) GVO).

2. Ereignet sich der Sachschaden im Rahmen der abhängigen Außenversicherung (§ 12 Nr. 3 VGIB 
(Teil B) GVO) an versicherten Sachen (§ 1 VGIB (Teil B) GVO), so sind die daraus entstehenden 
Mehrkosten versichert.

§ 6 Entschädigungsberechnung Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die vereinbarte Versicherungssumme begrenzt und 
gilt auf Erstes Risiko. 
Eine Unterversicherung wird nicht berücksichtigt.

§ 7 Beendigung des Hauptversi-
cherungsvertrages

Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (siehe § 1) erlischt auch die Mehrkostenversiche-
rung.
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1. Sämtlichen nachfolgend aufgeführten Klauseln ist jeweils einzeln zu entnehmen, ob diese: 
• als vereinbart bzw. mitversichert/eingeschlossen gelten 
• nur dann als vereinbart bzw. mitversichert gelten, wenn dies ausdrücklich beantragt und dokumentiert worden ist
2. Soweit auf die Bestimmungen der VGIB GVO verwiesen wird, gelten die dem Vertrag zugrundeliegenden/vereinbarten Allgemeinen Be-
dingungen für die Verbundene Inhaltsversicherung (VGIB GVO).

VGIB / B 160209 / 10 
Einbruchmeldeanlagen

1. Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Räume und Behältnisse sind durch eine Einbruchmel-
deanlage der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art (System) überwacht. Wenn dies vereinbart 
ist, muss es sich um eine durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder gleichermaßen qualifi zierte 
Prüfstelle anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA) handeln.

2. Der Versicherungsnehmer hat

a) die Einbruchmeldeanlage nach den Vorschriften des Herstellers zu bedienen und stets in voll ge-
brauchsfähigem Zustand zu erhalten;

b) die Einbruchmeldeanlage jeweils scharf zu schalten, solange die Arbeit in dem Betrieb ruht; ver-
tragliche Abweichungen bedürfen der Schriftform;

c) die Einbruchmeldeanlage durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH anerkannte Errich-
terfi rma oder durch eine von einer gleichermaßen qualifi zierten Zertifi zierungsstelle anerkannte Er-
richterfi rma in vergleichbarer Weise jährlich warten und regelmäßig inspizieren zu lassen, und zwar
aa) EMA Klasse A jährlich;
bb) EMA Klasse B halbjährlich;
cc) EMA Klasse C vierteljährlich;

d) Störungen, Mängel oder Schäden unverzüglich durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH 
oder gleichermaßen qualifi zierte Zertifi zierungsstelle anerkannte Errichterfi rma beseitigen zu lassen;

e) während jeder Störung oder Gebrauchsunfähigkeit der Einbruchmeldeanlage die in Nr. 1 genann-
ten Räume und Behältnisse durch einen dort ununterbrochen anwesenden Wächter bewachen zu 
lassen;

f) Änderungen an der Einbruchmeldeanlage nur durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH 
oder gleichermaßen qualifi zierte Zertifi zierungsstelle anerkannte Errichterfi rma vornehmen und da-
bei ausschließlich Teile und Geräte des im Versicherungsvertrag genannten Systems verwenden zu 
lassen;

g) dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Überprüfung der Einbruchmeldeanlage durch die 
VdS Schadenverhütung GmbH oder eine gleichermaßen qualifi zierte Prüfstelle zu gestatten;

h) bei Aufschaltung der Einbruchmeldeanlage auf ein durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder 
eine gleichermaßen qualifi zierte Zertifi zierungsstelle anerkanntes Wach- und Sicherheitsunterneh-
men Änderungen der vereinbarten Interventionsmaßnahmen dem Versicherer innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen mitzuteilen.

3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 2 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer 
unter den in § 8 VGIB (Teil A) GVO beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch zu einer 
Gefahrerhöhung, so gilt zusätzlich § 9 VGIB (Teil A) GVO.

VGIB / B 010306 / 10 
Eigentum von Gästen in 
Beherbergungsbetrieben

1. In Erweiterung der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen ist 
Eigentum von Gästen in Beherbergungsbetrieben, das dem Versicherungsnehmer nicht zur Verwah-
rung übergeben wurde, bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko versi-
chert. Dies gilt auch für Hausrat aller Art. 

2. Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, Bargeld, Wertsachen, zulassungs-
pfl ichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen.

3. Die Entschädigung ist je Gast auf 1% Prozent der Versicherungssumme gemäß Nr. 1 begrenzt.

4. Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Gast nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag 
Ersatz erlangen kann.

Klauseln für die Verbundene Inhaltsversicherung 
zu den VGIB GVO
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56



1 2712 - 6 - 02.2023

GVO-Platz 1
26160 Bad Zwischenahn

Telefon: 04403 6022-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de

1. Sämtlichen nachfolgend aufgeführten Klauseln ist jeweils einzeln zu entnehmen, ob diese: 
• als vereinbart bzw. mitversichert/eingeschlossen gelten 
• nur dann als vereinbart bzw. mitversichert gelten, wenn dies ausdrücklich beantragt und dokumentiert worden ist
2. Soweit auf die Bestimmungen der VGIB GVO verwiesen wird, gelten die dem Vertrag zugrundeliegenden/vereinbarten Allgemeinen Be-
dingungen für die Verbundene Inhaltsversicherung (VGIB GVO).

VGIB / B 160209 / 10 
Einbruchmeldeanlagen

1. Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Räume und Behältnisse sind durch eine Einbruchmel-
deanlage der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art (System) überwacht. Wenn dies vereinbart 
ist, muss es sich um eine durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder gleichermaßen qualifi zierte 
Prüfstelle anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA) handeln.

2. Der Versicherungsnehmer hat

a) die Einbruchmeldeanlage nach den Vorschriften des Herstellers zu bedienen und stets in voll ge-
brauchsfähigem Zustand zu erhalten;

b) die Einbruchmeldeanlage jeweils scharf zu schalten, solange die Arbeit in dem Betrieb ruht; ver-
tragliche Abweichungen bedürfen der Schriftform;

c) die Einbruchmeldeanlage durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH anerkannte Errich-
terfi rma oder durch eine von einer gleichermaßen qualifi zierten Zertifi zierungsstelle anerkannte Er-
richterfi rma in vergleichbarer Weise jährlich warten und regelmäßig inspizieren zu lassen, und zwar
aa) EMA Klasse A jährlich;
bb) EMA Klasse B halbjährlich;
cc) EMA Klasse C vierteljährlich;

d) Störungen, Mängel oder Schäden unverzüglich durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH 
oder gleichermaßen qualifi zierte Zertifi zierungsstelle anerkannte Errichterfi rma beseitigen zu lassen;

e) während jeder Störung oder Gebrauchsunfähigkeit der Einbruchmeldeanlage die in Nr. 1 genann-
ten Räume und Behältnisse durch einen dort ununterbrochen anwesenden Wächter bewachen zu 
lassen;

f) Änderungen an der Einbruchmeldeanlage nur durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH 
oder gleichermaßen qualifi zierte Zertifi zierungsstelle anerkannte Errichterfi rma vornehmen und da-
bei ausschließlich Teile und Geräte des im Versicherungsvertrag genannten Systems verwenden zu 
lassen;

g) dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Überprüfung der Einbruchmeldeanlage durch die 
VdS Schadenverhütung GmbH oder eine gleichermaßen qualifi zierte Prüfstelle zu gestatten;

h) bei Aufschaltung der Einbruchmeldeanlage auf ein durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder 
eine gleichermaßen qualifi zierte Zertifi zierungsstelle anerkanntes Wach- und Sicherheitsunterneh-
men Änderungen der vereinbarten Interventionsmaßnahmen dem Versicherer innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen mitzuteilen.

3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 2 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer 
unter den in § 8 VGIB (Teil A) GVO beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch zu einer 
Gefahrerhöhung, so gilt zusätzlich § 9 VGIB (Teil A) GVO.

VGIB / B 010306 / 10 
Eigentum von Gästen in 
Beherbergungsbetrieben

1. In Erweiterung der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen ist 
Eigentum von Gästen in Beherbergungsbetrieben, das dem Versicherungsnehmer nicht zur Verwah-
rung übergeben wurde, bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko versi-
chert. Dies gilt auch für Hausrat aller Art. 

2. Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, Bargeld, Wertsachen, zulassungs-
pfl ichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen.

3. Die Entschädigung ist je Gast auf 1% Prozent der Versicherungssumme gemäß Nr. 1 begrenzt.

4. Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Gast nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag 
Ersatz erlangen kann.

Klauseln für die Verbundene Inhaltsversicherung 
zu den VGIB GVO
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VGIB / B 150101 / 10 
Freizügigkeit zwischen 
Versicherungsorten mit je einer 
Versicherungssumme

1. Die versicherten Sachen können frei auf die im Versicherungsvertrag vereinbarten Versicherungs-
orte verteilt werden (Freizügigkeit). 
Für die Ermittlung einer Unterversicherung werden die Versicherungssummen aller Versicherungsor-
te den Versicherungswerten aller Versicherungsorte gegenüber gestellt. 

2. Für Versicherungssummen auf Erstes Risiko sowie für Entschädigungsgrenzen gelten die für den 
jeweiligen Versicherungsort vereinbarten Beträge.

VGIB / B 150102 / 10 
Freizügigkeit zwischen 
Versicherungsorten mit 
gemeinsamer 
Versicherungssumme 

1. Die versicherten Sachen können frei auf die im Versicherungsvertrag vereinbarten Versicherungs-
orte verteilt werden (Freizügigkeit). 
Für die Ermittlung einer Unterversicherung wird die gemeinsame Versicherungssumme aller Versi-
cherungsorte den Versicherungswerten aller Versicherungsorte gegenüber gestellt. 

2. Sind Versicherungssummen auf Erstes Risiko oder Entschädigungsgrenzen als Prozent der ge-
meinsamen Versicherungssumme vereinbart, so werden diese Versicherungssummen und Entschä-
digungsgrenzen je Versicherungsort aus einem Durchschnittsbetrag errechnet, der durch Teilung der 
gemeinsamen Versicherungssumme durch die Anzahl der Versicherungsorte zu ermitteln ist

SK 1701
Summenanpassung für die 
Versicherung beweglicher Sachen

1. Die Versicherungssumme für Positionen, zu denen dies besonders vereinbart ist, erhöht oder 
vermindert sich zur Anpassung an Wertänderungen der versicherten Sachen mit Beginn eines je-
den Versicherungsjahres entsprechend dem Prozentsatz um den sich der Index der Erzeugerpreise 
gewerblicher Produkte im vergangenen Kalenderjahr gegenüber dem davor liegenden Kalenderjahr 
verändert hat.
Der Prozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet. Maßgebend ist der vom Statisti-
schen Bundesamt jeweils für den Monat September festgestellte und veröffentlichte Index.

2. Die gemäß Nr. 1 berechnete Versicherungssumme wird auf den vollen Euro-Betrag aufgerundet. 
Die neue Versicherungssumme und die geänderte Prämie wird dem Versicherungsnehmer jeweils 
bekannt gegeben.

3. Die Versicherungssumme bleibt unverändert, wenn der gemäß Nr. 1 Satz 1 maßgebende Prozent-
satz unter 3 liegt. Jedoch ist dann für die nächste Veränderung ein Vergleich zwischen dem vergan-
genen Kalenderjahr und demjenigen Kalenderjahr maßgebend, das zuletzt für eine Summenände-
rung berücksichtigt wurde.

4. Die aus der Versicherungssumme gemäß Nr. 2 sich ergebende erhöhte Prämie darf die im Zeit-
punkt der Erhöhung geltende Tarifprämie nicht übersteigen. Diese Grenze gilt jedoch nur, wenn sich 
die neue Tarifprämie auf eine unveränderte Gruppe versicherbarer Risiken bezieht.

5. Solange Anpassung der Versicherungssumme nach vorliegenden Bestimmungen vereinbart ist, 
erhöht sich vom Zeitpunkt dieser Vereinbarung an die jeweilige Versicherungssumme um einen Vor-
sorgebetrag von 5 %.

6. Die Bestimmungen über Unterversicherung in den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen bleiben unberührt.

7. Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die geänderte Versicherungssumme kann 
der Versicherungsnehmer durch Erklärung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) die ihm mit-
geteilte Veränderung rückwirkend aufheben. Will der Versicherungsnehmer zugleich die Erklärung 
gemäß Nr. 8 abgeben, so muss dies deutlich zum Ausdruck kommen.

8. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum 
Ende des laufenden Versicherungsjahres durch Erklärung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) verlangen, dass die Bestimmungen über die Summenanpassung für die Versicherung von be-
weglichen Sachen künftig nicht mehr anzuwenden sind.

9. Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme wegen erheblicher Überversicherung wird 
durch diese Vereinbarung nicht eingeschränkt.

VSG / B 190502 / 10  
Stichtagsversicherung für Waren 
und Vorräte

1. Abweichend von den VGIB GVO gilt die summarische Versicherung nach § 1 Satz 1 VGIB (Teil B) 
GVO nicht für Waren und Vorräte.

2. Entschädigungsgrenze für die versicherten Waren und Vorräte ist die für Waren und Vorräte ver-
einbarte Versicherungssumme.

3. Der Versicherungswert, den die versicherten Waren und Vorräte an dem vereinbarten Stichtag 
eines jeden Monats haben (Stichtagswert), ist dem Versicherer jeweils innerhalb von 10 Tagen oder 
innerhalb einer vereinbarten anderen Frist nach diesem Stichtag zu melden (Stichtagssumme).
Solange für einen Stichtag trotz Fristablaufs keine Meldung erfolgt ist, gilt auch für diesen Stichtag die 
zuletzt gemeldete Stichtagssumme. Geht bereits die erste Stichtagsmeldung dem Versicherer nicht 
rechtzeitig zu, so sind die Waren und Vorräte ab Fristablauf bis zum Eingang der Meldung nur mit der 
Hälfte der Versicherungssumme versichert.

4. Der Versicherungsnehmer hat eine infolge Schreib-, Rechen- oder Hörfehlers versehentlich falsch 
erstattete Meldung unverzüglich zu berichtigen. Ist inzwischen ein Versicherungsfall eingetreten, so 
hat er das Versehen nachzuweisen.

5. Ist die letzte vor Eintritt des Versicherungsfalles gemeldete Stichtagssumme niedriger als der 
Stichtagswert, für den die Stichtagssumme gemeldet wurde oder gemäß Nr. 3 Satz 2 als gemeldet 
gilt, so wird nur der Betrag ersetzt, der sich zu dem ganzen Schaden verhält wie die gemeldete Stich-
tagssumme zum Stichtagswert.

6. Der Stichtagswert ist auch dann in voller Höhe zu melden, wenn er die Versicherungssumme 
übersteigt. Die Meldung gilt, wenn der Versicherungsnehmer nicht etwas anderes bestimmt hat, als 
Antrag auf Erhöhung der Versicherungssumme auf den gemeldeten Betrag ab Zugang der Meldung.
Der Versicherungsnehmer ist an den Antrag zwei Wochen gebunden. Lehnt der Versicherer den 
Antrag nicht innerhalb dieser Frist ab, so gilt er als angenommen.
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7. Soweit in den Fällen von Nr. 6 der Versicherungsnehmer erklärt, eine höhere Versicherungssumme 
werde nicht beantragt, oder soweit der Versicherer den Antrag abgelehnt hat, wird bei Versicherungs-
fällen bis zur nächsten Stichtagsmeldung nur der Betrag ersetzt, der sich zu dem ganzen Schaden 
verhält wie die Versicherungssumme zum Stichtagswert.

8. Neben Nr. 5 und Nr. 7 sind die Bestimmungen über Unterversicherung in § 15 Nr. 4 VGIB (Teil B) 
GVO nicht anzuwenden.

9. Auf den Beitrag ist eine Vorauszahlung aus der Hälfte der Versicherungssumme für das ganze 
Versicherungsjahr zu leisten. Der endgültige Beitrag wird zum Ende des Versicherungsjahres aus 
dem Durchschnitt der gemeldeten Stichtagssummen und dem diesem Durchschnitt entsprechenden 
Beitragssatz berechnet; ein tarifl icher Mindestbeitrag ist zu berücksichtigen.
Soweit in den Fällen von Nr. 6 der Versicherungsnehmer erklärt, eine höhere Versicherungssumme 
werde nicht beantragt, oder soweit der Versicherer den Antrag ablehnt, bleibt der die Versicherungs-
summe übersteigende Teil der gemeldeten Stichtagssummen für den Beitrag unberücksichtigt.

10. Ergibt sich während des Versicherungsjahres, dass die Vorauszahlung verbraucht ist, so kann der 
Versicherer eine weitere angemessene Vorauszahlung verlangen, jedoch nicht mehr als die Hälfte 
der ersten Vorauszahlung.

VSG / B 150201 / 10 
Neu hinzukommende 
Betriebsgrundstücke

1. Als Versicherungsort gelten auch neu hinzukommende Betriebsgrundstücke innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland bis zu 6 Monaten nach deren Hinzukommen. Versicherungsschutz besteht 
bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko.

2. Schäden durch Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub (siehe Teil B      
§ 5 VGIB 2014), Weitere Elementargefahren (siehe Teil B § 8 VGIB 2010), Innere Unruhen, Böswillige 
Beschädigung, Streik, Aussperrung (siehe Teil B § 9 VGIB 2014), Fahrzeuganprall, Rauch, Über-
schalldruckwellen (siehe Teil B § 10 VGIB 2014) sind von der Versicherung ausgeschlossen.

VSG / C 140101 / 10 
Elektrische Anlagen

1. Der Versicherungsnehmer hat die elektrischen Anlagen alle 12 Monate auf seine Kosten durch ei-
nen von der Zertifi zierungsstelle der VdS Schadenverhütungs GmbH anerkannten Sachverständigen 
prüfen und sich ein Zeugnis darüber ausstellen zu lassen. In dem Zeugnis muss eine Frist gesetzt 
sein, innerhalb derer Mängel beseitigt und Abweichungen von den anerkannten Regeln der Elektro-
technik, insbesondere von den einschlägigen VDE-Bestimmungen, sowie Abweichungen von den 
Sicherheitsvorschriften, die dem Vertrag zu Grunde liegen, abgestellt werden müssen.

2. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer das Zeugnis unverzüglich zu übersenden und die 
Mängel fristgemäß zu beseitigen sowie dies dem Versicherer anzuzeigen.

3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 oder Nr. 2 genannten Obliegenheiten, ist der 
Versicherer unter den in Teil A § 8 VGIB 2014 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung be-
rechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch 
zu einer Gefahrerhöhung, so gilt zusätzlich Teil A § 9 VGIB 2014

VSG / B 010303 / 10 
Ausstellungsware in fremdem 
Eigentum

In Erweiterung von § 1 Nr. 3 b) VGIB (Teil B) ist fremdes Eigentum versichert, soweit es seiner Art 
nach zu den versicherten Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer als Ausstellungsware in 
Obhut gegeben wurde. Dies gilt nicht, soweit der Versicherungsnehmer nachweislich insbesondere 
mit dem Eigentümer vereinbart, dass die fremden Sachen durch den Versicherungsnehmer nicht 
versichert zu werden brauchen.

VSG / C 140106 / 10 
Brandschutzanlagen

1. Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude, Räume oder Einrichtungen sind mit einer 
ebenfalls im Versicherungsvertrag bezeichneten Brandschutzanlage ausgestattet, die in Überein-
stimmung mit den relevanten Richtlinien der VdS Schadenverhütung GmbH erstellt und betrieben 
werden.
Brandschutzanlagen sind insbesondere
a) Brandmeldeanlagen;
b) Brandmeldeanlagen mit erhöhten Anforderungen;
c) Wasserlösch-, Sprinkleranlagen;
d) Sprühwasser-Löschanlagen;
e) Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln;
f) Schaum-Löschanlagen;
g) Pulver-Löschanlagen;
h) Rauch- und Wärmeabzugsanlagen;
i) Funkenerkennungs-, Funkenausscheidungs- und Funkenlöschanlagen.

2. Anlagen gemäß Nr. 1 a) oder Nr. 1 h) sind dem Versicherer durch ein Installationsattest angezeigt, 
das dem Mustervordruck der VdS Schadenverhütung GmbH entspricht. Anlagen gemäß Nr. 1 b) bis 
Nr. 1 g) und Nr. 1 i) sind durch die Technische Prüfstelle der VdS Schadenverhütung GmbH abgenom-
men und dem Versicherer durch ein Abnahmezeugnis angezeigt.

3. Der Versicherungsnehmer hat auf seine Kosten
a) die baulichen und betrieblichen Gegebenheiten, von denen die Wirksamkeit der Anlage abhängt, 
stets in einem den Richtlinien der VdS Schadenverhütung GmbH entsprechenden Zustand zu erhal-
ten;
b) die Anlage stets in gutem, funktionstüchtigem Zustand zu erhalten und zu betreiben sowie die 
Bedienungsanleitungen zu beachten;
c) bei Störungen der Anlage darauf zu achten, dass nur der defekte Anlageteil außer Betrieb genom-
men wird;
d) für die Dauer von Störungen oder Außerbetriebnahmen der Anlage geeignete Vorsichtsmaßnah-
men zu treffen;
e) Störungen oder Außerbetriebnahmen von Anlagen gemäß Nr. 1 c) bis Nr. 1 g) und Nr. 1 i) unver-
züglich dem Versicherer anzuzeigen;
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7. Soweit in den Fällen von Nr. 6 der Versicherungsnehmer erklärt, eine höhere Versicherungssumme 
werde nicht beantragt, oder soweit der Versicherer den Antrag abgelehnt hat, wird bei Versicherungs-
fällen bis zur nächsten Stichtagsmeldung nur der Betrag ersetzt, der sich zu dem ganzen Schaden 
verhält wie die Versicherungssumme zum Stichtagswert.

8. Neben Nr. 5 und Nr. 7 sind die Bestimmungen über Unterversicherung in § 15 Nr. 4 VGIB (Teil B) 
GVO nicht anzuwenden.

9. Auf den Beitrag ist eine Vorauszahlung aus der Hälfte der Versicherungssumme für das ganze 
Versicherungsjahr zu leisten. Der endgültige Beitrag wird zum Ende des Versicherungsjahres aus 
dem Durchschnitt der gemeldeten Stichtagssummen und dem diesem Durchschnitt entsprechenden 
Beitragssatz berechnet; ein tarifl icher Mindestbeitrag ist zu berücksichtigen.
Soweit in den Fällen von Nr. 6 der Versicherungsnehmer erklärt, eine höhere Versicherungssumme 
werde nicht beantragt, oder soweit der Versicherer den Antrag ablehnt, bleibt der die Versicherungs-
summe übersteigende Teil der gemeldeten Stichtagssummen für den Beitrag unberücksichtigt.

10. Ergibt sich während des Versicherungsjahres, dass die Vorauszahlung verbraucht ist, so kann der 
Versicherer eine weitere angemessene Vorauszahlung verlangen, jedoch nicht mehr als die Hälfte 
der ersten Vorauszahlung.

VSG / B 150201 / 10 
Neu hinzukommende 
Betriebsgrundstücke

1. Als Versicherungsort gelten auch neu hinzukommende Betriebsgrundstücke innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland bis zu 6 Monaten nach deren Hinzukommen. Versicherungsschutz besteht 
bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko.

2. Schäden durch Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub (siehe Teil B      
§ 5 VGIB 2014), Weitere Elementargefahren (siehe Teil B § 8 VGIB 2010), Innere Unruhen, Böswillige 
Beschädigung, Streik, Aussperrung (siehe Teil B § 9 VGIB 2014), Fahrzeuganprall, Rauch, Über-
schalldruckwellen (siehe Teil B § 10 VGIB 2014) sind von der Versicherung ausgeschlossen.

VSG / C 140101 / 10 
Elektrische Anlagen

1. Der Versicherungsnehmer hat die elektrischen Anlagen alle 12 Monate auf seine Kosten durch ei-
nen von der Zertifi zierungsstelle der VdS Schadenverhütungs GmbH anerkannten Sachverständigen 
prüfen und sich ein Zeugnis darüber ausstellen zu lassen. In dem Zeugnis muss eine Frist gesetzt 
sein, innerhalb derer Mängel beseitigt und Abweichungen von den anerkannten Regeln der Elektro-
technik, insbesondere von den einschlägigen VDE-Bestimmungen, sowie Abweichungen von den 
Sicherheitsvorschriften, die dem Vertrag zu Grunde liegen, abgestellt werden müssen.

2. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer das Zeugnis unverzüglich zu übersenden und die 
Mängel fristgemäß zu beseitigen sowie dies dem Versicherer anzuzeigen.

3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 oder Nr. 2 genannten Obliegenheiten, ist der 
Versicherer unter den in Teil A § 8 VGIB 2014 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung be-
rechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch 
zu einer Gefahrerhöhung, so gilt zusätzlich Teil A § 9 VGIB 2014

VSG / B 010303 / 10 
Ausstellungsware in fremdem 
Eigentum

In Erweiterung von § 1 Nr. 3 b) VGIB (Teil B) ist fremdes Eigentum versichert, soweit es seiner Art 
nach zu den versicherten Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer als Ausstellungsware in 
Obhut gegeben wurde. Dies gilt nicht, soweit der Versicherungsnehmer nachweislich insbesondere 
mit dem Eigentümer vereinbart, dass die fremden Sachen durch den Versicherungsnehmer nicht 
versichert zu werden brauchen.

VSG / C 140106 / 10 
Brandschutzanlagen

1. Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude, Räume oder Einrichtungen sind mit einer 
ebenfalls im Versicherungsvertrag bezeichneten Brandschutzanlage ausgestattet, die in Überein-
stimmung mit den relevanten Richtlinien der VdS Schadenverhütung GmbH erstellt und betrieben 
werden.
Brandschutzanlagen sind insbesondere
a) Brandmeldeanlagen;
b) Brandmeldeanlagen mit erhöhten Anforderungen;
c) Wasserlösch-, Sprinkleranlagen;
d) Sprühwasser-Löschanlagen;
e) Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln;
f) Schaum-Löschanlagen;
g) Pulver-Löschanlagen;
h) Rauch- und Wärmeabzugsanlagen;
i) Funkenerkennungs-, Funkenausscheidungs- und Funkenlöschanlagen.

2. Anlagen gemäß Nr. 1 a) oder Nr. 1 h) sind dem Versicherer durch ein Installationsattest angezeigt, 
das dem Mustervordruck der VdS Schadenverhütung GmbH entspricht. Anlagen gemäß Nr. 1 b) bis 
Nr. 1 g) und Nr. 1 i) sind durch die Technische Prüfstelle der VdS Schadenverhütung GmbH abgenom-
men und dem Versicherer durch ein Abnahmezeugnis angezeigt.

3. Der Versicherungsnehmer hat auf seine Kosten
a) die baulichen und betrieblichen Gegebenheiten, von denen die Wirksamkeit der Anlage abhängt, 
stets in einem den Richtlinien der VdS Schadenverhütung GmbH entsprechenden Zustand zu erhal-
ten;
b) die Anlage stets in gutem, funktionstüchtigem Zustand zu erhalten und zu betreiben sowie die 
Bedienungsanleitungen zu beachten;
c) bei Störungen der Anlage darauf zu achten, dass nur der defekte Anlageteil außer Betrieb genom-
men wird;
d) für die Dauer von Störungen oder Außerbetriebnahmen der Anlage geeignete Vorsichtsmaßnah-
men zu treffen;
e) Störungen oder Außerbetriebnahmen von Anlagen gemäß Nr. 1 c) bis Nr. 1 g) und Nr. 1 i) unver-
züglich dem Versicherer anzuzeigen;
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f) Störungen der Anlage unverzüglich durch eine durch VdS Schadenverhütung GmbH anerkannte 
Fachfi rma beseitigen zu lassen, auch wenn die Anlage nur teilweise funktionsuntüchtig ist;
g) Änderungen an der Anlage nur durch eine durch VdS Schadenverhütung GmbH anerkannte Fach-
fi rma vornehmen zu lassen;
h) ein Betriebsbuch (Kontrollbuch) nach einem Mustervordruck der VdS Schadenverhütung GmbH 
zu führen;
i) dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Überprüfung der Anlage durch VdS Schadenver-
hütung GmbH zu gestatten.

4. Der Versicherungsnehmer hat ferner auf seine Kosten
a) Anlagen gemäß Nr. 1 a) und Nr. 1 b) vierteljährlich sowie Anlagen gemäß Nr. 1 h) halbjährlich und 
außerdem nach jeder Änderung der Anlagen durch eine Fachkraft inspizieren und die dabei festge-
stellten Mängel unverzüglich durch eine durch VdS Schadenverhütung GmbH anerkannte Fachfi rma 
beseitigen zu lassen; als Fachkraft für Brandmeldeanlagen gilt nur, wer aufgrund seiner Ausbildung, 
Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihm über-
tragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann;
b) Anlagen gemäß Nr. 1 a), Nr. 1 b) und Nr. 1 h) mindestens einmal jährlich durch eine von VdS Scha-
denverhütung GmbH anerkannte Fachfi rma warten zu lassen;
c) Anlagen gemäß Nr. 1 c) mindestens einmal in jedem Kalenderhalbjahr, Anlagen gemäß Nr. 1 d) bis 
Nr. 1 g) und Nr. 1 i) mindestens einmal in jedem Kalenderjahr sowie Anlagen gemäß Nr. 1 b) mindes-
tens alle drei Jahre durch VdS Schadenverhütung GmbH] zu prüfen und etwaige Mängel unverzüg-
lich abzustellen oder beseitigen zu lassen; die Erfüllung dieser Obliegenheiten ist dem Versicherer 
durch ein Prüfzeugnis nachzuweisen.
Bei Anlagen gemäß Nr. 1 c), deren technische Schutzwirkung durch Sachverständige bestimmt wor-
den ist und auf die ein Nachlass von mindestens __ Prozent gewährt wird, kann auf die nächstfällige 
Prüfung verzichtet werden, wenn aufgrund der beiden unmittelbar vorausgegangenen Prüfungen der 
technisch ermittelte Nachlass nicht gekürzt wurde. Dies gilt nicht, wenn Gesetze, Verordnungen oder 
behördliche Vorschriften halbjährliche Prüfungen vorschreiben.

5. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 3 oder Nr. 4 genannten Obliegenheiten, ist der 
Versicherer unter den in Teil A § 8 VGIB  beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt 
oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.
Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch zu einer Gefahrerhöhung, so gilt zusätzlich Teil A 
§ 9 VGIB 2014.
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§ 1 Vorbemerkung Gemäß Teil A § 8 der
– Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Verbundene Inhaltsversicherung (VGIB GVO) bzw.
– Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Verbundene Gewerbe-Gebäudeversicherung 
(VGGB GVO) bzw.
sind alle gesetzlichen, behördlichen sowie im Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften einzuhalten.
Der Betreiber bzw. Unternehmer ist für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verantwortlich.
Ihre Anwendung entbindet nicht von der Beachtung der anerkannten Regeln der Technik insbeson-
dere von DIN/EN-Normen, Technischen Regeln, Richtlinien, Verordnungen und Unfallverhütungs-
vorschriften.
Die Sicherheitsvorschriften sind allen Aufsichtsführenden bekannt zugeben. Sofern im Betrieb Mit-
arbeiter beschäftigt werden, die der deutschen Sprache nicht hinreichend mächtig sind, müssen die 
vorgenannten Vorschriften ausführlich auch in einer für diese Personen verständlichen Form be-
kanntgemacht werden.

§ 2 Feuerschutzabschlüsse 1. Feuerschutzabschlüsse müssen

a) nach DIN 4102 Teil 5 geprüft und allgemein bauaufsichtlich zugelassen sein;

b) grundsätzlich geschlossen sein. Empfehlenswert ist eine beiderseitige Beschriftung: „Feuer-
schutzabschluss stets geschlossen halten“;

c) selbsttätig schließen. Bei zweifl ügeligen Türen müssen Schließfolgeregler den Schließvorgang 
steuern.

2. Das zwangsweise Offenhalten von Feuerschutzabschlüssen durch Verkeilen, Festbinden usw. ist 
nicht zulässig.

3. Der für den Schließvorgang der Feuerschutztüren oder -tore erforderliche Bereich muss ständig 
freigehalten werden.

4. Sollen Feuerschutzabschlüsse aus betrieblichen Gründen zeitweilig offenstehen, müssen sie mit 
Feststellanlagen ausgerüstet werden. Außerhalb der Arbeitszeit müssen auch diese Feuerabschlüs-
se geschlossen sein.

5. Feststellanlagen müssen allgemein bauaufsichtlich zugelassen sein. Feststellvorrichtungen sind 
nur in Verbindung mit selbsttätigen Auslösevorrichtungen zulässig und müssen auch von Hand gelöst 
werden können.

6. Feuerschutzabschlüsse und Feststellanlagen müssen mindestens monatlich vom Betreiber über-
prüft und – falls erforderlich – instandgesetzt werden. Zur Vermeidung von Beschädigungen und Blo-
ckieren von geöffneten Feuerschutzschiebetoren sollen Abweiser aus Stahlrohren oder Stahlprofi len 
über die gesamte Torbreite montiert werden.

§ 3 Elektrische Anlagen und 
Geräte

1. Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere den „Bestim-
mungen des Verbandes deutscher Elektrotechniker“ (VDE) zu errichten, zu betreiben und instand zu 
halten. Die Errichtung oder Veränderung von Elektrischen Anlagen darf nur von einer Elektrofach-
kraft oder einer unterwiesenen Person vorgenommen werden.

2. Der Einbau von Fehlerstrom-(FI-) Schutzeinrichtungen (FI-Schutzschalter) wird empfohlen.

3. Der ausschließliche Einsatz von mangelfreien elektrischen Geräten mit einer VDE-, VDE/GS- bzw. 
GS-Kennzeichnung darf sich nur auf den dafür vorgesehenen Verwendungszweck beschränken. Die 
Anweisungen in den Betriebs- und Bedienungsanleitungen sind einzuhalten.

Sicherheitsvorschriften zur Feuerversicherung
für Handels-, Handwerks- und Gewerbebetriebe

- Stand: 01.03.2023 -

GVO-Platz 1
26160 Bad Zwischenahn

Telefon: 04403 6022-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de
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§ 1 Vorbemerkung Gemäß Teil A § 8 der
– Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Verbundene Inhaltsversicherung (VGIB GVO) bzw.
– Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Verbundene Gewerbe-Gebäudeversicherung 
(VGGB GVO) bzw.
sind alle gesetzlichen, behördlichen sowie im Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften einzuhalten.
Der Betreiber bzw. Unternehmer ist für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verantwortlich.
Ihre Anwendung entbindet nicht von der Beachtung der anerkannten Regeln der Technik insbeson-
dere von DIN/EN-Normen, Technischen Regeln, Richtlinien, Verordnungen und Unfallverhütungs-
vorschriften.
Die Sicherheitsvorschriften sind allen Aufsichtsführenden bekannt zugeben. Sofern im Betrieb Mit-
arbeiter beschäftigt werden, die der deutschen Sprache nicht hinreichend mächtig sind, müssen die 
vorgenannten Vorschriften ausführlich auch in einer für diese Personen verständlichen Form be-
kanntgemacht werden.

§ 2 Feuerschutzabschlüsse 1. Feuerschutzabschlüsse müssen

a) nach DIN 4102 Teil 5 geprüft und allgemein bauaufsichtlich zugelassen sein;

b) grundsätzlich geschlossen sein. Empfehlenswert ist eine beiderseitige Beschriftung: „Feuer-
schutzabschluss stets geschlossen halten“;

c) selbsttätig schließen. Bei zweifl ügeligen Türen müssen Schließfolgeregler den Schließvorgang 
steuern.

2. Das zwangsweise Offenhalten von Feuerschutzabschlüssen durch Verkeilen, Festbinden usw. ist 
nicht zulässig.

3. Der für den Schließvorgang der Feuerschutztüren oder -tore erforderliche Bereich muss ständig 
freigehalten werden.

4. Sollen Feuerschutzabschlüsse aus betrieblichen Gründen zeitweilig offenstehen, müssen sie mit 
Feststellanlagen ausgerüstet werden. Außerhalb der Arbeitszeit müssen auch diese Feuerabschlüs-
se geschlossen sein.

5. Feststellanlagen müssen allgemein bauaufsichtlich zugelassen sein. Feststellvorrichtungen sind 
nur in Verbindung mit selbsttätigen Auslösevorrichtungen zulässig und müssen auch von Hand gelöst 
werden können.

6. Feuerschutzabschlüsse und Feststellanlagen müssen mindestens monatlich vom Betreiber über-
prüft und – falls erforderlich – instandgesetzt werden. Zur Vermeidung von Beschädigungen und Blo-
ckieren von geöffneten Feuerschutzschiebetoren sollen Abweiser aus Stahlrohren oder Stahlprofi len 
über die gesamte Torbreite montiert werden.

§ 3 Elektrische Anlagen und 
Geräte

1. Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere den „Bestim-
mungen des Verbandes deutscher Elektrotechniker“ (VDE) zu errichten, zu betreiben und instand zu 
halten. Die Errichtung oder Veränderung von Elektrischen Anlagen darf nur von einer Elektrofach-
kraft oder einer unterwiesenen Person vorgenommen werden.

2. Der Einbau von Fehlerstrom-(FI-) Schutzeinrichtungen (FI-Schutzschalter) wird empfohlen.

3. Der ausschließliche Einsatz von mangelfreien elektrischen Geräten mit einer VDE-, VDE/GS- bzw. 
GS-Kennzeichnung darf sich nur auf den dafür vorgesehenen Verwendungszweck beschränken. Die 
Anweisungen in den Betriebs- und Bedienungsanleitungen sind einzuhalten.
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4. Mitarbeitern ist zu untersagen, private und für den privaten Gebrauch hergestellte elektrische Ge-
räte wie z. B. Heiz- und Wärmegeräte, Kaffeemaschinen, Wasserkocher an ihren Arbeitsplätzen zu 
betreiben. Geräte, die für eine gewerbliche Nutzung ausgelegt sind, sollten an geeigneten, zentralen 
Stellen wie Pausen- und Sozialräume den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden.

5. Zur Vermeidung von Bränden außerhalb der Betriebs- und Öffnungszeiten ist die Anordnung eines 
Hauptschalters, der nach Betriebsschluss bzw. bei Betriebsstillstand die elektrischen Anlagen span-
nungsfrei schaltet, zu empfehlen. Hauptschalter sollten generell außerhalb von feuergefährdeten Be-
triebsstätten installiert werden.

§ 4 Feuerstätten, Heizräume, 
behelfsmäßige Feuerstätten

1. Die Errichtung und Betreibung von Feuerstätten regelt sich nach den Bestimmungen der Landes-
bauordnung und der Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundeslandes.

2. Feuerstätten (einschließlich ihrer Rauch- und Abgasrohre), Heiz- und Wärmegeräte sowie Trock-
nungsanlagen sind im Umkreis von mindestens 2 Metern frei von brennbaren Materialien und Ge-
genständen zu halten. Davon ausgenommen sind Heizeinrichtungen, bei denen die Oberfl ächentem-
peratur bzw. die austretende Warmluft einen Wert von 120°C nicht übersteigt. Auf und oberhalb von 
Feuerstätten dürfen keine Ablagen für Gegenstände vorhanden sein.

3. Heizräume sind mit feuerbeständigen Wänden und Decken (F90)* sowie mit mindestens feuer-
hemmenden, selbstschließenden Türen (T30)* baulich abzuschotten und dürfen nicht als Abstellräu-
me genutzt werden.

4. Behelfsmäßige Feuerstätten sowie die Verwendung von leicht entfl ammbaren Flüssigkeiten wie 
Benzin, Petroleum, Spiritus, Lackresten o. Ä. als Heizmedium sind unzulässig. Ortsveränderliche 
Elektro-Wärmegeräte und Geräte ohne Zulassung für den unbeaufsichtigten Betrieb sind in Räumen 
mit brennbaren Materialien und Gegenständen nicht zugelassen.
Elektroheizungen sind fest zu installieren und so anzuordnen, dass darauf oder darüber nichts ab-
gestellt werden kann. Durch Gitter, Abweiser oder Geländer sind diese Geräte vor mechanischen 
Beschädigungen zu schützen. Die Mindestabstände zu brennbaren Stoffen (i. d. R. > 1 Meter) sind 
gemäß Herstellerangaben einzuhalten.

5. Wärmeführende Schlauch- und Rohrleitungen sind durch geeignete Maßnahmen so zu sichern, 
dass sich brennbare Stoffe nicht daran entzünden können. Geeignet sind z. B. Rohrisolierung mit 
Kautschuk, Abweisgitter, Schürzen oder ähnliches.

§ 5 Feuerlöschanlagen 1. Jede Arbeits- bzw. Betriebsstätte ist mit Feuerlöschern gemäß DIN EN 3 auszustatten. Die Ver-
wendung von älteren Feuerlöschern nach DIN 14406 ist zulässig, wenn sie regelmäßig überprüft 
und mangelfrei sind. Die Prüffrist durch einen Sachkundigen für Feuerlöscher beträgt 2 Jahre. Die 
Anbringung hat gut sichtbar und stets leicht zugänglich an zentralen Stellen zu erfolgen. Benutzte 
Feuerlöscher sind unverzüglich wieder aufzufüllen bzw. zu ersetzen. Auf die gleichlautenden Regeln 
für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern (BGR 133 - Ausrüstung von Arbeitsstätten 
mit Feuerlöschern) wird diesbezüglich hingewiesen.

2. Bei Vorhandensein von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Brandmelde- und Feuerlöschanlagen 
sind diese gemäß den jeweiligen gesetzlichen und anlagenspezifi schen Vorgaben entsprechend zu 
warten und ständig einsatzbereit zu halten.

3. In Betriebsstätten ist eine Brandschutzordnung gemäß DIN 14096 vorzuhalten und jedem Betrieb-
sangehörigen bekanntzugeben.
Die Bestellung eines Brandschutzbeauftragten sowie die Erstellung von Brandschutz- und Feuer-
wehrplänen regeln sich nach baubehördlichen Vorgaben.

4. Mitarbeiter sind bei Beginn des Arbeitsverhältnisses und danach im Abstand von höchstens zwei 
Jahren über die Unfallverhütungsvorschriften, die brand- und arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere jedoch über das Verhalten bei einem Brand zu belehren.

§ 6 Rauchen, offenes Licht und 
Feuer

1. Rauchen und der Umgang mit offenem Licht und Feuer sind in feuer- und/ oder explosionsgefähr-
deten Räumen und Bereichen sowie in Garagen verboten. In explosionsgefährdeten Räumen ist die 
Verwendung von Funken bildenden Geräten, Werkzeugen und nicht explosionsgeschützten Elektro-
geräten verboten. Auf die Verbote bzw. das Vorhandensein von feuer- und/ oder explosionsgefährde-
ten Zonen ist durch augenfällige und dauerhaft angebrachte Schilder hinzuweisen.

2. Feuergefährdet sind Räume und Bereiche, in denen leicht entzündliche und selbstentzündliche 
Stoffe in einer größeren Menge vorhanden sind. Im Allgemeinen ist das der Fall bei

a) holzverarbeitenden Betrieben,

b) der Textilindustrie,

c) Lägern mit brennbarem Inhalt,

d) Warenhäusern,

e) Verpackungsbereichen.

3. Explosionsgefährdet sind Räume und Bereiche, in denen sich Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube in 
einer größeren Menge ansammeln und mit Luft vermischen können. Gefährdet  sind z. B.

a) Läger für brennbare Flüssigkeiten und Gase,

b) Lackierereien,

c) Räume mit Anlagen zum Herstellen, Um- und Abfüllen von Metallstäuben (z. B. Aluminium, Zink) 
und von organischen Stäuben (z. B. Holz, Getreide, Zucker, Kohle, Gummi, Kunststoffe).
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4. Raucherzonen
Um heimliches Rauchen in Rauchverbotszonen zu vermeiden, können Raucherzonen, Raucherkabi-
nen oder Raucherräume eingerichtet werden, die von den Verbotszonen deutlich abzugrenzen sind 
(z. B. durch farbige Markierungen, Schranken).
Raucherkabinen bzw. Raucherräume müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen erstellt werden; sie 
sind von brennbaren Materialien freizuhalten. In diesen Raucherzone/-räumen müssen Feuerlöscher 
mit geeignetem Löschmittel bereitstehen. Außerdem sind standfeste Aschenbecher aus nichtbrenn-
barem Material aufzustellen. In explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen dürfen keine Rau-
cherzonen eingerichtet werden.

§ 7 Feuergefährliche Arbeiten 1. Maßnahmen vor Arbeitsbeginn

a) Feuergefährliche Arbeiten wie z. B. Schweiß-, Schneid-, Löt-, Trennschleif-, Auftau- und Heißkle-
bearbeiten dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die in diese Arbeiten eingewiesen und damit 
vertraut sind.

b) Feuergefährliche Arbeiten sind sowohl in dafür vorgesehenen, ständigen Betriebsstätten als auch 
außerhalb nur in einem dafür geeigneten Arbeitsumfeld durchzuführen.

c) Aus dem Gefahrenbereich sind alle brennbaren Stoffe zu entfernen, der Bereich ist von Staub und 
Abfall oder anderen Verunreinigungen zu befreien. Grundsätzlich sollen auch die zum Schweißen 
oder Löten erforderlichen Gasfl aschen außerhalb des Gefahrenbereichs kippsicher aufgestellt wer-
den oder in anderer Weise vor gefährlicher Erwärmung und Umstürzen geschützt sein.

d) Diesbezüglich wird auf die Einhaltung der Gefährdungsbereiche mit dem seitlichen Radius und 
dem Abstand nach oben in Abhängigkeit von der Tätigkeit verwiesen.
Bei feuergefährlichen Arbeiten außerhalb dafür vorgesehener, ständiger Arbeitsplätze bedarf es vor 
Aufnahme der Arbeiten grundsätzlich der schriftlichen Genehmigung (Schweißerlaubnisschein).

e) Unbewegliche Gegenstände, wie z. B. Maschinen, Behälter für Gase oder brennbare Flüssigkei-
ten, fest eingebaute Schränke aus brennbarem Material oder sonstige Einrichtungen aus brennba-
rem Material, müssen gegen Wärmeübertragung, Funkenfl ug oder Schmelzperlen durch Abdecken 
gesichert werden. Hierzu eignen sich z. B. Planen aus nicht brennbarem Material, entsprechende 
Stellwände oder Metallplatten. Bei der Verwendung von Metallplatten ist zu beachten, dass diese kei-
nen direkten Kontakt zum brennbaren Material haben, da es sonst zu einer Brandentstehung durch 
Wärmeleitung kommen kann.

f) Bei Arbeiten an Rohren, Schächten, Rohrleitungen, Kesseln oder sonstigen Behältern müssen 
brennbare Isolationen oder Umkleidungen entfernt werden. Soweit die Entfernung nicht restlos mög-
lich ist, ist zu bedenken, dass heiße Gase bzw. Schweiß-, Schneid- und Schleifperlen und Funken an 
unübersichtlichen Stellen Brände hervorrufen können.

g) Befi nden sich im Gefährdungsbereich brennbare Stoffe, die nicht entfernt oder geschützt wer-
den können, muss während der Arbeiten ein Brandposten aufgestellt werden, der über geeignetes 
Löschgerät verfügt. Decken-, Wand- und Bodendurchbrüche, die vom Gefährdungsbereich in andere 
Räume führen, müssen mit nicht brennbaren Materialien abgedichtet werden.

h) Behälter, an denen feuergefährliche Arbeiten durchgeführt werden, müssen auf ihren Inhalt hin 
überprüft werden. Haben sie brennbare oder explosionsfähige Stoffe enthalten oder ist der frühere 
Inhalt nicht mehr feststellbar, sind die Behälter vor Beginn der feuergefährlichen Arbeiten zu reinigen 
und mit Wasser oder einem fl ammenerstickenden Schutzgas zu füllen.

i) Sowohl die Ausführenden als auch der Brandposten haben sich über den Standort des nächsten 
Brandmelders und Telefons sowie über die Notrufnummer zu informieren. Geeignetes und funktions-
fähiges Löschgerät ist bereitzustellen.

j) Muss die Brandmeldeanlage an der Stelle der feuergefährlichen Arbeit außer Funktion gesetzt wer-
den, um Fehlalarme zu vermeiden, so muss das in der Brandmeldezentrale entsprechend gekenn-
zeichnet, der Brandschutzbeauftragte informiert und es müssen ggf. geeignete Ersatzmaßnahmen 
getroffen werden. Die Feuerwehr als auch der Feuerversicherer vom Auftraggeber/ Versicherungs-
nehmer sind davon in Kenntnis zu setzen.

2. Maßnahmen während der Heißarbeiten

a) Während der Durchführung der feuergefährlichen Arbeiten ist die Arbeitsstelle, ihre nähere Um-
gebung und alle Bereiche, in die Schweiß-, Schneid- und Schleifperlen und Funken oder heiße Gase 
und Wärme leitende Metalle eindringen könnten, laufend zu kontrollieren. Gegebenenfalls müssen 
durch Wärmeleitung oder Wärmeströmung gefährdete Bauteile mit Wasser gekühlt werden.

b) Im Brandfall ist die Arbeit sofort einzustellen und die Feuerwehr zu alarmieren; es sind unverzüg-
lich Löschmaßnahmen einzuleiten.

3. Maßnahmen nach Abschluss der Arbeiten
Es ist notwendig, die Umgebung der Arbeitsstelle einschließlich der benachbarten Räume sorgfältig 
auf Brandgeruch, verdächtige Erwärmung, Glimmstellen und Brandnester zu kontrollieren. Die Kon-
trolle muss in kurzen Abständen über mehrere Stunden hinaus stattfi nden. Sie ist so lange durchzu-
führen, bis die Entstehung eines Brands ausgeschlossen werden kann. Erst dann darf der Gefahren-
bereich um die Arbeitsstelle wieder eingerichtet werden.

§ 8 Brennbare Produkte und 
Stoffe

In Betriebsräumen mit Arbeitsstätten ist die Aufbewahrung von brennbaren Produkten und Stoffen 
sowie von leicht entfl ammbarem Verpackungsmaterial auf den jeweiligen Tagesbedarf zu begrenzen. 
Für größere Mengen sind eigene, baulich oder räumlich abgetrennte Räume bzw. Lagerbereiche 
vorzuhalten. Bei einer Lagerung von brennbaren Materialien im Freien ist zwischen Gebäuden und 
Freilager ein Mindestabstand von 5 Metern einzuhalten.
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§ 9 Brennbare Abfälle 1. Brennbare Abfälle sind nach Betriebsschluss oder bei Schichtwechsel aus den Betriebsräumen 
zu entfernen. Ihre Lagerung hat in feuerbeständig abgetrennten Räumen (F90)* mit mindestens feu-
erhemmenden, selbstschließenden Abschlüssen (T30)* oder im Freien zu erfolgen. Der Abstand 
zwischen Gebäuden und Abfallbehältern beträgt mindestens 5 Meter. Außerhalb der Betriebs- und 
Öffnungszeiten sind die Abfallbehälter bzw. -bereiche im Freien zu verschließen und gegen unbefug-
tes Öffnen zu sichern.

2. Mit Ölen, Fetten oder brennbaren Flüssigkeiten getränkte Putzlappen u. Ä. dürfen nur in separaten, 
nicht brennbaren Behältern mit dicht schließendem Deckel sowie getrennt von anderen brennbaren 
Abfällen aufbewahrt werden.

3. Arbeitsplätze und sonstige Betriebsräume sind regelmäßig zu reinigen. Insbesondere Staubabla-
gerungen und Ablagerungen in Lüftungsleitungen, Absauganlagen, Farb- und Lackieranlagen sind 
ebenfalls regelmäßig zu beseitigen.

§ 10 Abstellen von 
Kraftfahrzeugen

Das Abstellen von Kraftfahrzeugen einschließlich kraftstoff- und gasbetriebener Gabelstapler inner-
halb von Betriebs- und Lagerräumen ist im Allgemeinen nicht zulässig. Ausnahmen sind im Rahmen 
von Baugenehmigungsverfahren möglich und erfordern weitergehende Sicherheitsvorkehrungen. 
Insbesondere sind die Stellfl ächen und ein allseitiger Freiraum von mindestens 5 Metern von jegli-
chen brennbaren Materialien und Gegenständen freizuhalten. Für die Ladestationen von elektrisch 
betriebenen Gabelstaplern gelten hinsichtlich der angrenzenden Freifl ächen die gleichen Anforde-
rungen.

§ 11 Kontrolle und Sicherung 1. Die Betriebsstätte und das Grundstück sind insbesondere außerhalb der Betriebs- und Öffnungs-
zeiten gegen den Zutritt unbefugter Personen zu sichern. Neben geeignet verschlossenen Türen, To-
ren und Fenstern gehören dazu eine intakte Grundstückseinfriedung, der Verschluss von Zugängen 
und -fahrten sowie die Ausleuchtung des Betriebsgeländes.

2. Auf dem Versicherungsgrundstück gelegene Hydranten, Feuerwehrzufahrten und -aufstellfl ächen 
sowie die Flucht- und Rettungswege sind stets von Fahrzeugen, Gegenständen oder Einbauten frei-
zuhalten.

3. Nach Betriebsschluss sind die Betriebsräume durch eine dafür verantwortliche Person in Bezug 
auf die Einhaltung der vorgenannten Punkte zu kontrollieren.

§ 12 Beherbergungs- und 
Gastronomiebetriebe

Zusätzlich gilt für alle Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe:

1. Wandverkleidungen und ständige Dekorationen müssen aus mindestens schwer entfl ammbaren 
Materialien (Klasse B1 gemäß DIN 4102-1) bestehen.

2. Abstell- und Lagerräume, auch Dachböden und Keller, in denen brennbare Stoffe lagern, sind 
gegen Betreten durch Unbefugte zu sichern und regelmäßig zu entrümpeln. In diesen Räumen und 
an ihren Zugangstüren sind Schilder etwa folgenden Wortlauts anzubringen: „Rauchen, offenes Licht 
und Umgang mit Feuer verboten".

3. Glutfeste Aschenbecher sind in ausreichender Zahl aufzustellen. 
Sie sind nur in doppelwandigen Metallbehältern mit selbstschließendem Metalldeckel zu entleeren. 
Brennbare Sammelbehälter sowie gläserne oder keramische Behälter, ferner in Schanktische einge-
baute Behälter, auch wenn sie mit Blech ausgeschlagen sind, sind für das Sammeln von Glut- und 
Ascheresten unzulässig.

4. Nach Betriebsschluss sind alle brennbaren Abfallbehälter aus den Gasträumen zu entfernen. Sie 
sind im Freien mit sicherem Abstand von Gebäuden oder in feuerbeständig abgetrennten Räumen 
zu lagern.

5. Heiz-, Koch- und Wärmegeräte sind nur nach der jeweiligen Bedienungsanweisung zu benutzen 
und nach Gebrauch oder nach Betriebsschluss so außer Betrieb zu setzen, dass eine Brandgefahr 
ausgeschlossen wird.

6. Mit Siedefettgeräten (Friteusen) ist sachgemäß umzugehen, das heißt z. B., dass kein nasses 
Bratgut in heißes Siedefett eingesetzt werden darf.
Stark braun verfärbtes Fett ist auszuwechseln. Schlammabsetzungen auf dem Boden und an den 
Heizwedeln sind restlos zu entfernen. Das dabei anfallende unbrauchbare Fett und die zum Reinigen 
gebrauchten Lappen dürfen nur kurzzeitig in nichtbrennbaren Behältern mit Deckel aufbewahrt wer-
den und sind nach Betriebsschluss aus dem Gebäude zu entfernen.

7. Lüftungs- und Abzugsanlagen für den Küchenbetrieb müssen einschließlich ihrer Abzugsleitungen 
aus nichtbrennbaren Materialien bestehen. Diese Anlagen sind nur mit nichtbrennbaren Filtern zu 
betreiben und regelmäßig im vollständigen Umfang zu reinigen.

§ 13 Holz bearbeitende und 
verarbeitende Betriebe

Zusätzlich gilt für alle Holz bearbeitenden und verarbeitenden Betriebe:

1. Stäube und Späne, die bei Arbeitsvorgängen anfallen, sind abzusaugen und separat zu lagern. 
Die fest verlegten Förderleitungen für die Staub- und Späneabsaugung müssen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen (Klasse A gemäß DIN 4102-1) bestehen. Flexible Förderleitungen, die zwischen Maschi-
nen und Sammel- bzw. Hauptleitung zulässig sind, müssen aus mindestens schwer entfl ammbaren 
Baustoffen (Klasse B1 gemäß DIN 4102-1) bestehen. Zur Vermeidung von Ablagerungen in den För-
derleitungen sind folgende Mindestluftgeschwindigkeiten in den Förderleitungen einzuhalten:

a) Schleifstaub ≥ 10 m/s

b) trockene Späne ≥ 15 m/s

c) feuchte Späne ≥ 20 m/s

2. Bei der Führung von Förderleitungen durch Brand- oder Komplextrennwände, feuerbeständige Ge-
schossdecken und Wände ist der Einbau von bauaufsichtlich zugelassenen Feuerschutzabschlüssen 
mit einer Ansteuerung über Funkenmelder vorzusehen. Der Einsatz von Brandschutzklappen (K90)* 
aus dem Bereich der Lüftungsanlagen ist nicht geeignet und somit unzulässig. Geeignete Maßnah-
men gegen eine Brandübertragung wären z. B. Funkenlöschanlagen und Schnellschlussschieber. 
Die Kopplung der Auslösemechanismen mit der Fördereinrichtung zwecks sofortiger Abschaltung 
der Ventilatoren wird empfohlen.
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3. Die Filteranlagen, Abscheider, Spänesilos und -bunker sind im Freien mit einem Mindestabstand 
von 5 Metern vor Außenwänden aus nichtbrennbaren Baustoffen und von 10 Metern vor Außenwän-
den aus brennbaren Baustoffen bzw. großfl ächigen Verglasungen zu errichten. Bei einer Anordnung 
direkt an oder innerhalb von Gebäuden ist eine bauliche Abschottung mit feuerbeständigen Wänden 
und Decken (F90)* sowie mit mindestens feuerhemmenden, selbstschließenden Abschlüssen (T30)* 
erforderlich.

4. Bei der Lagerung und Verarbeitung von brennbaren Flüssigkeiten, Lösungsmitteln, Beschichtungs-
stoffen und Klebstoffen mit brennbaren Lösungsmitteln sind die geltenden Sicherheitsvorschriften 
und die Angaben in den Sicherheitsdatenblättern zu beachten.

5. Die Menge an feuergefährlichen Betriebs- und Hilfsstoffen ist in den Fertigungs- und Werkstatt-
bereichen auf den jeweiligen Tagesbedarf zu begrenzen. Darüber hinaus gehende Mengen sind in 
feuerbeständig abgetrennten (F90)* und belüfteten Räumen (Farb- und Lacklager) mit mindestens 
feuerhemmenden, selbstschließenden Abschlüssen (T30)* aufzubewahren. Bezüglich der Anord-
nung von Farb- und Lackierkabinen gelten die gleichen Anforderungen.

6. Die elektrischen Anlagen sind nach DIN VDE 0100-482 auszuführen. Elektrische Betriebsmittel 
müssen der Schutzart IP 5X entsprechen und Leuchten müssen mit FF bzw. D gekennzeichnet sein. 
Bei Vorhandensein explosionsgefährdeter Bereiche gilt die Umsetzung der DIN VDE 0165.

§ 14 VdS Dokumente und 
Richtlinien

Es gelten weiterhin:
VdS261
VdS2025
VdS2046

* Hinweise zu den Feuerwiderstandsklassen:
F90 = Das Bauteil erfüllt im Brandfall mindestens 90 Minuten seine Funktion.
K90 = Die Brandschutzklappe erfüllt im Brandfall mindestens 90 Minuten seine Funktion.
T30 = Der Feuerschutzabschluss erfüllt im Brandfall mindestens 30 Minuten seine Funktion.
T90 = Der Feuerschutzabschluss erfüllt im Brandfall mindestens 90 Minuten seine Funktion.
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I. Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Name, Sitz, Rechtsstellung Die im Jahre 1870 gegründete GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG mit dem Sitz in 

Oldenburg (Oldb.) ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.

§ 2 Zweck (1) Gegenstand des Versicherungsunternehmens ist der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller 
Versicherungszweige und -arten mit Ausnahme der Kranken- und Lebensversicherung. Neben Ver-
sicherungsgeschäften betreibt die Gesellschaft Geschäfte, die hiermit in unmittelbarem Zusammen-
hang stehen.
(2) Der Versicherungsverein darf in den von ihm betriebenen Versicherungszweigen anderen Gesell-
schaften Rückversicherung bis zur Höhe von 10% der Beitragseinnahmen aus den Mitgliederversi-
cherungen bieten.
(3) Der Versicherungsverein ist berechtigt, Versicherungsverträge auch gegen feste Beiträge ab-
zuschließen. Solche Nichtmitglieder-Versicherungen dürfen 15 % der Beitragseinnahmen aus den 
Mitgliederversicherungen nicht übersteigen.
(4) Der Versicherungsverein hat das Recht, durch seine Organisation Versicherungen in den Versi-
cherungszweigen und -arten zu vermitteln, die er selbst nicht betreibt.

§ 2 a Gründungsstock  § 2a Gründungsstock gilt als ersatzlos gestrichen.

§ 3 Geschäftsjahr und Bekannt-
machungen

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(2) Die durch Gesetz oder Satzung vorgeschriebenen Bekanntmachungen werden im elektronischen 
Bundesanzeiger veröffentlicht.

II. Mitgliedschaft
§ 4 (1) Die Mitgliedschaft besteht von Beginn bis zum Ende eines Versicherungsverhältnisses.

(2) Ausgeschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vermögen.

III. Organe
§ 5 Die Organe des Versicherungsvereins sind:

1. der Vorstand,
2. der Aufsichtsrat,
3. die Mitgliedervertreter-Versammlung.

Der Vorstand
§ 6 (1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Im Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die 

Zahl der Vorstandsmitglieder. Bei einem mindestens vierköpfi gen Vorstand gibt bei Stimmengleich-
heit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
(2) Das Verhältnis der Mitglieder des Vorstandes zum Versicherungsverein regelt sich nach den An-
stellungsverträgen und der Geschäftsordnung.
(3) Der Vorstand kann mit Genehmigung des Aufsichtsrates Prokuristen bestellen.
(4) Der Versicherungsverein wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein 
Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat
§ 7 (1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Personen, die Mitglieder des Versicherungsvereins sein müs-

sen. Sie werden von der Mitgliedervertreter-Versammlung bis zur Beendigung der Mitgliedervertre-
ter-Versammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte volle Geschäftsjahr nach der Wahl 
beschließt. Das Amt beginnt mit Annahme der Wahl und erlischt mit Zeitablauf.
(2) Scheiden Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer Amtsdauer aus, so bedarf es der Einberufung 
einer nicht regelmäßigen Mitgliedervertreter-Versammlung zur Vornahme der Ersatzwahl nur dann, 
wenn weniger als drei Mitglieder verblieben sind. Die Amtsdauer dieser Mitglieder währt so lange, wie 
das Amt der Ausgeschiedenen gewährt hätte, an deren Stelle sie getreten sind.

§ 8 (1) Unmittelbar nach jeder Mitgliedervertreter-Versammlung, in der Wahlen zum Aufsichtsrat durch-
geführt worden sind, fi ndet eine Sitzung des Aufsichtsrates statt, zu der eine förmliche schriftliche 
Einladung nicht ergeht. In dieser Sitzung werden unter Vorsitz des ältesten Mitglieds der Vorsitzende 
und sein Stellvertreter gewählt.
(2) Zu weiteren Sitzungen tritt der Aufsichtsrat auf schriftliche, mündliche, telefonische oder telegra-
fi sche Einladung des Vorsitzenden zusammen. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn einschließ-
lich des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters mindestens drei Mitglieder versammelt sind.
(3) Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
(4)  Den Willen des Aufsichtsrates erklärt der Vorsitzende.

Satzung in der Fassung vom 9. Juli 2018, zuletzt genehmigt durch 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 9. Oktober 2018.

0114 - 12 - 10.2018

GVO-Platz 1
26160 Bad Zwischenahn

Telefon: 04403 6022-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de
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§ 9 Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine jährliche Vergütung entsprechend § 113 AktG. Außerdem 
haben sie Anspruch auf Erstattung von Barauslagen und Reisekosten.

Mitgliedervertreter-Versammlung
§ 10 (1) Die Mitgliedervertreter-Versammlung vertritt als oberstes Organ des Versicherungsvereins die 

Gesamtheit der Mitglieder.
(2) Sie besteht aus sechsunddreißig für fünf aufeinanderfolgende regelmäßige Mitgliedervertreter-
Versammlungen gewählten ehrenamtlichen Mitgliedern. Jeweils im fünften Jahr wählt eine Mitglie-
derversammlung bis spätestens Ende April dieses Jahres die Mitglieder der Mitgliedervertreter-Ver-
sammlung. Alle Mitglieder sind zu dieser Mitgliederversammlung spätestens einen Monat vor dem 
Versammlungstermin durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger und in mindestens 
einer Tageszeitung (Nordwest-Zeitung) einzuladen. Die Einladung im elektronischen Bundesanzei-
ger muss den vom Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aufgestellten Wahlvorschlag 
enthalten und gleichzeitig dazu auffordern, weitere Wahlvorschläge spätestens zwei Wochen vor der 
Mitgliederversammlung einzureichen. Ein Wahlvorschlag muss von zweihundert Mitgliedern unter 
Angabe der Versicherungsschein-Nummer unterzeichnet sein. Das Wahlrecht kann nur persönlich 
ausgeübt werden.
(3) Die Mitgliederversammlung wählt außerdem sechsunddreißig Mitgliedervertreter als Ersatzmit-
glieder. Nr. 2 gilt entsprechend.
(4) Der Mitgliedervertreter-Versammlung kann nur angehören, wer Mitglied des Versicherungsver-
eins, volljährig und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist. Weiter können ihr Vertreter öffentlicher 
und privater Verwaltungen, die bei dem Versicherungsverein versichert sind, angehören.
(5) Scheidet ein Mitglied der Mitgliedervertreter-Versammlung vorzeitig aus, so tritt für die restliche 
Amtsdauer – in der listenmäßigen Reihenfolge der Ernennung – ein Ersatzmitglied ein.

§ 11 (1) Die regelmäßig einmal jährlich stattfi ndende Mitgliedervertreter-Versammlung wird durch den Vor-
stand einberufen.
(2) Nicht regelmäßige Mitgliedervertreter-Versammlungen sind einzuberufen, wenn
– der Aufsichtsrat oder der Vorstand dies beschließen, oder
– wenn es von mindestens einem Drittel der Mitglieder der Mitgliedervertreter-Versammlung schrift-
lich verlangt worden ist.
(3) Eine nicht regelmäßige Mitgliedervertreter-Versammlung muss binnen zwei Monaten einberufen 
werden.

§ 12 (1) Die Einberufung zur Mitgliedervertreter-Versammlung erfolgt
– durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger oder
– durch eingeschriebenen Brief an die Mitgliedervertreter.
(2) Die Einberufung muss mindestens einen Monat vor der Mitgliedervertreter-Versammlung erfolgen. 
Der Tag der Bekanntmachung bzw. der Absendung und der Tag der Mitgliedervertreter-Versammlung 
werden dabei nicht mitgerechnet.

§ 13 Das Stimmrecht kann nur in Person ausgeübt werden. Jede ordnungsmäßig einberufene Mitglieder-
vertreter-Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig.

§ 14 Rechte, die das Gesetz einer Minderheit von Mitgliedern einräumt, stehen einer Minderheit von min-
destens einem Drittel der Mitglieder der Mitgliedervertreter-Versammlung zu.

§ 15 (1) Den Vorsitz in der Mitgliedervertreter-Versammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder 
sein Stellvertreter oder ein von den erschienenen Mitgliedern des Aufsichtsrates aus ihrer Mitte ge-
wähltes Mitglied.
(2) Ist kein Mitglied des Aufsichtsrates erschienen, so eröffnet das dem Lebensalter nach älteste 
Mitglied die Versammlung und lässt von ihr einen Vorsitzenden wählen.
(3) Der Versammlungsleiter bestimmt die Art der Abstimmung und die Reihenfolge der einzelnen 
Verhandlungsgegenstände.

§ 16 Beschlüsse werden mit Mehrheit der bei der Beschlussfassung abgegebenen Stimmen gefasst, so-
weit nicht das Gesetz oder die Satzung eine qualifi zierte Mehrheit verlangen. Ergibt sich bei einer 
Wahl Stimmengleichheit, so entscheidet das Los.

§ 17 Die Mitglieder des Versicherungsvereins können bis zum 1. Januar jeden Jahres bei dem Vorstand 
schriftlich Anträge stellen, über die die Mitgliedervertreter-Versammlung Beschlüsse fasst und zur 
Begründung ein Mitglied desVersicherungsvereins in die Mitgliedervertreter-Versammlung entsen-
den. Die Vorschläge oder Anträge müssen von mindestens zweihundert Mitgliedern des Versiche-
rungsvereins unterzeichnet sein.

IV. Rechnungslegung, Verlustrücklage, Vermögensverwaltung
§ 18 Beiträge Die Mitglieder entrichten die Beiträge im Voraus.

§ 19 Nachschüsse (1) Reichen die Einnahmen sowie die Rückstellungen, die verfügbaren Rücklagen und der Grün-
dungsstock zur Deckung der Ausgaben in einem Geschäftsjahr nicht aus, so sind die Mitglieder zu 
Nachschüssen bis zur Höhe eines Jahresbeitrages verpfl ichtet.

(2) Jedes Mitglied hat zu dem Nachschuss nach dem Verhältnis seines Beitrages und nach dem Ver-
hältnis der Zeit, auf die er in dem Jahre, für das der Nachschuss ausgeschrieben wird, versichert war, 
beizutragen. Teile von Monaten werden dabei als volle Monate gerechnet. Zu den Nachschüssen 
haben auch die im Laufe des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder beizutragen.
(3) Zur Zahlung des Nachschusses sind die Mitglieder in derselben Weise aufzufordern, wie zur 
Zahlung der laufenden Jahresbeiträge. Die Verzugsfolgen richten sich nach § 39 des Versicherungs-
vertragsgesetzes.
(4) Über die Festsetzung der Nachschüsse und deren Höhe entscheidet der Vorstand im Einverneh-
men mit dem Aufsichtsrat.
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§ 20 Verlustrücklage (1) Zur Deckung von Verlusten aus dem Geschäftsbetrieb wird eine Verlustrücklage gemäß § 37 VAG 
mindestens in Höhe der Nettobeiträge des letzten Geschäftsjahres gebildet.
(2) Mindestens ist ihr jährlich ein Betrag in Höhe von 1,5% der Bruttobeiträge abzüglich Rückversi-
cherungsbeiträge zuzuweisen, bis 50% der Bruttobeiträge erreicht sind.
(3) Nach Erreichung bzw. Wiedererreichung des Mindestbetrages sind ihr nur noch ein Drittel der 
gesamten Erträge des nichtversicherungstechnischen Geschäfts zuzuweisen. Mit Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde kann der Versicherungsverein im einzelnen Geschäftsjahr die Zuführungen hier-
von abweichend regeln.
(4) Weitere Zuweisungen an die Verlustrücklage, auch über die Mindestverlustrücklage hinaus oder 
an eine freie Rücklage, können vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen wer-
den.
(5) Die Verlustrücklage darf innerhalb eines Geschäftsjahres nur bis zur Hälfte ihres Bestandes in 
Anspruch genommen werden. Die Entnahme ist nur zulässig, wenn andere Mittel zur Deckung eines 
außergewöhnlichen Jahresbedarfs, insbesondere auch aus der Rückstellung für den schwankenden 
Jahresbedarf, nicht zur Verfügung stehen.
(6) Im Falle der Inanspruchnahme ist die Verlustrücklage gemäß Nr. 2 wieder aufzufüllen.

§ 21 Überschuss (1) Soweit der in einem Geschäftsjahr erzielte Überschuss nicht der Schwankungsrückstellung, der 
Verlustrücklage (§ 20) oder einer freien Rücklage zugeführt wird, ist er den Mitgliedern als Beitrags-
rückgewähr im Rahmen der für die einzelnen Versicherungszweige gebildeten Abrechnungsverbän-
de zurückzuerstatten.
(2) Die Beitragsrückgewähr kann den Mitgliedern auf die Beiträge und Nachschüsse des folgenden 
Geschäftsjahres angerechnet, in bar ausgezahlt oder einer Rückstellung für Beitragsrückerstattung 
zugeführt werden. Wird eine solche gebildet, darf sie keinem anderen Zweck als dem der Beitrags-
rückerstattung dienen.
(3) Die Verteilung der Beitragsrückerstattung, die abhängig gemacht werden kann von einer bestimm-
ten ununterbrochenen Laufzeit des Versicherungsvertrages und vom Schadenverlauf, erfolgt im Ver-
hältnis zur Höhe des Jahresbeitrages, der bei Ausschüttung zu zahlen ist. Im Laufe des Geschäfts-
jahres ausgeschiedene Mitglieder sind hierbei ausgeschlossen.
(4) Beträge von weniger als 10,23 € oder bis zu 10% des Beitrages brauchen nicht ausgeschüttet zu 
werden.

V. Entlastung
§ 22 Die Mitgliedervertreter-Versammlung hat binnen acht Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres 

über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie über die Überschussverteilung und 
im Falle des § 172 AktG auch die Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen. 

VI. Änderungen und Aufl ösung
§ 23 Änderung der Satzung (1) Die Satzung kann nur geändert werden, wenn mindestens zwei Drittel der zur Mitgliedervertreter-

Versammlung erschienenen Mitgliedervertreter zustimmen.
(2) Beschlüsse über Änderungen der Satzung bedürfen der Genehmigung der Versicherungsauf-
sichtsbehörde.
(3) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, vorzu-
nehmen. Er ist weiterhin ermächtigt, für den Fall, dass die Aufsichtsbehörde Änderungen verlangt, 
bevor sie einen Änderungsbeschluss der Mitgliedervertreter-Versammlung genehmigt, dem zu ent-
sprechen. Diese vorläufi gen Maßnahmen sind der nächsten Mitgliedervertreter-Versammlung zur 
Beschlussfassung vorzulegen.

§ 24 Einführung und Änderung 
der Versicherungsbedingungen

Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Allgemeine Versicherungsbedingun-
gen einzuführen oder zu ändern.

§ 25 Aufl ösung Die Aufl ösung des Versicherungsvereins kann nur von zwei Mitgliedervertreter-Versammlungen be-
schlossen werden. Sie sind in einem Abstand von mindestens einem Monat abzuhalten. Diese Mit-
gliedervertreter-Versammlungen sind beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens zwei Drittel 
aller Mitgliedervertreter. Die Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen 
Stimmen und der Zustimmung der Versicherungsaufsichtsbehörde.
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Merkblatt zur Datenverarbeitung / Datenschutzerklärung

0115 - 8 - 05.2018

Vorbemerkung Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung 
(EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; 
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen 
Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen 
Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die 
Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie 
erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. 
Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets wenn dies im Rahmen der Zweckbe-
stimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht 
oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Aus-
schluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt

Einwilligungserklärungen Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine 
sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilli-
gungserklärung nach dem BDSG sowie die Einwilligungsklausel zur Bonitätsabfrage aufgenommen 
worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in 
der Lebens- und Unfallversicherung –  schon mit Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit 
möglichen Widerruf. 
Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u.U. 
nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerrufs oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilli-
gungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen 
Rahmen wie in der Vorbemerkung beschrieben erfolgen.

Schweigepfl ichtentbindungser-
klärung

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. bei einem Arzt, einem Berufsgeheim-
nis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepfl ichtentbindung) voraus. In der 
Lebens- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweige-
pfl ichtentbindungsklausel enthalten. Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für 
die Datenverarbeitung und -nutzung nennen. 

1. Datenspeicherung bei Ihrem 
Versicherer 

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Anga-
ben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kun-
dennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung 
sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen 
oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir entsprechend 
der Vertragsart Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom 
Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit oder die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen 
Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsda-
ten).

2. Datenübermittlung an Rückver-
sicherer

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von 
ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an 
Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende 
versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versiche-
rungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags, sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. So-
weit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür 
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversiche-
rer weiterer Rückversicherer, denen ebenfalls entsprechende Daten übergeben werden.

3. Datenübermittlung an andere 
Versicherer

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Ver-
tragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und 
für die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B. frühere Krankhei-
ten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, 
bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle 
Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen 
zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft 
zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfrage zu erteilen. Auch sonst bedarf es in bestimm-
ten Fällen (§ 78 VVG bei Mehrfachversicherung, § 86 VVG Übergang von Ersatzansprüchen sowie 
bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. 
Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art 
des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und 
Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur 
weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfra-
gen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechen-
de Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen bei den Fachverbänden zentrale 
Hinweissysteme bzw. werden zentrale Datensammlungen geführt.

GVO-Platz 1
26160 Bad Zwischenahn

Telefon: 04403 6022-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de
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Solche Hinweissysteme gibt es beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
und beim Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme 
und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dür-
fen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Beispiele:
Kfz-Versicherer:
– Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, bei denen der 
Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.
Lebensversicherer:
– Aufnahme von Sonderrisiken z. B Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag
– aus versicherungsmedizinischen Gründen,
– aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer,
– wegen verweigerter Nachuntersuchung;
Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des  Versicherers; Ablehnung des 
Vertrages seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschläge;
Zweck: Risikoprüfung.
Rechtsschutzversicherer:
– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer 
nach mindestens zwei Versicherungsfällen innerhalb 12 Monaten.
– Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach mindestens 3 Versiche-
rungsfällen innerhalb von 36 Monaten.
– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf bei konkret begründetem 
Verdacht einer betrügerischen Inanspruchnahme der Versicherung.
Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstellung.
Sachversicherer:
– Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Ver-
dachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadenssummen 
erreicht sind.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.
Transportversicherer:
– Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfällen, insbesondere 
in der Reisegepäckversicherung.
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.
Unfallversicherer:
Meldung bei
– erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepfl icht.
– Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäu-
schung eines Unfalls oder von Unfallfolgen,
– außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer gem. Ziffer 10.3 AUB 2012 GVO (nach Leis-
tungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung)
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von um Missbrauchshandlungen.

5. Datenverarbeitung inner- und 
außerhalb der Unternehmens-
gruppe

Zum Schutz der Versicherten werden einzelne Branchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversiche-
rung) durch juristisch selbständige Gesellschaften betrieben. Um dem Kunden einen umfassenden 
Versicherungsschutz anbieten und ihre Servicepfl ichten erfüllen zu können, arbeiten die Unterneh-
men häufi g in Unternehmungsgruppen zusammen und/oder bedienen sich zusätzlicher Kooperati-
onspartner. 
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Da-
tenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit 
verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der 
Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten werden in einer zentralen Datensammlung geführt. Dabei sind die sog. 
Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Ver-
träge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer 
richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. 
Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. Die übri-
gen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungs-
unternehmen der Gruppe abfragbar.
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen 
Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“ bei der die 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Dies gilt auch für die Weitergabe 
von Daten an Kooperationspartner, um Sie in Ihren Versicherungsangelegenheiten, sowie im Rah-
men des sonstigen Dienstleistungsangebotes unserer Unternehmensgruppe bzw. Kooperationspart-
ner zu betreuen. Branchenspezifi sche Daten wie z. B. Gesundheitsdaten oder Bonitätsdaten - blei-
ben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen.
Unser Verein gehört folgender Gesellschaft an:
Verband der Versicherungsvereine a. G. e. V.
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6. Betreuung durch Versiche-
rungsvermittler

In Ihren Versicherungsangelegenheiten (sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots 
unserer Unternehmensgruppe bzw. Kooperationspartners) werden Sie durch einen unserer Vermitt-
ler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in 
diesem Sinn (sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen der Zu-
sammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und 
Immobiliengesellschaften u. a.).
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler von uns die für Ihre 
Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. 
Das Sind z. B Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, 
Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen (so wie von unseren Partner-
unternehmen Angaben über andere fi nanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres 
Bausparvertrages).
In der Personenversicherung können ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen können 
an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Vermittler verar-
beiten und nutzen diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Be-
treuung unserer Kunden. Wir informieren unsere Vermittler über Änderungen von kundenrelevanten 
Daten. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpfl ichtet, die Bestimmungen des BDSG und 
seine besondere Schweigepfl icht (z.B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten.
Wir teilen Ihnen den für Ihre Betreuung zuständigen Vermittler mit. Endet seine Tätigkeit für unser 
Unternehmen (z. B. durch Kündigung des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung) regeln wir Ihre 
Betreuung neu und informieren Sie darüber.

7. Weitere Auskünfte und Erläute-
rungen

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten Wi-
derspruchsrecht ein Recht auf Auskunft, sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer gespeicherten Daten.
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an unseren betriebli-
chen Datenschutzbeauftragten. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an uns.

Der Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gemäß Artikel 4 Absatz 7 und anderer nationaler Daten-
schutzgesetze (VVG) sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:
GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG
Osterstraße 15, 26122 Oldenburg
Telefon: 0441 / 92 36 0
Telefax: 0441 / 92 36 55 55
E-Mail: datenschutzbeauftragter@g-v-o.de
Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die GVO Gegenseitigkeit 
Versicherung Oldenburg VVaG und die Ihnen nach dem Datenschutz zustehenden Rechte. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 
unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetztes (VVG) sowie aller maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unterneh-
men auf die Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten deutscher Versicherer den so genannten „Code of Conduct“ 
verpfl ichtet. Dieser schafft ein einheitliches, hohes Datenschutz-Niveau in der deutschen Versicherungswirtschaft und wurde vom Berliner 
Datenschutzbeauftragten genehmigt. Die Verhaltensregeln zum „Code of Conduct“ fi nden Sie hier: https://www.g-v-o.de/media/code_of_
conduct.pdf

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Der Abschluss bzw. die Durchführung eines Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
nicht möglich.
Das Lesen und Weiterverarbeiten Ihrer Daten unterliegt einerseits einem strengen internen Reglement und erfolgt andererseits ausschließ-
lich zu dem Zweck, für den Sie uns diese Daten überlassen haben. Wir verkaufen oder vermieten keine personenbezogenen Daten an Dritte 
außerhalb der GVO. Die interne Nutzung im Rahmen einer umfassenden Kundenbetreuung erfolgt nur, wenn Sie im Antrag hierzu Ihre Ein-
willigung erteilt haben (Artikel 6 Absatz 1 a DSGVO). Die Rechtmäßigkeit für das Verarbeiten Ihrer Daten fi ndet sich im Art. 6 Absatz 1 b, 1 
c und 1 f DSGVO.  Für besondere Kategorien von personenbezogenen Daten (z.B. bei der Unfallversicherung) holen wir Ihre Zustimmung 
nach Art 9 Absatz 2 a in Verbindung mit Art 7 DSGVO ein. Ihre personenbezogenen Daten speichern wir solange es für die Erfüllung unserer 
vertraglichen und gesetzlichen Pfl ichten nötig ist.
Die Speicherung Ihrer persönlichen Daten erfolgt auf besonders geschützten Rechnern. Diese sind gegen zufällige, vorsätzliche Manipu-
lation, Verlust oder nicht berechtigtem Zugriff geschützt. Unsere technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen werden dazu 
fortlaufend verbessert.

Wem werden Daten zur Verfügung gestellt?
Personenbezogene Daten werden nur dann an Dritte weitergegeben oder übermittelt, sofern es zur Ausführung der von Ihnen in Anspruch 
genommenen Funktionen erforderlich ist. Da die GVO nicht sämtliche Datenverarbeitungen selbst vornimmt, ist sie auf Dienstleister ange-
wiesen. Die Dienstleisterliste gibt Ihnen einen Überblick, wer Ihre Daten zu welchem Zweck verarbeitet.

Adressermittler Wir übermitteln Ihre Daten zum Zweck der Adressprüfung und Adressermittlung.

Aktenentsorger Wir setzen Dienstleister zur Vernichtung von Schriftstücken ein.

Archivierung von Akten Wir setzen Dienstleister zur Lagerung von Akten ein.

Datenschutzerklärung
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Bonitätsauskünfte Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) zum Zweck der Bonitätsprüfung 
an die infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. Rechtsgrundlage die-
ser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 b und Artikel 6 Absatz 1 f der EU-DSGVO. Übermittlungen 
auf der Grundlage dieser Bestimmungen dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrnehmung berech-
tigter Interessen unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen 
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener 
Daten erfordern, überwiegen.  Detaillierte Informationen fi nden Sie unter folgendem Link: 
https://fi nance.arvato.com/icdinfoblatt

Druckereien Wir setzen Dienstleister zur Papierverarbeitung, für Postsendungen, Newsletter und Versicherungs-
unterlagen ein.

Elektriker Wir setzen Dienstleister zur Durchführung von Elektroarbeiten ein.

Entsorgungsunternehmen Wir setzen Dienstleister zur Abfallbeseitigung ein.

Externe Dienstleister Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pfl ichten zum Teil externer 
Dienstleister. Eine Aufl istung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen 
nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen Ver-
sion auf unserer Internetseite unter https://www.g-v-o.de/sonstiges/dienstleisterliste/ entnehmen.

Finanzdienstleister Wir setzen Dienstleister zum Vermögensmanagement ein.

Forderungsmanagement Wir setzen Dienstleister zur Forderungseinziehung ein.

Gutachter, Sachverständiger Wir übermitteln Ihre Daten, falls erforderlich an Gutachter und Sachverständiger zur Leistungsprü-
fung und Erstellung von Gutachten.

Handwerker Wir setzen Dienstleister zum Ausbau und zur Instandhaltung ein.

IT- und Telekommunikations-
dienstleister

Wir setzen Dienstleister für IT-, Netzwerk- und Telefonie, Support und Weiterentwicklung von Sys-
temen ein.

Makler Wir übermitteln Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Be-
treuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.

Versender Wir wickeln unseren Versand über verschiedene Versandanbieter ab.

Prüf- und Reparaturdienstleister 
bei Schadenbearbeitung

Wir setzen Dienstleister für die Prüfung und Reparatur in der Schadenbearbeitung ein.

Rechtsanwälte Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pfl ichten zum Teil juristischer 
Beratung und Prozessvertretung.

Rechtsschutz 
Schadenabwicklungs-
unternehmen

Wir übermitteln Ihre Daten zum Zweck der Schadenregulierung an die Jurpartner Services GmbH als 
unser Schadenabwicklungsunternehmen nach §164 VAG. Rechtsgrundlage dieser Übermittlungen 
sind Artikel 6 Absatz 1 b und f der EU-DSGVO. Übermittlungen auf der Grundlage dieser Bestim-
mungen dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen unseres Unter-
nehmens oder eines Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grund-
freiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 
Detaillierte Informationen fi nden Sie unter folgendem Link: 
https://www.roland-rechtsschutz.de/media/rechtsschutz/pdf/datenschutz_1/JPS-Informationsblatt.pdf

Rückversicherer Von uns übernommene Risiken versichern wir zum Teil bei speziellen Versicherungsunternehmen 
(Rückversicherer). Hier kann es notwendig sein, dem Rückversicherer entsprechende versiche-
rungstechnische Angaben mitzuteilen. Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit 
dies für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung 
unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang.

Servicekartenhersteller Wir setzen Dienstleister zur Erstellung von Kundenkarten ein.

Unternehmensberater Wir setzen Dienstleister zur  Prozessberatung und Entwicklung von Konzepten ein.

Versicherer In bestimmten Fällen prüfen wir Ihre Angaben bei Ihrem Vorversicherer oder arbeiten mit Kooperati-
onspartnern zur Erweiterung des Leistungsangebots zusammen.

Vertriebspartner Wir arbeiten mit verschiedenen Vertriebspartnern zusammen. Wir übermitteln Daten an die Sie be-
treuenden Partner, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versi-
cherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.

Wirtschaftsprüfungs-und Bera-
tungsunternehmen

Für den Jahresabschluss, Vorbereitung und Unterstützung bei Prüfungen durch Aufsichtsbehörden 
arbeiten wir mit Wirtschaftsprüfern zusammen.

Weitere Empfänger Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie 
etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspfl ichten (z. B. Sozialversicherungsträger, 
Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). Sollten personenbezogene Daten an staatliche 
Einrichtungen (z.B. an Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden) übermittelt werden, so geschieht 
dies nur im Rahmen zwingender nationaler Gesetze.

Dienstleister oder Partner in einem Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) haben wir nicht. Eine detaillierte Liste der 
Dienstleister fi nden Sie unter folgendem Link: https://www.g-v-o.de/sonstiges/dienstleisterliste/

Kinder
Unser Angebot richtet sich grundsätzlich an Erwachsene. Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungs-
berechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln.

Ihre Rechte
Sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, können Sie jederzeit Auskunft über diese personenbezogenen Daten von uns erhal-
ten. Auf Ihre Anforderung hin teilen wir Ihnen schriftlich mit, ob persönliche Daten von Ihnen gespeichert sind und wenn ja, welche.
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Recht auf Auskunft (Artikel 15) Sie haben als betroffene Person das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob die sie betref-
fenden personenbezogenen Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf 
Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen:
1. die Verarbeitungszwecke
2. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
3. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Da-
ten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden
4. falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, 
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer
5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines 
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung
6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
7. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle ver-
fügbaren Informationen über die Herkunft der Daten
8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfi ndung einschließlich Profi ling gemäß Artikel 
22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die invol-
vierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung 
für die betroffene Person

Recht auf Berichtigung (Artikel 
16)

Sie haben als betroffene Person das Recht, unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichti-
ger personenbezogener Daten zu verlangen.
Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie als betroffene Person das Recht, 
die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden 
Erklärung – zu verlangen.

Recht auf Löschung (Artikel 17) Sie als betroffene Person haben das Recht, dass sie betreffende personenbezogene Daten unver-
züglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpfl ichtet, personenbezogene Daten unver-
züglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
1. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
2. Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 
Absatz 1 a oder Artikel Absatz 2 a stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung.
3. Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine 
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß 
Artikel 21 Absatz 2 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
4. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
5. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpfl ichtung nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unter-
liegt.
6. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesell-
schaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben.

Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung (Artikel 18)

Sie als betroffene Person haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn 
eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
1. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von Ihnen als betroffene Person wird bestritten, und 
zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen 
Daten zu überprüfen
2. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und sie als betroffene Person die Löschung der personenbe-
zogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen 
Daten verlangen
3. die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt werden, sie 
als betroffene Person diese Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigt
4. sie als betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 einge-
legt haben, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegen-
über Ihnen als betroffene Person überwiegen.

Recht auf Datenübertragbarkeit 
(Artikel 20)

Sie als betroffene Person haben das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, in ei-
nem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und sie haben das Recht, 
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem 
die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern:

1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 a oder Artikel Absatz 2 a oder auf 
einem Vertrag gemäß Artikel Absatz 1 Buchstabe b beruht und

2. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt
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Recht auf Widerspruch (Artikel 
21)

Sie als betroffene Person haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die auf-
grund von Artikel 6 Absatz 1 e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 
Bestimmungen gestütztes Profi ling.

Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Person überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Wenn Sie vom Widerspruchsrecht Gebrauch machen wollen, so genügt eine E-Mail an: 
datenschutzbeauftragter@g-v-o.de

Recht keiner automatisierten 
Verarbeitung unterworfen zu sein 
(Artikel 22)

Sie als betroffene Person haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Ver-
arbeitung – einschließlich Profi ling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr ge-
genüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

Beschwerderecht bei der zu-
ständigen Datenschutzbehörde 
(Artikel 77)

Sie als betroffene Person haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder ge-
richtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in 
dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mut-
maßlichen Verstoßes, wenn Sie als betroffene Person der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde auch an die Datenschutzaufsichtsbehörde zu 
wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Frau Barbara Thiel 
Postfach 221 
30002 Hannover

Datenlöschung und Speicherdauer
Personenbezogene Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hi-
naus dann erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder 
sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, 
wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speiche-
rung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

Online Präsenz
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unseren Internetseiten. Der Schutz Ihrer Daten ist für die GVO von großer Bedeutung. Deshalb sind wir 
beim Aufbau unserer Internetseiten nach dem Prinzip vorgegangen, Datenerhebungen nur auf die erforderlichen Informationen zu beschrän-
ken. Mit dieser Datenschutzerklärung unterrichten wir Sie im Folgenden, für welche Zwecke personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet 
und genutzt werden, wenn Sie diese Internetseite besuchen und über die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte (Artikel 13, 
14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung gültig ab dem 25. Mai 2018). Alle Mitarbeiter unseres Unternehmens sind an diese Bestimmun-
gen gebunden. Diese Erklärung gilt nur für diese Internetseite, sie trifft nicht zu für die Links auf dieser Internetseite. Sofern die hier verlinkten 
Websites über eigene Datenschutzerklärungen verfügen, empfehlen wir Ihnen, diese vor Nutzung sorgfältig zu lesen.

Anonyme Datenerhebung
Sie können unsere Webseiten grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer 
Webseiten, wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die Daten, die Ihr Browser an 
unseren Server übermittelt. Für einen Besuch unserer Webseite im öffentlichen Teil erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch 
erforderlich sind, um Ihnen unsere Webseite anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Artikel 6 
Absatz 1 f der DSGVO):
• IP-Adresse
• Datum und Uhrzeit der Anfrage
• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
• Inhalt der Anforderung in Form der konkreten Seite
• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode als Auskunft der erfolgreichen Verarbeitung der Anfrage
• jeweils übertragene Datenmenge
• Webseite, von der die Anforderung kommt
• Betriebssystem und dessen Oberfl äche
• Typ, Sprache und Version der Browsersoftware 
Diese Informationen lassen keine Rückschlüsse auf Ihre Person zu. Die GVO wertet diese Daten für statistische Zwecke anonym aus.

Datenerfassung bei der Nutzung unserer Webseiten
Bei einer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, 
ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten (Artikel 6 Absatz 1 f DSGVO). Die in diesem Zu-
sammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist (Artikel 5 Absatz 1 e DSGVO). Wenn Sie 
unsere Service-Angebote nutzen, wie z.B. den Tarifrechner, die Online-Schadenmeldungen oder Formulare, so verlassen Sie den öffentli-
chen Teil und betreten den geschützten Bereich einer sogenannten geschlossenen Benutzergruppe. Dieser Nutzung geht eine ausdrückliche 
freiwillige Einwilligungserklärung zur Erhebung, Nutzung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten voraus, soweit es dem Zweck 
Ihres Vertrags- oder Vertrauensverhältnisses dient. Die eingegebenen Daten werden hierbei von Ihrem PC aus nach neustem technischem 
Standard (SSL) verschlüsselt übertragen, um sie gegen missbräuchliche Nutzung Dritter zu schützen. SSL heißt „Secure Socket Layer“. SSL 
ist ein Verschlüsselungsverfahren, das im WordWideWeb eingesetzt wird.
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Technisch benötigte Cookies
Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei der Nutzung unserer Webseite Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Cookies sind 
kleine Textdateien, die von Webseiten auf ihrem Rechner gespeichert werden. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf 
Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. Cookies kommen 
auf dieser Webseite nur zur Unterstützung des Dialogs zum Einsatz. Bei bestimmten Dialogen (z.B. Schadensmeldung, die über mehrere 
Seiten aufgebaut wird), ist es für die sinnvolle Abwicklung unumgänglich, sich dieses Hilfsmittels zu bedienen, da nur so gewährleistet wird, 
dass in dem aktuellen Vorgang auch zurückgeblättert werden kann. Diese Cookies werden auch bei Verlassen dieser Webseite vom PC des 
Internet-Anwenders wieder automatisch gelöscht. Deshalb liegt der Einsatz von Cookies zur Dialog-Unterstützung in Ihrem Interesse. Ferner 
setzen wir temporäre Cookies zeitweise zur statistischen Erfassung von Webzugriffen durch einen Dienstleister ein. Gespeicherte Cookies 
können Sie in den Systemeinstellungen ihres Browsers jederzeit löschen.

Einsatz von Plugins
Diese Seite nutzt den Kartendienst BING MAPS von Microsoft. Für die Darstellung des Kartendienstes wird eine Verbindung zu den Microsoft 
Webservern benötigt. Bitte beachten Sie die Microsoft Datenschutzhinweise auf der Microsoft Internetseite:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/ 
• Wir benutzen Google Analytics (das ist ein Web-Analysedienst) nicht.
• Wir haben auf unseren Seiten keine Social Plugins sozialer Netzwerke wie z.B. Twitter.
• Dienste wie Retargeting/Remarketing und Google reCaptcha nutzen wir nicht.

Vermittlerportal GVO
Das Vermittlerportal bietet Ihnen als Vermittler die Möglichkeit, über das Internet (https://www.g-v-o.de/service/vermittlerportal/) die dort an-
gebotenen Dienste für Ihre Versicherungsgeschäfte zu nutzen. Sobald Sie im Portal registriert sind, wird für Sie ein Kundenkonto angelegt. 
Über das Kundenkonto können Sie beispielsweise folgende Funktionen nutzen:
• Wichtige Informationen über ausgewählte laufende Verträge Ihrer Kunden
• Ihr Posteingang und Archiv für ausgewählte Dokumente
Ihre Eingaben und Änderungen werden entsprechend der datenschutzrechtlichen Vorgaben protokolliert. Im Rahmen der Registrierung er-
halten Sie Zugangsdaten. Sie sind verpfl ichtet, Ihre personalisierten Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) geheim zu halten.

Kundenportal Smart und Easy
Das Kundenportal bietet Ihnen als Kunde die Möglichkeit, über das Internet (https://www.smartundeasy.de/benutzer/login/) die dort angebo-
tenen Dienste für Ihre Versicherungsgeschäfte zu nutzen. Sobald Sie im Portal registriert sind, wird für Sie ein Kundenkonto angelegt. Über 
das Kundenkonto können Sie beispielsweise folgende Funktionen nutzen:
• Wichtige Informationen über ausgewählte laufende Verträge
• Anstoßen von Änderungen Ihrer Vertragsdaten und Ihrer persönlichen Daten
• Durchführung und Anforderung von Services, z. B. Schadenmeldungen
• Ihr Posteingang und Archiv für ausgewählte Dokumente
Ihre Eingaben und Änderungen werden entsprechend der datenschutzrechtlichen Vorgaben protokolliert. Im Rahmen der Registrierung 
erhalten bzw. vergeben Sie Zugangsdaten. Sie sind verpfl ichtet, Ihre personalisierten Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) geheim zu 
halten. 
Bei Fragen zu ihren personenbezogenen Daten, Berichtigung, Sperrung oder Löschung sowie für Anregungen und Beschwerden nutzen Sie 
bitte folgende Kontaktdaten:
GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG
Datenschutz-Beauftragter
Osterstraße 15, 26122 Oldenburg
Telefon: 0441 / 92 36 0
Telefax: 0441 / 92 36 55 55
E-Mail: datenschutzbeauftragter@g-v-o.de

Diese Datenschutzerklärung hat den Stand 25. Mai 2018.
Durch die Weiterentwicklung unserer Produkte und Webseite bzw. der Angebote oder aufgrund geänderter gesetzlicher und behördlicher 
Vorgaben kann es notwendig werden, dass wir diese Datenschutzerklärung aktualisieren. Die aktuelle Datenschutzerklärung kann unter 
https://www.g-v-o.de/sonstiges/sicherheit_und_datenschutz/ von ihnen abgerufen werden.
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I. EINLEITUNG Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit Sitz in Berlin ist die 
Dachorganisation der privaten Versicherer in Deutschland. Ihm gehören über 450 Mitgliedsunterneh-
men an. Diese bieten als Risikoträger Risikoschutz und Unterstützung sowohl für private Haushalte 
als auch für Industrie, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen. Der Verband setzt sich für alle die 
Versicherungswirtschaft betreffenden Fachfragen und für ordnungspolitische Rahmenbedingungen 
ein, die den Versicherern die optimale Erfüllung ihrer Aufgaben ermöglichen. 
Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in großem Umfang personenbezogene 
Daten der Versicherten zu verwenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwick-
lung erhoben, verarbeitet und genutzt, um Versicherte zu beraten und zu betreuen sowie um das 
zu versichernde Risiko einzuschätzen, die Leistungspfl icht zu prüfen und Versicherungsmissbrauch 
im Interesse der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen können dabei heute ihre 
Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung erfüllen. 
Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz der Privatsphäre sowie die Si-
cherheit der Datenverarbeitung sind für die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Ver-
trauen der Versicherten zu gewährleisten. Alle Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten müssen nicht nur im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes und aller einschlägigen bereichsspezifi schen 
Vorschriften über den Datenschutz stehen, sondern die beigetretenen Unternehmen der Versiche-
rungswirtschaft verpfl ichten sich darüber hinaus, den Grundsätzen der Transparenz, der Erforderlich-
keit der verarbeiteten Daten und der Datenminimierung in besonderer Weise nachzukommen. 
Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen Mitgliedsunternehmen die folgenden Verhaltensre-
geln für den Umgang mit den personenbezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaffen 
für die Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards und fördern die Einhaltung von 
datenschutzrechtlichen Regelungen. Unternehmen, die die brancheninternen Verhaltensregeln an-
wenden, stellen damit nach Auffassung der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der 
Länder damit sicher, dass die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung für die Versicherungs-
wirtschaft branchenspezifi sch konkretisiert werden. Die Mitgliedsunternehmen des GDV, die diesen 
Verhaltensregeln gemäß Artikel 30 beigetreten sind, verpfl ichten sich damit zu deren Einhaltung. 
Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Unternehmen die Gewähr bieten, 
dass Datenschutz- und Datensicherheitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten 
und Dienstleistungen berücksichtigt werden. Der GDV versichert seine Unterstützung bei diesem 
Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen weisen ihre Führungskräfte und ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte werden über die Ver-
haltensregeln informiert. 
Darüber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zusätzliche Einwilligungen möglichst entbehrlich ge-
macht werden. Grundsätzlich sind solche nur noch für die Verarbeitung von besonders sensiblen 
Arten personenbezogener Daten – wie Gesundheitsdaten – sowie für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten zu Zwecken der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung erforderlich. Für 
die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten personenbezogener Daten – wie Gesundheitsdaten 
– hat der GDV gemeinsam mit den zuständigen Aufsichtsbehörden Mustererklärungen mit Hinweisen 
zu deren Verwendung erarbeitet. Die beigetretenen Unternehmen sind von den Datenschutzbehör-
den aufgefordert – angepasst an ihre Geschäftsabläufe – Einwilligungstexte zu verwenden, die der 
Musterklausel entsprechen. 
Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und ergänzen die datenschutzrechtlichen Rege-
lungen für die Versicherungsbranche. Als Spezialregelungen für die beigetretenen Mitgliedsunter-
nehmen des GDV erfassen sie die wichtigsten Verarbeitungen personenbezogener Daten, welche 
die Unternehmen im Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung, Beendigung oder Akquise 
von Versicherungsverträgen sowie zur Erfüllung gesetzlicher Verpfl ichtungen vornehmen.  
Da die Verhaltensregeln geeignet sein müssen, die Datenverarbeitung aller beigetretenen Unter-
nehmen zu regeln, sind sie möglichst allgemeingültig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein, 
dass die einzelnen Unternehmen diese in unternehmensspezifi schen Regelungen konkretisieren. 
Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz- und Datensicherheitsniveau wird dabei nicht 
unterschritten. Darüber hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit daten-
schutzrechtlichem Mehrwert, z. B. für besonders sensible Daten wie Gesundheitsdaten oder für die 
Verarbeitung von Daten im Internet, zu treffen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits sol-
che besonders datenschutzfreundliche Regelungen getroffen oder bestehen mit den zuständigen 
Aufsichtsbehörden spezielle Vereinbarungen oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten 
Verfahrensweisen, behalten diese selbstverständlich auch nach dem Beitritt zu diesen Verhaltens-
regeln ihre Gültigkeit. 
Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften der DSGVO und des Bundes-
datenschutzgesetzes. Unberührt bleiben die Vorschriften zu Rechten und Pfl ichten von Beschäftig-
ten der Versicherungswirtschaft.

0105 - 3 - 01.2021

Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten 
durch die deutsche Versicherungswirtschaft

- Stand 29.06.2018 -

GVO-Platz 1
26160 Bad Zwischenahn

Telefon: 04403 6022-0
E-Mail: kontakt@g-v-o.de
Homepage: www.g-v-o.de
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II. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN Für die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung und 
des Bundesdatenschutzgesetzes. 
Darüber hinaus sind:

Unternehmen:
die Mitgliedsunternehmen des GDV, soweit sie das Versicherungsgeschäft als Erstversicherer betrei-
ben sowie mit diesem in einer Gruppe von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen 
verbundene Erstversicherungsunternehmen, einschließlich Pensionsfonds, die diesen Verhaltensre-
geln beigetreten sind,

Versicherungsverhältnis: 
Versicherungsvertrag einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden vorvertraglichen Maß-
nahmen und rechtlichen Verpfl ichtungen, 

Betroffene Personen: 
Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personenbezogene Daten im Zusammen-
hang mit dem Versicherungsgeschäft verarbeitet werden, 

Versicherte:
· Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unternehmens,
· versicherte Personen einschließlich der Teilnehmer an Gruppenversicherungen,

Antragsteller: 
Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf Abschluss eines Versicherungs-
vertrages stellen, unabhängig davon, ob der Versicherungsvertrag zustande kommt,  

weitere Personen: 
außerhalb des Versicherungsverhältnisses stehende betroffene Personen, wie Geschädigte, Zeugen 
und sonstige Personen, deren Daten das Unternehmen im Zusammenhang mit der Begründung, 
Durchführung oder Beendigung eines Versicherungsverhältnisses verarbeitet, 

Geschädigte: 
Personen, die einen Schaden erlitten haben oder erlitten haben könnten, wie z. B. Anspruchsteller in 
der Haftpfl ichtversicherung, 

Datenverarbeitung: 
Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen, Speichern, Anpassen oder Verändern, Auslesen, Abfra-
gen, Verwenden, Offenlegen durch Übermitteln, Verbreiten oder Bereitstellen in einer anderen Form, 
Abgleichen oder Verknüpfen oder Einschränken der Verarbeitung sowie Löschen oder Vernichten 
personenbezogener Daten,

Datenerhebung: 
das Beschaffen von Daten über die betroffenen Personen,

Automatisierte Verarbeitung: 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten unter Einsatz von Datenverarbei-
tungsanlagen, 

Automatisierte Entscheidung: 
Eine Entscheidung gegenüber einer einzelnen Person, die auf eine ausschließlich automatisierte 
Verarbeitung gestützt wird, ohne dass eine inhaltliche Bewertung und darauf gestützte Entscheidung 
durch eine natürliche Person stattgefunden hat, 

Stammdaten: 
die allgemeinen Daten der betroffenen Personen: Name, Adresse, Geburtsdatum, Geburtsort, Kun-
dennummer, Beruf, Familienstand, gesetzliche Vertreter, Angaben über die Art der bestehenden Ver-
träge (wie Vertragsstatus, Beginn- und Ablaufdaten, Versicherungsnummer(n), Zahlungsart, Rollen 
der betroffenen Person (z. B. Versicherungsnehmer, versicherte Person, Beitragszahler, Anspruch-
steller), sowie Kontoverbindung, Telekommunikationsdaten, Authentifi zierungsdaten für die elektroni-
sche oder telefonische Kommunikation, Werbesperren und andere Widersprüche, Werbeeinwilligung 
und Sperren für Markt- und Meinungsforschung, Vollmachten und Betreuungsregelungen, zuständi-
ge Vermittler und mit den genannten Beispielen vergleichbare Daten, 

Dienstleister: 
andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufgaben für das Unternehmen wahr-
nehmen,

Auftragsverarbeiter: 
eine natürliche oder juristische Person, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten 
im Auftrag des verantwortlichen Unternehmens verarbeitet, 

Vermittler: 
selbstständig handelnde natürliche Personen (Handelsvertreter) und Gesellschaften, welche als Ver-
sicherungsvertreter, oder -makler im Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versiche-
rungsverträge vermitteln oder abschließen. 

Schutzwürdige Interessen: 
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personen-
bezogener Daten erfordern, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein 
Kind handelt. 
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II. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN Für die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung und 
des Bundesdatenschutzgesetzes. 
Darüber hinaus sind:

Unternehmen:
die Mitgliedsunternehmen des GDV, soweit sie das Versicherungsgeschäft als Erstversicherer betrei-
ben sowie mit diesem in einer Gruppe von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen 
verbundene Erstversicherungsunternehmen, einschließlich Pensionsfonds, die diesen Verhaltensre-
geln beigetreten sind,

Versicherungsverhältnis: 
Versicherungsvertrag einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden vorvertraglichen Maß-
nahmen und rechtlichen Verpfl ichtungen, 

Betroffene Personen: 
Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personenbezogene Daten im Zusammen-
hang mit dem Versicherungsgeschäft verarbeitet werden, 

Versicherte:
· Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unternehmens,
· versicherte Personen einschließlich der Teilnehmer an Gruppenversicherungen,

Antragsteller: 
Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf Abschluss eines Versicherungs-
vertrages stellen, unabhängig davon, ob der Versicherungsvertrag zustande kommt,  

weitere Personen: 
außerhalb des Versicherungsverhältnisses stehende betroffene Personen, wie Geschädigte, Zeugen 
und sonstige Personen, deren Daten das Unternehmen im Zusammenhang mit der Begründung, 
Durchführung oder Beendigung eines Versicherungsverhältnisses verarbeitet, 

Geschädigte: 
Personen, die einen Schaden erlitten haben oder erlitten haben könnten, wie z. B. Anspruchsteller in 
der Haftpfl ichtversicherung, 

Datenverarbeitung: 
Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen, Speichern, Anpassen oder Verändern, Auslesen, Abfra-
gen, Verwenden, Offenlegen durch Übermitteln, Verbreiten oder Bereitstellen in einer anderen Form, 
Abgleichen oder Verknüpfen oder Einschränken der Verarbeitung sowie Löschen oder Vernichten 
personenbezogener Daten,

Datenerhebung: 
das Beschaffen von Daten über die betroffenen Personen,

Automatisierte Verarbeitung: 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten unter Einsatz von Datenverarbei-
tungsanlagen, 

Automatisierte Entscheidung: 
Eine Entscheidung gegenüber einer einzelnen Person, die auf eine ausschließlich automatisierte 
Verarbeitung gestützt wird, ohne dass eine inhaltliche Bewertung und darauf gestützte Entscheidung 
durch eine natürliche Person stattgefunden hat, 

Stammdaten: 
die allgemeinen Daten der betroffenen Personen: Name, Adresse, Geburtsdatum, Geburtsort, Kun-
dennummer, Beruf, Familienstand, gesetzliche Vertreter, Angaben über die Art der bestehenden Ver-
träge (wie Vertragsstatus, Beginn- und Ablaufdaten, Versicherungsnummer(n), Zahlungsart, Rollen 
der betroffenen Person (z. B. Versicherungsnehmer, versicherte Person, Beitragszahler, Anspruch-
steller), sowie Kontoverbindung, Telekommunikationsdaten, Authentifi zierungsdaten für die elektroni-
sche oder telefonische Kommunikation, Werbesperren und andere Widersprüche, Werbeeinwilligung 
und Sperren für Markt- und Meinungsforschung, Vollmachten und Betreuungsregelungen, zuständi-
ge Vermittler und mit den genannten Beispielen vergleichbare Daten, 

Dienstleister: 
andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufgaben für das Unternehmen wahr-
nehmen,

Auftragsverarbeiter: 
eine natürliche oder juristische Person, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten 
im Auftrag des verantwortlichen Unternehmens verarbeitet, 

Vermittler: 
selbstständig handelnde natürliche Personen (Handelsvertreter) und Gesellschaften, welche als Ver-
sicherungsvertreter, oder -makler im Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versiche-
rungsverträge vermitteln oder abschließen. 

Schutzwürdige Interessen: 
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personen-
bezogener Daten erfordern, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein 
Kind handelt. 
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III. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Art. 1 Geltungsbereich (1) 1Die Verhaltensregeln gelten für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang 

mit dem Versicherungsgeschäft durch die Unternehmen. 2Dazu gehört neben dem Versicherungs-
verhältnis insbesondere die Erfüllung gesetzlicher Ansprüche, auch wenn ein Versicherungsvertrag 
nicht zustande kommt, nicht oder nicht mehr besteht. 3Zum Versicherungsgeschäft gehören auch die 
Gestaltung und Kalkulation von Tarifen und Produkten.
(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die gesetzlichen Vorschriften zum Daten-
schutz, insbesondere die EU-Datenschutz-Grundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz.

Art. 2 Zwecke der Verarbeitung (1) 1Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt für die Zwecke des Versicherungsgeschäfts 
grundsätzlich nur, soweit dies zur Begründung, Durchführung und Beendigung von Versicherungs-
verhältnissen erforderlich ist, insbesondere zur Bearbeitung eines Antrags, zur Beurteilung des zu 
versichernden Risikos, zur Erfüllung der Beratungspfl ichten nach dem Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG), zur Prüfung einer Leistungspfl icht und zur internen Prüfung des fristgerechten Forderungs-
ausgleichs. 2Sie erfolgt auch zur Prüfung und Regulierung der Ansprüche Geschädigter in der Haft-
pfl ichtversicherung, zur Prüfung und Abwicklung von Regressforderungen, zum Abschluss und zur 
Durchführung von Rückversicherungsverträgen, zur Entwicklung von Tarifen, Produkten und Servi-
ces, zur Erstellung von Statistiken, für versicherungsrelevante Forschungszwecke, z. B. Unfallfor-
schung, zur Missbrauchsbekämpfung oder zur Erfüllung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Ver-
pfl ichtungen oder zu Zwecken der Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung.
(2) 1Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen der den betroffenen Personen 
bekannten Zweckbestimmung verarbeitet. 2Eine Änderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung 
erfolgt nur, wenn sie rechtlich zulässig ist und die betroffenen Personen nach Artikel 7 bzw. 8 dieser 
Verhaltensregeln darüber informiert wurden oder wenn die betroffenen Personen eingewilligt haben.

Art. 3 Grundsätze zur Qualität 
der Datenverarbeitung

(1) Die Unternehmen verpfl ichten sich, alle personenbezogenen Daten in rechtmäßiger und den 
schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person entsprechender und nachvollziehbarer Weise zu 
verarbeiten.
(2) 1Die Datenverarbeitung richtet sich an dem Ziel der Datenminimierung und Speicherbegrenzung 
aus. 2Personenbezogene Daten werden vorbehaltlich der Zwecke Forschung und Statistik nach Maß-
gabe des Art. 5 Abs. 1 lit. e) DSGVO in einer Form gespeichert, die die Identifi zierung der betroffenen 
Personen nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke der Verarbeitung erforderlich ist. 3Insbe-
sondere werden die Möglichkeiten zur Anonymisierung und Pseudonymisierung genutzt, soweit dies 
möglich ist und der Aufwand nicht unverhältnismäßig zu dem angestrebten Schutzzweck ist. Dabei 
wird die Anonymisierung der Pseudonymisierung vorgezogen.
(3) 1Das Unternehmen trägt dafür Sorge, dass die vorhandenen personenbezogenen Daten richtig 
und erforderlichenfalls auf dem aktuellen Stand gespeichert sind. 2Es werden alle angemessenen 
Maßnahmen dafür getroffen, dass nicht zutreffende oder unvollständige Daten unverzüglich berich-
tigt, gelöscht oder in der Verarbeitung eingeschränkt werden.
(4) 1Die Maßnahmen nach den vorstehenden Absätzen werden dokumentiert. 2Grundsätze hierfür 
werden in das Datenschutzkonzept der Unternehmen aufgenommen (Art. 4 Abs. 2).

Art. 4 Grundsätze der 
Datensicherheit

(1) 1Zur Gewährleistung der Datensicherheit werden die erforderlichen technischorganisatorischen 
Maßnahmen unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der 
Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Ein-
trittswahrscheinlichkeiten und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen getroffen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu 
gewährleisten. 2Dabei werden angemessene Maßnahmen getroffen, die insbesondere gewährleisten 
können, dass
1. Nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen können (Vertraulichkeit). Mittel hierzu 
sind insbesondere Berechtigungskonzepte, Pseudonymisierung oder Verschlüsselung personenbe-
zogener Daten.
2. Personenbezogene Daten während der Verarbeitung unversehrt, vollständig und aktuell bleiben 
(Integrität).
3. Personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und ordnungsgemäß verarbeitet wer-
den können (Verfügbarkeit, Belastbarkeit).
4. Jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet werden können (Authentizität).
5. Festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen Daten in welcher Weise eingege-
ben, übermittelt und verändert hat (Revisionsfähigkeit).
6. Die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten vollständig, aktuell und in 
einer Weise dokumentiert sind, dass sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden können (Transpa-
renz).
(2) 1Die in den Unternehmen veranlassten Maßnahmen werden in ein umfassendes, die Verantwort-
lichkeiten regelndes Datenschutz- und -sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung 
der betrieblichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird. 2Es beinhaltet insbesondere Verfahren zur 
regelmäßigen Überprüfung und Bewertung der Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen.

Art. 5 Einwilligung (1) 1Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf eine Einwilligung sowie – soweit erforder-
lich – auf eine Schweigepfl ichtentbindungserklärung der betroffenen Personen gestützt wird, stellt 
das Unternehmen sicher, dass diese freiwillig, in informierter Weise und unmissverständlich bekun-
det wird, wirksam und nicht widerrufen ist. 2Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten 
– insbesondere Daten über die Gesundheit – verarbeitet werden, muss die diesbezügliche Einwilli-
gung ausdrücklich abgegeben sein.
(2) 1Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten von Minderjährigen auf eine Einwilligung 
sowie – soweit erforderlich – auf eine Schweigepfl ichtentbindungserklärung gestützt wird, werden 
diese Erklärungen von dem gesetzlichen Vertreter eingeholt. 2Frühestens mit Vollendung des 16. 
Lebensjahres werden diese Erklärungen bei entsprechender Einsichtsfähigkeit des Minderjährigen 
von diesem selbst eingeholt.
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(3) 1Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einholende Vermittler stellt sicher und 
dokumentiert, dass die betroffenen Personen zuvor über die Verantwortliche(n), den Umfang, die 
Form und den Zweck der Datenverarbeitung sowie die Möglichkeit der Verweigerung und die Wider-
rufl ichkeit der Einwilligung und deren Folgen informiert sind. 2Art. 7 Abs. 3 dieser Verhaltensregeln 
bleibt unberührt.
(4) 1Die Einwilligung und die Schweigepfl ichtentbindung können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. 2Die betroffenen Personen werden über die Mög-
lichkeiten und Folgen des Widerrufs einer Einwilligungserklärung informiert. 3Mögliche Folge eines 
wirksamen Widerrufs kann insbesondere sein, dass eine Leistung nicht erbracht werden kann.
(5) Wird die Einwilligung schriftlich oder elektronisch zusammen mit anderen Erklärungen eingeholt, 
wird sie so hervorgehoben, dass sie ins Auge fällt.
(6) 1Eine Einwilligung kann schriftlich, elektronisch oder mündlich erteilt werden. 2Das Unternehmen 
wird die Erklärung so dokumentieren, dass der Inhalt der jeweils erteilten Einwilligungserklärung 
nachgewiesen werden kann. 3Auf Verlangen wird den betroffenen Personen der Erklärungsinhalt zur 
Verfügung gestellt.
(7) Wird die Einwilligung mündlich eingeholt, ist dies den betroffenen Personen unverzüglich schrift-
lich oder in Textform zu bestätigen.

Art. 6 Besondere Kategorien 
personenbezogener Daten

(1) 1Besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (insbesondere Angaben über die Gesundheit) werden auf gesetzlicher Grundlage (insbesonde-
re Art. 6 i. V. m. Art. 9 Datenschutz-Grundverordnung) oder mit Einwilligung der betroffenen Personen 
nach Artikel 5 und – soweit erforderlich – aufgrund einer Schweigepfl ichtentbindung erhoben und 
verarbeitet. 2Eine Einwilligung muss sich ausdrücklich auf diese Daten beziehen.
(2)  1Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten auf gesetzlicher Grundlage 
ist zulässig, insbesondere wenn es zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen erforderlich ist. 2Das gilt beispielsweise für die Prüfung und Abwicklung der Ansprüche 
von Versicherten sowie von Geschädigten in der Haftpfl ichtversicherung.
(3)  Darüber hinaus kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten betroffener Personen ohne deren 
Einwilligung erfolgen zur Geltendmachung, Prüfung und Abwicklung von gesetzlich geregelten Re-
gressforderungen einerseits des Unternehmens oder andererseits eines Dritten, der gegenüber den 
betroffenen Personen eine Leistung erbracht hat, wie beispielsweise zur Prüfung und Abwicklung 
der Regressforderungen eines Sozialversicherungsträgers, Arbeitgebers oder privaten Krankenver-
sicherers.
(4)  Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten kann im Rahmen der ge-
setzlichen Vorgaben auch dann zulässig sein, soweit es zur Gesundheitsvorsorge bzw. -versorgung 
erforderlich ist.
(5)  Ebenso kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ohne Einwilligung erfolgen zum Schutz 
lebenswichtiger Interessen der betroffenen oder anderer Personen, wenn diese aus körperlichen 
oder rechtlichen Gründen außerstande sind, ihre Einwilligung zu geben, insbesondere wenn für die-
se Personen Assistance-Leistungen (z. B. Notrufdienste, Krankentransport aus dem Ausland oder 
Koordination der medizinischen Behandlung) vereinbart und sie im Leistungsfall außer Stande sind, 
ihre Einwilligung abzugeben, z. B. weil nach einem Unfall ein Krankentransport für eine bewusstlose 
Person nötig ist.
(6)  1Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten erfolgt auch auf gesetzlicher 
Grundlage zu statistischen Zwecken sowie zu Forschungszwecken nach Maßgabe von Artikel 10 
dieser Verhaltensregeln.

IV. DATENERHEBUNG
Art. 7 Grundsätze zur Datener-
hebung und Informationen bei 
Datenerhebung bei der betroffe-
nen Person

(1)  1Personenbezogene Daten werden in nachvollziehbarer Weise erhoben. 2Bei Versicherten und 
Antragstellern werden die Mitwirkungspfl ichten nach §§ 19, 31 VVG berücksichtigt.
(2)  1Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Verhaltensregeln werden erhoben 
und verarbeitet, wenn es zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
oder zur Erfüllung einer rechtlichen Verpfl ichtung erforderlich ist. 2Das gilt insbesondere für die Er-
hebung von Daten von Zeugen oder von Geschädigten anlässlich einer Leistungsprüfung und -er-
bringung in der Haftpfl ichtversicherung und für Datenverarbeitungen zur Erfüllung von Direktansprü-
chen in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung oder zur Erfüllung von gesetzlichen Meldepfl ichten. 3Daten 
nach Satz 1 können auch erhoben und verarbeitet werden, wenn dies im Zusammenhang mit der 
Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Versicherungsverhältnisses erforderlich ist und 
die schutzwürdigen Interessen dieser Personen nicht überwiegen, beispielsweise wenn Daten eines 
Rechtsanwalts oder einer Reparaturwerkstatt zur Korrespondenz im Leistungsfall benötigt werden.
(3)  1Die Unternehmen stellen sicher, dass die betroffenen Personen zur Gewährleistung der Transpa-
renz und zur Wahrung ihrer Rechte über Folgendes unterrichtet werden:
a) die Identität des Verantwortlichen (Name, Sitz, Kontaktdaten, Vertretungsberechtigte),
b) die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,
c) die Zwecke und Rechtsgrundlagen (ggf. einschließlich der berechtigten Interessen) der Datenver-
arbeitung,
d) ggf. Empfänger oder die Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten,
e) ggf. beabsichtigte Übermittlungen der personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation nach Maßgabe des Art. 13 Abs. 1 lit. f) DSGVO,
f) die Speicherdauer (oder deren Kriterien) der personenbezogenen Daten,
g) die im Abschnitt VIII dieser Verhaltensregeln geregelten Rechte der betroffenen Personen ein-
schließlich der Beschwerdemöglichkeiten bei einer Aufsichtsbehörde sowie über ein ggf. bestehen-
des Widerspruchsrecht,
h) wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht: über das Recht zum Widerruf der Einwilligung 
und dessen Folgen,
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(3) 1Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einholende Vermittler stellt sicher und 
dokumentiert, dass die betroffenen Personen zuvor über die Verantwortliche(n), den Umfang, die 
Form und den Zweck der Datenverarbeitung sowie die Möglichkeit der Verweigerung und die Wider-
rufl ichkeit der Einwilligung und deren Folgen informiert sind. 2Art. 7 Abs. 3 dieser Verhaltensregeln 
bleibt unberührt.
(4) 1Die Einwilligung und die Schweigepfl ichtentbindung können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. 2Die betroffenen Personen werden über die Mög-
lichkeiten und Folgen des Widerrufs einer Einwilligungserklärung informiert. 3Mögliche Folge eines 
wirksamen Widerrufs kann insbesondere sein, dass eine Leistung nicht erbracht werden kann.
(5) Wird die Einwilligung schriftlich oder elektronisch zusammen mit anderen Erklärungen eingeholt, 
wird sie so hervorgehoben, dass sie ins Auge fällt.
(6) 1Eine Einwilligung kann schriftlich, elektronisch oder mündlich erteilt werden. 2Das Unternehmen 
wird die Erklärung so dokumentieren, dass der Inhalt der jeweils erteilten Einwilligungserklärung 
nachgewiesen werden kann. 3Auf Verlangen wird den betroffenen Personen der Erklärungsinhalt zur 
Verfügung gestellt.
(7) Wird die Einwilligung mündlich eingeholt, ist dies den betroffenen Personen unverzüglich schrift-
lich oder in Textform zu bestätigen.

Art. 6 Besondere Kategorien 
personenbezogener Daten

(1) 1Besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (insbesondere Angaben über die Gesundheit) werden auf gesetzlicher Grundlage (insbesonde-
re Art. 6 i. V. m. Art. 9 Datenschutz-Grundverordnung) oder mit Einwilligung der betroffenen Personen 
nach Artikel 5 und – soweit erforderlich – aufgrund einer Schweigepfl ichtentbindung erhoben und 
verarbeitet. 2Eine Einwilligung muss sich ausdrücklich auf diese Daten beziehen.
(2)  1Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten auf gesetzlicher Grundlage 
ist zulässig, insbesondere wenn es zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen erforderlich ist. 2Das gilt beispielsweise für die Prüfung und Abwicklung der Ansprüche 
von Versicherten sowie von Geschädigten in der Haftpfl ichtversicherung.
(3)  Darüber hinaus kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten betroffener Personen ohne deren 
Einwilligung erfolgen zur Geltendmachung, Prüfung und Abwicklung von gesetzlich geregelten Re-
gressforderungen einerseits des Unternehmens oder andererseits eines Dritten, der gegenüber den 
betroffenen Personen eine Leistung erbracht hat, wie beispielsweise zur Prüfung und Abwicklung 
der Regressforderungen eines Sozialversicherungsträgers, Arbeitgebers oder privaten Krankenver-
sicherers.
(4)  Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten kann im Rahmen der ge-
setzlichen Vorgaben auch dann zulässig sein, soweit es zur Gesundheitsvorsorge bzw. -versorgung 
erforderlich ist.
(5)  Ebenso kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ohne Einwilligung erfolgen zum Schutz 
lebenswichtiger Interessen der betroffenen oder anderer Personen, wenn diese aus körperlichen 
oder rechtlichen Gründen außerstande sind, ihre Einwilligung zu geben, insbesondere wenn für die-
se Personen Assistance-Leistungen (z. B. Notrufdienste, Krankentransport aus dem Ausland oder 
Koordination der medizinischen Behandlung) vereinbart und sie im Leistungsfall außer Stande sind, 
ihre Einwilligung abzugeben, z. B. weil nach einem Unfall ein Krankentransport für eine bewusstlose 
Person nötig ist.
(6)  1Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten erfolgt auch auf gesetzlicher 
Grundlage zu statistischen Zwecken sowie zu Forschungszwecken nach Maßgabe von Artikel 10 
dieser Verhaltensregeln.

IV. DATENERHEBUNG
Art. 7 Grundsätze zur Datener-
hebung und Informationen bei 
Datenerhebung bei der betroffe-
nen Person

(1)  1Personenbezogene Daten werden in nachvollziehbarer Weise erhoben. 2Bei Versicherten und 
Antragstellern werden die Mitwirkungspfl ichten nach §§ 19, 31 VVG berücksichtigt.
(2)  1Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Verhaltensregeln werden erhoben 
und verarbeitet, wenn es zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
oder zur Erfüllung einer rechtlichen Verpfl ichtung erforderlich ist. 2Das gilt insbesondere für die Er-
hebung von Daten von Zeugen oder von Geschädigten anlässlich einer Leistungsprüfung und -er-
bringung in der Haftpfl ichtversicherung und für Datenverarbeitungen zur Erfüllung von Direktansprü-
chen in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung oder zur Erfüllung von gesetzlichen Meldepfl ichten. 3Daten 
nach Satz 1 können auch erhoben und verarbeitet werden, wenn dies im Zusammenhang mit der 
Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Versicherungsverhältnisses erforderlich ist und 
die schutzwürdigen Interessen dieser Personen nicht überwiegen, beispielsweise wenn Daten eines 
Rechtsanwalts oder einer Reparaturwerkstatt zur Korrespondenz im Leistungsfall benötigt werden.
(3)  1Die Unternehmen stellen sicher, dass die betroffenen Personen zur Gewährleistung der Transpa-
renz und zur Wahrung ihrer Rechte über Folgendes unterrichtet werden:
a) die Identität des Verantwortlichen (Name, Sitz, Kontaktdaten, Vertretungsberechtigte),
b) die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,
c) die Zwecke und Rechtsgrundlagen (ggf. einschließlich der berechtigten Interessen) der Datenver-
arbeitung,
d) ggf. Empfänger oder die Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten,
e) ggf. beabsichtigte Übermittlungen der personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation nach Maßgabe des Art. 13 Abs. 1 lit. f) DSGVO,
f) die Speicherdauer (oder deren Kriterien) der personenbezogenen Daten,
g) die im Abschnitt VIII dieser Verhaltensregeln geregelten Rechte der betroffenen Personen ein-
schließlich der Beschwerdemöglichkeiten bei einer Aufsichtsbehörde sowie über ein ggf. bestehen-
des Widerspruchsrecht,
h) wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht: über das Recht zum Widerruf der Einwilligung 
und dessen Folgen,
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i) eine ggf. gesetzlich oder vertraglich bestehende oder für einen Vertragsschluss erforderliche 
Pfl icht zur Angabe der Daten und die Folgen der Nichtangabe und
j) bei Einsatz automatisierter Entscheidungen aussagekräftige Informationen über die eingesetzte 
Logik, Tragweite und Auswirkungen dieser Verarbeitung.
2Die Information unterbleibt, wenn und soweit die betroffenen Personen bereits auf andere Weise 
Kenntnis von ihr erlangt haben.

Art. 8 Datenerhebung ohne Mit-
wirkung der betroffenen Personen

(1)  1Daten werden ohne Mitwirkung der betroffenen Personen erhoben, wenn dies im Zusammen-
hang mit der Begründung, Durchführung oder Beendigung von Versicherungsverhältnissen und ins-
besondere auch zur Prüfung und Bearbeitung von Leistungsansprüchen erforderlich ist. 2Das gilt 
beispielsweise, wenn der Versicherungsnehmer bei Gruppenversicherungen zulässigerweise die 
Daten der versicherten Personen oder bei Lebens- und Unfallversicherungen die Daten der Bezugs-
berechtigten angibt oder er in der Haftpfl ichtversicherung Angaben über den Geschädigten oder 
Zeugen macht. 3Ohne Mitwirkung der betroffenen Person können personenbezogene Daten auch zu 
Zwecken nach Art. 10 Abs. 1 erhoben werden.
(2)  1Die Erhebung von Gesundheitsdaten oder genetischen Daten bei Dritten erfolgt – soweit erfor-
derlich – mit wirksamer Schweigepfl ichtentbindungserklärung der betroffenen Personen und nach 
Maßgabe des § 213 VVG und § 18 GenDG, soweit diese Vorschriften anzuwenden sind. 2Die Erhe-
bung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten bei Dritten kann auch erforderlich sein 
in den in Artikel 6 Absatz 2 bis 5 dieser Verhaltensregeln genannten Fällen.
(3)  1Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mitwirkung der betroffenen Personen 
erhebt, stellt sicher, dass die betroffenen Personen innerhalb einer im Einzelfall angemessenen Frist, 
längstens jedoch innerhalb eines Monats, nach der ersten Erlangung der Daten informiert werden 
über:
a) die Identität des Verantwortlichen (Name, Sitz, Kontaktdaten, Vertretungsberechtigte),
b) die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,
c) die Zwecke und Rechtsgrundlagen (ggf. einschließlich der berechtigten Interessen) der Datenver-
arbeitung,
d) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden,
e) ggf. Empfänger oder die Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten,
f) ggf. beabsichtigte Übermittlungen der personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation nach Maßgabe des Art. 14 Abs. 1 lit. f) DSGVO,
g) die Speicherdauer (oder deren Kriterien) der personenbezogenen Daten,
h) die im Abschnitt VIII dieser Verhaltensregeln geregelten Rechte der betroffenen Personen ein-
schließlich der Beschwerdemöglichkeiten bei einer Aufsichtsbehörde,
i) wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht: über das Recht zum Widerruf der Einwilligung 
und dessen Folgen,
j) die Quelle der personenbezogenen Daten bzw. ob sie aus einer öffentlich zugänglichen Quelle 
stammen und
k) bei Einsatz automatisierter Entscheidungen aussagekräftige Informationen über die eingesetzte 
Logik, Tragweite und Auswirkungen dieser Verarbeitung.
2Falls die Daten zur Kommunikation mit den betroffenen Personen verwendet werden sollen, erfolgt 
die Information spätestens mit der ersten Mitteilung an sie, zum Beispiel in Fällen der Benennung von 
Bezugsberechtigten in der Lebensversicherung bei Eintritt des Leistungsfalls oder in Fällen der Be-
nennung von Berechtigten für Notfälle, wenn dieser eintritt. 3Falls die Offenlegung an einen anderen 
Empfänger beabsichtigt ist, erfolgt die Information spätestens zum Zeitpunkt der ersten Offenlegung.

(4) 1Die Information unterbleibt, wenn und soweit die betroffenen Personen bereits über die Infor-
mationen verfügen, sich die Erteilung der Informationen als unmöglich erweist oder die Information 
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde, insbesondere wenn Daten für statistische oder 
wissenschaftliche Zwecke verarbeitet werden oder wenn gespeicherte Daten aus allgemein zugäng-
lichen Quellen entnommen sind und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle 
unverhältnismäßig ist. 2Die Information unterbleibt auch, wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift 
oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen des überwiegenden berechtigten Interesses eines 
Dritten, geheim gehalten werden müssen. 3Dies betrifft beispielsweise Fälle in der Lebensversiche-
rung, in denen sich der Versicherungsnehmer wünscht, dass ein Bezugsberechtigter nicht informiert 
wird.
(5) 1Ebenso unterbleibt die Information nach Maßgabe des § 33 Abs. 1 Nr. 2 Bundesdatenschutzge-
setz in Verbindung mit Art. 23 Abs. 1 lit. j) DSGVO, wenn:
- sie die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung zivilrechtlicher Ansprüche beeinträchtigen 
würde oder die Verarbeitung von personenbezogenen Daten aus zivilrechtlichen Verträgen beinhaltet 
und der Verhütung von Schäden durch Straftaten dient, sofern nicht das berechtigte Interesse der 
betroffenen Person an der Informationserteilung überwiegt oder
- das Bekanntwerden der Informationen die behördliche Strafverfolgung gefährden würde.
2Daher erfolgt regelmäßig keine Information über Datenerhebungen zur Aufklärung von Widersprüch-
lichkeiten gemäß Artikel 15 dieser Verhaltensregeln.

(6) 1In den Fällen des Absatzes 5 ergreift das Unternehmen geeignete Maßnahmen zum Schutz der 
berechtigten Interessen der betroffenen Personen (z. B. Prüfung und gegebenenfalls Veranlassung 
weiterer Zugriffsbeschränkungen). 2Sofern das Unternehmen von einer Information absieht, doku-
mentiert es die Gründe dafür.
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V. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
Art. 9 Verarbeitung von 
Stammdaten in der 
Unternehmensgruppe

(1)  Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunterneh-
men angehört, können die Stammdaten von Antragstellern, Versicherten und weiteren Personen 
sowie Angaben über den Zusammenhang mit bestehenden Verträgen zur zentralisierten Bearbeitung 
von bestimmten Verfahrensabschnitten im Geschäftsablauf (z. B. Telefonate, Post, Inkasso) in einem 
von Mitgliedern der Gruppe gemeinsam nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren verarbeitet werden, 
wenn sichergestellt ist, dass die technischen und organisatorischen Maßnahmen nach Maßgabe des 
Art. 4 dieser Verhaltensregeln (z. B. Berechtigungskonzepte) den datenschutzrechtlichen Anforde-
rungen entsprechen und die Einhaltung dieser Verhaltensregeln durch den oder die für das Verfahren 
Verantwortlichen gewährleistet ist.
(2)  Stammdaten werden aus gemeinsam nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren nur weiterverar-
beitet, soweit dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Dies ist technisch und organisatorisch zu 
gewährleisten.
(3)  1Erfolgt eine gemeinsame Verarbeitung von Daten gemäß Absatz 1, werden die Versicherten dar-
über bei Vertragsabschluss oder bei Neueinrichtung eines solchen Verfahrens in Textform informiert. 
2Dazu hält das Unternehmen eine aktuelle Liste aller Unternehmen der Gruppe bereit, die an einer 
zentralisierten Bearbeitung teilnehmen und macht diese in geeigneter Form bekannt.
(4)  Nimmt ein Unternehmen für ein anderes Mitglied der Gruppe weitere Datenverarbeitungen vor 
oder fi nden gemeinsame Verarbeitungen mehrerer Mitglieder der Gruppe statt, richtet sich dies nach 
Artikel 21 bis 22a dieser Verhaltensregeln.

Art. 10 Statistik, Tarifkalkulation 
und Prämienberechnung

(1)  1Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von Statistiken und Erfahrungswerten mit 
Hilfe versicherungsmathematischer Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versiche-
rungsfällen sowie deren Schadenhöhe und entwickelt auf dieser Grundlage Tarife. 2Dazu werten 
Unternehmen neben Daten aus Versicherungsverhältnissen, Leistungs- und Schadenfällen auch an-
dere Daten von Dritten (z. B. des Kraftfahrtbundesamtes) aus.
(2)  1Die Unternehmen stellen durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen sicher, 
dass die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß der Datenschutz-Grundverordnung 
gewahrt werden, insbesondere dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf das für die je-
weilige Statistik notwendige Maß beschränkt wird. 2Zu diesen Maßnahmen gehört die frühzeitige 
Anonymisierung oder Pseudonymisierung der Daten, sofern es möglich ist, den Statistikzweck auf 
diese Weise zu erfüllen.
(3)  1Eine Übermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V., den Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. oder andere Stellen zur Errechnung unter-
nehmensübergreifender Statistiken oder Risikoklassifi zierungen erfolgt grundsätzlich nur in anonymi-
sierter oder – soweit für den Statistikzweck erforderlich – pseudonymisierter Form. 2Ein Rückschluss 
auf die betroffenen Personen durch diese Verbände erfolgt nicht. 3Absatz 2 gilt entsprechend. 4Für 
Kraftfahrt- und Sachversicherungsstatistiken können auch Datensätze mit personenbeziehbaren 
Sachangaben wie z. B. Kfz-Kennzeichen, Fahrzeugidentifi kationsnummern oder Standortdaten von 
Risikoobjekten wie beispielsweise Gebäuden übermittelt werden.
(4)  1Für Datenverarbeitungen zu statistischen Zwecken können Unternehmen auch besondere Kate-
gorien personenbezogener Daten, insbesondere Gesundheitsdaten, verarbeiten, wenn dies für den 
jeweiligen Statistikzweck erforderlich ist und die Interessen des Unternehmens an der Verarbeitung 
die Interessen der betroffenen Personen an einem Ausschluss von der Verarbeitung erheblich über-
wiegen. 2Das gilt z. B. für Statistiken zur Entwicklung und Überprüfung von Tarifen oder zum gesetz-
lich vorgeschriebenen Risikomanagement. 3Die Unternehmen treffen in diesen Fällen angemessene 
und spezifi sche Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Personen und insbeson-
dere der in Artikel 3 und 4 geregelten Grundsätze. 4Zu den spezifi schen Maßnahmen gehören wegen 
der besonderen Schutzbedürftigkeit der Daten beispielsweise:
- die Sensibilisierung der an den Verarbeitungen beteiligten Mitarbeiter und Dienstleister,
- die Pseudonymisierung personenbezogener Daten nach Absatz 2 Satz 2,
- die Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten innerhalb der Unternehmen 
oder beim Dienstleister und
- Verschlüsselung beim Transport personenbezogener Daten.
5Alle personenbezogenen Daten werden anonymisiert, sobald dies nach dem Statistikzweck möglich 
ist, es sei denn, der Anonymisierung stehen berechtigte Interessen der betroffenen Personen ent-
gegen. 6Bis dahin werden die Identifi kationsmerkmale, mit denen Einzelangaben einer betroffenen 
Person zugeordnet werden könnten, gesondert gespeichert. 7Diese Identifi kationsmerkmale dürfen 
mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der Statistikzweck dies erfordert.
(5)  1Die betroffenen Personen können der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für eine 
Statistik widersprechen, wenn aufgrund ihrer persönlichen Situation Gründe vorliegen, die der Verar-
beitung ihrer Daten zu diesem Zweck entgegenstehen. 2Das Widerspruchsrecht besteht nicht, wenn 
die Verarbeitung zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe (z. B. der Beantwor-
tung von Anfragen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) erforderlich ist.
(6)  1Zur Ermittlung der risikogerechten Prämie werden Tarife nach Absatz 1 auf die individuelle Situ-
ation des Antragstellers angewandt. 2Darüber hinaus kann eine Bewertung des individuellen Risikos 
des Antragstellers durch spezialisierte Risikoprüfer, z. B. Ärzte, in die Prämienermittlung einfl ießen. 
3Hierzu werden auch personenbezogene Daten einschließlich ggf. besonderer Kategorien personen-
bezogener Daten, wie Gesundheitsdaten, verwendet, die nach Maßgabe dieser Verhaltensregeln 
verarbeitet worden sind.
(7) Die Versicherungswirtschaft verarbeitet personenbezogene Daten entsprechend den vorstehen-
den Absätzen auch für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, zum Beispiel zur Unfallforschung.

Art. 11 Scoring Für das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen. 

Art. 12 Bonitätsdaten Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitätsdaten gelten die gesetzlichen Regelungen.
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Art. 13 Automatisierte 
Einzelentscheidungen

(1)  1Automatisierte Entscheidungen, die für die betroffenen Personen eine rechtliche Wirkung nach 
sich ziehen oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigen, werden nur unter den in Absatz 2, 
3 und 4 genannten Voraussetzungen getroffen.
(2)  1Eine Entscheidung, die für den Abschluss oder die Erfüllung eines Versicherungsvertrags mit 
der betroffenen Person oder im Rahmen der Leistungserbringung erforderlich ist, kann automatisiert 
erfolgen. 2Eine Erforderlichkeit ist insbesondere in folgenden Fällen gegeben:
1. Entscheidungen gegenüber Antragstellern über den Abschluss und die Konditionen eines Versi-
cherungsvertrages,
2. Entscheidungen gegenüber Versicherungsnehmern über Leistungsfälle im Rahmen eines Versi-
cherungsverhältnisses,
3. Entscheidungen über die Erfüllung von Merkmalen bei verhaltensbezogenen Tarifen, z. B. das 
Fahrverhalten honorierende Rabatte in der Kfz-Versicherung.
(3) 1Automatisierte Entscheidungen über Leistungsansprüche nach einem Versicherungsvertrag, 
z.B. Entscheidungen gegenüber mitversicherten Personen oder Geschädigten in der Haftpfl ichtver-
sicherung, sind auch dann zulässig, wenn dem Begehren der betroffenen Person stattgegeben wird. 
2Die Entscheidung kann im Rahmen der Leistungserbringung nach einem Versicherungsvertrag auch 
automatisiert ergehen, wenn die Entscheidung auf der Anwendung verbindlicher Entgeltregelungen 
für Heilbehandlungen beruht und das Unternehmen für den Fall, dass dem Antrag nicht vollumfäng-
lich stattgegeben wird, angemessene Maßnahmen zur Wahrung der berechtigten Interessen der 
betroffenen Person trifft, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person 
seitens des Unternehmens, auf Darlegung des eigenen Standpunktes und auf Anfechtung der Ent-
scheidung zählt.
(4) Darüber hinaus kann eine automatisierte Entscheidung mit ausdrücklicher Einwilligung der betrof-
fenen Person erfolgen.
(5) 1Besondere Kategorien personenbezogener Daten werden im Rahmen einer automatisierten Ent-
scheidungsfi ndung verarbeitet, wenn die betroffenen Personen ihre Einwilligung erteilt haben. 2Au-
tomatisierte Entscheidungen mit besonderen Kategorien personenbezogener Daten sind auch ohne 
Einwilligung in den Fällen des Absatzes 3 möglich.
(6) 1Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der betroffenen Personen getroffen werden, 
wird mindestens das Folgende veranlasst: Das Unternehmen teilt den betroffenen Personen mit, 
dass eine automatisierte Entscheidung getroffen wurde. 2Dabei werden ihnen, sofern sie nicht bereits 
informiert wurden, aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und 
die angestrebten Auswirkungen der automatisierten Entscheidungsfi ndung mitgeteilt. 3Auf Verlangen 
werden den betroffenen Personen auch die wesentlichen Gründe der Entscheidungsfi ndung mitge-
teilt und erläutert, um ihnen die Darlegung ihres Standpunktes, das Eingreifen einer Person seitens 
des Unternehmens und die Anfechtung der Entscheidung zu ermöglichen. 4Dies umfasst auch die 
verwendeten Datenarten sowie ihre Bedeutung für die automatisierte Entscheidung. 5Die betroffenen 
Personen haben das Recht, die Entscheidung anzufechten. 6Dann wird die Entscheidung auf dieser 
Grundlage in einem nicht ausschließlich automatisierten Verfahren erneut geprüft. 7Artikel 28 Absatz 
1 dieser Verhaltensregeln gilt entsprechend.
(7) Der Einsatz automatisierter Entscheidungsverfahren wird dokumentiert.
(8) 1Die Unternehmen stellen sicher, dass technische und organisatorische Maßnahmen getroffen 
werden, damit Faktoren, die zu unrichtigen personenbezogenen Daten führen, korrigiert werden kön-
nen und das Risiko von Fehlern minimiert wird. 2In Hinblick auf Gesundheitsdaten werden auch die 
gesetzlichen Vorgaben der §§ 37 Abs. 2, 22 Abs. 2 BDSG beachtet. 

Art. 14 Hinweis- und 
Informationssystem (HIS)

(1) 1Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft – mit Ausnahme der privaten Kranken-
versicherer – nutzen ein Hinweis- und Informationssystem (HIS) zur Unterstützung der Risikobeurtei-
lung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung 
der missbräuchlichen Erlangung von Versicherungsleistungen. 2Der Betrieb und die Nutzung des HIS 
erfolgen auf Basis von Interessenabwägungen und festgelegten Einmeldekriterien.
(2) 1Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben. 2In allen Sparten wird der Datenbe-
stand in jeweils zwei Datenpools getrennt verarbeitet: in einem Datenpool für die Abfrage zur Risiko-
prüfung im Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool für die Abfrage zur Leistungsprüfung (L-Pool). 3Die 
Unternehmen richten die Zugriffsberechtigungen für ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und 
Aufgaben getrennt ein.
(3) 1Die Unternehmen melden Daten zu Fahrzeugen, Immobilien oder Personen an den Betreiber 
des HIS, wenn ein erhöhtes Risiko vorliegt oder wenn eine Auffälligkeit festgestellt wurde, soweit 
dies zur gegenwärtigen oder künftigen Aufdeckung oder zur Verhinderung der missbräuchlichen Er-
langung von Versicherungsleistungen erforderlich ist und nicht überwiegende schutzwürdige Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Personen dagegen sprechen. 2Eine Einwilligung der betroffenen Per-
sonen ist nicht erforderlich. 3Vor einer Einmeldung von Daten zu Personen erfolgt eine Abwägung der 
Interessen der Unternehmen und des Betroffenen. 4Bei Vorliegen der festgelegten Meldekriterien ist 
regelmäßig von einem überwiegenden berechtigten Interesse des Unternehmens an der Einmeldung 
auszugehen. 5Die Abwägung ist hinreichend aussagekräftig zu dokumentieren. 6Besondere Kate-
gorien personenbezogener Daten, wie z. B. Gesundheitsdaten, werden nicht an das HIS gemeldet. 
7Wenn erhöhte Risiken in der Personenversicherung als „Erschwernis“ gemeldet werden, geschieht 
dies ohne die Angabe, ob sie auf Gesundheitsdaten oder einem anderen Grund, z. B. einem gefähr-
lichen Beruf oder Hobby, beruhen. 8Personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen 
und Straftaten werden ebenfalls nicht an das HIS gemeldet, es sei denn, die Verarbeitung wird unter 
behördlicher Aufsicht vorgenommen oder dies ist nach dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht, 
das geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorsieht, zulässig.
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(4)  1Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits bei Vertragsabschluss in all-
gemeiner Form über das HIS unter Angabe des Verantwortlichen mit dessen Kontaktdaten. 2Sie 
benachrichtigen spätestens anlässlich der Einmeldung die betroffenen Personen mit den nach Art. 
8 Absatz 3 relevanten Informationen. 3Eine Benachrichtigung kann in den Fällen des Art. 8 Abs. 5 
dieser Verhaltensregelungen unterbleiben.
(5)  1Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und im Leistungsfall erfolgen, nicht 
jedoch bei Auszahlung einer Kapitallebensversicherung im Erlebensfall. 2Der Datenabruf ist nicht die 
alleinige Grundlage für eine Entscheidung im Einzelfall. 3Die Informationen werden lediglich als Hin-
weis dafür gewertet, dass der Sachverhalt einer näheren Prüfung bedarf. 4Alle Datenabrufe erfolgen 
im automatisierten Abrufverfahren und werden protokolliert für Revisionszwecke und den Zweck, 
stichprobenartig deren Berechtigung prüfen zu können.
(6)  1Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklärung erforderlich, können im Leistungsfall auch Daten 
zwischen dem einmeldenden und dem abrufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse am Aus-
schluss der Übermittlung hat. 2So werden beispielsweise Daten und Gutachten über Kfz- oder Ge-
bäude-Schäden bei dem Unternehmen angefordert, welches einen Schaden in das HIS eingemeldet 
hatte. 3Der Datenaustausch wird dokumentiert. 4Soweit der Datenaustausch nicht gemäß Artikel 15 
dieser Verhaltensregeln erfolgt, werden die betroffenen Personen über den Datenaustausch infor-
miert. 5Eine Information ist nicht erforderlich, solange die Aufklärung des Sachverhalts dadurch ge-
fährdet würde oder wenn die betroffenen Personen auf andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch 
erlangt haben.
(7) 1Die im HIS gespeicherten Daten werden spätestens am Ende des 4. Jahres nach dem Vor-
liegen der Voraussetzung für die Einmeldung gelöscht. 2Zu einer Verlängerung der Speicherdauer 
auf maximal 10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich oder bei erneuter 
Einmeldung innerhalb der regulären Speicherzeit gemäß Satz 1. 3Daten zu Anträgen, bei denen kein 
Vertrag zustande gekommen ist, werden im HIS spätestens am Ende des 3. Jahres nach dem Jahr 
der Antragstellung gelöscht.
(8)  Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt unter Beachtung datenschutz-
rechtlicher Vorgaben einen detaillierten Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklärung von 
Widersprüchlichkeiten

(1)  1Die Unternehmen können jederzeit bei entsprechenden Anhaltspunkten prüfen, ob bei der An-
tragstellung oder bei Aktualisierungen von Antragsdaten während des Versicherungsverhältnisses 
unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und damit die Risikobeurteilung beeinfl usst 
wurde oder ob falsche oder unvollständige Sachverhaltsangaben bei der Feststellung eines entstan-
denen Schadens gemacht wurden. 2Zu diesem Zweck nehmen die Unternehmen Datenerhebungen 
und -verarbeitungen vor, soweit dies zur Aufklärung der Widersprüchlichkeiten erforderlich ist. 3Bei 
der Entscheidung, welche Daten die Unternehmen benötigen, um ihre Entscheidung auf ausreichen-
der Tatsachenbasis zu treffen, kommt ihnen ein Beurteilungsspielraum zu.
(2)  1Im Leistungsfall kann auch ohne Vorliegen von Anhaltspunkten die Prüfung nach Abs. 1 erfolgen. 
2Dies umfasst die Einholung von Vorinformationen (z. B. Zeiträume, in denen Behandlungen oder 
Untersuchungen stattfanden), die es dem Unternehmen ermöglichen einzuschätzen, ob und welche 
Informationen im Weiteren tatsächlich für die Prüfung relevant sind.
(3)  1Datenverarbeitungen zur Überprüfung der Angaben zur Risikobeurteilung bei Antragstellung 
erfolgen nur innerhalb von fünf Jahren, bei Krankenversicherungen innerhalb von drei Jahren nach 
Vertragsschluss. 2Die Angaben können auch nach Ablauf dieser Zeit noch überprüft werden, wenn 
der Versicherungsfall vor Ablauf der Frist eingetreten ist. 3Für die Prüfung, ob der Versicherungsneh-
mer bei der Antragstellung vorsätzlich oder arglistig unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht 
hat, verlängert sich dieser Zeitraum auf 10 Jahre.
(4) Ist die Erhebung und Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten, insbe-
sondere von Daten über die Gesundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die betroffenen Perso-
nen entsprechend ihrer Erklärung im Versicherungsantrag vor einer Datenerhebung bei Dritten nach 
§ 213 Abs. 2 VVG unterrichtet und auf ihr Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den betroffenen 
Personen wird zuvor eine eigenständige Einwilligungs- und Schweigepfl ichtentbindungserklärung 
eingeholt.
(5) 1Die Möglichkeit, die Abgabe der Einwilligungs- und Schweigepfl ichtentbindungserklärung zu ver-
weigern, bleibt unbenommen und das Unternehmen informiert die betroffene Person diesbezüglich. 
2Verweigert die betroffene Person die Abgabe der Einwilligungs- und Schweigepfl ichtentbindungs-
erklärung, obliegt es der betroffenen Person als Voraussetzung für die Schadenregulierung alle er-
forderlichen Informationen zu be-schaffen und dem Unternehmen zur Verfügung zu stellen. 3Das 
Unternehmen hat in diesem Fall darzulegen, welche Informationen es bei Verweigerung der Einwilli-
gungs- und Schweigepfl ichtentbindungserklärung für erforderlich hält.

Art. 16 Datenaustausch mit 
anderen Versicherern

(1) 1Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem nachfolgenden Versicherer wird 
zur Erhebung tarifrelevanter oder leistungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Abs. 1 
vorgenommen. 2Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben erforderlich sind:
1. bei der Risikoeinschätzung zur Überprüfung von Schadenfreiheitsrabatten, insbesondere der 
Schadensfreiheitsklassen in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung und Vollkaskoversicherung,
2. zur Übertragung von Ansprüchen auf Altersvorsorge bei Anbieter- oder Arbeitgeberwechsel,
3. zur Übertragung von Altersrückstellungen in der Krankenversicherung auf den neuen Versicherer,
4. zur Ergänzung oder Verifi zierung der Angaben der Antragsteller oder Versicherten.
3In den Fällen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum Zweck der Risikoprüfung nur zu-
lässig, wenn die betroffenen Personen bei Datenerhebung im Antrag über den möglichen Datenaus-
tausch und dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. 4Nach einem Datenaustausch zum 
Zweck der Leistungsprüfung werden die betroffenen Personen vom Daten erhebenden Unternehmen 
über einen erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang informiert. 5Artikel 15 dieser Verhaltensre-
geln bleibt unberührt.
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(4)  1Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits bei Vertragsabschluss in all-
gemeiner Form über das HIS unter Angabe des Verantwortlichen mit dessen Kontaktdaten. 2Sie 
benachrichtigen spätestens anlässlich der Einmeldung die betroffenen Personen mit den nach Art. 
8 Absatz 3 relevanten Informationen. 3Eine Benachrichtigung kann in den Fällen des Art. 8 Abs. 5 
dieser Verhaltensregelungen unterbleiben.
(5)  1Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und im Leistungsfall erfolgen, nicht 
jedoch bei Auszahlung einer Kapitallebensversicherung im Erlebensfall. 2Der Datenabruf ist nicht die 
alleinige Grundlage für eine Entscheidung im Einzelfall. 3Die Informationen werden lediglich als Hin-
weis dafür gewertet, dass der Sachverhalt einer näheren Prüfung bedarf. 4Alle Datenabrufe erfolgen 
im automatisierten Abrufverfahren und werden protokolliert für Revisionszwecke und den Zweck, 
stichprobenartig deren Berechtigung prüfen zu können.
(6)  1Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklärung erforderlich, können im Leistungsfall auch Daten 
zwischen dem einmeldenden und dem abrufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse am Aus-
schluss der Übermittlung hat. 2So werden beispielsweise Daten und Gutachten über Kfz- oder Ge-
bäude-Schäden bei dem Unternehmen angefordert, welches einen Schaden in das HIS eingemeldet 
hatte. 3Der Datenaustausch wird dokumentiert. 4Soweit der Datenaustausch nicht gemäß Artikel 15 
dieser Verhaltensregeln erfolgt, werden die betroffenen Personen über den Datenaustausch infor-
miert. 5Eine Information ist nicht erforderlich, solange die Aufklärung des Sachverhalts dadurch ge-
fährdet würde oder wenn die betroffenen Personen auf andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch 
erlangt haben.
(7) 1Die im HIS gespeicherten Daten werden spätestens am Ende des 4. Jahres nach dem Vor-
liegen der Voraussetzung für die Einmeldung gelöscht. 2Zu einer Verlängerung der Speicherdauer 
auf maximal 10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich oder bei erneuter 
Einmeldung innerhalb der regulären Speicherzeit gemäß Satz 1. 3Daten zu Anträgen, bei denen kein 
Vertrag zustande gekommen ist, werden im HIS spätestens am Ende des 3. Jahres nach dem Jahr 
der Antragstellung gelöscht.
(8)  Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt unter Beachtung datenschutz-
rechtlicher Vorgaben einen detaillierten Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklärung von 
Widersprüchlichkeiten

(1)  1Die Unternehmen können jederzeit bei entsprechenden Anhaltspunkten prüfen, ob bei der An-
tragstellung oder bei Aktualisierungen von Antragsdaten während des Versicherungsverhältnisses 
unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und damit die Risikobeurteilung beeinfl usst 
wurde oder ob falsche oder unvollständige Sachverhaltsangaben bei der Feststellung eines entstan-
denen Schadens gemacht wurden. 2Zu diesem Zweck nehmen die Unternehmen Datenerhebungen 
und -verarbeitungen vor, soweit dies zur Aufklärung der Widersprüchlichkeiten erforderlich ist. 3Bei 
der Entscheidung, welche Daten die Unternehmen benötigen, um ihre Entscheidung auf ausreichen-
der Tatsachenbasis zu treffen, kommt ihnen ein Beurteilungsspielraum zu.
(2)  1Im Leistungsfall kann auch ohne Vorliegen von Anhaltspunkten die Prüfung nach Abs. 1 erfolgen. 
2Dies umfasst die Einholung von Vorinformationen (z. B. Zeiträume, in denen Behandlungen oder 
Untersuchungen stattfanden), die es dem Unternehmen ermöglichen einzuschätzen, ob und welche 
Informationen im Weiteren tatsächlich für die Prüfung relevant sind.
(3)  1Datenverarbeitungen zur Überprüfung der Angaben zur Risikobeurteilung bei Antragstellung 
erfolgen nur innerhalb von fünf Jahren, bei Krankenversicherungen innerhalb von drei Jahren nach 
Vertragsschluss. 2Die Angaben können auch nach Ablauf dieser Zeit noch überprüft werden, wenn 
der Versicherungsfall vor Ablauf der Frist eingetreten ist. 3Für die Prüfung, ob der Versicherungsneh-
mer bei der Antragstellung vorsätzlich oder arglistig unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht 
hat, verlängert sich dieser Zeitraum auf 10 Jahre.
(4) Ist die Erhebung und Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten, insbe-
sondere von Daten über die Gesundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die betroffenen Perso-
nen entsprechend ihrer Erklärung im Versicherungsantrag vor einer Datenerhebung bei Dritten nach 
§ 213 Abs. 2 VVG unterrichtet und auf ihr Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den betroffenen 
Personen wird zuvor eine eigenständige Einwilligungs- und Schweigepfl ichtentbindungserklärung 
eingeholt.
(5) 1Die Möglichkeit, die Abgabe der Einwilligungs- und Schweigepfl ichtentbindungserklärung zu ver-
weigern, bleibt unbenommen und das Unternehmen informiert die betroffene Person diesbezüglich. 
2Verweigert die betroffene Person die Abgabe der Einwilligungs- und Schweigepfl ichtentbindungs-
erklärung, obliegt es der betroffenen Person als Voraussetzung für die Schadenregulierung alle er-
forderlichen Informationen zu be-schaffen und dem Unternehmen zur Verfügung zu stellen. 3Das 
Unternehmen hat in diesem Fall darzulegen, welche Informationen es bei Verweigerung der Einwilli-
gungs- und Schweigepfl ichtentbindungserklärung für erforderlich hält.

Art. 16 Datenaustausch mit 
anderen Versicherern

(1) 1Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem nachfolgenden Versicherer wird 
zur Erhebung tarifrelevanter oder leistungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Abs. 1 
vorgenommen. 2Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben erforderlich sind:
1. bei der Risikoeinschätzung zur Überprüfung von Schadenfreiheitsrabatten, insbesondere der 
Schadensfreiheitsklassen in der Kfz-Haftpfl ichtversicherung und Vollkaskoversicherung,
2. zur Übertragung von Ansprüchen auf Altersvorsorge bei Anbieter- oder Arbeitgeberwechsel,
3. zur Übertragung von Altersrückstellungen in der Krankenversicherung auf den neuen Versicherer,
4. zur Ergänzung oder Verifi zierung der Angaben der Antragsteller oder Versicherten.
3In den Fällen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum Zweck der Risikoprüfung nur zu-
lässig, wenn die betroffenen Personen bei Datenerhebung im Antrag über den möglichen Datenaus-
tausch und dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. 4Nach einem Datenaustausch zum 
Zweck der Leistungsprüfung werden die betroffenen Personen vom Daten erhebenden Unternehmen 
über einen erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang informiert. 5Artikel 15 dieser Verhaltensre-
geln bleibt unberührt.
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(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern außerhalb der für das Hinweis- und Informations-
system der Versicherungswirtschaft (HIS) getroffenen Regelungen erfolgt darüber hinaus, soweit 
dies zur Antrags- und Leistungsprüfung und -erbringung, einschließlich der Regulierung von Schä-
den bei gemeinsamer, mehrfacher oder kombinierter Absicherung von Risiken, des gesetzlichen 
Übergangs einer Forderung gegen eine andere Person oder zur Regulierung von Schäden zwischen 
mehreren Versicherern über bestehende Teilungs- und Regressverzichtsabkommen erforderlich ist 
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse der 
betroffenen Person dem entgegensteht.

(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.

(4) 1Kfz-Versicherer nutzen die bei der GDV Dienstleistungs-GmbH geführte Schadenklassendatei 
als Gemeinschaftseinrichtung zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch. 2Einmeldungen er-
folgen, um eine korrekte Einstufung im Schadenfreiheitsrabatt-System zu ermöglichen. 3Das ist der 
Fall, wenn ein Kfz-Haftpfl ichtversicherungsvertrag gekündigt wird, diese Vorversicherung bei Ver-
tragsschluss nicht angegeben wird und die unbelastete Neueinstufung in die Schadenfreiheitsklas-
sen tarifsystemwidrig wäre. 4Der Kfz-Versicherer übermittelt dazu den Namen und die Anschrift des 
Versicherungsnehmers, die Versicherungsscheinnummer, das amtliche Kennzeichen des bisher ver-
sicherten Fahrzeugs, das Datum der Beendigung des Versicherungsvertrags mit Schadenfreiheits-
klasse sowie die Anzahl der noch nicht berücksichtigten Schäden im Meldejahr. 5Die Daten werden 
nur im Antragsfall abgefragt, wenn ein Versicherungsnehmer keine Übernahme eines Schadenfrei-
heitsrabatts aus dem Vorvertrag beantragt. 6Die Kfz-Versicherer informieren die Versicherungsneh-
mer bei Vertragsabschluss in den Versicherungsinformationen über die Schadenklassendatei und 
die Kontaktdaten der Gemeinschaftseinrichtung. 7Werden bei Beendigung des Versicherungsvertra-
ges Daten eingemeldet, benachrichtigen die Kfz-Versicherer die Versicherungsnehmer über die Art 
der gemeldeten Daten, den Zweck der Meldung, den Datenempfänger (Name und Sitz der Gemein-
schaftseinrichtung) und den möglichen Abruf der Daten. 8Datenabrufe aus der Schadenklassendatei 
erfolgen in einem automatisierten Verfahren. 9Sie werden für Revisionszwecke und stichprobenartige 
Berechtigungsprüfungen protokolliert. 10Die in der Schadenklassendatei gespeicherten Daten wer-
den spätestens am Ende des 3. Jahres nach dem Vorliegen der Voraussetzungen für die Einmeldung 
gelöscht.1

Art. 17 Datenübermittlung an 
Rückversicherer

(1) 1Um jederzeit zur Erfüllung ihrer Verpfl ichtungen aus den Versicherungsverhältnissen in der Lage 
zu sein, geben Unternehmen einen Teil ihrer Risiken aus den Versicherungsverträgen an Rückver-
sicherer weiter. 2Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Fällen diese Rückversiche-
rer ihrerseits weiterer Rückversicherer. 3Zur ordnungsgemäßen Begründung, Durchführung oder 
Beendigung des Rückversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder – soweit dies für die 
vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist – pseudonymisierter Form Daten aus dem Versiche-
rungsantrag oder -verhältnis, insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Höhe des Versi-
cherungsschutzes und des Risikos sowie etwaige Risikozuschläge weitergegeben.
(2) 1Personenbezogene Daten erhalten die Rückversicherer nur, soweit dies
a) für den Abschluss oder die Erfüllung des Versicherungsvertrages erforderlich ist oder
2Die Schadenklassendatei ist Ende 2018 eingestellt worden. Seitdem waren keine Datenübermitt-
lungen in die Schadenklassendatei oder Abfragen aus der Datei mehr möglich. Eine eingeschränkte 
Verarbeitung der Daten erfolgt noch bis zum Ablauf der Speicherfrist nach Art. 16 Abs. 4 Satz 10 
Code of Conduct zur Erfüllung der Betroffenenrechte, insbesondere von Auskunftsersuchen.
b) zur Sicherstellung der Erfüllbarkeit der Verpfl ichtungen des Unternehmens aus den Versicherungs-
verhältnissen erfolgt und kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutzwürdi-
ges Interesse der betroffenen Person dem Unternehmensinteresse entgegensteht.
2Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des konkreten Rückversicherungsverhältnisses die Über-
mittlung personenbezogener Daten an Rückversicherer aus folgenden Gründen erfolgt:
a) Die Rückversicherer führen z. B. bei hohen Vertragssummen oder bei einem schwer einzustufen-
den Risiko im Einzelfall die Risikoprüfung und die Leistungsprüfung durch.
b) Die Rückversicherer unterstützen die Unternehmen bei der Risiko- und Schadenbeurteilung sowie 
bei der Bewertung von Verfahrensabläufen.
c) Die Rückversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der Rückversicherungsverträge ein-
schließlich der Prüfung, ob und in welcher Höhe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind (Ku-
mulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen über den Bestand der unter die Rückversiche-
rung fallenden Verträge.
d) Die Risiko- und Leistungsprüfung durch den Erstversicherer wird von den Rückversicherern stich-
probenartig oder in Einzelfällen kontrolliert zur Prüfung ihrer Leistungspfl icht gegenüber dem Erstver-
sicherer.
(3)  1Die Unternehmen vereinbaren mit den Rückversicherern, dass personenbezogene Daten von 
diesen nur zu den in Absatz 2 genannten Zwecken sowie mit diesen kompatiblen Zwecken (z. B. 
Statistiken und wissenschaftliche Forschung) verwendet werden. 2Außerdem vereinbaren sie, ob der 
Rückversicherer eine gesetzlich erforderliche Information an die betroffene Person selbst vornimmt 
oder ob das Unternehmen die Information des Rückversicherers an die betroffene Person weiterlei-
tet. 3Im Fall der Weiterleitung vereinbaren sie auch, wie die Information erfolgt. 4Soweit die Unter-
nehmen einer Verschwiegenheitspfl icht gemäß § 203 StGB unterliegen, verpfl ichten sie die Rück-
versicherer hinsichtlich der Daten, die sie nach Absatz 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und 
weitere Rückversicherer sowie Stellen, die für sie tätig sind, zur Verschwiegenheit zu verpfl ichten.
(4)  Besondere Kategorien personenbezogener Daten, insbesondere Gesundheitsdaten, erhalten die 
Rückversicherer nur, wenn die Voraussetzungen des Artikels 6 dieser Verhaltensregeln erfüllt sind.
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VI. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN FÜR VERTRIEBSZWECKE UND ZUR MARKT- UND MEINUNGSFORSCHUNG
Art. 18 Verwendung von Daten 
für Zwecke der Werbung

(1)  Personenbezogene Daten werden für Zwecke der Werbung nur auf der Grundlage von Artikel 6 
Abs. 1 lit. a) oder f) Datenschutz-Grundverordnung und unter Beachtung von § 7 UWG verarbeitet.
(2)  1Betroffene Personen können der Verwendung ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der 
Direktwerbung widersprechen. 2Die personenbezogenen Daten werden dann nicht mehr für diese 
Zwecke verarbeitet. 3Das Unternehmen trifft zur Umsetzung geeignete technische und organisatori-
sche Maßnahmen.

Art. 19 Marktumfragen (1)  Die Unternehmen führen Markt- und Meinungsumfragen unter besonderer Berücksichtigung der 
schutzwürdigen Interessen der betroffenen Personen durch.
(2) 1Soweit die Unternehmen andere Stellen mit Markt- und Meinungsumfragen beauftragen, ist diese 
Stelle unter Nachweis der Einhaltung der Datenschutzstandards auszuwählen. 2Vor der Datenweiter-
gabe sind die Einzelheiten des Vorhabens vertraglich nach den Vorgaben der Artikel 21, 22 oder 22a 
dieser Verhaltensregeln zu regeln. 3Dabei ist insbesondere festzulegen:
a) dass die übermittelten und zusätzlich erhobenen Daten frühestmöglich pseudonymisiert und so-
bald nach dem Zweck der Umfrage möglich anonymisiert werden,
b) dass die Auswertung der Daten sowie die Übermittlung der Ergebnisse der Markt- und Meinungs-
umfragen an die Unternehmen in möglichst anonymisierter oder in pseudonymisierter Form, wenn 
dies für die Zwecke erforderlich ist (z. B. Folgebefragungen), erfolgen.
(3)  1Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum Zweck der Durchführung von 
Markt- und Meinungsumfragen verarbeiten oder nutzen, werden die Daten frühestmöglich pseudo-
nymisiert und sobald nach dem Zweck der Umfrage möglich anonymisiert. 2Die Ergebnisse werden 
ausschließlich in möglichst anonymisierter oder in pseudonymisierter Form, wenn dies für die Zwe-
cke erforderlich ist (z. B. Folgebefragungen), gespeichert oder genutzt.
(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsumfragen geschäftliche Handlungen vorgenommen 
werden, die als Werbung zu werten sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatz-
fördernde Äußerungen erfolgen, richtet sich die Verarbeitung personenbezogener Daten dafür nach 
den in Artikel 18 dieser Verhaltensregeln getroffenen Regelungen.

Art. 20 Datenübermittlung an 
selbstständige Vermittler

(1) 1Eine Übermittlung personenbezogener Daten erfolgt an den betreuenden Vermittler nur, soweit 
es zur bedarfsgerechten Vorbereitung oder Bearbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder 
zur ordnungsgemäßen Durchführung der Versicherungsangelegenheiten der betroffenen Personen 
erforderlich ist. 2Die Vermittler werden auf ihre besonderen Verschwiegenheitspfl ichten hingewiesen.
(2) 1Vor der erstmaligen Übermittlung personenbezogener Daten an einen Versicherungsvertreter 
oder im Falle eines Wechsels vom betreuenden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versi-
cherungsvertreter informiert das Unternehmen die Versicherten oder Antragsteller vorbehaltlich der 
Regelung des Absatz 3 möglichst frühzeitig, mindestens aber zwei Wochen vor der Übermittlung 
ihrer personenbezogenen Daten über den bevorstehenden Datentransfer, die Identität (Name, Sitz) 
des neuen Versicherungsvertreters und ihr Widerspruchsrecht. 2Die Benachrichtigung erfolgt nicht, 
wenn der Wechsel von der betroffenen Person selbst gewünscht ist. 3Eine Information durch den 
bisherigen Versicherungsvertreter steht einer Information durch das Unternehmen gleich. 4Im Falle 
eines Widerspruchs fi ndet die Datenübermittlung grundsätzlich nicht statt. 5In diesem Fall wird die 
Betreuung durch einen anderen Versicherungsvertreter oder das Unternehmen selbst angeboten. 
(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgemäße Betreuung der Versicherten im 
Einzelfall oder wegen des unerwarteten Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhältnis-
se gefährdet ist.
(4) 1Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern dürfen an einen Versicherungs-
makler oder eine Dienstleistungsgesellschaft von Versicherungsmaklern übermittelt werden, wenn 
die Versicherten oder Antragsteller dem Makler dafür eine Maklervollmacht oder eine vergleichbare 
Bevollmächtigung erteilt haben, die die Datenübermittlung abdeckt. 2Für den Fall des Wechsels des 
Maklers gilt zudem Absatz 2 entsprechend.
(5) 1Eine Übermittlung von Gesundheitsdaten durch das Unternehmen an den betreuenden Vermittler 
erfolgt grundsätzlich nicht, es sei denn, es liegt eine Einwilligung der betroffenen Personen vor. 2Ge-
setzliche Übermittlungsbefugnisse bleiben hiervon unberührt.

VII. DATENVERARBEITUNG DURCH AUFTRAGSVERARBEITER, DIENSTLEISTER UND GEMEINSAM VERANTWORTLICHE
Art. 21 Pfl ichten bei der 
Verarbeitung im Auftrag

(1) 1Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemäß Artikel 28 Datenschutz-Grundverord-
nung im Auftrag verarbeiten lässt (z. B. elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung 
von Eingangspost, Adressverwaltung, Antrags- und Vertragsbearbeitung, Schaden- und Leistungs-
bearbeitung, Sicherstellung der korrekten Verbuchung von Zahlungseingängen, Zahlungsausgang, 
Entsorgung von Dokumenten), wird der Auftragnehmer mindestens gemäß Art. 28 Abs. 3 Daten-
schutz-Grundverordnung verpfl ichtet. 2Es wird nur ein solcher Auftragnehmer ausgewählt, der hin-
reichende Garantien dafür bietet, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen so 
durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung er-
folgt und den Schutz der Rechte der betroffenen Personen gewährleistet. 3Das Unternehmen ver-
langt alle erforderlichen Informationen zum Nachweis und zur Überprüfung der Einhaltung der beim 
Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen, zum Beispiel durch ge-
eignete Zertifi kate. Die Ergebnisse werden dokumentiert.
(2)  1Jede Datenverarbeitung beim Auftragsverarbeiter erfolgt nur für die Zwecke und im Rahmen der 
dokumentierten Weisungen des Unternehmens. 2Vertragsklauseln sollen den Beauftragten für den 
Datenschutz vorgelegt werden, die bei Bedarf beratend mitwirken.
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(3)  1Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Auftragnehmer bereit. 2Ist die automatisierte 
Verarbeitung personenbezogener Daten nicht Hauptgegenstand des Auftrags oder werden viele 
verschiedene Auftragnehmer (z. B. Dienstleister zur Aktenvernichtung an verschiedenen Unter-
nehmensstandorten oder regionale Werkstätten) mit gleichartigen Aufgaben betraut, können die Auf-
tragsverarbeiter – unbeschadet interner Dokumentationspfl ichten – in Kategorien zusammengefasst 
werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. 3Dies gilt auch für Auftragnehmer, die nur gelegentlich tätig 
werden. 4Die Liste wird in geeigneter Form bekannt gegeben. 5Werden personenbezogene Daten bei 
den betroffenen Personen erhoben, sind sie grundsätzlich bei Erhebung über die Liste zu unterrich-
ten.
(4) Ein Vertrag oder ein anderes Rechtsinstrument im Sinne von Art. 28 Abs. 3 und 4 Datenschutz-
Grundverordnung zur Verarbeitung im Auftrag ist schriftlich abzufassen, was auch in einem elektro-
nischen Format erfolgen kann.

Art. 22 Datenverarbeitung 
durch Dienstleister ohne 
Auftragsverarbeitung

(1) 1Ohne Vereinbarung einer Auftragsverarbeitung können personenbezogene Daten an Dienstleis-
ter zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung übermittelt und von diesen verarbeitet werden, so-
weit dies für die Zweckbestimmung des Versicherungsverhältnisses mit den Betroffenen erforderlich 
ist. 2Das ist insbesondere möglich, wenn Sachverständige mit der Begutachtung eines Versiche-
rungsfalls beauftragt sind oder wenn Dienstleister zur Ausführung der vertraglich vereinbarten Versi-
cherungsleistungen, die eine Sachleistung beinhalten, eingeschaltet werden, z. B. Krankentransport-
dienstleister, Haushaltshilfen, Schlüsseldienste und ähnliche Dienstleister.
(2) 1Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister und deren Verarbeitung zur 
eigenverantwortlichen Erfüllung von Datenverarbeitungs- oder sonstigen Aufgaben kann auch dann 
erfolgen, wenn dies zur Wahrung der berechtigten Interessen des Unternehmens erforderlich ist und 
die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Personen nicht überwiegen. 2Das kann zum Beispiel 
der Fall sein, wenn Dienstleister Aufgaben übernehmen, die der Geschäftsabwicklung des Unter-
nehmens dienen, wie beispielsweise die Risikoprüfung, Schaden- und Leistungsbearbeitung und 
Inkasso, sofern dies keine Auftragsverarbeitung ist und die Voraussetzungen der Absätze 4 bis 8 
erfüllt sind.
(3) 1Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister nach Absatz 2 unterbleibt, 
soweit die betroffene Person aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen persönlichen Situation 
ergeben, dieser widerspricht und eine Prüfung ergibt, dass seitens des übermittelnden Unterneh-
mens keine zwingenden schutzwürdigen Gründe für die Verarbeitung beim Dienstleister vorliegen, 
die die Interessen der betroffenen Person überwiegen. 2Die Übermittlung an den Dienstleister erfolgt 
trotz des Widerspruchs auch dann, wenn sie der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen dient. 3Die betroffenen Personen werden in geeigneter Weise auf ihre Wi-
derspruchsmöglichkeit hingewiesen.
(4) Das Unternehmen schließt mit den Dienstleistern, die nach Absatz 2 tätig werden, eine vertragli-
che Vereinbarung, die mindestens folgende Punkte enthalten muss:
- Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters;
- Sicherstellung, dass die übermittelten Daten nur im Rahmen der vereinbarten Zweckbestimmung 
verarbeitet oder genutzt werden;
- Gewährleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstandards, der diesen Verhaltensregeln 
entspricht;
- Verpfl ichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskünfte zu erteilen, die zur Erfüllung ei-
ner beim Unternehmen verbleibenden Auskunftspfl icht erforderlich sind oder der betroffenen Person 
direkt Auskunft zu erteilen.
(5) Diese Aufgabenauslagerungen nach Absatz 2 werden dokumentiert.
(6) 1Unternehmen und Dienstleister vereinbaren in den Fällen des Absatzes 2 zusätzlich, dass betrof-
fene Personen, welche durch die Übermittlung ihrer Daten an den Dienstleister oder die Verarbeitung 
ihrer Daten durch diesen einen Schaden erlitten haben, berechtigt sind, von beiden Parteien Scha-
denersatz zu verlangen. 2Vorrangig tritt gegenüber den betroffenen Personen das Unternehmen für 
den Ersatz des Schadens ein. 3Die Parteien vereinbaren, dass sie gesamtschuldnerisch haften und 
sie nur von der Haftung befreit werden können, wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen für den 
erlittenen Schaden verantwortlich ist.
(7) 1Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Dienstleister nach Absatz 2 bereit, an die Aufgaben 
im Wesentlichen übertragen werden. 2Ist die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten 
nicht Hauptgegenstand des Vertrages, können die Dienstleister in Kategorien zusammengefasst wer-
den unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. 3Dies gilt auch für Stellen, die nur einmalig tätig werden. 4Die 
Liste wird in geeigneter Form bekannt gegeben. 5Werden personenbezogene Daten bei den Betroffe-
nen erhoben, sind sie grundsätzlich bei Erhebung über die Liste zu unterrichten.
(8) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Rechte der betroffenen Personen gemäß Artikel 23 bis 
24c durch die Einschaltung des Dienstleisters nach Absatz 2 nicht geschmälert werden.
(9) Übermittlungen von personenbezogenen Daten an Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer im Rahmen von deren Aufgabenerfüllungen bleiben von den zuvor genannten Rege-
lungen unberührt.
(10) 1Besondere Arten personenbezogener Daten dürfen in diesem Rahmen nur verarbeitet werden, 
wenn die betroffenen Personen eingewilligt haben oder eine gesetzliche Grundlage vorliegt. 2Soweit 
die Unternehmen einer Verschwiegenheitspfl icht gemäß § 203 StGB unterliegen, verpfl ichten sie die 
Dienstleister hinsichtlich der Daten, die sie nach den Absätzen 1 und 2 erhalten, Verschwiegenheit 
zu wahren und weitere Dienstleister sowie Stellen, die für sie tätig sind, zur Verschwiegenheit zu 
verpfl ichten.
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Art. 22a Gemeinsam 
verantwortliche Stellen

(1)  Eine Gruppe von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen kann für gemeinsa-
me Geschäftszwecke gemeinsame Datenverarbeitungsverfahren nach Maßgabe des Art. 26 Daten-
schutz-Grundverordnung einrichten.
(2) 1Die Unternehmen legen bei gemeinsamen Datenverarbeitungsverfahren mit zwei oder mehr Ver-
antwortlichen in einer vertraglichen Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von ihnen welche 
Verpfl ichtung gemäß der Datenschutz-Grundverordnung erfüllt, insbesondere welche Stelle welche 
Funktionen zur Erfüllung der Rechte der betroffenen Personen übernimmt. 2Geregelt werden auch 
die Verantwortlichkeiten für die Information der betroffenen Personen.
(3) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Zwecke der gemeinsamen Datenverarbeitungsver-
fahren mit den jeweils verantwortlichen Unternehmen bereit und gibt sie den betroffenen Personen 
in geeigneter Form bekannt.
(4) Betroffene Personen können ihre datenschutzrechtlich begründeten Rechte gegenüber jedem 
einzelnen Verantwortlichen geltend machen.

VIII. RECHTE DER BETROFFENEN PERSONEN
Art. 23 Auskunftsanspruch (1)  Betroffene Personen haben das Recht zu erfahren, ob sie betreffende personenbezogene Daten 

verarbeitet werden und sie können Auskunft über die beim Unternehmen über sie gespeicherten 
Daten verlangen.
(2)  Verarbeitet ein Unternehmen eine große Menge von Informationen über die betroffene Person 
oder wird ein Auskunftsersuchen im Hinblick auf die zu beauskunftenden personenbezogenen Daten 
unspezifi sch gestellt, erteilt das Unternehmen zunächst Auskunft über die zur betroffenen Person 
gespeicherten Stammdaten sowie zusammenfassende Informationen über die Verarbeitung und bit-
tet die betroffene Person zu präzisieren, auf welche Information oder welche Verarbeitungsvorgänge 
sich ihr Verlangen bezieht.
(3)  1Der betroffenen Person wird entsprechend ihrer Anfrage Auskunft erteilt. 2Die Auskunft wird so 
erteilt, dass sich die betroffene Person über Art und Umfang der Verarbeitung bewusst werden und 
ihre Rechtmäßigkeit überprüfen kann. 3Es wird sichergestellt, dass die betroffene Person alle gesetz-
lich vorgesehenen Informationen erhält. 4Im Falle einer (geplanten) Weitergabe wird der betroffenen 
Person auch über die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, an die ihre Daten weiterge-
geben werden (sollen), Auskunft erteilt.
(4)  1Es wird sichergestellt, dass nur die berechtigte Person die Auskunft erhält. 2Daher wird die Aus-
kunft, auch wenn ein Bevollmächtigter sie verlangt, der betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen 
Vertreter erteilt.
(5)  1Eine Auskunft erfolgt schriftlich oder in anderer Form, insbesondere auch elektronisch, beispiels-
weise in einem Kundenportal. Im Falle einer elektronischen Antragstellung werden die Informationen 
in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung gestellt. 2Dies erfolgt nicht, wenn etwas 
anderes gewünscht ist oder die Authentizität des Empfängers oder die sichere Übermittlung nicht ge-
währleistet werden kann. 3Sie kann auf Verlangen der betroffenen Personen auch mündlich erfolgen, 
aber nur sofern die Identität der betroffenen Personen nachgewiesen wurde.
(6)  Durch die Auskunft dürfen nicht die Rechte und Freiheiten weiterer Personen beeinträchtigt wer-
den. Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens können berücksichtigt werden.
(7) 1Eine Auskunft kann unterbleiben, wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen 
nach, insbesondere wegen des überwiegenden berechtigten Interesses eines Dritten geheim gehal-
ten werden müssen oder wenn das Bekanntwerden der Information die Strafverfolgung gefährden 
würde. 2Eine Auskunft unterbleibt ferner über Daten, die nur deshalb gespeichert sind, weil sie auf-
grund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen 
oder die ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder Datenschutzkontrolle dienen, wenn die 
Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde sowie eine Verarbeitung zu 
anderen Zwecken durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen 
ist. 3Ein Beispiel sind wegen Aufbewahrungspfl ichten in der Verarbeitung eingeschränkte Daten und 
zugriffsgeschützte Sicherungskopien (Backups).
(8) 1In Fällen des Absatzes 7 werden die Gründe der Auskunftsverweigerung dokumentiert. 2Die 
Ablehnung der Auskunftserteilung wird gegenüber der betroffenen Person begründet. 3Die Begrün-
dung erfolgt nicht, soweit durch die Mitteilung der tatsächlichen oder rechtlichen Gründe für die Aus-
kunftsverweigerung der damit verfolgte Zweck gefährdet würde, insbesondere wenn die Mitteilung 
der Gründe die überwiegenden berechtigten Interessen Dritter oder die Strafverfolgung beeinträch-
tigen würde.
(9) Im Falle einer Rückversicherung (Artikel 17), Datenverarbeitung durch Dienstleister ohne Auf-
tragsverarbeitung (Artikel 22) oder einer Verarbeitung durch gemeinsam Verantwortliche (Artikel 22a) 
nimmt das Unternehmen die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch alle Auskünfte, zu denen 
der Rückversicherer, Dienstleister oder alle Verantwortlichen verpfl ichtet sind oder es stellt die Aus-
kunftserteilung durch diese sicher.

Art. 23a Recht auf 
Datenübertragbarkeit

(1)  Die betroffene Person bekommt vom Unternehmen die von ihr bereitgestellten personenbezoge-
nen Daten übertragen, wenn deren Verarbeitung auf ihrer Einwilligung oder auf einem Vertrag mit ihr 
beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
(2)  1Das Recht umfasst die Daten, die die betroffene Person gegenüber dem Unternehmen ange-
geben oder bereitgestellt hat. 2Das sind insbesondere die Daten, die von der betroffenen Person in 
Anträgen angegeben wurden, wie Name, Adresse und die zum zu versichernden Risiko erfragten An-
gaben sowie alle weiteren im Laufe des Versicherungsverhältnisses gemachten personenbezogenen 
Angaben, zum Beispiel bei Schadenmeldungen bereitgestellte Daten.
(3)  Die betroffene Person erhält die Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format.
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(4)  Die betroffenen Personen können auch verlangen, dass die personenbezogenen Daten vom 
Unternehmen direkt an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch 
machbar ist und die Anforderungen an die Sicherheit der Übermittlung erfüllt werden können.
(5)  Die Daten werden nicht direkt einem anderen Verantwortlichen zur Verfügung gestellt, wenn die 
Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt würden.

Art. 24 Anspruch auf 
Berichtigung 

Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als unrichtig oder unvollständig, werden 
diese berichtigt.

Art. 24a Anspruch auf 
Einschränkung der Verarbeitung

(1)  Das Unternehmen schränkt auf Verlangen der betroffenen Personen die Verarbeitung von deren 
Daten ein:
a) solange die Richtigkeit bestrittener Daten überprüft wird,
b) wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffenen Personen die weitere Speicherung 
der Daten verlangen,
c) wenn das Unternehmen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht län-
ger benötigt, die betroffenen Personen sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen benötigen oder
d) wenn die betroffenen Personen der Verarbeitung widersprochen haben, solange nicht feststeht, 
ob die berechtigten Gründe des Unternehmens gegenüber denen der betroffenen Personen überwie-
gen.
(2)  Machen die betroffenen Personen ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung geltend, werden 
die Daten währenddessen nur noch verarbeitet:
a) mit Einwilligung der betroffenen Personen,
b) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen,
c) zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder
d) aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union oder eines ihrer 
Mitgliedstaaten.
(3)  Betroffene Personen, die eine Einschränkung der Verarbeitung erwirkt haben, werden vom Un-
ternehmen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

Art. 24b Löschung (1)  1Personenbezogene Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn die Erhebung oder Verarbeitung 
von Anfang an unzulässig war, die Verarbeitung sich auf Grund nachträglich eingetretener Umstände 
als unzulässig erweist oder die Kenntnis der Daten durch das Unternehmen zur Erfüllung des Zwecks 
der Verarbeitung nicht mehr erforderlich ist. 2Eine Löschung erfolgt auch, wenn sie zur Erfüllung ei-
ner rechtlichen Verpfl ichtung erforderlich ist oder wenn die personenbezogenen Daten in Bezug auf 
angebotene Dienste der Informationsgesellschaft an ein Kind gemäß Art. 8 Abs. 1 der Datenschutz-
Grundverordnung erhoben worden sind.
(2)  1Die Prüfung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer Löschung nach Absatz 1 erfolgt in 
regelmäßigen Abständen, mindestens einmal jährlich. 2Auf Verlangen der betroffenen Person wird 
unverzüglich geprüft, ob die von dem Verlangen erfassten Daten zu löschen sind.
(3)  1Eine Löschung nach Absatz 2 erfolgt nicht, soweit die Daten erforderlich sind:
a) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpfl ichtung des Unternehmens, insbesondere zur Erfüllung ge-
setzlicher Aufbewahrungspfl ichten,
b) für die in Artikel 10 genannten Verarbeitungen für statistische Zwecke,
c) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische For-
schungszwecke (z. B. zur Aufarbeitung des Holocaust) oder
d) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
2Eine Löschung von Daten unterbleibt auch dann, wenn die Daten nicht automatisiert verarbeitet 
werden, sie wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand gelöscht werden können und das Interesse der betroffenen Personen an der Löschung als 
gering anzusehen ist. 3In diesem Fall oder wenn personenbezogene Daten nur noch zur Erfüllung ge-
setzlicher Aufbewahrungspfl ichten gespeichert werden müssen, wird deren Verarbeitung nach dem 
Grundsatz der Datenminimierung eingeschränkt. 

Art. 24c Benachrichtigungen über 
Berichtigung, Einschränkung der 
Verarbeitung und Löschung

(1)  1Das Unternehmen benachrichtigt alle Empfänger, insbesondere Rückversicherer und Versi-
cherungsvertreter über eine auf Verlangen der betroffenen Person erforderliche Berichtigung, Ein-
schränkung der Verarbeitung oder Löschung der Daten, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich 
oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 2Das ist zum Beispiel auch der Fall, 
wenn der Empfänger die Daten aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung bereits gelöscht haben 
muss. 3Auf Verlangen unterrichtet das Unternehmen die betroffene Person über diese Empfänger.
(2)  Soweit die Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten aufgrund eines Verlangens der be-
troffenen Personen erfolgte, werden diese nach der Ausführung hierüber unterrichtet.
(3)  Sonstige Mitteilungspfl ichten bei Berichtigungen oder Löschungen personenbezogener Daten 
sowie bei Einschränkungen der Verarbeitung ohne Verlangen der betroffenen Person bleiben hiervon 
unberührt.

Art. 24d Frist 1Das Unternehmen kommt den Rechten gemäß Art. 23 bis 24b dieser Verhaltensregeln möglichst 
unverzüglich, jedenfalls innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags auf Ausübung des Rechts 
der betroffenen Person nach. 2Die Frist kann um weitere 2 Monate verlängert werden, wenn dies 
unter Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. 3In diesem 
Fall unterrichtet das Unternehmen die betroffene Person innerhalb eines Monats nach Eingang des 
Antrags über die Fristverlängerung und nennt die Gründe für die Verzögerung.
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Art. 22a Gemeinsam 
verantwortliche Stellen

(1)  Eine Gruppe von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen kann für gemeinsa-
me Geschäftszwecke gemeinsame Datenverarbeitungsverfahren nach Maßgabe des Art. 26 Daten-
schutz-Grundverordnung einrichten.
(2) 1Die Unternehmen legen bei gemeinsamen Datenverarbeitungsverfahren mit zwei oder mehr Ver-
antwortlichen in einer vertraglichen Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von ihnen welche 
Verpfl ichtung gemäß der Datenschutz-Grundverordnung erfüllt, insbesondere welche Stelle welche 
Funktionen zur Erfüllung der Rechte der betroffenen Personen übernimmt. 2Geregelt werden auch 
die Verantwortlichkeiten für die Information der betroffenen Personen.
(3) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Zwecke der gemeinsamen Datenverarbeitungsver-
fahren mit den jeweils verantwortlichen Unternehmen bereit und gibt sie den betroffenen Personen 
in geeigneter Form bekannt.
(4) Betroffene Personen können ihre datenschutzrechtlich begründeten Rechte gegenüber jedem 
einzelnen Verantwortlichen geltend machen.

VIII. RECHTE DER BETROFFENEN PERSONEN
Art. 23 Auskunftsanspruch (1)  Betroffene Personen haben das Recht zu erfahren, ob sie betreffende personenbezogene Daten 

verarbeitet werden und sie können Auskunft über die beim Unternehmen über sie gespeicherten 
Daten verlangen.
(2)  Verarbeitet ein Unternehmen eine große Menge von Informationen über die betroffene Person 
oder wird ein Auskunftsersuchen im Hinblick auf die zu beauskunftenden personenbezogenen Daten 
unspezifi sch gestellt, erteilt das Unternehmen zunächst Auskunft über die zur betroffenen Person 
gespeicherten Stammdaten sowie zusammenfassende Informationen über die Verarbeitung und bit-
tet die betroffene Person zu präzisieren, auf welche Information oder welche Verarbeitungsvorgänge 
sich ihr Verlangen bezieht.
(3)  1Der betroffenen Person wird entsprechend ihrer Anfrage Auskunft erteilt. 2Die Auskunft wird so 
erteilt, dass sich die betroffene Person über Art und Umfang der Verarbeitung bewusst werden und 
ihre Rechtmäßigkeit überprüfen kann. 3Es wird sichergestellt, dass die betroffene Person alle gesetz-
lich vorgesehenen Informationen erhält. 4Im Falle einer (geplanten) Weitergabe wird der betroffenen 
Person auch über die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, an die ihre Daten weiterge-
geben werden (sollen), Auskunft erteilt.
(4)  1Es wird sichergestellt, dass nur die berechtigte Person die Auskunft erhält. 2Daher wird die Aus-
kunft, auch wenn ein Bevollmächtigter sie verlangt, der betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen 
Vertreter erteilt.
(5)  1Eine Auskunft erfolgt schriftlich oder in anderer Form, insbesondere auch elektronisch, beispiels-
weise in einem Kundenportal. Im Falle einer elektronischen Antragstellung werden die Informationen 
in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung gestellt. 2Dies erfolgt nicht, wenn etwas 
anderes gewünscht ist oder die Authentizität des Empfängers oder die sichere Übermittlung nicht ge-
währleistet werden kann. 3Sie kann auf Verlangen der betroffenen Personen auch mündlich erfolgen, 
aber nur sofern die Identität der betroffenen Personen nachgewiesen wurde.
(6)  Durch die Auskunft dürfen nicht die Rechte und Freiheiten weiterer Personen beeinträchtigt wer-
den. Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens können berücksichtigt werden.
(7) 1Eine Auskunft kann unterbleiben, wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen 
nach, insbesondere wegen des überwiegenden berechtigten Interesses eines Dritten geheim gehal-
ten werden müssen oder wenn das Bekanntwerden der Information die Strafverfolgung gefährden 
würde. 2Eine Auskunft unterbleibt ferner über Daten, die nur deshalb gespeichert sind, weil sie auf-
grund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen 
oder die ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder Datenschutzkontrolle dienen, wenn die 
Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde sowie eine Verarbeitung zu 
anderen Zwecken durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen 
ist. 3Ein Beispiel sind wegen Aufbewahrungspfl ichten in der Verarbeitung eingeschränkte Daten und 
zugriffsgeschützte Sicherungskopien (Backups).
(8) 1In Fällen des Absatzes 7 werden die Gründe der Auskunftsverweigerung dokumentiert. 2Die 
Ablehnung der Auskunftserteilung wird gegenüber der betroffenen Person begründet. 3Die Begrün-
dung erfolgt nicht, soweit durch die Mitteilung der tatsächlichen oder rechtlichen Gründe für die Aus-
kunftsverweigerung der damit verfolgte Zweck gefährdet würde, insbesondere wenn die Mitteilung 
der Gründe die überwiegenden berechtigten Interessen Dritter oder die Strafverfolgung beeinträch-
tigen würde.
(9) Im Falle einer Rückversicherung (Artikel 17), Datenverarbeitung durch Dienstleister ohne Auf-
tragsverarbeitung (Artikel 22) oder einer Verarbeitung durch gemeinsam Verantwortliche (Artikel 22a) 
nimmt das Unternehmen die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch alle Auskünfte, zu denen 
der Rückversicherer, Dienstleister oder alle Verantwortlichen verpfl ichtet sind oder es stellt die Aus-
kunftserteilung durch diese sicher.

Art. 23a Recht auf 
Datenübertragbarkeit

(1)  Die betroffene Person bekommt vom Unternehmen die von ihr bereitgestellten personenbezoge-
nen Daten übertragen, wenn deren Verarbeitung auf ihrer Einwilligung oder auf einem Vertrag mit ihr 
beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
(2)  1Das Recht umfasst die Daten, die die betroffene Person gegenüber dem Unternehmen ange-
geben oder bereitgestellt hat. 2Das sind insbesondere die Daten, die von der betroffenen Person in 
Anträgen angegeben wurden, wie Name, Adresse und die zum zu versichernden Risiko erfragten An-
gaben sowie alle weiteren im Laufe des Versicherungsverhältnisses gemachten personenbezogenen 
Angaben, zum Beispiel bei Schadenmeldungen bereitgestellte Daten.
(3)  Die betroffene Person erhält die Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format.
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(4)  Die betroffenen Personen können auch verlangen, dass die personenbezogenen Daten vom 
Unternehmen direkt an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch 
machbar ist und die Anforderungen an die Sicherheit der Übermittlung erfüllt werden können.
(5)  Die Daten werden nicht direkt einem anderen Verantwortlichen zur Verfügung gestellt, wenn die 
Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt würden.

Art. 24 Anspruch auf 
Berichtigung 

Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als unrichtig oder unvollständig, werden 
diese berichtigt.

Art. 24a Anspruch auf 
Einschränkung der Verarbeitung

(1)  Das Unternehmen schränkt auf Verlangen der betroffenen Personen die Verarbeitung von deren 
Daten ein:
a) solange die Richtigkeit bestrittener Daten überprüft wird,
b) wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffenen Personen die weitere Speicherung 
der Daten verlangen,
c) wenn das Unternehmen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht län-
ger benötigt, die betroffenen Personen sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen benötigen oder
d) wenn die betroffenen Personen der Verarbeitung widersprochen haben, solange nicht feststeht, 
ob die berechtigten Gründe des Unternehmens gegenüber denen der betroffenen Personen überwie-
gen.
(2)  Machen die betroffenen Personen ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung geltend, werden 
die Daten währenddessen nur noch verarbeitet:
a) mit Einwilligung der betroffenen Personen,
b) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen,
c) zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder
d) aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union oder eines ihrer 
Mitgliedstaaten.
(3)  Betroffene Personen, die eine Einschränkung der Verarbeitung erwirkt haben, werden vom Un-
ternehmen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

Art. 24b Löschung (1)  1Personenbezogene Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn die Erhebung oder Verarbeitung 
von Anfang an unzulässig war, die Verarbeitung sich auf Grund nachträglich eingetretener Umstände 
als unzulässig erweist oder die Kenntnis der Daten durch das Unternehmen zur Erfüllung des Zwecks 
der Verarbeitung nicht mehr erforderlich ist. 2Eine Löschung erfolgt auch, wenn sie zur Erfüllung ei-
ner rechtlichen Verpfl ichtung erforderlich ist oder wenn die personenbezogenen Daten in Bezug auf 
angebotene Dienste der Informationsgesellschaft an ein Kind gemäß Art. 8 Abs. 1 der Datenschutz-
Grundverordnung erhoben worden sind.
(2)  1Die Prüfung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer Löschung nach Absatz 1 erfolgt in 
regelmäßigen Abständen, mindestens einmal jährlich. 2Auf Verlangen der betroffenen Person wird 
unverzüglich geprüft, ob die von dem Verlangen erfassten Daten zu löschen sind.
(3)  1Eine Löschung nach Absatz 2 erfolgt nicht, soweit die Daten erforderlich sind:
a) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpfl ichtung des Unternehmens, insbesondere zur Erfüllung ge-
setzlicher Aufbewahrungspfl ichten,
b) für die in Artikel 10 genannten Verarbeitungen für statistische Zwecke,
c) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische For-
schungszwecke (z. B. zur Aufarbeitung des Holocaust) oder
d) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
2Eine Löschung von Daten unterbleibt auch dann, wenn die Daten nicht automatisiert verarbeitet 
werden, sie wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand gelöscht werden können und das Interesse der betroffenen Personen an der Löschung als 
gering anzusehen ist. 3In diesem Fall oder wenn personenbezogene Daten nur noch zur Erfüllung ge-
setzlicher Aufbewahrungspfl ichten gespeichert werden müssen, wird deren Verarbeitung nach dem 
Grundsatz der Datenminimierung eingeschränkt. 

Art. 24c Benachrichtigungen über 
Berichtigung, Einschränkung der 
Verarbeitung und Löschung

(1)  1Das Unternehmen benachrichtigt alle Empfänger, insbesondere Rückversicherer und Versi-
cherungsvertreter über eine auf Verlangen der betroffenen Person erforderliche Berichtigung, Ein-
schränkung der Verarbeitung oder Löschung der Daten, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich 
oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 2Das ist zum Beispiel auch der Fall, 
wenn der Empfänger die Daten aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung bereits gelöscht haben 
muss. 3Auf Verlangen unterrichtet das Unternehmen die betroffene Person über diese Empfänger.
(2)  Soweit die Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten aufgrund eines Verlangens der be-
troffenen Personen erfolgte, werden diese nach der Ausführung hierüber unterrichtet.
(3)  Sonstige Mitteilungspfl ichten bei Berichtigungen oder Löschungen personenbezogener Daten 
sowie bei Einschränkungen der Verarbeitung ohne Verlangen der betroffenen Person bleiben hiervon 
unberührt.

Art. 24d Frist 1Das Unternehmen kommt den Rechten gemäß Art. 23 bis 24b dieser Verhaltensregeln möglichst 
unverzüglich, jedenfalls innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags auf Ausübung des Rechts 
der betroffenen Person nach. 2Die Frist kann um weitere 2 Monate verlängert werden, wenn dies 
unter Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. 3In diesem 
Fall unterrichtet das Unternehmen die betroffene Person innerhalb eines Monats nach Eingang des 
Antrags über die Fristverlängerung und nennt die Gründe für die Verzögerung.
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IX. EINHALTUNG UND KONROLLE
Art. 25 Verantwortlichkeit (1) Die Unternehmen gewährleisten als Verantwortliche, dass die Anforderungen des Datenschutzes 

und der Datensicherheit beachtet werden.
(2) 1Beschäftigte, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten betraut sind, werden zur 
Vertraulichkeit hinsichtlich personenbezogener Daten, zur Einhaltung des Datenschutzes und der 
diesbezüglichen Weisungen des Unternehmens sowie zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungs-
pfl ichten verpfl ichtet. 2Sie werden darüber unterrichtet, dass Verstöße gegen datenschutzrechtliche 
Vorschriften auch als Ordnungswidrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt werden und Scha-
densersatzansprüche nach sich ziehen können. 3Verletzungen datenschutzrechtlicher Vorschriften 
durch Beschäftigte können entsprechend dem jeweils geltenden Recht arbeitsrechtliche Sanktionen 
nach sich ziehen. 
(3) Die Verpfl ichtung der Beschäftigten nach Absatz 2 Satz 1 gilt auch über das Ende des Beschäfti-
gungsverhältnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz (1)  1Texte, die sich an betroffene Personen richten, werden informativ, transparent, verständlich und 
präzise sowie in klarer und einfacher Sprache formuliert. 2Sie werden den betroffenen Personen in 
leicht zugänglicher Form zur Verfügung gestellt.
(2)  1Die Unternehmen führen ein Verzeichnis über die eingesetzten Datenverarbeitungsverfahren 
(Verarbeitungsverzeichnis). 2Sie machen es den Datenschutz-Aufsichtsbehörden auf Anforderung 
zugänglich. 3Überdies ist das Verarbeitungsverzeichnis eine interne Grundlage der Unternehmen zur 
Erfüllung der Informations- und Auskunftspfl ichten gegenüber den betroffenen Personen.

Art. 26a Datenschutz-
Folgenabschätzung

(1)  Die Unternehmen prüfen insbesondere vor dem erstmaligen oder maßgeblich erweiterten Einsatz 
folgender Verarbeitungen die Erforderlichkeit einer Datenschutz-Folgenabschätzung:
a) Verfahren mit automatisierten Einzelentscheidungen, die sich auf Verfahren zur systematischen 
und umfassenden Auswertung mehrerer persönlicher Merkmale der betroffenen Personen stützen, 
wenn sie eine Rechtswirkung gegenüber den betroffenen Personen entfalten oder diese in ähnlicher 
Weise erheblich beeinträchtigen, wie beispielsweise Verfahren zur automatisierten Risiko- oder Leis-
tungsprüfung.
b) Verfahren mit umfangreichen Verarbeitungen besonderer Kategorien von personenbezogenen 
Daten, zum Beispiel Verfahren zur Risiko- oder Leistungsprüfung in der Krankenversicherung, zur 
Risikoprüfung in der Lebensversicherung oder zur Leistungsprüfung in der Berufsunfähigkeitsversi-
cherung oder
c) Verfahren zur Prämienberechnung unter Verwendung verhaltensbasierter Daten betroffener Per-
sonen (z. B. für sog. Telematiktarife in der Kraftfahrtversicherung oder mit Daten aus Wearables).
(2)  1Die Entscheidung darüber, ob eine Datenschutzfolgenabschätzung vorgenommen wird oder 
nicht und die Gründe dafür werden dokumentiert. 2Die Unternehmen stellen durch geeignete orga-
nisatorische Maßnahmen sicher, dass bei der Durchführung der Datenschutz-Folgenabschätzungen 
der Rat der Beauftragten für den Datenschutz eingeholt wird.

Art. 27 Beauftragte für den 
Datenschutz

(1)  1Die Unternehmen oder eine Gruppe von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen 
benennen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften Beauftragte für den Datenschutz. 2Sie sind 
weisungsunabhängig und überwachen die Einhaltung der anwendbaren nationalen und internationa-
len Datenschutzvorschriften sowie dieser Verhaltensregeln. 3Das Unternehmen trägt der Unabhän-
gigkeit vertraglich Rechnung.
(2)  Die Beauftragten überwachen die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung und anderer 
datenschutzrechtlicher Vorschriften einschließlich der im Unternehmen bestehenden Konzepte für 
den Schutz personenbezogener Daten und werden zu diesem Zweck vor der Einrichtung oder nicht 
nur unbedeutenden Veränderung eines Verfahrens zur automatisierten Verarbeitung personenbezo-
gener Daten rechtzeitig unterrichtet und wirken hieran beratend mit.
(3)  1Dazu können sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unternehmensleitung alle Unternehmensbe-
reiche zu den notwendigen Datenschutzmaßnahmen veranlassen. 2Insoweit haben sie ungehinder-
tes Kontrollrecht im Unternehmen.
(4)  Die Beauftragten für den Datenschutz unterrichten und beraten die Unternehmen und die bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Beschäftigten über die jeweiligen besonderen Erfor-
dernisse des Datenschutzes.
(5)  1Daneben können sich alle betroffenen Personen jederzeit mit Anregungen, Anfragen, Auskunfts-
ersuchen oder Beschwerden im Zusammenhang mit Fragen des Datenschutzes oder der Daten-
sicherheit auch an die Beauftragten für den Datenschutz wenden. 2Anfragen, Ersuchen und Be-
schwerden werden vertraulich behandelt. 3Die für die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten werden 
in geeigneter Form bekannt gegeben.
(6)  Die für den Datenschutz verantwortlichen Geschäftsführungen der Unternehmen unterstützen die 
Beauftragten für den Datenschutz bei der Ausübung ihrer Tätigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauens-
voll zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und internationalen Datenschutzvor-
schriften und dieser Verhaltensregeln zu gewährleisten.
(7) Die Unternehmen stellen den Datenschutzbeauftragten die für die Aufgabenerfüllung und die zur 
Erhaltung des Fachwissens erforderlichen Ressourcen zur Verfügung.
(8)  1Die Datenschutzbeauftragten arbeiten mit der für das Unternehmen zuständigen Aufsichtsbehör-
de zusammen. 2Sie können sich dazu jederzeit mit der jeweils zuständigen datenschutzrechtlichen 
Aufsichtsbehörde vertrauensvoll beraten und stehen der Aufsichtsbehörde in allen Angelegenheiten 
des Datenschutzes als Ansprechpartner zur Verfügung.
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Art. 28 Beschwerden und 
Reaktion bei Verstößen 

(1) 1Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder sonstigen betroffenen Personen 
wegen Verstößen gegen datenschutzrechtliche Regelungen sowie diese Verhaltensregeln unverzüg-
lich bearbeiten und innerhalb einer Frist von einem Monat beantworten oder einen Zwischenbescheid 
geben. 2Ein Bericht über die ergriffenen Maßnahmen kann auch noch bis zu drei Monaten nach An-
tragstellung erteilt werden, wenn diese Fristverlängerung unter Berücksichtigung der Komplexität und 
der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. 3Die für die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten werden 
in geeigneter Form bekannt gegeben. 4Kann der verantwortliche Fachbereich nicht zeitnah Abhilfe 
schaffen, hat er sich umgehend an den Beauftragten für den Datenschutz zu wenden. 
(2)  Die Geschäftsführungen der Unternehmen werden bei begründeten Beschwerden so schnell wie 
möglich Abhilfe schaffen.
(3)  1Sollte dies einmal nicht der Fall sein, können sich die Beauftragten für den Datenschutz an die 
zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz wenden. 2Sie teilen dies den betroffenen Personen 
unter Benennung der zuständigen Aufsichtsbehörde mit.

Art. 29 Meldung von Verletzungen 
des Schutzes personenbezogener 
Daten

(1) 1Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, z. B. wenn sie unrechtmäßig 
übermittelt worden oder Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unterneh-
men unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihnen die Verletzung bekannt wurde, 
die zuständige Aufsichtsbehörde, es sei denn, die Verletzung führt voraussichtlich nicht zu einem 
Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen. 2Risiken für die Rechte und Freiheiten 
betroffener Personen bestehen insbesondere dann, wenn zu befürchten ist, dass die Verletzung zu 
einem Identitätsdiebstahl, einem fi nanziellen Verlust oder einer Rufschädigung führt.
(2)  1Das Unternehmen dokumentiert Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten ein-
schließlich aller im Zusammenhang damit stehenden Fakten, Auswirkungen und ergriffenen Abhil-
femaßnahmen. 2Diese Dokumentation ermöglicht der Aufsichtsbehörde die Überprüfung der Einhal-
tung der Bestimmungen dieses Artikels.
(3)  1Die betroffenen Personen werden benachrichtigt, wenn die Datenschutzverletzung voraussicht-
lich ein hohes Risiko für ihre persönlichen Rechte und Freiheiten zur Folge hat. 2Dies erfolgt un-
verzüglich. 3Dabei wird entsprechend der Gefahrenlage entschieden, ob zunächst Maßnahmen zur 
Sicherung der Daten oder zur Verhinderung künftiger Verletzungen ergriffen werden. 4Würde eine 
Benachrichtigung unverhältnismäßigen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der betroffenen 
Fälle oder wenn eine Feststellung der betroffenen Personen nicht in vertretbarer Zeit oder mit vertret-
barem technischem Aufwand möglich ist, tritt an ihre Stelle eine Information der Öffentlichkeit.
(4)  1Die Benachrichtigung der betroffenen Personen unterbleibt, wenn der Verantwortliche durch ge-
eignete technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt hat, dass das hohe Risiko für die 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht oder nicht mehr 
besteht. 2Die Benachrichtigung der betroffenen Personen unterbleibt auch, soweit durch die Benach-
richtigung Informationen offenbart würden, die nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, 
insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten 
werden müssen, es sei denn, dass die Interessen der betroffenen Personen an der Benachrichtigung, 
insbesondere unter Berücksichtigung drohender Schäden, gegenüber dem Geheimhaltungsinteres-
se überwiegen.
(5)  Die Benachrichtigung der betroffenen Personen beschreibt in klarer einfacher Sprache die Art der 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und enthält zumindest:
a) den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder einer sonstigen Anlaufstelle 
für weitere Informationen,
b) eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten,
c) eine Beschreibung der vom Unternehmen ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Be-
hebung der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und gegebenenfalls Maßnahmen 
zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen.
(6) Die Unternehmen verpfl ichten ihre Auftragsverarbeiter, sie unverzüglich über Vorfälle nach Ab-
satz 1 bei diesen zu unterrichten.
(7) 1Die Unternehmen erstellen ein Konzept für den Umgang mit Verletzungen des Schutzes perso-
nenbezogener Daten. 2Sie stellen sicher, dass alle Verletzungen den betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten zur Kenntnis gelangen. 3Die betrieblichen Datenschutzbeauftragten berichten unmittelbar 
der höchsten Managementebene des Unternehmens.

X. FORMALIA
Art. 30 Beitritt (1) 1Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind, verpfl ichten sich zu deren Ein-

haltung ab dem Zeitpunkt des Beitritts. 2Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert 
und in geeigneter Form bekanntgegeben.
(2)  Versicherungsnehmer, deren Verträge vor dem Beitritt des Unternehmens zu diesen Verhaltens-
regeln bereits bestanden, werden über den Beitritt zu diesen Verhaltensregeln über den Internetauf-
tritt des Unternehmens sowie spätestens mit der nächsten Vertragspost in Textform informiert.
(3)  1Hat ein Unternehmen seinen Beitritt zu diesen Verhaltensregeln erklärt, ist die jeweils gültige Fas-
sung wirksam. 2Eine Rücknahme des Beitritts ist jederzeit möglich durch Erklärung gegenüber dem 
GDV. 3Wenn ein Unternehmen die Rücknahme des Beitritts erklärt, wird dies durch die Löschung des 
Unternehmens in der Beitrittsliste vom GDV dokumentiert und in Form einer aktualisierten Beitritts-
liste in geeigneter Weise bekannt gegeben. 4Das Unternehmen wird zudem die für das Unternehmen 
zuständige Datenschutzbehörde und die Versicherten über die Rücknahme informieren.

Art. 31 Evaluierung Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt betreffenden Rechtsänderung in 
Bezug auf diese, spätestens aber drei Jahre nach Anwendungebeginn der Datenschutz-Grundver-
ordnung insgesamt evaluiert. 

Art. 32 Inkrafttreten Diese Fassung der Verhaltensregeln gilt ab dem 1. August 2018 und ersetzt die Fassung vom                  
7. September 2012.
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